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Die Historie von der Universität zu Dorpat, 
und deren Geschichte. 

M o t t o : „Dein Recht und dein Licht bleibe bei bei» 
nein heiligen Mann, den du versuchet hast zu 
Maffa, da ihr hadertet am Haderwasser". 

5. B. Moses 33. 8. 

< V a ß „ H i s t o r i e " von loiaperv (erzählen) herkomme, „ G e s c h i c h t e " 
dagegen von geschehen, möchte ̂ bei den meisten Derer, welche diese 
Blätter in die Hand nehmen, zn den Dingen gehören, welche ihnen fast 
zn trivial scheinen, um ansdrücklich erwähnt werden zu dürfen. Denn 
welchen Nutzen kann wohl eine etymologisch noch so unzweifelhafte Diftinc-
tio« haben, wenn der Sprachgebrauch einmal sich dahin entschieden hat, 
daß die beiden etymologisch distinguirteu Wörter in beliebiger Abwechselung 
für eine und dieselbe Sache gebraucht werden? Und kann es ja wohl einen 
schlagenderen Beleg für die sprachgebräuchliche Schlichtung des etymologi
schen Zwiespaltes geben als daß wir unseren Kindern Geschichten erzählen 
und selbst von den Historikern Geschichte lernen? Und so soll es ja wohl 
auch sein! Denn darin stimmen — wenigstens in tnosi — Religion und Ph i 
losophie aufs schönste überein, daß von Rechts wegen zwischen dem Gesche
henen nnd seiner Erzählung, zwischen Geschichte und Historie kein anderer 
Unterschied sein dürfe als der zwischen Inha l t und Form eines und dessel
ben Gegenstandes, nämlich des bezüglichen Bewußtseins. Wußte doch der 
Patriarch des Pftichtbegriffs schon vor mindestens ach tz ig J a h r e n , daß 
inhaltlich die Resultate seiner praktischen Vernunft nicht über Gesetz nnd 
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Evangelium hinaus könnten noch sollten, daß es also hinsichtlich des nor
malen Verhältnisses zwischen Geschichte und Historie bei dem: „ D u sollst 
nicht falsch Zeugniß reden wider Deinen N M e n " des mosaischen Gesetzes 
und dem: „Euere Rede sei J a , Ja — M i n M e i n " des Evangelii sein 
Bewenden haben müsse. Und wenn andererseits das Bewüßtsch^unserer gegen
wärtigen theologischen Fakultät, oder wenigstens eines Brucht tMs derselben, 
von dem Werthe und der Würde des KMischcn Pflichtbegriffes nicht früher 
an das Licht dieser Welt getreten ist, als gestern v o r acht Tagen — 
d. h. am '2/24. December 1663 (vgl. D o r p a t e r T a g e s b l a t t 1863, 
Nr. 289, S . 1 , S p . 1) — so wollen wir ebenso gern g l a u b e n , daß 
dasselbe schon eine gewisse Anzahl Monate vorher in ßrsmio tacultaliä 
eoneeMmluoi i t , als wir l i e b e n , den kategorischen Imperativ der prak
tischen Vernunft von so hoher Stelle und so zeitgemäß preisen zu hören, 
und endlich h o f f e n , vielleicht schon am '2/24. December 1864 einen zwei
ten Bruchtheil derselben hohen Fakultät die Herrlichkeit der r e i nen Ver
nunft, und hauptsächlich deren K r i t i k , mit klugen und frommen Händen 
auf den Schild heben zu sehen. Vivat 86yuen8! 

Wie es nun der wahre und schöne Frieden ist, wenn Theologie und 
Philosophie sich so innig als aufrichtig küssen, so giebt es aber auch einen 
falschen Frieden, nicht nur zwischen Philosophie und Theologie, sondern 
auch zwischen Geschichte und Historie, und, wenn mich nicht alles täuscht, 
so war es ein solcher, wenn auch heiter aufgefaßter, falscher Friede, 
welcher Friedrich dem Großen vorschwebte als er, der den Erzählern soviel 
Geschehenes geliefert, er , der so vieles Geschehenen Erzähler geworden 
war, die „ l l is to i re" für weiter nichts wollte gelten lassen denn für „uns 
ladle oonvsimo". Schwerlich dürfte er mit diesem hochverfänglichen 
Schlagworte transscendental-skeptische Bedenken gegen die Möglichkeit 
überhaupt, daß die Erzählung und das Geschehene einander vollkommen 
decken können, haben ausdrücken wollen. Nur zu wahrscheinlich hat jenes 
Wort wohl weiter nichts besagen sollen, als daß eben das Bedürfniß nach 
Ruhe, nach formellem Abschlüsse, nach gangbarer Münze bei dem großen 
Haufen aller Schichten, Klassen und Stände weit überwiege das Bedürfniß 
der kritischen Unruhe, des Offenhaltens aller Materien, der Wardirung alles 
Schrotes und Kornes. I s t , meine ich, für den echten, d. h. nicht blos 
„platonischen", die Weisheit nur par öiZtanes liebenden, sondern für einen 
solchen Philosophen, welchem es mit der Liebe zu derjenigen Weisheit ein 
heiliger Ernst ist, die sich nicht schämt, an den kritisch ermittelten Schranken 
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ihres möglichen Wissens angekommen, zu bekennen: „ich weiß nicht" ,— 
ist für diesen jede, auch die bestverbürgte Geschichtserzählung insofern eine 
„l»dl6 eonvsnue", als er die transcendentale Erkenntniß hat, daß auf 
dem Gebiete des s. g. historischen Wissens im weitesten Sinne eigentliche 
apodiktische Gewißheit kategorisch unmöglich ist, jedes s. g. historische Re
sultat mithin nur provisorischen, eines definitiven Abschlusses schlechthin 
und wesentlich unfähigen Werth haben kann, weil nämlich der einzige Sitz 
apodiktischer, sich selbst durch sich selbst beweisender Gewißheit nur das 
Selbstbewußtsein — theore t i sch als System der vermittelst der Sinne 
mit Weltstoff gespeisten Anschanungsformen und Denkgesetze, p rak t i sch 
der kategorische Imperativ oder— um es kurz und populär auszudrücken — 
das Gewissen sein kann, — so »giebt es dagegen für den großen Haufen,— 
und anch das kleine Völkchen guter philosophischer „Homere" wandelt ja 
nicht alle 24 Stunden im Lichte des Sonnentages, sondern verliert sich 
mitunter nachtwandelnd, in jenen, als in sein Vehikel — eine größere 
Menge, als die Meisten ahnen, solcher „ladles eonvenues", bei welchen 
er sich nicht etwa deswegen beruhigt, weil vorerst nichts weiter darüber mit 
Wahrscheinlichkeit — dieser wesentlichen historischen Kategorie — ausge
sagt werden kann, sondern vielmehr blos deswegen, weil es eben, wie wir 
zu sagen Pflegen, so in seinen Kram paßt, oder auch, ohne alles „Deswegen", 
vermöge jener himmlischen Naivetät, welche noch kindlich glaubt an den 
Satz: „ W a h r w ie g e d r u c k t ! " 

Zu den baltisch landläufigen tadlo8 oonvenuos nun der letztern Art 
gehört, wie ich den urkundlichen Beweis hiemit angetreten haben wi l l , auch 
alles, was bisher an Gedrucktem über die Geschichte der Entstehung un
serer gegenwärtigen Landes - Universität zu Dorp'at lolportirt worden ist 
und allgemach, daß ich so sage, ein Gewohnheitsrecht auf Occupation un
serer bezüglichen Gehirnpartien erlangt, eine hiermit für des Hu8w8 t im-
Ins ermangelnd erklärte Herrschaft über jene Partien gleichsam ersessen zu 
haben wähnen konnte. 

Indem ich diesen, ohne Zweifel für viele Ohren gewagt, für viele 
anstößig, für viele mißliebig klingenden Satz aus meine Gefahr und zum 
Besten aller Gebildeten unter meinen Lesern voranstelle, liegt mir zugleich 
die Verpflichtung ob, ihm gleich von vorne herein zwei Verwahrungen — 
eine gegen mögliche Mißdeutung, die andere gegen mögliche Einrede — 
schützend zur Seite zu stellen. Die eine gilt dem, was ich die H i s t o r i e 

8 * 
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von der Universität zu Dorpat nenne, die andere dem, was ich als deren 
Geschichte hinstellen werde. 

I n Bezug auf die H i s t o r i e von unserer Landes-Universttät wi l l ich 
jenen meinen Satz hiernit gegen die Deutung verwahrt haben, als gedächte 
ich dieser Historie den Vorwurf zu machen, wissentlich Unwahres behauptet 
zu haben. Vielmehr wird meine Geschichte unserer Landes-Universttät, bis 
vielleicht auf einzelne Unrichtigkeiten zweiten oder dritten Ranges, das 
Meiste von demjenigen bestätigen, was die Historie Positives vorbringt. 
J a ich werde sogar keinen Anstand nehmen, die Historie selbst im Interesse 
meiner Geschichte auszubeuten, um hier und da eine Lücke zu füllen, zu 
welcher mein vorwiegend archivalisches Material mir keinen Stoff darbot. 
Was ich der H i s t o r i e vorwerfe oder vielmehr nur vorhalte, ist nicht so
wohl, was sie erzählt, als was sie zu erzählen unterlaßt, obwohl es nicht 
an Judicien fehlt, daß sie hätte wissen können und sollen, nur die zu Tage 
hängenden Enden der geschichtlichen Fäden zum Gegeustande ihrer Erzäh
lung gemacht, solche ihr muthmaßlich nicht unbewußte Beschränktheit ihrer 
historischen Erkenntniß aber uneiugestanden gelassen zu haben. Ob und 
in wieweit bei diesem Schweigen Absicht mit im Spiele gewesen sei, kann 
ich nicht wissen. 

I n Bezug auf die Geschichte unserer Landes-Universttät dagegen, 
wie ich solche jener Historie gegenüberzustellen gedenke, wi l l ich meinen oben 
ausgesprochenen Satz hiemit gegen die Einrede verwahrt haben, als könne 
— wofern die Bezeichnung „Geschichte" höhere Ansprüche auf Objektivität 
machen sollte, als die Bezeichnung „Historie" — nach meinen eigenen phi
losophischen Prämissen irgend denkbarer Weise über irgend ein Object 
historischen Wissens etwas der A r t nach Höheres geboten werden, als eben 
Erzählung dessen, was irgend wie Inha l t des — immer problematischen — 
Bewußseins des Erzählenden von vermeintlich oder angeblich Geschehenem 
geworden sei, — mithin eben wieder nnr „Historie", bei welcher man sich — 
sei es nun aus für den Philosophen, sei es für den großen Haufen zu
reichenden Gründen einstweilen beruhige; mithin eben wieder nur, in einer 
der oben erörterten Bedeutungen, unvermeidliche «ladw eonvsnus"; mit
hin etwas, was, im besten Falle nur dem G r a d e uach gehaltvoller, zu
verlässiger, besser sein könne, als das, gegenüber dem nur ebeu angemaßten 
Art-Prädikate „Geschichte", unberechtigter Weise mit dem Prädikate 
„Historie" auf eine vermeintlich der A r t nach untergeordnete Stelle Ver
wiesene. 



und deren Geschichte. ' ' 111 

Das scheinbar, ja in gewissem Betracht in der That nicht unerhebliche 
Gewicht einer solchen Einrede verkenne ich keineswegs. Im'abstract"phi 
losophischen Sinne wird ohne Zweifel jede, auch die bestbeglaubigte, Er« 
zählung eines Geschehenen nichts wesentlich Anderes sein noch sein können 
als Erzählung dessen, was der Erzähler von dem sein bezügliches Bewußt« 
sein Ausmachenden offenbaren wil l und darstellen kann; d. h. im besten 
Falle wird er ein redlicher Z e u g e möglichst scharf a u s g e p r ä g t e r von 
dem fraglichen Geschehenen in seinem Geiste zurückgelassener, immer aber 
unter dem unentrinnbaren Banne der das Subject als solches constituiren-
den Anschauungsformen stehender Spuren, — im besten Falle, ferner ein 
gestaltungskräftiger, d. h. die gestaltende Verdichtung eines Stückchens 
„Welt als Vorstellung" zu einem Stückchen „Wel t als Wi l le" seinen Zu
hörern mit möglichster Uuwiderstehlichleit e i n p r ä g e n d e r K ü n s t l e r sein, 
und es hätte sich sonach der Mühe nicht gelohnt, einen vermeintlich speci
fischen Unterschied zwischen „Historie" nnd „Geschichte" auszuspreizen! 

Und doch wird sich, in einem konkreter» S inne , kein Unbefangener 
der Ueberzeugung verschließen noch des Zugeständnisses weigern, daß zwi
schen einer Erzählung, welche alle Merkmale — sei es gedankenloser und 
unkritischer Ueberlieferung oberflächlicher landläufiger V o r u r t h e i l e , sei 
es tendenziös«eklektischer Zustutzung in irgend einem, der Wahrheit als 
solcher fremden I n t e r e s s e aufzuweisen hat, und einer Erzählung, welche 
in ihrer Gültigkeit nicht anders erschüttert werden kann, als indem die 
Unechtheit oder Unzuverlässtgkeit oder das Unzureichende ihrer u r k u n d 
l ichen G r u n d l a g e bewiesen wird, daß, sage ich, zwischen solchen zwei 
Erzählungen denn doch ein gewisser Art- und nicht allein Grad-Unter
schied obwalte, daß solche zwei Erzählungen, in der That und richtig un
terschieden, nicht blos zwe i sondern anch z w e i e r l e i Erzählungen sein, 
daß sie also vermöge solcher Zweierleiheit allerdings zu unterscheidender, 
das Vorwiegen des subjektiven Poles drüben, des objectiven hüben kenn
zeichnende Benamung einladen würden. 

Nicht mehr nun — aber auch nicht weniger — habe ich gewollt, in
dem ich von. der Entstehung unserer Landes - Universität zu Dorpat eitel 
„Historie" vorgesunden zu haben, dagegen aber „Geschichte" bieten zu kön
nen erklärte. 

Der geneigte, wie der abgeneigte Leser urtheile nun selbst! 
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D i e H i s t o r i e . 
Nun ja, die Historie! Wer von den muthmaßlichen Lesern der Ba l 

tischen Monatsschrift wüßte sie nicht ungefähr auswendig, die Litanei! 
Wie der große Gustav A d o l p h unter vielen andern weisen und wohl
thätigen Einrichtungen in Livland, aus der Fülle seines erhabenen Rath
schlusses kurz vor seinem Heldentode auch noch eine Universität in Dorpat grün
dete (1632); wie dann, beim Herannahen der, ohne Zweifel nicht sehr gemüth
lichen Kosaken und Baschkiren des Zaren A l e x e i M i c h a i l o w i t s c h Pro-
fessore und Studenten auseinanderliefen (1656); wie hinwiederum K a r l X I . 
die Universität aufs neue in Dorpat (1690) einrichten, sein Sohn K a r l X I I . 
aber dieselbe nach Pernau verlegen lassen (1699), wo sie dann kümmerlich 
genug fortvegetirt, bis die bekannten Völker des Zaren P e t e r A l e x e j e -
witsch auch im Jahre 1710 ihres zerstreuenden Eindruckes aus die Ge
müther der Studenten und Professore nicht verfehlt, letztere namentlich 
das Universitätsarchiv nuter den Arm genommen und — zu Schiffe anf 
und davon gen Schweden gezogen; wie mittlerweile zwar die livländische 
Ritterschaft bei Gelegenheit der Kapitulation (1710) die Beibehaltung der 
Universität zu einem der Punkte ihres Paktes mit der neuen Oberherr
schaft gemacht, wie aber, während der ganzen langen Folgezeit (1710—1798) 
— einige schüchterne und apokryphe Erinnerungen der guten Städte Dor
pat und Pernau an den Aufschwung, den, durch Wiederaufrichtung des 
Musenfitzes bei ihnen resp, die bürgerliche Nahrung nehmen dürfte, abge
rechnet, — jener Kapitulationspunkt ein todter Buchstabe gewesen sei und 
geblieben sein würde, wenn nicht urplötzlich im Jahre 1798 der höchst
selige Kaiser P a u l I. den Gedanken ausgefaßt hätte, die deutschen Ostsee
provinzen mit einer Universität in Dorpat, diese ferner mit einem Geschenk 
von 100 livlandischen Kronshaken, die Ritterschaft gedachter Provinzen 
endlich mit der Erlaubniß zu begnadigen, mittelst administrativer und ganz 
vorzüglich finanzieller Beihülfe Seinen Gedanken einer gedeihlichen Reali
sation entgegenzuführen; wie Er jedoch an der Vollsührung Seines heil
samen Rathschlusses durch einen plötzlichen Tod (1801) verhindert worden, 
sein Sohn und Nachfolger A l e x a n d e r I. aber sofort für I h n eingetre
ten sei nicht nur, indem Er unter Mitwirkung ritterschaftlicher Kurator« 
und im Beisein ritterschaftlicher Delegirter die Universität am 2 1 . Apri l 
1802 vorläufig eröffnen lassen, sondern auch dem väterlichen Werke die 
Krone aufgesetzt habe, indem Er — einem ebenso lebhaft gefühlten als ge
äußerten Bedürfnisse akademischer A u t o n o m i e nachgebend, die junge Ge-
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lehrtenrepublik einerseits mißliebiger aristokratischer Bevormundung entho
ben und Seinem Eigenen Minister der Volksaufklärung unterstellt, ande-
rerseits aber die unter der Last der Sorgen für die 100 Haken schier er
liegenden Herren Professore auf ihren inständigsten Wunsch von den Haken 
selbst und aller Sorge für dieselben erlöst und durch einfache Aussetzung 
von Geldgagen aus dem Reichsschatze dem Flügelschlage ihrer dergestalt 
von unwürdigen irdischen Sorgen befreiten Seelen erst den rechten Raum 
eröffnet; welche Krönung des großen Werkes schließlich darin ein dauern
des Denkmal empfangen, daß nicht der 2 1 . Apri l als der eigentliche Ge
burtstag der Universität zu Dorpat jährlich gefeiert werde, sondern der 
12. December, als an welchem Tage des Jahres 1802 die Herren Pro
fessore die frohe Gewißheit jener beiden Erleichterungen erlangt hätten und 
somit der Geburt unserer Universität ihre höhere Wiedergeburt aus dem 
Fuße gefolgt wäre. 

Diese landläufige ungeschriebene Historie von der Entstehung der 
Universität zn Dorpat nun hat um so mehr Autorität, als sie in allen 
Hauptzügen bestätigt und getragen wird von der dieselbe betreffenden ge
schriebenen Historie. Und wenn man bedenkt, daß — soweit wenigstens 
meine Kenntniß reicht — diese letztere wesentlich in nichts Anderem besteht 
als in drei, bei solennem Anlasse von der Universität zu Dorpat selbst 
ausgegangenen, Jedermann zugänglichen historischeu Relationen, so kann 
man nicht umhin in diesen einerseits das Selbstbewußtsein der genannten 
Universität von ihrer eigenen Entstehung ausgedrückt, andererseits deren 
Zeugniß von solchem Selbstbewußtsein niedergelegt zu finden und zwar 
niedergelegt, um dem Bewußtsein auch der außerakademischen Welt den 
richtigen historischeu Inha l t beizubringen. Da nun diese fraglichen drei 
Selbftbezeugungen die bisherigen drei Hauptepochen des äußeren Lebens 
unserer Landes-Universttät so zu sagen rhythmisch begleiten, so möchte man 
schwerlich zu weit gehen, wenn man diese in den Hauptzügen durchaus 
typische, um nicht zu sagen stereotype, akademische Autobiographie, wie 
sie sich von Anbeginn producirt nnd immer wieder reproducirt hat, für die 
sowohl wichtigste als auch verantwortlichste Quelle jener ungeschriebenen 
Historie ansieht, zumal es ebenso unzulässig erscheinen muß, zwischen der 
geschriebenen und der parallel neben ihr herlaufenden ungeschriebenen H i 
storie gar lein Verhältniß, als, mit der Würde akademischer Wissenschast-
lichleit streitend, zwischen beiden ein solches Verhältniß anzunehmen, als 
habe die geschriebene akademische Historie ihre Lücken oder auch ihre ge-
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schichtswidrigen Gruppirungen der so ungeschriebenen als unakademischen 
Historie des profanen Läien-Vulgus entlehnt. 

Die erwähnten drei akademischen historischen Zeugnisse aber find 
folgende: 

1) G o t t l i e b B e n j a m i n I äsche , Professor der Philosophie: 
Geschichte und Beschreibung der Feierlichkeiten bei Gelegenheit der am 
2 1 . u. 22. Apri l 1802 geschehenen .Eröffnung der neu angelegten Kayser-
lichen Universität zu Dorvat in Livland. M i t Genehmigung der akademi
schen Censur. Gedruckt bey M . G . Grenzius, Universitäts-Buchdrucker. 

2) v r . J o h a n n P h i l i p p Gustav E w e r s , ordentlicher Professor 
des Staats- und Völkerrechts uud der Politik, d. Z . Rektor der Univer-
fität: Andeutungen aus der Geschichte der Universität, vorgetragen im 
großen Hörsaale; — bei Gelegenheit des ersten Jubelfestes der Kaiser
lichen Universität Dorvat fünf und zwanzig Jahre nach ihrer Gründung 
gefeiert am 12. December 1827. Dorvat , gedruckt bei I . Chr. Schün-
mann 1828 (beiläufig Nr . 3.der bei dieser Gelegenheit veröffentlichten 
und zusammengedruckten Festschriften, p. 19—44). 

3) Die Kaiserliche Universität Dorvat während der ersten fünfzig 
Jahre ihres Bestehens und Wirkens. Denkschrift zum Jubelfeste am 
12. u. 13. December 1852. (Inoorti auwris). Dorvat. Gedruckt bei 
Schünmcmns Wittwe und C. Mattiesen. Zum Druck befördert auf Ver
fügung des Conseils. Dorvat, am 9. December 1852. E. Haffner, Rector. 

Diese drei Historien bilden, vergleichend zusammengefaßt, zunächst 
eiuen interessanten Beleg für die bekannte wenn auch paradoxe Theorie, 
daß, je weiter der Zeit nach von dem Geschehenen entfernt, desto befähig
ter der Historiogravh sei, dem wirklich Geschichtlichen mit seiner Historie 
nahe zu kommen, je näher, desto mehr der Gefahr ausgesetzt, der geschicht
lichen Wahrheit fern zu bleiben. Natürlich leiden beide Seiten dieses 
Satzes unter Umständen gewisse Einschränkungen; denn dem den Ereignis
sen zeitlich entfernten Hiftoriographen hilft sein objectivität-fördernder Ab
stand zu nichts, wenn die Denkmale und Urkunden durch Ungunst der 
Zeitläufte zu Grunde gegangen find, also gleichsam die Farbeutöpfe zer
schlagen und die Farben verschüttet, mit Hülfe derer allein er das objec
tive Gemälde auszuführen hoffen konnte. Und hinwiedernm schadet dem 
Zeitgenossen der Ereignisse seine ihn dicht vor oder gar in letztere stellende 
subjectivität-fördernde Zeitgenossenschaft nichts, wenn er — bei hinlängli
chem Zu t r i t te -^ Sachkenntniß, Scharsblick, Geistesgegenwart, Unbefan-
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genheit und Wahrheitsliebe genug besitzt, um in seinen Aufzeichnungen 
sich auf dasjenige zu beschranken, was er von seinem nahen Standpunkte 
aus wirklich zu sehen und einigermaßen zu übersehen im Stande ist. 
Vielmehr wird ja gerade er, falls sich in ihm jene günstigen Bedingungen 
zur guten Stunde vereinigen, derjenige sein, welcher dem dereinftigen ob
jectiven Historienmaler die Farbentöpfe füllt, ohne welche letzterer gezwun
gen wäre, entweder den Pinsel wegzuwerfen oder, was jedenfalls noch 
schlimmer sein dürfte, in die hallncinirenden Tinten des eigenen Hirns zu 
tauchen. Unter durchschnittlichen Verhältnissen aber wird es nichts desto 
weniger mit jener paradoxen Theorie seine Richtigkeit haben, und es liefern, 
wie gesagt, unsere drei akademischen Historiographen insofern einen Beleg 
mehr für dieselbe, als jeder von ihnen in dem Maße mehr von der ge
schichtlichen Wahrheit verschweigt, als er dem in Rede stehenden Ereig
nisse, der Entstehung der Universität zu Dorpat, zeitlich näher steht. Und 
zwar befindet sich bei solchem Verhältnisse der jüngste, a n o n y m e Histo-
riograph gegen seine beiden Vorgänger insofern einer tiefern geschichtlichen 
Kritik gegenüber entschieden im Vortheile, als er sein Material mit größ
ter Ausführlichkeit angiebt und eben damit den Nachweis liefert, daß er — 
wenigstens aus diesem angegebenen Mater ia l , einige Flüchtigkeiten in der 
Benutzung abgerechnet, kanm mehr schöpfen, kaum mehr bieten konnte, als 
er thut. Eine andere Frage bleibt freilich die, ob sich bei ihm alles an
gegeben findet, was er, bei seiner offenbar nicht wenig begünstigten Ste l 
lung, vielleicht anzugeben in der Lage war; ob uicht wenigstens innerhalb 
des benutzten nnd angegebenes Materials Pnnkte vorkommen, welche auf 
die Existenz noch anderweitigen ausgiebigen, wenn anch dem Historiogra
phen nicht unmittelbar nach seiner äußern Stelluug zugänglichen Materia-
les mit Nothwendigkeit für jeden Urtheilsfähigen mußten schließen lassen, 
und ob da nicht für den Historiographen ein offenbares und ausdrückliches 
„non liquot," am Orte gewesen wäre? 

Ich komme gegen das Ende meiner so rubricirten „Geschichte" aller
dings auf einen Punkt, welcher es schwermacht, an der Gebotenheit eines 
solchen zwar somatischen, aber leider nicht immer akademischen: „ Ich weiß 
nicht" zu zweifeln. Einstweilen aber genüge die Bemerkung, daß von al
len Entschuldigungen, welche dem dritten, resp, dem zwe i ten I u b e l -
Historiographen, hinsichtlich der auch ihm nachweisbaren wesentlichen Lücken, 
allenfalls zur Seite stehen tonnten, seinen beiden Vorgängern leine einzige 
zu Gute kommt. Denn, soweit sich urtheilen läßt, standen nicht nur, hin-
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sichtlich des Gegenstandes dieser Zeilen, beiden dieselben Materialien zu 
Gebote, wie dem dritten, sondern sie, hatten über diesen noch den großen 
Vortheil voraus, daß sie, so zu sagen, mitten unter Männern lebten, 
welche, wie ich beweisen werde, die wahren geistigen und leiblichen Schöpfer 
der Universität Dorpat genannt werden müssen, während der dritte, eben 
vermöge seines, sonst günstigen, historischen Abstandes des Vortheils be
raubt war, aus jenen, nun schon selten und spärlich fließend gewordenen 
Quellen mündlicher Ueberlieferung zu schöpfen. Unter den beiden ersten 
aber kann wiederum der allererste, I ä s c h e , auf größere Nachsicht An
spruch machen, als der zweite, resp, der erste Iubel . -Histor iograph, 
E w e r s . Denn seine oben allegirte Schrift ist, der Hauptsache nach, nur 
Zusammenstellung der verschiedenen an den Eröffnungstagen der Universi
tät, d. h. am 2 1 . u. 22. Apri l 1802 gehalteneu Reden u. s. w. und auch 
die denselben vorausgehenden drei Seiten Text aus eigener Feder geben 
nur auf der ersten Seite (resp. p. 3 flg.) eine allerdürftigste Skizze des 
der Eröffnung zuuächst Vorangegangenen und sollten wohl auch nicht 
mehr geben. Ueber dies war der ehrwürdige Herausgeber freilich als Pro
fessor der theoretischen und praktischen Philosophie berufen. Doch dürfte 
das „praktische" Wesen ihm gleichwohl ziemlich fern geblieben sein, 
und von der sonst hochachtbaren Professur der Logik und Psychologie das 
Brod der Geschichte fordern, wäre eine so unbillige Forderung, daß dem 
Fordernden schon Recht geschähe, wenn ihm nur der Stein der Historie 
geboten würde, oder auch nur das Steinchen eines Histörchen. 

Anders freilich steht es mit der Professur des Staats- und Völler, 
rechts und der Polit ik! Hier befinde» wir uus durchaus iu geschichtlicher 
Luft, auf geschichtlichem Boden, unter geschichtlichen Documcnten, bei ge
schichtlicher Arbeit. Und wer viel hat. von dem wird anch viel gefordert. 
Von einem solchen wird namentlich gefordert, daß er die geschichtlichen 
Glocken nicht nur läuten höre, sondern auch wisse, wo sie häugen. Und 
daß unser Professtr des „Staats- und Völkerrechts und der Pol i t ik" recht 
gut Bescheid gewußt in unserm landesgeschichtlichen Glockenstuhle, wer 
dürfte es leugnen? I s t er es nicht, der, unter den Neuern der Ersten 
Einer, sich Zutri t t verschafft hat zu den Landes-Archiven? Und hat nicht 
gerade er aus dieser reichen Fundgrube die werthvollsten Stufen ans Licht 
gebracht? Ich erinnere nur an das estläudische Ritter- und Landrecht 
sammt allen seinen unschätzbaren älteren uud jüngeren Zugaben! Hat fer»' 
«er nicht er auch auf das energischste eingegriffen in die Landespolitik 
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seiner Zeit? Wenigstens so weit der Feder Energie <° beizumessen ist! 
Welchem Kenner unserer nun schon über ein halbes Jahrhundert alten 
baltischen Bauern-Emancipationsliteratur sollte nicht die rothe Broschüre 
des Professor E w e r s wenigstens zu Gesichte gekommen sein—eine Bro
schüre, die, als typische Figur unserer Publicistik, freilich seitdem gelb und 
grün geworden ist? Und zu welchem den Ueberlieferungen jüngster Ver
gangenheit sein Ohr leihenden Sohne unserer Tage sollte nicht einige 
Kunde gedrungen sein von der bevorzugten socialen Stellung, welche sich 
der sel. E w e r s , der beinahe permanente Keotor massnillouF, zu verschaf
fen, von dem feinen diplomatisch-weltmännischen Takte, mit welchem er 
dieselbe auszufüllen und zu behaupten gewußt? Einer Stellung, die kaum 
trennbar sein dürfte von der Vorstellung, wo nicht unmittelbarer, vielleicht 
naher persönlicher Beziehungen zu Männern — so doch frischer und an
schaulicher Kunde von Männern wie K a r l v. T r a n s e h e , S i g i s m u n d 
v. B rasch , F r i e d r i c h und Augus t v. S i v e r s , G . I . v. B u d 
denbrook, R. G. und I . F. F r e i h e r r e n v. U n g e r n - S t e r n b e r g , 
George und M . I . v. Bock, C. G . v. B a r a n o f f , I . G. v. B e r g , 
v. S a l t z a , G e o r g v. F ö l k e r s a h m , F r i e d r i c h G e o r g v. L i e v e n , 
G r a f M a n n t e u f f e l l , B a r o u V i e t i n g h o f f , Professor K ü t t n e r , 
J o h a n n H e h n und v i e l e r , v i e l e r A n d e r n aus allen drei Ostsee
provinzen, deren Namen und Stellung zur Grüudung unserer Universität 
hoffentlich bald wird dargelegt werden können? Wohl finden sich in den. 
Ewersfchen „Andentuugen aus der Geschichte der Universität" (p. 25)") 
eiuige von diesen Namen aufgeführt: Beweises genug, daß der Verfasser 
um sie wußte. Aber es hat ihm ebeu beliebt, aus der Stellung, welche 
die meisten der dort Genaunten in der „Geschichte der Universität" und 
ihrer Gründung thatsächlich eingenommen haben, ebeu nur von demjenigen 
Theile ihrer Stellung und Wirksamkeit „Andeutung" zu geben, welcher 
nicht nur am wenigsten geeignet ist, ein volles, und somit richtiges, treues, 
lebendiges Bi ld von der culturgeschichtlichen Bedeutung der in Rede stehen
den Männer zu geben, sondern aus allem organischen Zusammenhange mit 
dem unmittelbar Vorangegangenen gerissen, vielmehr ganz eigentlich dazu 
angethan ist, jene Männer um den besten Theil ihres wohlverdienten Ruh
mes uud des ihnen so lange sich uusere Provinzen des Dorpater akademi
schen Lichtes ersrenen werden, gebührenden Dankes aller Freunde höherer 

*) Und dem analog in der anonymen Denkschrift von 1852 p. 22 flg. 
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Geistescultnr zu bringen und grundfalsche Vorstellungen über die Art , wie 
die Ostseelande zu einer Landes-Universität gekommen sind, zu verbreiten. 
Vermöge jenes Monographischen Beliebens nämlich erscheinen jene Na-
men (bei Ewers a. a. O. p. 25) erst m i t dem A u s g a n g e des 
J a h r e s 1 7 9 9 , während ich beweisen werde, so gut sich nur Geschichte 
liches beweisen läßt, daß der wichtigere, folgenreichere, charakteristische, ja 
ganz eigentlich schöpferische Theil der universttät-gründenden Thätigkeit der 
genannten, und hier vorerst auch noch ungenannten deutschen Männer aller 
baltischen Lande gerade j e n s e i t s des J a h r e s 1 7 9 9 liegt, — und 
überdies im hohen Grade wahrscheinlich machen, daß die Universität noch 
in diesem Augenblicke, da ich diese Zeilen schreibe, d. h. Ende December 
1863, auf Grund eines mindestens höchst problematischen Titels sich im 
Besitze, oder doch in der Detention eines ritterschaftlich-akademischeu archi-
valischen Apparates befindet, aus welchem alle drei officiösen Universitäls-
Historiographen mindestens die Ueberzeugung dürften haben schöpfen kön
nen und müssen, daß es ein eitles und bod.enloses Unterfangen war, ge-
schichtsmäßige Historien von der Entstehung der Universität Dorpat schrei
ben zu wollen, ohne die A r c h i v e de r ba l t i schen R i t t e r s c h a f t e n 
zu Rathe zu ziehen. 

Doch ich will nicht vorgreifen. Es genüge hier hervorzuheben, daß 
hinsichtlich der Ignorirung oder der Ignoranz in Sachen alles dessen, 
was die baltischen Ritterschaften vor 1 7 9 9 gethan haben, um alles das
jenige, was sie und Andere nach 1 7 9 9 für die Landes-Universität gethan 
haben> nur überhaupt möglich zu machen, alle drei officiösen Universttäts-
Historiographen — stummen Chorus machen, also gleichsam für die andäch
tige Gemeinde der wissensdurstigen Laien historische „stille Messe" lesen. 

Dabei findet nur der Unterschied Statt, daß, während der Anonymus 
von 1852 die ritterschaftliche Mitwirkung nach 1 7 9 9 wenigstens mit einer 
gewissen urkundlichen Umständlichkeit, der in so vielen Beziehungen wohl
berühmte Historiograph von 1827 dieselbe, wie man aus der Historie den 
Eindruck empfangt, h a n d l a n g e r m ä ß i g e Thätigkeit der baltischen Ritter
schaften wenigstens andeutend erwähut, für den trefflichen Festschriftler von 
1602 schon jenseits des 12. März 1801 jede ritterschaftliche Thätigkeit in 
Sachen der Universttätsgründuug nicht vorhanden ist, indem seine philo
sophische Seele von einer Mitwirkung Kurlands gar nichts, von derjenigen 
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der „Liv- und Eftländischen Ritterschaft" aber nur im Sinne einer Dar
reichung von Mitteln zur Realisirung der Zwecke des Kaisers A l e x a n d e r I. 
etwas weiß. 

Da jeder Leser dieser Zeilen, welchem daran gelegen ist, sich die be
wußten drei officiösen Historiographien leicht verschaffen und somit consta-
tiren kann, daß ich deren negatives Resultat hinsichtlich dessen, was dem 
Jahre 1799 vorangegangen ist,*) in Vorstehendem treulich wiedergegeben 
habe, ohne deren positiven Gehalt anders zu beanstanden, als eben impli-
oits durch den Nachweis einer weitklaffenden Lücke unvermeidlich geschieht, 
so wird er mich von der Verpflichtung um so lieber freisprechen, das Nich
tige mehrbesagter Historie noch ausführlicher und ausdrücklicher, als bereits 
geschehen, darzulegen, als das Hauptschlaglicht zur Hervorhebung der frag« 
lichen Lücke ohnehin aus der urkundlichen Geschichte, — welche ich sofort 
wenigstens umreißen werde, die Ausführung des Gemäldes späterer Muße 
vorbehaltend, — hervorbrechen wird. — Ein fluchtiges Streiflicht muß ich 
aber, wie zum Abschiede, auf die Historie noch fallen lassen, weil es mir 
für diese ganze Art und Kimst ganz besonders charakteristisch zu sein scheint, 
und weil sich damit dasjenige kaum handgreiflicher veranschaulichen läßt, 
was ich oben über den Klimax des Geschichtswidrigen in dem Maße, als 
wir von Historiographie zu Historiographie zurückgehend dem Ereignisse 
selbst näher rücken, bemerkt habe. 

Ich meine die Ar t , wie die Universitäts-Historie des Kaisers P a n l 
gedenkt, und die Kunst, mit welcher sie seiner zu gedenken unterläßt! 

Am nächsten der geschichtlichen Wahrheit kommt, und am meisten ge
recht dem Andenken des jedem Ostseeprovinzialen, jedem Liv- und Estlän
der zumal, im besten Sinne des Wortes unvergeßlichen Kaisers P a u l , 
des W i e d e r h e r s t e l l e r s der L a n d e s - V e r f a s s u n g , wird auch hier 
der Anonymus von 1852, indem er dem Kaiser P a u l all das große und 
— man sollte glauben — unleugbare, auch nicht todtschweigbare Verdienst 
um' die Gründung der Universität zu Dorpat rückhaltlos zuerkennt, das 
ihm gebührt. Denn in der That verdanken die Ostseeprovinzen niemand 

*) Dem Anonymus von 1852 bin ich das Anerkenntniß schuldig, daß er mit beiläufiger 
Erwähnung der „Pläne, welche der Höchstselige Kaiser Pauli, seit dem Jahre 1798 hatte 
entwerfen lassen" (wo, wie,-durch wen?) „um durch die Gründung einer eigenen 
Landes'Universttät den Bewohnern Liv» Est» und Kurlands die Mittel zur wissenschaftlichen 
Ausbildung im Vaterlande zu gewähren" (a. a. O. 20 u. 21) die geschichtliche Wahrheit 
wenigstens gestreift hat. . 
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Anderem als dem Kaiser P a u l , daß endlich einmal an die Verwirklichung 
derjenigen Anregungen, welche, wie solches die Geschichte der Entstehung 
der Universität zu Dorpat urkundlich nnd nnwiderruflich feststellen wird, 
aus dem Schooße der Liv- und Estländischen Ritterschaft zu verschiedenen 
Zeiten, besonders aber in den Jahren 1730, 1767 und 1792 ausgegangen 
waren, von der Staatsregierung nicht sowohl Hand angelegt, als vielmehr 
eine legale Form eröffnet wurde, innerhalb welcher die Ritterschaften der, 
seit 1795 wiederum unter eine gemeinschaftliche Herrschaft zusammenge
brachten drei baltischen Lande wahrend fast des ganzen Octobermonats 1798 
v e r e i n i g t tagen konnten, um durch Ausarbeitung eines umfassenden, 
freilich dann unabhängig von ihnen merklich redncirten Planes einer bal
tischen Landes-Universität zunächst ven geistigen Grund zu dem stattliche« 
Gebäude zu legen, und auch dessen Aufführung mit den v e r e i n i g t e n 
geistigen und materiellen Kräften der balt ischen Lande dann unverweilt 
nnd um so freudiger in Angriff zu nehmen und bis zur Eröffnung der 
Universität durchzuführen, als schon im Ma i 1798 der Kaiser P a u l außer 
den erforderlichen städtischen Immobilien die bekannten, freilich erst im I n l i 
1802 fpecificirten nnd um ein Viertel-Procent reducirten, auch schon 1806, 
abermals im Mai — wie der Anonymus a. a. O . p. 43 ausdrücklich 
berichtet — zur F r e u d e des C o n s e i l s wieder eingezogenen 1 0 0 
l i v l ä n d i s c h e n K r o n s h a k e n als Grundkapital der Landes-Universität 
gestiftet hatte. 

Diese, dem Andenken Desjenigen erwiesene Gerechtigkeit, welcher nach 
seinem Regierungsantritt unverweilt — und zwar unter dem vielsagenden 
Dato des 2 8 . N o v e m b e r 1796 sich hatte angelegen sein lassen, den 
Liv- und Estländern ihre alten Verfassungen aus deren Konfiskation v. I . 
1786 zu restituiren, kontrastirt so wohlthätig mit der A r t , wie die beiden 
namhaft gemachten Vorgänger des Anonymus in der Universitäts-Historio
graphie jenes Wohlthäters der Ostseeprovinzen gedenken, daß man unwill
kürlich geneigt w i r d , einige materielle Unrichtigkeiten und UnVollständig
keiten, die sich in seine Darstelluug desseu eingeschlicheu haben, was Kaiser 
P a u l für die Landes-Universität gethan, nachsichtsvoll zu beurtheile», wie 
z. B. wenn er a. a. O. p. 21 zu sagen unterläßt, durch wen Kaiser 
P a u l seit 1798 Universttäts - Pläne hatte entwerfen lassen; oder wenn 
er, ebendaselbst Note 3 2 , sich die Frage vorzulegen unterläßt, wie doch 
das livländische Landraths-Collegium dazu kommen konnte, um Publikation 
des am 4. Mai 1799 allerhöchst bestätigten Universttäts,Planes anzusu-
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chen; oder wenn er, a. a. O. p. 22 diesen Plan „den ers ten" nennt, 
während ich urkundlich nachweisen werde, daß diesem vom Senate «nter-
legten, allerhöchst bestätigten Plane nicht weniger als zwei unbestätigt 
verbliebene von den Ritterschaften nnterlegte Universitäts - Pläne vorange
gangen waren, und zwar einer vom 2 5. Oc tober 1 7 9 8 und einer vom 
S e p t e m b e r 17 6 8 , so daß, abgesehen von allem, was zu Schwedischen 
Zeiten in dieser Beziehung geschehen ist, der am 4. Ma i 1799 allerhöchst 
bestätigte Universitäts - Plan mindestens der d r i t t e , und keineswegs der 
erste ist. 

Gehen wir nun um ein Jubelfest znrück, von 1852 bis auf 1627, 
so fiuden wir in den oben allegirten „Andeutungen" zwar p. 24 die That
sache anerkannt, daß es „dem in Gott ruhenden Herrn und Kaiser P a u l I ." 
„ v o r b e h a l t e n " gewesen, „das Wort seines Ahnherrn" — nämlich P e 
t e r s I., in dessen R e s o l u t i o n vom 12. October 1710 auf den 4. 
A l k o r d s p n n k t der livländischen Ritterschaft vom 29. Juni 1710 — 
„zu lösen", aber in einer mit der für die Geschichte seit 1801 Platz grei
fenden Ausführlichkeit so grell coutrastirenden Dürftigkeit nnd Ungenauig-
keit der Angaben, namentlich mit so völliger Ignorirung alles dessen, was 
der Kaiser P a u l schon lange -vor dem 4. Ma i 1799 für die Herstellung 
einer Universität für die Oftseeprovinzen gethan, daß man lant p. 24 a. 
a. O. glanben sollte, für den Iubel-Historiographen liege gleich hinter dem 
4. Ma i 1799 ein Stückchen mythisches Zeitalter, aus welchem nach dem 
12. October 1710 nichts historisch Gewisses hervortauche, als die höchst 
obskure „Ernennung des p. p. Grafen J o h a n n F r i e d r i c h Os te rmann 
zum Beschützer der neu zu errichtenden Dorpatischen Universität (1734)." 

Für solche Dürftigkeit der akademischen K l i o entschädigt uns freilich 
einigermaaßen die akademische M e l p o m e n e , indem sie, gleichzeitig mit 
den „Andeutungen aus der Geschichte", durch den Muud ihres Propheten, 
des Dr. J o h a n n V a l e n t i n Francke, ordentlichen Professors der Li
teratur-Geschichte, alt-classischen Philologie und Pädagogik, „zum 25-jähri
gen Jubelfeste der Kaiserlichen Universität Dorpat" eine „Dor ische O d e " 
(„IQ. 0 r ^ . ch?^^I0I-LI^N ^ ? I X l t " ) ertönen ließ, aus welcher 
akademischen Kostbarkeit, als Poesie- und Sprach-Probe, eine der 14, 
schreibe vierzehn, Strophen in des Dichters Griechisch sowohl als beigege
bener eigener deutschen Uebersetzung, hier Platz finden mag (vgl. die oval-
legirte Sammlung der Inbelschriften von 1827, p. 72) : 
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K»l Xi«v s-n x«l vuv 7'Hp« ^N0^V^3 

Zu deutsch: 
6ar sekl liebet ^a auen ^otxt M K 0 I ^ V 8 nook 
vorpat, ^elenor »uon einst, waltonä srligdnen 8inn3, 

UNlldlÄ88iss äsn Nusen 
KuKm 2U8ien6ln 'wirä unßsllüdt. 

Treten wir nun aber dem Ereignisse der Gründung der Universität 
Dorpat abermals um 25 Jahre näher, und besehen uus dasselbe durch 
die Monographischen Augengläser von 1802, so erfolgt das Merkwürdige, 
daß das Bild des Kaisers P a u l , welches wir in der fünfzigjährigen Ent
fernung von 1852 noch mit aller Deutlichkeit uud Ausführlichkeit hin
gemalt sehen, das wir auch noch in dem Abstände von fünf und zwanzig 
Jahren (1827) auf der akademischen Leinwand erkennen konnten, wenn 
auch bedeutend verblaßt, nun, da wir — so sollte man glauben — dasselbe 
mit Händen müßten greifen können, plötzlich, wie das wohl in Phautas-
magorien vorzukommen Pflegt, ganz verschwindet. Ja, es ist unglaublich, 
aber, wahr: weder in den ein- und ausleitenden eigenen Worten von des 
trefflichen Jas che „Geschichte und Beschreibung der Feverlichkeiten" vom 
2 1 . u. 22. April 1802, noch in den, wenn ich nicht irre, neun, bald 
deutschen, bald lateinischen Festreden — zum Theil wahren Stylübungen 
ohne Saft noch Kraft — findet sich auch nur der Näme P a u l , auch 
nur die allerleiseste Audeutuug, daß je ein um die Gründung der Universi
tät Dorpat wahrlich hochverdienter Kaiser dieses Namens gelebt, ja daß 
ein solcher, der doch die längste Zeit seines Regentenlebens die Gründung 
der Universität mit denkwürdiger Beharrlichkeit und nach seinen besten 
Kräften gefördert hatte, erst vor noch nicht 14 Monaten aufgehört hatte, 
all' der Festredner Kaiser zu sein! Wer. sich für die Früchte jener akade
mischen Beredsamkeit, namentlich auch für das ciceronifirende Phrasen-
gedrechsel akademischer Latinität interesstrt, der mag selbst nachlesen: die 
Ausbeute dieser Nachlese wird ihm nicht schwer zu tragen geben, keine 
Wucht törnerftrotzender Garben ihn zu Boden ziehen! Aber ein Zug aus 
diesem gelehrten Schauturnen ist doch zu lustig, als daß ich ihn nicht im 
Interesse der Charakteristik jener Tage hervorheben sollte. Der Hauvt-
sestredner, nämlich der Prorector E v e r s , Professor der Dogmatil und 
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theologischen Moral , daher nicht zu verwechseln mit seinem Amtsnachfolger 
E w e r s , dem Professor des Staats- und Völkerrechts und der Politik, — 
nicht zufrieden, den Kaiser P a u l zu ignoriren, nimmt einen förmlichen 
Anlauf, ihn zu überspringen, und spricht daher i« der deutschen von seinen 
zwei Reden (a. a. O. p. 24) : „Sey uns gegrüßt festlicher Tag! an 
dem einst uns und der Erde die Große K a t h a r i n a vom Himmel ge
schenkt ward; an dem I h r Großer Enkel abermals ein herrliches Werk 
vollendet, das Sie begann." Man sollte in der That meinen, K a t h a 
r i n a I I . habe während ihrer langen und glanzreichen Regentenlaufbahn 
der Werke genug begonnen und vollendet, um uicht nöthig zu haben, daß 
man auch noch Dinge auf ihren Namen setze, welche nun einmal nicht 
dahin gehören: wenigstens nach dem dermaligen Stande der bezüglichen 
Quellenkenntniß. Allerdings werde ich weiterhin zeigen, wie, in den ersten 
Regierungsjahren Katharinas, anscheinend von der Stadt Pernau angeregt, 
der Senat die Provinzial-Autoritäten und Repräsentationen Liv- und Est
lands veranlaßt habe, das Werk der Herstellung einer protestantischen 
Landes-Univerfität in Dorpat, welches, wie auch ein baltisches Obertribu
nal, als ein Bedürfniß beider Provinzen und überdies ein gutes Recht 
Livlands die Ritterschaften Liv- und Estlands bereits unter der Kaiserin 
A n n a I w a n o w n a im Jahre 1730, wenn auch ohne Erfolg in Erin
nerung gebrucht hatten, — abermals vorberathend in die Hand zu neh
men. Aber so weit entfernt ist, wenigstens so weit meine Quellenlenntniß 
reicht, K a t h a r i n a I I . davon, das Werk der Gründung der Universität 
Dorpat begonnen zu haben, daß vielmehr gerade sie durch völlige still
schweigende Nichtberücksichtigung eines von den Ritterschaften schon im 
Jahre 1768 entworfenen nnd zu allerhöchster Bestätigung unterbreiteten 
ausführliche» Planes einer in Dorpat wiederherzustellenden protestantischen 
Landes-Universität zu erkennen gab, daß sie den richtigen Moment noch 
nicht für gekommen erachtete. Und zwar ist die genannte große Monarchiu 
sich in dieser Auffassung vollkommen treu geblieben, denn wie sie die r i t
terschaftlichen Vorschläge zu Anfang ihrer Regierung durch Stillschweigen 
für unzeitgemäß erklärte, so hat auch der auf Gründung einer baltischen Uni
versität in Dorpat gerichtete ritterschaftliche Beschluß v. I . 1792, welchen 
wir weiter unten geschichtsurlundlich näher kennen lernen werden, so weit 
meine Kunde reicht, bis an das Ende der Regierungszeit der Großen 
K a t h a r i n a sich keiner Berücksichtigungen zu erfreuen gehabt. Welches 
mögen fonach die Quellen gewesen sein, aus welchen unser Professor 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. lX. Hft.. 2. .9 
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schöpfte? Nun, man braucht nicht weit zu suchen. Denn, wie jener hi-
storische Salto mortale des Theologen in seiner sogen, „kurzen Gegenrede" 
auf die unmittelbar vorangegangene Anrede des Vorsitzenden Kurators der 
Universität, Grasen v. M a n n t e u f f e l l , an die Professore sich findet, so 
ist eben letztere die Quelle für jenes Monographische Wagniß: freilich 
nur vermöge einer höchst eigenthümlichen Exegese! 

Der Graf M a n n t e u f s e l l nenut zwar auch nicht den Kaiser P a u l 
mit Namen; aber indem er des Ka isers überhaupt mehr im Sinne des 
b l e i b e n d e n Amtes gedenkt, als in dein der wechselnden P e r s o n , 
und indem er namentlich von A l e x a n d e r I. nichts aussagt, was er nicht 
hätte vertreten und wahr machen können, gewinnt er ein Recht aus die 
Anerkennung, er habe allerdings auch von P a u l gesprochen, wenn auch 
nur implicite. Nun findet sich in des Grafen Anrede die Stelle (a. a. O . 
p. 19): „Unser Kaiser bestieg mit dem gnadenvollen Versprechen Seinen 
Thron, nach K a t h a r i n a s Gesetze und im Geiste Ihrer Milde zu regie
ren. Schon übertraf A l e z a n d e r die frohen Erwartungen, die diese ge
haltvolle Zusage erregte. Er milderte die Abgaben, verbesserte den So l 
datenstand" u. s. w. Man steht, hier wird gar nicht direct auf A l e z a n 
de rs Verhältniß zur Gründung der Universität gezielt, sondern auf ein 
ganz anderes, ziemlich nahe liegendes Verhältniß. I n dem Haupte des 
Professors aber scheint mir dies leicht hingeworfene Bi ld jene wunderliche 
und apokryphe Transfiguration erlitten zu haben. 

Uebrigens liegt der wahre Schwerpunkt der Rede des Grafen M a n n -
teus fe l t — der einzigen wirklich bedeutenden, weil aus politischem Vol l 
bewußtsein des Woher und Wohin bei dieser feierlichen Gelegenheit ge
haltenen — in den einleitenden Worten derselben, wie sie sich a. a. O . 
p. 18 finden und welche in ihr volles Licht zn stellen weiterhin der rechte 
Or t sein wird. I h r geschichtliches Gewicht liegt nämlich in dem Um
stände, daß sie nichts sind und wahrscheinlich auch nichts sein sollten, als 
die, oft fast wörtliche Paraphrase derjenigen Motive der Gründung einer 
Landes-Universität, welche schon im Jahre 1792 der livländische Landtag 
in voller Einstimmigkeit sich angeeignet hatte. 

Doch, wir sind ja noch nicht bei der Geschichte, sondern erst bei der 
Historie. Schließen wir darum vorerst diese urkundliche Geschichte der 
H i s t o r i e , oder —wie der neuerdings zu so überaus unerwarteten gleich
sam SUMNÜ3 Konoribus der Universität Dorpat gelangte I m m a n u e l 
K a n t sagen würde — diese t r a n s s c e n d e n t a l e H i s t o r i e von der 
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Entstehung der Universität zu Dorpat mit dem rhetor ischen Höhepunkte, 
welchen die Festbegeisterung des 2 1 . Apri l 1802 in den Worten des Pro
fessors der Physik George F r i e d r i c h P a r r o t erreichte, welche auch 
erst später in ihr volles geschichtliches Licht treten werden und welche wir 
verzeichnet finden a. a. O. p. 43 : 

„ O unser A l e x a n d e r ! D i r verdanken wir vieles, nicht nur die 
reichliche Befriedigung unserer Bedürfnisse (dieses Verdienst könnte sich je
der große Monarch erwerben, der etwa für den Glanz seiner Staaten 
sorgt), sondern wir verdanken D i r unsere innige, reine Freude an diesem 
Tage, die Bürgschaft für das Gedeihen unserer Bemühungen, unserer gan
zen künstigen Zufriedenheit. — Ja Er that mehr, unser allgeliebter Kai
ser, als blos durch seine Freigebigkeit unser bürgerliches Dasein möglich 
zu machen; E r gab uns mora l isches D a s e i n " u. s. w. Habe ich 
aber auch recht gelesen? — Ich sehe nochmals h in , bewaffne mein Auge 
mit experimental-physikalischer achromatischer Linse und finde wirklich, es 
stehet geschrieben: „ E r gab uns moralisches Dasein!"-

D i e Geschichte. 
Gegen den Ausgang des Jahres 1862 amtlich veranlaßt, im Archive 

der livländischen Ritterschaft Nachforschungen darüber anzustellen, ob, wann, 
wie, zu welchen Zwecken und mit welchen Mitteln schon in der Vorzeit 
ein gemeinschaf t l iches H a n d e l n oder wohl gar ein v e r e i n i g t e s 
Tagen der baltischen Lande vorgekommen, war ich so glücklich, zu finden, 
daß während des in das achtzehnte Jahrhundert fallenden Theiles unserer 
russischen Beherrschungszeit B e i d e s vorgekommen war: gemeinschaftliches 
Handeln durch g le i chmäß ig i n f t r u i r t e oder wohl gar g e m e i n 
schaftliche B e v o l l m ä c h t i g t e , und vereinigtes Tagen durch zusam
ment re tende D e l e g i r t e ; und zwar zu den höchsten Zwecken, welche 
auf w e l t l i c h e m Gebiete, mithin außerhalb der directen Rechte und I n 
teressen der protestantischen Landeskirchen, sich nur irgend für die baltischen 
Lande denken lassen, d. h. für Zusammenfassung ihrer obersten Rechtspflege 
in einem bal t ischen O b e r t r i b u n a l e und für Zusammenfassung ihrer 
höchsten Schulbildung in einer ba l t i schen U n i v e r s i t ä t ; und mit den 
vereinigten ideellen und materiellen Mitteln — oder wie sich schon 1 7 3 0 
die L a n d r ä t h e des H e r z o g t h u m s E s t l a n d ausdrücken: „ o o n 
Hunot i rn ot o o n i m u n i o a N 8 o o n g M i s " von L a n d und S t a d t 
aller unter gemeinschaftlichem Sccvter vereinigter baltischen Laude. 

9* ^ 
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So offenbarte sich mir für die F o r m in dem öffentlichen Geiste der 
baltischen Lande als G e h a l t in ihrem Busen jenes uralte nnd urheilige 
Doppelthema alles höhern Menschenthums: Recht und L ich t ! Und zwar 
Beides nicht alttestamentlich eingeschlossen in ein nur für besonderes Prie-
sterthum zugangliches Allerheiligstes und nur strahleud von dem Brust
schildlein dieses besondern P r i e s t e r t h u m s . sondern in neutestament-
licher, evangelischer Freiheit sich ausbreitend auch außerhalb des Tempels 
und strahlend von und aus der Brust eines ganzen p r i e s t e r l i c h e n V o l k e s , 
d. h. alles Volkes, sowe i t ihm die Erkenntniß aufgegangen, daß auch 
außerhalb des eigentlich geistlichen Lebens, anch in dem sogenannten welt
lichen Leben kein wahres, menschenwürdiges und lebenswerthes Leben blühe 
noch zu gewinnen sei, als unter der Oberherrschaft von Licht und Recht. 

Die urkundliche Darstellung der F o r m po l i t i s chen Z u s a m m e n 
w i r k e n s von Land u n d S t a d t in L i v l a n d , nicht etwa jenseits, 
sondern diessei ts des Zerfalls unseres alten Gesammtlivlauds im Jahre 
1562, die urkundliche Darstellung ferner der nun schon volle vier Drittel
jahrhunderte dauernden, zwar zeitweilig ruhenden, aber nie aufgegebenen, 
weil politisch so gebotenen als berechtigten Bemühungen der baltischen 
Lande, zu eiuem eigenen, d. h. mit L a n d e s k i n d e r n besetzten in der 
Landessprache ve rhande lnden und nach Landesrech ten erken
nenden i n a p e l l a b e l n O b e r t r i b u n a l e zu gelangen: diese beiden 
rechts- und kulturgeschichtlichen Darstellungen seien für eine nächste Gele
genheit aufbehalten; hente beschranke ich mich aus eine vorläufige Rechen
schaft von dem, was ich von dem H e r v o r g a n g e der U n i v e r s i t ä t 
zu D o r p a t aus v e r e i n i g t e m T a g e n von D e l e g i r t e n sämmt 
l icher bal t ischer R i t t e r s c h a f t e n urkundlich zu melden weiß. 

Die archivalischen Spuren eines solchen geschichtlichen Sachverhaltes 
fielen mir zunächst, d. h. im December 1862, nur sporadisch und dürftig 
aus, wenn auch zureichend, um die Erhebung des ganzen bezüglichen Ma-
teriales in Aussicht uehmen zu können. I m Iannar 1863 hatte ich die 
erfreuliche Gelegenheit, für jene Spuren und deren weitere Verfolgung die 
ermuthigende Theilnahme des Herrn Kurators des Dorpater Lehrbezirkes, 
unseres allverehrten G r a s e n K e y s e r l i n g , zu gewinnen. Unmöglich 
könnte ich die Reihe meiner urkundlichen Mittheilungen würdiger eröffnen, 
als mit einem Auszuge aus den Zeilen, mit welchen, nach genommener 
Einsicht in meine vorläufigen Excerpte, unter dem 10. Februar 1863 Graf 
K e y s e r l i n g mich erfreute: 
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- . » . . „ E s wird nicht leicht sein, ein schlagenderes Beispiel aus unserer 
neuern Landesgeschichte anzuführen, von der Wirksamkeit der Ritterschaften 
ganz über den Kreis ihrer selbstsüchtigen Interessen hinaus. Alle Stände 
in unseren Provinzen müssen es erfahren, daß den Ritterschaften der Ruhm 
gebührt, in schwierigen Verhältnissen und bei geringer Ermuthigung . . . . 
mit ihren Bemühungen nicht nachgelassen zu haben, bis das große Ziel 
erreicht war. Rußland sollte es auch erfahren und nach diesem Vorgange 
Muth gewinnen für das eigene corporative Streben, so wie auch Respekt 
für die Stände der Ostseeprovinzen. Deshalb wünsche ich lebhaft, daß 
S ied le Sache weiter ausarbeiten u n d . . . eine Abhandlung darüber zu 
liefern Zeit finden möchten, d i e . . . vielleicht in der Baltischen Monatsschrift -
veröffentlicht werden könnte", u. f. w. 

Für diese weitere Ausarbeitung der Sache, Allem zuvor aber Ermit
telung und Zusammenstellung des urkundlichen Materiales fand ich nicht 
früher Zeit und Gelegenheit, als gegen Mitte October 1863. Von da 
bis Anfang dieses Monats (December 1863) gelang es m i r , hochbegün
stigt durch die nicht dankbar genug zu preisende Liberalität und Freundlich
keit der restdirenden Herren Landrathe wie auch der Herren von der Rit-
terschnfts-Kanzellei, wenn auch wochenlang durch amtliche Arbeiten, freilich 
nahe verwandten Inhalts abgezogen, des in 15—20 zum Theil.nicht ganz 
leicht zu findenden, meist ziemlich voluminösen, anderthalb Jahrhunderte 
umfassenden Aktenfascikeln und Receß-Vänden zerstreuten Materiales soweit 
Herr zu werden, daß ich die Möglichkeit absah, dem an solchen Dingen 
geistigen Antheil nehmenden Publikum eine einigermaßen genießbare und 
nahrhafte Frucht darbieten zu können. Nur mußte ich mir gestehen, daß 
der Stoff viel zu umfassend und breit sei, um innerhalb der engen Grenzen 
und knappen Formen einer Abhandlung, wie die Baltische Monatsschrift 
allein' sie vertragen dürfte, erschöpfend dargelegt werden zu können. Diese 
Erwägung, verbunden mit der andern, daß für erschöpfende Darlegung 
ein bedeutender Zeitaufwand nöthig sein und mir die Bestimmung des 
Zeitpunktes, bis wann ich damit fertig werden könnte, augenblicklich schlech
terdings unmöglich machen würde, während doch so viele Gründe zu dem 
Wunsche drängen, mit Veröffentlichung der Hauvtresultate nicht überlang 
zu warten, — brachte mich zu der Ueberzeugung, daß es am richtigsten 
sein würde, den vorhandenen Stoss unter zwei verschiedenen Formen zu 
verarbeiten und zu veröffentlichen: einmal im Sinne einer das ganze Ma
terial in sich begreifenden und dasselbe in seinen Hauptheilen in exwnso 
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vorführenden Monographie, dann aber im Sinne einer, den kulturgeschicht
lichen Entwickelungsgang, seine Knotenpunkte und seine Ergebnisse leichter-
gcschürzten Gewandes darbietenden Skizze. 

Die Monographie behalte ich mir vor, nach Maßgabe geräumigerer 
Muße und ausreichender Kräfte, weiterhin — etwa in den „Mittheilungen" 
unserer Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen 
den Freunden solcher geschichtlichen Kärrner-Arbeit vorzulegen; die Skizze 
dagegen bringe ich hiemit schon hier und heute. 

Bevor ich nun aber von solcher äußern zu der — vorerst nur skizzir-
ten — inuern Geschichte meines Gegenstandes übergehe, erheischt die Dank-

- barkeit gegen den Herrn Grafen K a v s e r l i u g , daß ich ihn hiemit von 
aller, auch der entferntesten und indirectesten Mitverantwortlichkeit für den 
Text gegenwartiger Abhandlung freispreche. Denn es wäre mir allzu 
schmerzlich, ja moralisch unleidlich, wenn er, als Lohn für den mir gewährten 
erhebenden Zuspruch, auch nur den allerleisesten Schatten derjenigen Ungunst 
unverdienter Weise mitzutragen bekommen sollte, welche in gewissen Kreisen 
inner- und außerhalb Landes diese Skizze ohne allen Zweifel mir eintragen 
wird. Ich kenne nicht nur meine, fondern anch noch manchen andern 
Mannes „ P a p p e n h e i m e r " ! Darum erkläre ich hier auf das Bestimmtests, 
daß mein Manuskript, und zwar mein Koncept, so frisch in die Druckerei 
der Baltischen Monatsschrift wandert, daß mein hochverehrter Gönner auch 
bei dem besten Willen die physische Möglichkeit nicht hätte, vor Ausgabe 
des Februarheftes einen Blick in den Text gegenwärtiger Skizze zu werfen! 

Wie es nichts Ungewöhnliches, ja vielleicht sogar Naturnothwendiges 
ist, daß eine vom Centro ausgehende Kraft zunächst in hervorblitzen
den Nadien nach der Peripherie ausfährt, mit dieser gleichsam Besitz 
ergreift von ihrem Gebiete und erst dann mit aller Gemächlichkeit 'an 
die anbauende Ausfüllung desselben geht, so haben bekanntlich diese gar 
peripherischen baltischen Lande die f rohe Botschaf t von der G e w i s 
sens f re ihe i t , wie sie Dr. M a r t i n L u t h e r von Wittenberg und Leipzig, 

. von Worms und von den Höhen der Wartburg aus — ein „Wächter sehr 
hoch aus der Zinnen" — ausgesandt hatte in alle Lande, zumeist aber in 
alle Lande „soweit die deutsche Zunge klingt", früher empfangen, rascher 
und freudiger auf- und angenommen als manches deutsche Kernland, und 
es ist gewiß nicht der schwächste Beweis für die vorstrebende und elastisch 
widerstandsfähig gespannte Kraft der Peripherie, als des eigentlichen Ortes 
des vom Centro ausgehenden Schwunges, wenn dies kleine Haustein bal. 
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tischer Junker und baltischer Stadtbürger bald viertehalb Jahrhunderte 
lang per tot äiscrimina rorum die Fahne der Reformation aufrecht gehalten 
hat , während dieselbe nur wenige Tagereisen vom Centro, in Böhmen, 
auf (diesem) scheinbar klassisch - protestantischen Boden , schon ein Jahr
hundert nach Lu the r niedergesunken ist, um sich bis ans den heutigen 
Tag, wenigstens in dem alten Glänze des 16. Jahrhunderts nicht wieder 
zu erheben. Wenige protestantische Länder fürwahr haben so wenig ge
schichtlichen Beruf, sich in die scholastisch - moderdufligen Schneckengänge 
eines, Gott sei Dank, nun auch schon bald modern gewesenen „ A l t -
lutherthums" zu vertiefen, wie unsere baltischen Lande, die noch fort und 
fort unter der siegesgewissen Signatur des j u n g e n L u t h e r stehen, des 
j ungen Luther, welcher uoch nichts weiß von dem trübseligen und unfrucht
baren Haber mit Z w i n g l i , sondern der ganz S t o ß k r a f t nach außen 
ist, ganz Z o r n gegen R o m , ganz unversöhnl iche Lossagung von 
a l lem römischen Gewissenszwange! 

Worin hatte denn aber dieser römische Gewissenszwang bestanden? 
Kann überhaupt das Gewissen gezwungen werden? — Nun freilich, wie 
für den Diener keinen Helden, so giebt es hinwiederum für den Helden 
keinen Herrn, namentlich also für den Glaubenshelden leinen Glaubens
herrn, keinen Gewissenszwingherrn. Aber es ist eben eines der vielen 
Stücke des „Rechtes, das m i t u n s g e b o r e n ist," einer der vornehmsten 
Artikel der unveräußerlichen „äraits 66 l'Kornm« st äu. oito^sn," daß 
„wir " Menschen und Bürger eben— keine H e l d e n sind, sondern durch
schnittlich — Durchschnittsmenschen, Durchschnittsbürger. Und dieser Durch
schnittsmensch — jedenfalls ein naher Vetter des „natürlichen Menschen" 
der heiligen Schrift, welcher „nichts vernimmt vom Geiste Gottes" — unter
liegt allerdings dem Gewissenszwange. Das heißt, der Geist G o t t e s i n 
i h m wi rd .gezwungen unter das Maß seiner eigenen nnr zu natürlichen 
Durchschnittlichkeit und er unterliegt demzufolge dem Zwange eines dop
pelten fleischlichen Druckes, des vom eigenen Fleische und des von außen 
her, von fremdem fleischlichen Sinne auf sein Gewissen geübten. Bringt 
es nun die Geschichte eines Landes so mit sich, daß beiderlei Druck lange 
fortwirken konnte, ohne von einer mächtigern, d. h. solchen Persönlichkeit unter
brochen zu werden, welche sich vermöge eines günstigern Verhältnisses des 
Geistes zum Fleische über jenes Durchschnittsmaß erhebt, so entsteht ein 
Zustand, wie ihn L u t h e r vorfand: der Druck des eigenen Fleisches er
zeugt W e r t h e i l i g k e i t , der Druck des fremden aber U n f r e i h e i t des 
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Fo rschens i n der S c h r i f t und vor Allem U n f r e i h e i t des B e k e n -
nens d e s , i n i h r E r f o r s c h t e n . L u t h e r aber wäre nur ein halber 
Reformator gewesen, hätte er aus dem Schlafe und Drucke allein jener Werk
heiligkeit oder allein jener Unfreiheit auf- und losgerüttelt. Als ganzer Refor
mator erwies er sich gerade wesentlich dadurch, daß er der Werkheiligkeit 
gegenüber das Licht der wahren sittlichen Erkenntniß und Erleuchtung auf
steckte: R e c h t f e r t i g u u g a l l e i n durch den G l a u b e n ; der U n f r e i 
he i t gegenüber das Recht der wahren Forschungsfreiheit aufpflanzte: F r e i 
he i t des r e l i ö s e n Bekenn tn i sses , mit beidem aber — solchem Lichte 
und solchem Rechte— erst die v o l l e G e w i s s e n s f r e i h e i t , wie sie als 
christliches Vollbürgerthum gefordert wird von dem Apostel P a u l u s im 
zehnten Verse des zehnten Kapitels des Briefes an die Römer: „ S o man 
von Herzen g l a u b t , so wird man gerecht ; und so man m i t dem 
M u n d e bekenn t , so wird man se l i g . " Diese volle Gewissensfreiheit, 
wie sie L u t h e r Millionen seiner Zeitgenossen wiederum zu dem eigeutli-
chen Erkennungszeichen des höhern Menschenthums gemacht, oder vielmehr 
wie er ihr für den vorzugsweise in dem gemanischen Volksstamme weithin 
und tief erwachten Drange die bündige Formel: „8o1a l i ä o , " und die 
fortan unentreißbare Handhabe, die verdeutschte Bibel alten und neuen 
Testaments, gegeben hatte, — diese volle Gewissensfreiheit hatten auch un
sere Väter alsbald auf ihre Fahne geschrieben und ist dieselbe seitdem 
vererbt von Geschlechte zu Geschlechte bis auf diesen Tag. Freilich nicht 
immer ohne Anfechtung und Kampf! Der fahnetragenden Colonie ward 
mitunter in der Hitze des Kampfes der Schaft der Fahne zerbrochen oder 
entrissen, aber die Fahne selbst hat sie sich nimmer entreißen lassen. Sie 
hat sie auch am bösen Tage zu retten gewußt, und wäre es auch nur als 
Fetzen geborgen in der Tiefe des Vnsens. 

So war denn namentlich, nach dem Zerfalle des schon vorher evan-
gelisirten Gesammtlivlauds, unserm Livlande im engern Sinne gegenüber, 
schon nach kaum zwanzigjähriger Respektirung von dessen voller lutherischer 
Gewissensfreiheit, Polen „des trock'nen Toues" traktaten- und Privilegien-
mäßigen Landesrechtes „satt" geworden und glaubte einmal „recht den Teu
fel spielen" zu müssen, indem es in dem so überaus leichtfaßlicheu Geiste 
jener „Medicin," welche für alle Krankheiten Livlands nnr das eine Uni
versalmittel) K a t h o l i s i r u n g per l as et n s l a g kannte, an uns her
umzudoktern begann. Waren wir nun auch damals ein recht „kranker 
Mann" , so mochten wir doch, wenn denn einmal gestorben sein sollte, lie-
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ber sterben nach den Gesetzen der Natur als nach den Regeln der Kunst. 
Und stehe da, unsere Natur hat sich lebenskräftiger erwiesen, als die pol
nische Kunst todeskräftig. W i e nun wir es ansingen, unser L e b e n , 
d . i . unsere v o l l e G e w i s s e n s f r e i h e i t , aus den Pfuscherhänden des 
polnischen Wunderdoktors zu retten, das erzählt uns einer der minder ge
lesenen unter unsern Chronisten, F r i e d r i c h M e n i u s , Zeitgeuosfe der 
heilsamen Krisis und überdies einer der ersten Professore unserer Laudes-
Universttät, im 40sten Kapitel seines „historischeu Prodromus des Liefflcin-
dischen Rechtes uud Regiments": 

,,^nno 1601 hatte Herzog K a r l einen Landtag nach Reval ausge
schrieben , in welchem sich die sämmtlichen Lieffländer ihm untergaben uud 
der Cron Schweden ineorpoi-iren wollten. Wurde also H. J o h a n n v. 
T i e f e n Hausen, der Lettischen Ritterschaft Hauptmann, sammt andern 
I.eF2ti8 nach Riga geschicket, nicht in des Herzogen Carol i , sondern in 
der Landstaude Namen die Rigischen zu vermahnen, sich von dem gantzen 
Oorpore nicht abzusondern, yuia vis uuita lorUor. I n selbiger Oratio«, 
so er daselbst pudlios gehalten, erinnert er sich des wunderseltzamen Pol
nischen Regiments, welches nur lauter aä sx8Urpon6o8 Lermana« angese
hen, weßfals denn auch sie nicht sonderliches zur Gegenwehr sich geschicket, 
sondern den Verlust nur gern gesehen, aufs daß sie das arme Liefsland mit 
dem Schwerd roeupsriren und der Privilegien berauben könnten, aber er 
richtete jnichtes aus". 

„Also wurde dennoch der Landtag gehalten und geschahe laut eines 
schrifftlichen Koee88U8 der 8u^6«tion8-Handel den 26. May " . 

Muß man nun auch Gadebusch beistimmen, wenn er, an diese Ver
sammlung den strengsten formellen Maßstab anlegend, vielleicht hauptsächlich 
um jenes Wegbleibens der Stadt Riga*) willen-, sagt: „E in Landtag, d. i. 
eine Versammlung der Stände, war es nicht", — so sah doch Herzog 
K a r l sie für hinreichend kompetent an, mit ihr einen Unterwerfungstrak
tat zu schließen, welcher noch heute zwischen seinem Vorgänger vom 26. 
November 1562 uud seinem Nachfolger vom 4. I u l i 1710 ebenbürtig in 
der Mitte steht. Wie lückenhaft auch immer die Akten jenes Subjections
handels vom 28. Ma i 1601 anf uns mögen gekommen fein, für den Ge
genstand dieser Blätter geben sie eben so nnzweideutige als wichtige Kunde, 
nämlich von dem allem Anschein nach, ä l t e s t e n , u r s p r ü n g l i c h e n 
Ke ime unsere r L a n d e s - U n i v e r s i t ä t zu D o r p a t . 

") Oder der geringen Anzahl der Versammelten halber? S . u. 
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Dieser erste Ansatz findet sich in den von Gadebusch in seinen l iv-
ländischen Jahrbüchern (I I . 2, § 104), auf den Grund dreier abschriftlich« 
Exemplare summarisch wiedergegebenen „Kurtz Bedencken und Antwort, 
so auf des durchlauchtigsten, großmechtigsten Fürsten und Herrn, Herrn C a -
r o l i der Reiche Schweden, Gothen und Wenden Regierenden Erbfürsten 
u. s. w. Uebergebene Punkte und propoZMone» von unten benandten 
Ihrer Fürstl. Durchl. getrewen Unterthanen, sogahr in geringer Anzahl zu
gegen gewesen, ans fernere Bewilligung und latiüoaUon einer semptli-
chen und nunmehr vereinigten Ritter- und Landschafft des Uberdn-
nischen Hertzogthumbs LMand , Sie in nntertheniger Gebühr wieder-
umb zu übergeben keinen Umbgang haben können". 

Aus dem v ie r ten P u n k t dieser ratificirenden Antwort der livlän-
dischen Ritterschaft auf die von dem Schwedenherzoge den vier ritterschaft
lichen Unterhändlern J o h a n n Tisenhausen, Georg S tacke lbe rg , 
Georg Boye und R e i n h o l d Taube «vergebenen Atlordspnnkte läßt 
sich muthmaßlich auf den Inhal t des vierten der letzteren schließen. Er 
lautet, nach Gadebusch: 

„4) Akademie, Schulen und Hospitäler werden gesti f tet von 
de« E inkün f ten der Klöster zu Riga, Dorvat, Reval, 
Pernau, Kokenhausrn, Vellin, Lemsal, Falkenau, Padis, Hab-
sal und anderer. Die wüsten Kirchen läßt der Patron wie
der erbauen". 

Verweilen wir ein wenig bei diesem denkwürdigen Punkt 4. Auch 
Punkt 4 der ritterschastlichen Kapitulation von 1710 stipulirt die „Uni
versität in Livland", und zwar als specifisch lutherische. Nur ist der Unter
schied zu beachte«, daß 1710 die Ritterschaft den U n i v e r s i t ä t s , P u n k t 
4 proponirte, der Zar ihn bewilligte, 1601 dagegen der Schwedcnherzog 
ihn proponirte, die Ritterschaft ihn bewilligte. Denn 1710 konnte die 
Ritterschaft befürchten, Livland möchte ohne diese höchste Pflanzschule pro
testantischer Bildung gelassen werden, wofern nicht ausdrücklich darüber 
paciscirt würde; 1601 dagegen konnte der Schwedenherzog befürchten, 
Schweden möchte des völkerrechtlichen Vortheils der von Alters her, bis 
herunter auf das „ gulli-axs univsrss l" selbst des winzigen Nizza dem 
physisch übermächtigen Napoleon gegenüber, für ein wünschenswerthes und 
werthvolles vineulum geachteten freien, oder doch für frei angesehenen Zu
stimmung des zu annectirenden Landes zu seiner Annexion verlustig gehen, 
wofern nicht Livland, unter andern Vortheilen, anch eine U n i v e r s i t ä t 
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angeboten würde. Und nicht brauchte K a r l Wasa den lutherischen Cha
rakter der angebotenen und angenommenen Landes-Universität besonders zu 
betonen, wie allerdings die livländische Ritterschaft von 4710 ihn zu be
tonen veranlaßt war. Nicht bedurfte es zwischen K a r l Wasa und der 
livländische» Ritterschaft derselben feierlichen Stipulationen und Garantien 
zum besten der evangelisch-lutherischen livländischen Landeskirche yuoaä in-
lern» et 6xtorna überhaupt, wie zwischen der livländische» Ritterschaft 
und Scheremet jef f . Denn für das Livland von 1601 war K a r l Wasa , 
als damalige prägnanteste Personistcation des Lutherthums, unmittelbar per
sönlich der beste Garant, — war Schweden, als das Reich der neueu 
livländischen Hingehörigkeit, Schweden, das so eben einen sonst legitimen 
König einzig aus dem Grunde, weil er nicht Lutheraner war, zurückge
wiesen hatte, die beste der Garantien evangelisch-lutherischer Signatur. 
Daß aber unter den von K a r l der livländischen Ritterschaft in Aussicht 
gestellten Gaben, überhaupt eine „Akademie" «nd deren reiche Dotimng 
mit liegenden Gründen eine so hervorragende Stelle in dem Pakte ein
nahm, war nicht nur persönlich, sondern auch sachlich eine Bürgschaft für 
ein fröhliches Gedeihen des Lutherthums in Livland. Denn nicht nnr 
war eine Universität die Wiege des Lutherthums, Luther selbst ein Profes
sor gewesen: die damals verflossenen ersten 80 Jahre des Lutherthums 
hatten genugsam bewiesen, welch mächtige Krvstallisations- und Strahl
punkte protestantischen Bewußtseins gerade die protestantischen Universitä
ten Deutschlands geworden waren, wie nöthig es für die stetige Belebung 
des protestantischen Bewußtseins sei — mochte sichs nun in dem Doppel
strahle der vollen Gewissensfreiheit um das Licht des so la l i ä o han
deln, oder um das Recht offenen Bekenntn is fes des f re i E r 
f o r sch ten ,— Freistätten zu stiften für wissenschaftliche Unterweisung in 
den Quellen, in der Geschichte, in 5em Lehrgehalte, in der Methode alles 
dessen, was zur Fülle höchstgebildeten protestantischen Bewußtseins und 
Selbstbewußtseins gehört. Angesichts solcher Erwägungen darf der Uni-
versttäts-Punkt zwischen K a r l Wasa und der livländischen Ritterschaft 
keineswegs deshalb für historisch unwichtig gehalten werden, weil nicht 
K a r l IX . , sondern erst sein großer Sohn Gustav A d o l p h dazu kam, 
ihn durch reelle Stiftung der älm» ttustÄviana in Dorpat auszuführen. 
Denn es ist ohne Zweifel von eben so großer kultur-historischer als recht-» 
licher Bedeutung, daß, wie die Neustiftung der Dorpater Universität im 
Jahre 1802 von der Universität selbst und vom Lande angesehen wird als 
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die Erfüllung dessen, was zwischen der livländischcn Ritterschaft und P e 
ter dem Großen im Jahre 1710 war paciscirt worden, ebenso auch 
schon die erste Stiftung der Dorpater Universität im Jahre 1632 an sich 
wie auch im Bewußtsein der Livlander nichts anderes war als die Erfül
lung dessen, was zwischen K a r l Masa und der livländischen Ritterschaft 
im Jahre 1601 war paciscirt worden. 

Is t somit nachgewiesen, daß schon gleich der erste Ausgangspuukt der 
livländischen His tor ie von der Entstehung der Universität zu Dorpat, 
nach welcher Gustav A d o l p h zuerst den . Gedanken dieser großartigen 
Stiftung gefaßt haben sollte, ein falscher war, indem vielmehr dieser Ruhm 
seiuem Vater gebührt, und zwar in einem viel bedeutsamern Sinne, als 
solches allerdings schon C. S c h i r r e n in seiner bezüglichen Abhandlung 
v. I . 1852 „Zur Geschichte der schwedischeu Universität in Livland" bei
läufig andeutet, — so wird damit selbstverständlich dem große» Gustav 
Ado lph auch nicht ei» einziges Blatt von dem Lorbeerkränze genommen, 
der ihm gebührt. Fehlt doch seiner Ausführung des Gedankens seines Va
ters und der livländischen Ritterschaft auch nicht das providentielle, sym
bolische, poetische Moment. Gustav A d o l p h , der vom hohen Norden 
herbeigestogene Rächer und Wiederherstelle der Gewissensfreiheit in 
Deutschland — im Lager bei N ü r n b e r g , diesem Herzen Deutschlands, 
dieser urprotestantischen guten deutschen Stadt — am 30. I u u i 1 6 3 2 , 
gleichsam am Vorabende seines sieggekrönten Märtyrertodes — gedenkt sei
nes feruen Livlauds, das bis dahin, neben den: gutprotestantischen Boll
werke von Schwedens Staatsmacht, immer noch des schon seit einem Dr i t 
tel-Jahrhunderte ihm von seinem ersten Befreier aus den Händen der pol
nischen Staats- und Kircheu-Quacksalber verhießenen eigenen geistigen 
Bollwerks gegen jegliche geistige Quacksalbarei entbehrt, Gustav A d o l p h 
welcher bereits zwei Jahre früher, in dem Jahre seines Auszuges nach 
Deutschland, durch Reorganisation der livländischen Justiz und würdigste 
Krönung derselbe» mittelst Einrichtung des livländischcn Hofgerichtes in 
der Stellung eines nur seiner königlichen Person untergeordneten, übrigens 
aber i n a p p e l l a b e l » p r o v i n z i e l l e n O b e r t r i b u n a l s dem Hunger der 
Livlander »ach Recht eine vorläufiae Befriedigung gewährt hatte, Gustav 
Ado lph stillte nun auch noch mitten aus den Schatten seines eigenen 
leiblichen Todes hervor durch Stiftung der von: Vater versprochenen D o r 
pater Un i ve rs i t ä t den Durst der Livlander »ach geistigem Licht .U»d 
war auch diese Eti l luug, »icht minder als jene Befriedigung, nur eiue vor-
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läufige, wenn auch in anderm Sinne, so bleiben doch fortan jene beiden 
Institute: Un ive rs i t ä t und O b e r t r i b u n a l , gleichsam als weltliche Aus
prägungen jener geistlichen Zwill ings-Ideen: Licht und Recht die beiden 
Brennpunkte in der Ellipse von Livlands, ja bald auch des wiederverei
nigten alten Gesammtlivlands tieferen, und, daß ich das Paradozon wage: 
verborgenem öffentlichen Leben. 

Mi t diesem Vorblicke trete ich an den eigentlichen Kern dieser Ge
schichte ganz nahe heran. Denn nach den trefflichen Arbeiten der Herren 
DD. C. Sch i r ren und A. Buchholtz im siebenten Bande der M i t t h e i 
lungen aus dem Gebiete der Geschichte L i v - , Est- uud K u r 
lands (l853) über unsere Landesuniversität uuter schwedischer Oberherr
schaft erst in Dorpat (1632—1656), dann abermals in Dorpat (1690 
— 1699), schließlich in Pernau (1700—1710) — kann es meine Absicht 
nicht sein, diesen Theil unserer Uuiverfitätsgeschichte nochmals bearbeiten 
zu wollen. 

Nur sei mir, bevor ich an das so gut wie noch gänzlich brach lie
gende Feld der Vorgeschichte der Universität zu Dorpat uuter russischer 
Oberherrschaft gehe, eine kurze Auseinandersetzung mit dem Herrn Dr, 
C. Sch i r ren hinsichtlich einer Aeußerung gestattet, welche derselbe an dem 
Punkte, so zu sagen, thut, wo seine Aufgabe endigt, und meine beginnt. 

Gegen den Schluß nämlich seiner am 6. December 1852 in der 
öffentlichen Versammlung unserer Gesellschaft für Geschichte und Alterthums
kunde verlesenen Abhandlung „ Z u r Geschichte der schwedischeu U n i 
vers i tä t iu L i v l a n d " (a. a. O. p. 40) spricht der Forscher über den 
Gegenstand seiner eigenen mit so eindringer Schärfe und zugleich liebevoller 
Hingebung durchgeführten theoretisch-historischen Forschung das härteste 
praktisch-historische Verdammungsurtheil aus, indem er von der bei der 
Unterwerfung Livlands unter das russische Scepter standischerseits ausbe
dungenen, zarischerseits zugestandenen traktatenmäßigeu Verbriefung einer 
„Wiederaufrichtung der Akademie" ausruft: „ I m Grunde war es von 
keiner Bedeutung. Was sollte das Land, mit einem Institute, das ihm bisher 
kaum eine oder doch halbvergessene Frucht getragen? das es nie als ihm 
eigenthümlich betrachtet hatte und dessen Existenz seit 1680 in der bittersten 
Noth von 20 Friedensjahren und in der Bedrängniß von 10 Kriegsjahren 
kaum beachtet war? Es verlor, was es nie besessen, nnd wofür es noch 
leinen Sinn erübrigt hatte aus dem Drangsal des äußern Lebens". 

Ich habe wohl nicht nöthig, viele Worte darüber zu machen, mit 
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wie freudiger, ja begeisterter Verehrung ich mich neige vor dem historischen 
und politischen Manne, ich sage M a n n e , welcher vor mehr als einem 
Jahrzehnt solch hartes Urtheil hat gesprochen. Ob es zu hart gewesen in 
Bezug auf unsere schwedische Akademie selbst und ihre positive Leistung 
zum Besten des Landes, das weiß ich nicht. Aber bei all meiner willigen 
Anerkennung der Leistung eines K a r l S c h i r r e n scheue ich mich doch 
nicht, unumwunden zu erklären: in Bezug auf das Land, soweit 
wir es zur Wahrung seiner Ansprüche aus den Fortbestand oder die Wie
deraufrichtung einer Landes-Uuiversität in politischer Vorsorge thätig sehen, 
also namentlich in Bezug auf die zum Besten des ganzen Landes pacisci-
rende livländische Ritterschaft ist jenes Urtheil nicht nur zu hart, sondern 
schlechthin unverdient. 

Da ich weiß, wie fern unser verehrter Urtheilssinder von aller wissent
lichen Ungerechtigkeit entfernt ist, so weiß ich ebendamit auch, daß er gewiß 
sein Urtheil angesichts der von mir sofort beizubringenden urkuudlichen 
Zeugnisse von dem hohen Werthe mildern wi rd , welchen die Ritterschaft, 
wie zu allen Zeiten seit jenem ihrem für unsere Landes-Universttät grund
legenden Pakte mit dem S o h n e Gustav Wasa's v. I . 1 6 0 1 , so ins-
besonderauch inmittender ohne allen Zweifel jegliche K r i e g s b e d r ä n g -
niß noch überbitternden „bittersten Noth" solcher „20 Friedensjahre", wie 
sie die rechtsräuberischen Zweibrückner ihren treuen und gewärtigen 
Livländern noch zu guter letzt zu bereiten wußten, auf den Besitz und die 
möglichst dauernde Blüthe der Landes-Universität gelegt hat! 

Ein solches Zeugniß aus dem Jahre 1653, also aus der letzten Zeit 
der Dorpater alma Kuslaviana, hat bereits in demselben Bande der „M i t 
theilungen" welche auch die Schirren'sche Abhandlung enthält, unser 
hochverehrter dermaliger Präsident der Gesellschaft für Geschichte und Alter
thumskunde der Ostseeprovinzen, Herr Dr . August Buchholtz a. a. O . 
p. 237 in den „Humillimis po8tu!gti8" vom 31 . Januar 1653 beigebracht, 
welche „Eiuer Edlen Erbahren Ritter- und Landschaft der dreyen Stieffti-
schen, als Wendischen Pernawschen unndt Dörptischen Creussenn" — 
„beschwer pune t» zur Gnädigen rsmsäirunsss Seiner Erleucht-Gräffl. 
Lxcel l " , dem General-Gouverneur Gustav H o r n empfehlen. Denn 
nicht nur sagt die livländische Ritterschaft in diesem denkwürdigen Akten
stücke ausdrücklich, daß die Universität zu Dorpat, — die „^.eaäomiÄ 
s»u8taviana" — wegen „bereits bey König Oaloli hochsähl. angedenckens 
Regierung der Ade l des Dörp t ischen Kreyses vissoro p l i ^ i l s ^ i i 
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Ksß i i 6s 20 1601") vertröstet wo rden" , sondern der erste Beschwer, 
punkt, bezeugt aufs deutlichste, wie schou im Jahre 1653 die livländische 
Ritterschaft die Landes - Universität zu Dorpat als ein ihrer ständischen 
Wachsamkeit vermöge traktatenmäßiger Gründung der letztern unterstelltes 
Vestaudstück des Landesstaates, als ^urw pudlioi I^ivoniei angesehen hat. 
Denn dieses erste s. g. „Kumillimum Petitum^ ist nichts Anderes als 
eine Beschwerde darüber, daß der Landes-Universität, oder, wie sie aus
drücklich genannt wird, dieser „Mutter omniuin äiseiolinarum 6t virtu-
tum", — „ Ihre patrimonia! Güttere, alß uff welche dieselbe luncliret 
entzogen unndt abgenommen werden; worans dann leichtlichen erfolgen 
könnte, daß die H. ?rol688or68 lass unndt müde, die stuäio8i sich derselbigen 
entziehen, unndt also die hochlöbliche unndt wol lunciirto ^.ollösmia in ab-
fall kommen und ganz erlöschen dürffte", als weshalb der General - Gou
verneur dringend gebeten wird, bei der Königin Chr is t ina dahin zu «in-
toresäiren, dieselbe woll unndt hochrümblichen tunäirte Universität zur 
obberührten Ihren palrimonia! - Güttern, durch Königl. oleniout? hinwie
derum reztituirot; unndt also dies Ehrengedechtnüs des Seht. K. M . un-
auslöschet verbleiben möge". 

Bedeutsam nicht nur für den vorliegenden Gegenstand, sondern auch 
für eine brennende Frage der livländischeu Gegenwart ist die Erklärung 
des General-Gouverneurs Horn auf vorstehenden Beschwerdepunkt <i. ä. 
Riga d. 9. Februar 1653 unter dem, offenbar schon auf Beschwichtigung 
berechneten rudro: „Restitutio bonorum ^.eaclomiae". Denn die Ritter
schaft soll wesentlich damit beruhigt werden, daß ja die Universttätsgüter 
nicht verkauf t , sondern unr verpfändet seien, daß also der 8tatu8 
quo quartalweise an die Herren Professore «nd Alumnen auszuzahlender 
Kronsgehalte nur „ immi t t e l s t " dauern solle „b iß solche guter von der 
krohn wieder eingelöset werden können" . 

' ) Die in dem Ritterschaftlichen Vol . I der .Landtags» und Konuents-Necesse", nämlich 
.von 1643 bis 166? inol." v. 27? flg. enthaltene Abschrift jener „nurnMirna poztulala« 
v. I 1653 hat hier, offenbar durch ein Versehen des Kopisten, statt 1601, die Jahreszahl 
1611, welche, nicht nur als die des Todesjahres Karls IX, sondern auch aus anderen inne-
ren Gründen höchst unwahrscheinlich ist. Ueberdieß hat Hr. Dr. Buchhol tz das Exemplar 
des alten GouvernementS-Regierungs-Archives, mithin muthmaßlich das von der livlündi-
schen Ritterschaft beim General»Gouverneur Gustav H o r n eingereichte Original vor sich 
gehabt, welches sonach in egLu mehr üäein haben dürfte, als die in den Kontert des Re> 
cesses aufgenommene Kopie in jenem Vol. I Keeeszuuln des Archives der livlandischen 
Ritterschaft. 
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Noch viel schlagender aber widerlege ich die Behauptung unseres Hoch
verdieuten Provincialhistorikers, als hätte „das Land" die Landes-Univer-
sität „nie als ihm eigenthümlich" betrachtet, als hätte es „dessen Existenz 
seit 1680 . . . . kaum beachtet", als hätte es für seine Universität „noch 
leinen S inn e rübr ig t . . . . aus dem Drangsal des äußern Lebens", — mit 
folgenden Auszügen aus den Recessen der Landtage der Jahre 168? und 
1690, das heißt aus den Jahren, da die „20 Friedensjahre" der beiden 
letzten „Zweibrückner" in der That das Wasser der „bittersten Noth" an die 
Seele der treuen und gewärtigen Livländer gehen ließen. Diese nrkund-
lichen Denkmale des Landesbewußtseius von der Landes-Universität als 
von einem L a n d e s - E i g e n t h u m , von der Beachtung der Landes-Uni-
versität durch das Land, des allerdings aus dem Drangsale des äußern 
Lebens erübrigten S i n n e s des Landes „für seine Universität", und zwar 
„seit 1680": sie sind viel zu beredt, als daß ich ihnen auch nur ein Wort 
der Erläuterung hinzuzufügen nöthig hätte. 

Doch entlehne ich zuvor, zu besserm Verständniß des Nachfolgenden, 
einem viel spätern universitäts - historischen so rubricirten „Memorial" des 
livländischen Generalgouvernements vom 30. I u l i 1765 einige Data, die 
Zeit zwischen der ersten Auflösung der Dorpater Universität im Jahre 1656 
und deren Restauration im Jahre 1690 betreffend, weil sie vergegenwär
tigen können, wie in dieser Zwischenzeit die schwedische Regierung zwischen 
Planen bald die Universität in Pernau, bald in Dorvat, wiederzueröffnen, 
geschwankt habe. 

Nach diesem Memorial wurde schon während der Minderjährigkeit 
Königs K a r l X I . von der Königin Hedwig Eleonore das Projekt ge
macht, die in Dorvat gewesene Akademie nebst dem Hofgericht nach P e r 
nau zu verlegen, „als weswegen gedachte Königin dem General-Gouver
neur befahl, die Landeseingesesseuen darüber zu vernehmen, 
we i l sie ohne deren Consens h ie r innen nichts reso lv i ren 
w o l l e " . 

„Gleich darauf in eben dem Jahre wurde wiederum befohlen, daß 
sie in D o r v a t restaurirt werden sollte, und sollte der General-Gouverneur 
die Landeseingesessenen zu d i . svon i ren suchen, daß sie zu der 
nöthigen Reparation für ihr Theil von jegl ichem Haken etwas con-
t r i b u i r e n möchten, wie solches auch in Est- und Ingermanland ge
schehen sollte". 

„Jedoch diese Resolution wurde 1667 wiederum dahin geändert, daß 
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die Akademie um besserer Bequemlichkeit willen derer Swdirenden, ver
muthlich wegen derer Schweden, nach P e r n a u als einer Seestadt verle
get werden sollte, worüber der General-Gouverneur das 36nlim6nt der 
Ritterschaft und Landes-Eingesessenen vernehmen mögte". 

Ob in den Jahren 1665—1667 wirklich bezügliche Verhaudlungen 
zwischen dem Geueral-Gouvernemeut und der Ritterschaft gepflogen worden, 
vermag ich für jetzt nicht zu sagen. Diese Frage bleibe darum der um
fassender» Bearbeitung unseres Gegenstandes vorbehalten. Kehren wir 
jetzt von dieser, an sich übrigens durchaus nicht unwahrscheinlichen Historie 
des Jahres 1765 zu der Geschichte des Jahres 1687 zurück. 

Am 30. September 1687 übergab — laut Vo l . I V der Lcmdtags-
recesse — „bey öffentlichem Landtage in Riga" — „ E . E. R. n. L. der 
dreyen Kreyse deß Kgl. Fürstenthumes Lieflandt" dem Herrn General-
Gouverneur „zn höchst nöthiger rsmsöirun^" 52 s. g. „UumillitNÄ v68i-
öei-ia", deren 23-stes laut p. 186 a. a. O . folgendermaßen lautete: 

„Wie heilsam diesem Lande die Aufrichtung der von Dorpat nacher 
Pernau verlegten ^eaäemis sey, haben Ih re Königl. Maytt. in dero deß-
falß gegebenen Allergnädigsten r^olurionen satsam erkläret, und darüber 
die allergnädigste Versicherung gethan, daß die von denen vorigen Königen 
und sonst dazu gewidmete Güter wiederumb zu Unterhaltung dieses Nutz
lichen Werkeß und salarirunA der?rof6880i'6n, damit die Iugendt sich zu 
Ihrer Kögl. Maytt. und des Vaterlandeß Diensten qMliüeirt machen 
könne, sollen verleget werden, dero halben E. Hwgb. Excell. E. Edl. Ritter 
u. L. inständigst ersuchet, die fordersamste Bewirtung dessen Ih re r Königl. 
Maytt. aufß Beste zu reeomtrienäiren". 

„D ie große Nutzbarkeit und Nothwendigkeit zur aufrichtung einer 
^.oaäsnM vor die swäirsnäo Iugendt soll Ihrer Königl. Maytt. unter-
thänigst rom0N8tlirot werden". 

Doch sollten noch drei von den bewußten „Friedensjahren", während 
welcher „dieseß Herzogthum Lieflandt", wenn man dem General - Gouver
neur trauen darf (a. a. O . p. 48?) „ in so beständigen Ruhestande glücklich 
erhalten worden", wie „diese ?rovwoo von der Zeit an, da Sie unter ei
nem Christlichen Regiment gestanden" ihn nicht genossen, ins Land gehen, 
bevor letzterm die Erfüllung seines gerechten und löblichen Verlangens zu 
Theil wurde, indem die Universität, nun aber, 1690, bekanntlich doch nicht 
in Pernau .sondern in Dorpat wiederaufgerichtet wurde, und zwar, um 
diesem Akte um so mehr Feierlichkeit zu verleihen, unter gleichzeitiger Ab-

Baltische Monatsschrift.' 5. Jahrg. Bd. IX. Hft. 2. 10 
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Haltung eines Landtages in Dorvat. I n dem Recesse dieses im August 
1690 abgehaltenen Landtages heißt es u. A. (a. a. O. p. 485) unter dem 
16. August: 

„Nachdem Sie (se. die R. u. L.) uun dorten (se. in der „Hofgerichts
stube, allwo die ?r0p03ilion geschahe") angelanget, und der H. L.-M. mit 
dem Stabe ein Zeichen zum Stillschweigen gegeben, redete der Herr Gen.-
Gouv. die Ritterschaft durch eine wohlanständige llarangue praeter propwr 
folgender Gestalt an; daß er sich erfreuete E. E. Rittersch. glücklichen 
Zustaudeß und wie Sie allezeit einen gnädigen König, der auf dieserPro
vence uud deren Eingesessenen Wohlstand gnädige reüsxion geworfen ge
habt, so könnte Sie nuumehro davon die proden umb so viel Heller se
hen, indem Ihro Königl. Mayest. E. E. Rittersch. unterthänigstem ?eUlc) 
in restaurirung der Univelsität ein gnädiges Gehör gegeben" u. s. w. 

I n der bezüglichen Proposition 1 aber wurde die Thatsache der Rit
terschaftlichen Initiative noch ausdrücklicher anerkannt, mit den Worten 
(a. c>. O. v. 487): 

„Bey diesem gegenwärtigen Landtage lassen I h r Königl. Mayest. 
E. E. Ritter- und Landsch. ein neueß Kenn-Zeichen Dero unerschöpflichen 
Königl. Gnade aufsetzen, indem Sie E. E. Ritter- und Landsch. sehnli-
cheß Verlangen und unterthänigstes Gesuch, welches bey Dero ^ o . 87 
gehaltenen allgemeinen Versammlung wegen Aufrichtung einer hohen Schule 
gehorsamst angetragen worden, zum esseet zu befördern allergnädigst'geru-
hcn wollen, gestalt dann nnmnehro diese ^eaclemis durch I h r Königl. 
Mayest. hohe sreygebigkeit in den Stand gebracht, daß Sie dieser Tagen 
durch die würMche Inauguration E. E. Ritterschafft kann vorgestellt werden". 

Am 21 . Augnst ging ,,^ew8 KoLwuraüonjs ^eaäeiniae vor sich, 
danuenhero auf der Landstube nichts anderß vorlief alß daß einige vepu-
lirte zu dem Gast-Gemahl Sr. Hochgräffl. Rxeell. verordnet wurden". 

Zwei Tage vorher nämlich, am 19. August, hatte der Landtag einen 
Ausschuß gewählt, bestehend aus folgenden Personen, deren a. a. O. 
p. 498 aufbehaltene Namen vielleicht von einigem Interesse sein dürfte: 

I m Wendcnschcn Kreise, die Herren: Landmarschall S t r e i f v. Lauen-
steiu, Assessor v. T rau tve t te r , Capit. Reinh. Vegesack, Casiit.-Lieut. 
Wi t te v. L i l i enau , Cavit.-Lieut. Bock, Baron Albrecht v. Mengden; 
. I m Dorpatschen Kreise, die Herren: Major Wrange l ! v. Kaiser, 
Rittm. Fabian v. P la te r , Rittm. Henrich Hastfer, Rittm. Her
mann Wrange l ! , Assess. Ducker, Ordnungsrichter R igemann; 
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I m Pernausche« Kreise, die Herren: Obrist-Lieut. B racke l , General-
Adjutant v. Essen, Rittm. Lohde, Ass. W o l f f e l d t , Capit. W o l s -
f e l d t , Lieut. P a t t k u l . 

Am 28. August 1690 endlich übergab „der H. L.-M. u. sämmtl. R. 
u. L. der drey Kreyse des Kgl. Fürstenthumbs Liefland auf dem zu Dorpat 
vollstreckten Landtage in Unterthänigkeit" dem Herrn General-Gouverneur 
mit Bezugnahme auf deu obenangeführten Passus des Isten Propositions-
Punktes folgende „Dehmütigste Erklärung" (a. a. O. p. 532): 

„Eine von den größten Glückseligkeiten, So Ihre Königl. Mayest. 
väterl. Gnade dieser getreuesten?rovinos zu gönnen, allergnädigst hat ge
ruhen wollen, ist billig die W i e d e r - A u f r i c h t u n g der durch u n 
glückliche K r i e g s l ä u f e v e r f a l l e n e n ^.oaäemis zu nenneu; dannen-
hero E. E. R. umb so viel größere Ursache« hat, mit unsterblichem Danke 
zu erkennen, daß Ih ro K. M . auß höchst Mißlichem Eifer und Liebe zu 
der Eingesesseneu Wohlstande auf I h r ^ o . 1687 Beschehenes unterthänig-
stes Ansuchen, durch Ew. Er l . Hochgeb. Grafi. Excell. hochgültige recom-
menäation ihr geliebtes Vaterland mit diesem heilsamen Kleinod, so es 
zu frembder Herrschaft Zeiten nicht gehabt, zu zieren und die wirtliche re-
Ztauration durch Dero hochberühmten oonäuite Bey ansehnlichem Ge
pränge zu Befördern . die allergnädigste Vorsorge getragen. Sie wünd-
schet dabey auß dem innersten Grunde ihres Hertzenß, daß, wie nnnmehr 
die Ihrigen in allerhand adelichen sxeroiüen, Sprachen und Freyn Kün
sten zu I h r Kgl. Mayest. und des Vaterlandeß Dienst mit geringeren 
Kosten, alß vor diesem geschehen-, sich ^uaüücirkt zu machen bequeme 
Gelegenheit haben, der höchste Herrscher diese wohlvollzogene Inauguration 
der ^.eaäemis mit glücklichem 8uee688 begleiten, deren Glantz durch reiue 
Außübung Göttlicher und Weltlicher Wissenschafften täglich vermehren, die 
angenehme Friedenßsonne beständig über sie schweben lassen, und diese Zierde 
des Landes im blühenden Flor biß zu Ende aller Zeiten nnverrückt eon-
86lviren wolle". 

Also: „Vivat, olewat, üoreat ^oaäemia VorM6N8i8"! 

Das war der Schrei nach Licht aus der Brust unserer Väter schon 
im Jahre 1690! Das war ihr Schrei nach L ich t , während sie, wie es 
noch im Recesse von 1688 hieß, „wter 8U8Ma et Ian?MÄ8" aus dem 
Munde desselben General-Gouverneurs hatten vernehmen müssen, wessen 
sie sich zu ihrem Könige zu versehen hatten, wenn es für ihn galt, mit sei-

10* 
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ner Staatsraison Halt zu machen vor dem Heiligthume von Livlcmdö trat-
taten- und privilegienmäßigem Rechte! 

Denn jener General-Gouverneur: er war eben kein Anderer als 
J a k o b J o h a n n Has t f e r , der überwillige Büttel, wo es galt dem 
Landes-Rechte dieselben Wege zu weisen, welche 17 Jahre später dessen 
opferfreudiger Syndikus J o h a n n R e i n h o l d P a t k u l l blutig gewieseu 
werden sollte. Und wahrlich! Gar lebendigen „ S i n n " für L ich t mußten 
sich „aus allen Drangsalen des äußern Lebens" die livländischen Männer 
von 1687, das sind die Genossen Gustav M e n g d e n s , und die Män
ner von 1690, das sind die Genossen R e i n h o l d P a t t u l l s , „erübrigt" 
haben, um einem Hastfer gegenüber zu einer Sprache sich zu verstehen, 
wie die jener „Dehmütigsten Erklärung"! Es war eben die höhere De
muth, wie sie eigen ist dem wahren Bewußtsein von dem guten Rech t , 
dem wahren Bedürfniß nach dem schönen Licht. 

Nach diesen unzweideutigen Zeugnissen wird man nun auch wohl den 
Männern von 1710 nicht nachsagen können, als sei ihr vierter Akkordpunkt 
v. 29. Juni 1710 eine leere Phrase gewesen, ohne subjektiven Werth für 
sie, ohne objektiven Werth für ihre Nachkommen. Welchen Werth derselbe 
für letztere hatte, das zu zeigen wird ganz eigentlich das Thema der nach
folgenden Ausführung sein. Hier genüge auf deu Umstand hinzuweisen, 
daß der 4. Akkordpunkt des 29. Juni , welcher alsbald zum 4. Kapitula
tionspunkt vom 4. I u l i 1710 wurde, doch wohl sehr entschieden subjectiven 
Werth für seine in ferne Zukunft vorausschauende Urheber muß gehabt 
haben, da er sich unserm kritischen Blicke keineswegs dargestellt als eine 
gedankenlose Wiederholung des Akkordpunktes von 1601, sondern als eine 
aus echt staatsnlännischem Vollbewußtsein von der neuen politischen Situa
tionen welche Livland 1710 eintrat, hervorgegangene wohlerwogene und vielsa
gende Stipulation. Denn nur aus solchem Vollbewußtsein hervor läßt 
sich erklären—wie die Stipulation der vollberechtigten evangelisch-lutheri
schen Landeskirche sowohl yuoaä interna als gnoud extern» uud der 
vermittelst des vielangefochtenen, weil viel m i ß d e u t e t e n Punktes 19 der 
Kapitulation ausbedungenen F e r n h a l t u n g f r e m d l ä n d i s c h e n , nicht 
i n d i g e n e n A d e l s vom E r w e r b e u n d Besitze l i v l ä n d i s c h e r 
L a n d g ü t e r * ) , — so auch die Stipulation der Wiederherstellung der 

*) Daß dies der wahre Sinn des Punktes 19 der Kapitulation vom 4. I u l i 1710 
sei, und nicht Antastung der von der livländischen Ritterschaft wiederholentlich und fein-
lichst anerkannten Rechte der B ü r g e r R i g a ' s namentlich Landgüter in Livland käuflich 



und deren Geschichte. 143 

Landes - Universität als einer evangel isch- lu ther ischen. Und wenn 
es auch der livländischen Ritterschaft nicht gelang, diese drei großen Prin
cipien in der vollen Reinheit der ersten Anlage durchzubringen, indem sie 
sich gefallen lassen mußte, ueben der evangelisch-lutherischen Landeskirche, 
auch die gr iechisch-orthodoxe Kirche — wenn auch uur als gedul
dete, — neben den landgütererwerbberechtigten Mitgliedern des indigenen 
Adels und den in dieser Beziehung demselben p r i v i l e g i e n m ä ß i g gleich
berechtigten städtischen Bürgerschaften, auch den russischen Reichs
ade l , — endlich neben den evangelisch-lutherischen Professoren und Lehrern 
der wiederherzustellenden Landes-Universität auch einen Lehrer der s la
vonischen Sprache an derselben zugelassen zu sehen, so hat doch sie 
durch jene erste Anlage für alle Zeiten in den Augen jedes denkfähigeu 
und gerechtgewillten livländischen Patrioten urkundlich festgestellt, daß, wenn 
sie einerseits es als eine besondere göttliche Gnade erkannte, und entge
gennahm, durch die siegreichen Waffen des großen Zaren aus den rechts-
nnd eigenthumsräuberischen Häudeu der durch Herrsch- und Habsucht ver
blendeten Zweibrückner erlöst zu werden, sie ihrerseits doch keineswegs durch 
den- Taumel des ueuen Glückes sich verblenden ließ über die sehr „ernsten 
Schatten", welche, nuter Umstäudcn, aus der Verbiudung mit dem großen 
frcmdgearteten Reiche ihrer neuen Hingehörigkeit hervor über diejenigen 
Güter fallen konnten, ohne deren Unaugetastetheit, als unveräußer l icher , 
es nun einmal für einen Livländer von echtem, altem Schrot uud Korn 
lein lebenswürdiges Leben giebt, sollte dasselbe auch noch so fett ausge
steuert sein mit materiellem Wohle, auch noch so bunt behangen mit jenem 
Flitter, welcher eben nur glänzend genug ist, die Gesinnungslosigkeit zu 
blenden und zu bestechen! 

Kurzum: die livländische Ritterschaft, in „Riga Citadell aus öffentli
chem Convent am ,29. Juni 1710" versammelt, setzte in ihre Akkordspunkte 
den Puukt 4 : 

„Die U n i v e r s i t ä t i n L i e s l a n d t , weiln sie m i t zure ich l ichen 
e iukommen und G ü t e r n f u n ä i r o t ist, wirdt b e y b e h a l t e n , und 
allezeit mit tüchtigen protoZForon der Evangelisch-Lutherischen Religion Zu
gethan, besetzt, auch zur eommoäitt-t der Adlichen Iugendt mit Sprachen-
und NxereMon Meistern Versehen". 

zu erwerben, habe ich in einem „ zweiten Dutzend Aphorismen zur Charakteristik der publi-
cistischen Mittel der Rigasche« Zeitung" näher ausgeführt uud auch urkundlich begründet. 
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Die „Resolution des Geueral-Feldmarschal, Cnevalier v. Malta, B o 
r i s Grass Scheremetos f aä ^eeorä-punot 4 " lautete: 

„Sobald nechst Göttlicher Hülffe die Stadt Pernau unter I h ro Gr. 
Cz. Maytt. Boht-Mäßigkeit wird gebracht seyn, werden Hochgedachte 
Maytt. der Univor8ite dsneüeia ck P r i v i l e g im Fall sie bei künftiger 
kMqMunF der Stadt sich passive verhalten und in nichts meiiren wird 
mehr außmentiren als äiminuiren, auch dahin bedacht seyu, wie die Uni-
versitaet allzeit mit geschickten ?role880lon wie auch Sprach und oxorci-
tion Meister möge versehen werden. Weilen Ihro Gr. Cz. Maytt. aus 
Dero eigenen Reichen und Landen die jugend ebenfalls dahin schicken wird 
umb die Universität in desto größere renomme zu setzen, wesfalls Hoch
gedachter Maytt . vorbehalten wird liberum oxeroitium ihrer Religion zu 
exeroiren. Solte aber die Stadt nicht per aouorä sondern durch sturm 
erobert werden, und die zur universitär gehörige Personen sich zur delen-
8wn haben brauchen lassen, so wird man mit ihnen als mit allen anderen 
Einwohnern der Stadt nach art und gebrauch des Krieges verfahren". 

Läßt sich, wie aus dem ganzen, hoffentlich recht bald in extenso zu 
veröffentlichenden Subjectionshandel von 1710, so insbesondere aus vor
stehender „Resolution" auf den 4ten Mordpunlt deutlich erkennen, welch' 
hochen Werth der russische Feldherr — und zwar im wohlverstandenen 
Interesse seines kaiserlichen Herrn — darauf legte, Livland nicht zu er
werben durch den blos physischen Akt der Okkupation oder Eroberung son
dern vielmehr durch den moralischen, der durch Stipulationen bedingten 
freien Zust immung der S t ä n d e , welchen nun einmal, wie in der 
Vorzeit S i g i s m u n d August, der Pole, und K a r l Wasa, der Schwede, 
so jetzt im Namen des russischen Zaren der Graf Scheremet jew, und 
nachstdem der Große P e t e r selbst vor aller Welt Augen uud uach dem 
Zeugnisse der Weltgeschichte durch die concludenteu Handlungen der Kapi
tulation vom 4. I u l i und auf selbige sich beziehende allerhöchste Confir-
mation vom 30. September und Resolution vom 12. Oktober 1710 das 
große politische Recht anerkannt und besiegelt hat, nuter Umständen, wie 
sie eben die Jahre 1561, 1601 uud 1710 mit sich brachten, über Laud 
und Leute zu verfüge», — so ist es andererseits nicht minder bekannt, 
welches hohe Verdienst sich die Prosessore der Inländischen Universität von 
1710 um die vertragsmäßige Ausgestaltuug des livläudischeu öffentlichen 
Rechtes erworben haben, indem sie in der That „sich passive ver
halten und in nichts meliron" mögeu, was der Graf Scheremet jew 
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irgend hätte als ,,66l6N8ion" auslegen und demzufolge etwa die Verhei
ßung der Augmentirung der ^denküew & privi lozia" der Universität zu
rückzunehmen sich versucht fühlen köuneu. Zu bedauern bleibt nur, daß 
die gelehrten Herren ihre Passivität nicht auch auf das Universitäts-Archiv 
erstreckte«, soudern sich desselben bemächtigten uud es nach Stockholm brach
ten. Freilich haben sie, wie wir gegen den Schluß dieser Skizze scheu 
werden, in der Neigung, sich iu Archiv-Besitzergreifuugs-Sachcn zu „moli-
ren " auch noch in neuerer Zeit Nachfolge gesuudeu. Is t doch eben Ar
chivpapier geduldiger als Patronenpapier! 

Hatte nun die Resolution Scheremet jews die Wiederherstellung der 
Landesuniversität nur von der Einnahme Pernaus abhängig gemacht, so 
fügte P e t e r der G r o ß e in seiner allmdlichen Resolution vom 12. Oc-
tober 1710 auf den 4ten Punkt der ritterschaftlichen Kapitulatiou noch 
zwei Bestimmuugeu hinzu, von welchen die eiue zwar eine, wenn auch 
durchaus präcistrte und insofern unverfängliche Einschränkung des von der 
livländischeu Ritterschaft iu ihrem 4ten Aklordpunkte Vorgelegten, die an
dere dagegen eine Erweiterung des letzteren von so hohem Werthe ent
hielt, daß dadurch die Ritterschaft jeue Eiuschränkung allerdings überreich
lich uud wahrhaft kaiserlich wettgemacht erachte» konnte. Ich meine: einer
seits die Zulassuug eiues Professors der slavonischen Sprache, welcher — 
so wie die Dinge damals lagen, uud weun die Universität sofort hatte 
eingerichtet werden sollen — wohl kaum eiu Lutheraner hätte sein können; 
andererseits die Einränmuug des Rechtes an die livländische Ritterschaft, 
in Gemeinschaft mit dem Oberconststorio die Professors der wiederherzustellen
den Landesuniversität „benennen nnd vorschlagen" zu dürfen, mithin eine 
höchst werthvolle Erweiterung des ritterschaftlichen bis dahiu nur auf die 
Landes-Iustiziarien sich beziehenden M i s 9l9,686ntancli. 

Diese denkwürdige Resolution vom 12. October 1710 lautet: 

„Betreffend das Gesuch, um die hohe Schule iu Peruau i» gutem 
Stande zu erhalten, concediren Seine Czarische Na^Ltö Dero getreue» 
Ritterschaft allergnädigst, daß sie mit dem Oberconststorio geschickte pro-
sonores benenuen uud vorschlage» möge; Als denn Se. N^68t6 für deren 
Vocation dermaaßen sorgen wollen, daß die Universität wohlbesetzet und 
versehen werde. Wie denn an deren völliger und zureichlicher Eiurichtuug 
uud Unterhalt Se. Czarische U^jo8l6 nichts wollen ermangeln lassen. Da
bei aber behalten sie sich vor einen besondern prol688or6m bei der Univer-
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M i bestellen zn lassen, welcher in der Sclavonischen Sprache Profitiren, 
und dieselbe alldorten mit introduciren könnte". 

Obgleich nun in dieser Resolution die praktische Inangriffnahme der 
Wiederherstellung der Landes-Universität nicht mit derselben Ausdrücklichkcit 
von dem Eintritte des Friedens abhängig gemacht wurde, wie die Einrich
tung des ebenfalls mittelst der Kapitulation, und zwar deren 9. Punktes 
ausbedungenen O b e r t r i b n n a l e s in dem diese oberste Rechts-Anstalt, 
neben der obersten Licht-Anstalt, betreffenden Punkte eben jener kaiserlichen 
Resolution vom 12. October 1710, so lag es doch in der Natur der 
Sache, daß auch die Wiederherstellung der Landes - Universität, bei dem 
besten Willen aller Betheiligten, nicht füglich vor Eintritt des Friedens 
und vor Vollziehung der völkerrechtlichen Stipulationen, durch welche die 
russische Herrschaft in den vorerst staatsrechtlich acqn'irirten baltischen 
Landen besiegelt würde, gehofft werden konnte. Dieser Zeitpunkt trat be
kanntlich ein mit dem Abschlüsse des Nystädter Friedens am 30. August 
1721. Und nicht lange ließ die livländische Ritterschaft, als der von Gott 
über Livlands Recht und Livlands L icht zum verantwortlichen Wachter 
bestellte „heilige Mann", auf sich warten mit ihrer Mahnung an O b e r 
t r i b u n a l und Un i ve r s i t ä t , . Schon 1725, dem Todesjahre des großen 
Consirmators vom 30. September, des großen Resolventcn vom 12. October 
1710, trat sie vor der Nachfolgerin Peters I., K a t h a r i n a l . , für Her
stellung eines beiden „verbrüderten Herzogthümern" Liv- und Estland gcmein-
famen Obertribnnales ein, und zwar in gemeinsamer Action mit Estland, 
als der damals einzigen mit Livland unter demselben Scepter wiedcrver-
einigten Schwesterprovinz. 

Und wenn sie 1725 nicht auch schon für Herstellung der Landes-
Universität eintrat, so lag dies nicht daran, daß sie derselben nicht sollte 
gedacht haben, sondern wahrscheinlich nur an ihrer Besorguiß, bei dem 
damals immer noch nicht vollständig durchgeführten Wiederaufbau des 
„Laudesftaates" in S t . Petersburg zu vielerlei zu gleicher Zeit zur Sprache 
zu bringen und dadurch vielleicht den Erfolg des Nächstliegenden, D r in 
gender» bloszustellen. Daß aber ein inappellables, deutschredendes balti
sches Obertribunal für das dringendere Bedürfniß des öffentlichen Lebens 
diefer Lande gelten mußte, als eine baltische Universität, das wird auch 
heute noch kaum' ein Kenner unserer wahren Bedürfnisse leuguen wollen, 
heute, da wir von den beiden höchsten von der livländische« Ritterschaft 
paciscirten Landes-Anstalten diejenige des L ich tes endlich besitzen, diejc-
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«ige des Rechtes aber fort und fort entbehren! Unbedacht ist freilich 
auch schon 1725 die Universität nicht geblieben. Denn laut Band IV der 
Restdir-Diarien des livländischen Landraths - Collegii, p. 125 flg. fragen 
unter dem 9. Juni 1725 die in St . Petersburg anwesenden Deputirten 
bei dem Landraths-Collegio au: 

„Weil bishero von wieder aufrichtuug einer UniverNtö im Lande Ihnen 
nichtes zu suchen oomnMirot worden, ohngeacht in der Okpitulaüon derer 
erwehnung geschehen, ob S i e i tzo i n i h r e n 8 o I I i o i t , a t , i o n 6 n deß-

^ f a l s auch a n r e g u n g t h u n s o l l e n , oder ob es vielleicht mit Fleiß 
ausgelassen sey?" 
Erwägungen nun der oben angedeuteten Art mögen damals die Restdirung 
vermögt haben, mit der von der Deputation in Vorschlag gebrachten „An
regung" einstweilen noch zurückzuhalten. Denn a. a. O . p. 131 wird, 
unter dem 13. I n n i 1725 der Inhalt der Antwort auf sämmtliche Punkte 
desjenigen Schreibens der Deputation aä protoeollum gegeben, welches 
auch jenen Vorschlag enthielt: 

„Zugleich ward auch auf den punet, wegen der univei-Zits geantwortet, 
daß die wieder auffrichtung derselben zu suchen nicht nöthig wäre". 

Wie sehr man der livländischen Ritterschaft Unrecht thun würde, 
wollte man diese Ablehnung, ihre Deputirten schon 1725 auf Ameguug 
der Uuiversttätsfrage zu iustruiren, aus Abneiguug oder auch unr- Gleich, 
gültigkeit gegen eiue Laudes-Universttät erklären, das beweisen die bezügli
chen Verhandlungen des Jahres 1730, welche, obgleich ebenfalls ohne Po, 
sttivcs greifbares Resultat, insofern doch einen Fortschritt in der Entwickelung 
der politischeu Behandlung der Landes - Uuiversttätsfrage kennzeichnen, als 
sich's jetzt nicht mehr, wie noch füuf Jahre zuvor um einen blos häuslichen 
Gedanlenanstansch zwischen einer ritterschaftlichen Deputation uud der Lan-

. des-Residiruug handelt, sondern um eine Unterhandlung zwischen den beiden, 
gerade damals behufs Erlangung eines baltischen Obertribunals nicht nur 
unter einander engcoalisirten, sondern auch zu einer analogen Coalition 
mit den Städten geneigten Ritterschaften Livlcmds und besonders Estlands. 

Laut Icchresakte des livländischen Ritterschasts - Archives von 1730 
Vol. X V I I I , Archiv-Nr. 82, schrieb nämlich die estländische Ritterschaft an 
die livländische auf Aulaß der Bemühuugen um ein beiden Herzogthümern 
gemeinschaftliches Obcrtribuual, oder wie man es damals nannte „Iustiz-
Revisions-Gericht", unter dem 5. März 1730: 

„Ans der vorigen mit E. Hochwohl.- uud Wohlgeb. Ritterschafft da-
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selbst gepflogenen cori-eFponäanee wird denenselbcn bestermaßen erinnerlich 
seyn, was wegen einer aufzurichtenden Ksvwiong - In8tlme6 Kino mäs ist 
erinnert worden. Dieweilen nun die dieserhalben nothwendige 8oNioil,a-
Uon68 noch nicht ihre abhelffliche Maaße erreichet haben, nunmehro bey 
jetzigen umständen wir deswegen dnrch unsere Herren äepuwü anregung zu 
thun entschlossen sind; ungleichen auch vor ec luca t i on der a d e l i 
chen J u g e n d umb r e l a d N r u n ^ der v o r i g e n ^ . e k ä s m i o zu 
P e r n a u a u z u h a l t e n , die u o t h w e n d i g k e i t e r f o r d e r t , als haben 
Wir dieses Ew. Hochwohl.- nnd Wohlgebohren, weil es eauga eommunis 
ist, nicht uneröffnet lassen können. Dieweilen nun eine gemeinschaftliche 
8oIIi«wüon von beyden provincien, dieser Sache einen besseren Nachdruck 
geben dürffte; so ist auch unseren abgehenden Herren DsMalis Hierüber 
mit deneu H. H. vepuwtis ans Licffland nnd denen Städten zu eonleriren 
und solches eonMnetim et, C0mmunieali8 eonziliis zu suchen commiNii-Ll. 
worden. 

„Wie Wir nicht zweiffeln, es werde Eine Hochwohl.- und Wohlge-
bohrene Lieffländische gesammte Ritterschaft in diesem dem Vaterlande zu
träglichen Gesnch conäogeonckren; also erwarten wir darüber Dero Mei
nung, und beharreu im übrige» mit aller eon^tisraüon 

Ew. Hochwohl.- nnd Wohlgeb. 
Reval, d. 5. Martti 1730. Dienstcrgebene Dienere". 

Dieses schöne Denkmal eines wahrhaft großen landespolitischen Geistes, 
eines ernstesten Willens, einzutreten für eine edelste, in höchstem Sinne 
vaterländische Sache ist folgendermaßen ausgefertigt: 

„ I m Namen und von Wegen des Collegii der HH. Land Räthe und 
sämmtlicher Ritterschnfft in Ehstland 

G. G. V r a n g e l i . B. I . Schulmann. 
N.M.") von Tiesenhausen, Ritterschaffts Haub Mau". 

Wer wagt zu lachen über diese Orthographie! Ist sie nicht ein eben 
so ehlfurchtgebietender als hnmoristischcr Beweis dafür, daß das politische 
Verständniß eines Nitterschaftshauptmanns für die Unentbehrlichkeit höhe
rer literarischer Bildung bei schlechter Orthographie in bester Ordnung 
sein kann, während so mancher literarische Pfan, welcher sich wunder wie
viel darauf einbildet, daß seine Lucnbrationcn in bester orthographischer,, 
etymologischer und syntaktischer Ordnung sind, doch unfähig ist zu verber
gen, auf wie häßlichen politischen Füßeu er gehe? 

' ) Die Initialen der Taufnamen sind in original! nicht ganz leserlich. 
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Daß im Jahre 1730 die livlündische Ritterschaft diesem Aufrufe der 
Mitbrüder in Eftlaud nicht entsprochen habe, ist bereits oben angedeutet 
worden. Als Gründe einstweiliger Ablehnung führt sie in ihrem Antwort
schreiben 6. 6. Riga d. 11 . März 1730 an, „daß aus hiesiger provinos 
itzo leme äsputirte in No8oou gegenwärtig seyen", weil „die hiesige Land
rathe und anwesende von der Ritterschaft bereits die Gnade gehabt" (d. h. 
genossen), „bey I . K. M . Durchreise von Niwu nach Noseou" (es war 
jene Reise behufs Lossprechung durch ein s. z. s. Moskauer „Plebiscit" 
von dem Mitauer „Senatusconsult") — sowohl Gratulation als auch Kon
dolenz „wegen Absterben des höchstseligsten Kaysers" Pe ters I I . „hier-
selbst" — in Riga — „ in tieffester Demnth abzulegen, und sind dcchero 
die Unkosten dieserwegen äsputirto darzu abzuschicken erspahret worden". 

Der Hauptgrund der Ablehnung der estländischen Einladung war aber 
minder häuslicher uud mehr politischer Natur. Wir lesen nämlich weiter: 
„Wann aber hieruechst die umbstände erfordern werden, einige nach No8-
«au zu äeputiren, welches vermuthlich gegen bevorstehende Chrönnng ge
schehen mögte, werden wir anch alsdaun nebst andern angelegenheiten auch 
wegen kMctuirunss eines neuen ^ustitias Revision Gerichts ihnen die er
forderliche Instruction zu gebeu um so viel weuiger ermangeln, als wir 
die mit Ew. Hochwohlgeb. desfals vorhin angefangene 8olIioit»lion ge-
meinsahmlich fortzusetzen allerdings für hochnöthig und nüzlich finden, auch 
solche uebst den beliebten pro^oelsn schon bey voriger Deputation behöri
gen orthes alba inZinniret worden. Um der e tad l i i -unF der v o r i 
gen ^ e a u e m i o zu p e r n a u aber einige Ansuchung zu t h u n , ist 
eine Sache, welche unsererseits mehrer Ucberlcgung erfordert, zumahlen 
sothane ^.oaäomie aus Mangel des dazu gehörige» numeri 8tu<zio8oruln 
der hohen Chrone in uuterhaltung nnd Zalarirun^ derer prolo88orum noch 
zur Zeit vergebliche uukosten zu verursachen scheint, mithin dieses Gesuch, 
wann es mit der 8o!!ieitat,ion um das rovisiong-Gericht, welches ebenfalls 
auf des publiei" (d. h. uach damaligem Sprachgebranche fo viel als aera-
rii Ü8oi) „Kosten aufzurichten, oornbiniret oder zu gleicher Zeit angestellt, 
werden sollte, nur hinderlich seyn möchte, daß keines von beyden dürffte 
odüniret werden können; zu geschweige,!, daß I . K. M . höchstscl. Anden
kens ?otru8 I. die ^oanomie in der Nähe zu S t . Petersburg" (d. h. doch 
wohl nur näher dorthiu, als Pernau, also etwa in Dorpat?) „wie be
kannt angeleget und vor die swuirenöo Jugend in üori88anten Stand zu 
scheu intentionirel, gewesen. Indessen da man küufftigeu Sommer einen 
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Landtag allhicr zu halten vermeinet, kann unter anderen Angelegenheiten 
alsdann auch dieses punelum miterwogcu nnd nach Besindnng der umb-
stäude und der Sache Nothwendigkeit die M638ure8 genommen werden, 
wovon man demuechst Ew. Hochwohlgeb. pari zu geben nicht übergehen 
wird. Mittlerweile möchte nicht undienlich seyn, der hohen Ministern 86n-
liment, in Naseou darüber gelegentlich oder 6i8cur3ivezu vernehmen" u.s.w. 

Auf dem Landtage des Jahres 1730 scheint gleichwohl das Universi-
täts-„punolum" nicht zur Sprache gekommen zu sei»; wenigstens habe ich 
keine Spuren davon finden können. Möglich, daß auch der Landtag die 
Bemühungeu um eine für das „publicum" onerose Gewährung des Ober
tribunals durch Häufung mehrerer dergleichen „dumillima nsMa" bloßzustel
len fürchtete. Auf den Landtag von 1730 aber folgt in den Recessen eine 
Lücke von sieben Jahren; der nächste Landtag wurde'nämlich erst 1737, 
und der übernächste erst 1742 gehalteu, und so ist wohl in jenen, über
dies von 1740 an auch in den höchsten Sphären stürmischen Zeiten das 
Universitäts-,, punctum" in den Hintergrnnd getreten, ohne daß es den ver
einigten Bemühungen beider Ritterschaften gclnngen wäre, auch nur das 
baltische Obertribunal zu erlangen. Gleichwohl möchte ich nicht glauben, 
daß die Universitätsfrage in den nächsten Jahren nach 1730 ganz geruht 
habe. Jene in Aussicht geuommene Sondirung der Herren Minister mag im 
Verkehr unserer Repräsentanten mit denselben immerhin stattgefunden Kabeli, 
und vielleicht war jene von Ewers referirte Ernennung des Reichs-Vice-
lanzlers, Grafen Johann Friedrich Ostermann „zum Beschützer der 
neu zu errichtenden Dorpatischen Universität" im Jahre 1734 das wenn 
auch materiell sterile, so doch formell, d. h. im Sinne einer Anhängig
erhaltung der Uuiversitäts-Sache vielleicht «icht ganz bedeutuugslose Resultat 
einer solche» städtisch-diplomatischen Vernehmuug von der „hohen Mimstern 

86NtilN6Nt". 

Dies ist aber auch für lange Zeit das letzte Wahrzeichen irgend wel
cher auf Wiedcrherstclluug der Laudesuuiversttät gerichteten Bestrebungen, 
uud wenu das schon oben angeführte historische „Memorial" des General-
Gouvernements 6. ä. Riga d. 30. I u l i 1765 gar so weit geht, das Jahr 
1754 seit dem 12. October 1710 das erste sein zu lassen, in wel
chem der Universität gedacht würde, so können die von mir zusammenge
stellten theils freilich nur historischeu, theils aber doch auch geschichtlichen 
Spuren ans dieser von dem General-Gouverncnr Browne und seine« bei
den Assistcnzräthen Campenhauseu und Viet inghosf für ganz unergie-
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big gehaltenen Zwischenzeit immerhin für eine Vervollständigung der Kennt
niß von dem so überaus langsamen genetischen Prozesse unserer Landes-
universttät gelten. Für das so eben erwähnte Jahr 1754 vermag auch ich 
weiter nichts beizubringen, als das Zeugniß jenes „Memorials". Dort 
lesen w i r : . . . „Indessen halber Pernausche Mag i s t ra t bere i ts im 
Jahre 1754 um die Res t i tu t ion dieser Akademie in St . Peters
burg sollicitiret und verschiedene diese Akademie angehende Nachrichten da
selbst überreicht, auch ist von dieser Kanzellei auf das von Ew. Kaiserlichen 
Reichs-Iustice-Collegio anhero erlassene Reskript mittelst Memorials vom 
11. Juni 1756 einige Nachricht von dieser Akademie ertheilt worden". 

„Nach Maßgabe Es. Erl . ding. Senats-Mase vom 24. August 1754 
wegen Anfertigung eines neuen Landrechtes und des darinnen enthaltenen 
vierten Punktes, worinnen befohlen worden: 

„daß alle Gouvernements-Kanzelleien nur allein über solche Materien 
die Punkte anfertigen sollen, welche nach Beschaffenheit derer Gouverne
ments zunt allgemeinen Nutzen dienen können, und solche Em. Er l . ding. 
Senate zur BePrüfung einsenden sollten u. s. w. 
„wurde mittelst Memorials vom 7. Februar 1757 unter andern um die 
Restauration der in Dorpat gewesenen Akademie gebeten, wobei eine kurze 
Nachricht von den Schicksalen dieser Akademie abgestattet, und zugleich 
unterleget, daß außer den Reparations- oder Baukosten der Akademie-Ge
bäude zum jahrlichen Unterhalte derer in dem allegirten Project 8uK 
Nr. 3 aufgeführten protegsorum ungefähr 5 bis 6000 Rthl. erfordert 
würden", u. f. w. 

Ist nun anch dieses „Memorial" leine Urkunde, so gewinnt es doch 
einiges Gewicht, indem es einmal von den bezüglichen Bethätigungen in 
den Jahren 1754—57 nnr durch wenige Jahre getrennt, überdies allem ^ 
Anschein nach aus derselben Behörde hervorgegangen ist, wie das nur acht 
Jahre ältere Memorial von 1757 über denselben Gegenstand, dann aber 
auch im Wesentlichen bestätigt wird von dem ganz unabhängigen und um 
ein Drittel-Jahrhundert jünger« Zeugnisse des Magistrates der Stadt 
Pernau, welcher, wie auch der Magistrat der Stadt Dorpat, von dem 
livländifchen Landraths-Collegio unter dem 29. Mai 1798 zur Beschaf
fung möglichst reichlichen Materiales für die damals in Ausficht genom
mene von Delegirten sämmtlicher baltischer Ritterschaften behufs Entwer
fung eines Universitätsplanes zu pflegende gemeinsame Berathung, auf
gefordert worden war, über die alte LandesuniverM zu schwedischen Zeiten 
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möglichst umfassende Auskunft zu ertheilen. Für die hier in Rede stehende 
Zeit um 1760 enthält die Mittheilung des Dorpatschen Magistrats (ä. 6. 
Dorpat d. 12. Iunius 1798, unterschrieben vom Iustizbürgermeister J o 
hann Giese Schultz und contrasignirt vom Obersecratär Chr is t ian 
Heinrich Friedrich Lenz) nichts als die auch sonst bekannte Notiz, daß 
im Jahre 1764 Bacm ei st er zu St. Petersburg Nachrichten von den 
ehemaligen Universitäten zu Dorpat und Pernau habe druckeu lassen. Ge
haltvoller dagegen sind die von dem Magistrate der Stadt Pernau l,ä. 6. 
Pernau d. 30. Juni 1798, im Namen des Bürgermeisters und Rathes 
unterschrieben von A. A. D . Rose, 8vMeu8 et Keerewrmch dem Land-
rathscollegio ertheilten Auskünfte. Ich gebe sie wieder, so weit sie 
sich auf jene im Jahre 1754 von der Stadt Pernau ergriffene Init ia
tive uud deren nächste Folgen beziehen, oder insoweit sie einzelne Spuren 
aus früherer Zeit, zu etwa künftiger weiterer Verfolgung, uachholeu. 

Nach Erzählung der Katastrophe von 1710 fährt unser Bericht also fort: 
„Das Kircheugeräthe uud die übrigen dahin gehörigen Sachen sind 

^nno 1713 auf höhern Befehl an den derzeitigen" (f. h. damaligen) „Herrn 
Commandanten hiefelbst abgegeben worden. 

„Was die Besoldung der Professoren anbetrifft, fo steht aller Wahr
scheinlichkeit nach zu vermutheu, daß selbige aus Königl. Mitteln ist be
werkstelliget worden, doch ist darüber nichts Positives in unserm Archive 
befindlich. Anlangend die vormalen hier in Pernau inaugurirte Universi
tät betreffende Schriften und Nachrichten, so hat wnoro einer von dem da
maligen Rathe unter dem 9. Martti 1765 an E. derzeitiges Er l . Gene
ral-Gouvernement gemachten Unterlegung, dieser Stadt vormaliger 3^n6ieu8 
und nachheriger Herr Iustizbürgermeister Zange Zeit seines Hierseins Ge
legenheit gesunden, aus unterschiedenen Sterbhäusern, besonders aus dem 
Büchervorrath des sel. Hrn. Ober-Gerichts-Vogdts Heno einige geschrie
bene und gedruckte die Verfassung nnd Einrichtung dieser Universität be
treffende Schriften privatim zu sammeln. Da nun derselbe 1754 in 
Stadt-Angelegenheiten in St.Petersburg war uud u.a. eommi88 i8 die 
8 o 1 ! i e i t Ä t i o n der hier zu erneuernden U n i v e r s i t ä t znm 
Augenmerke h a t t e , so ist diese Sammlung der Zeit auf Verlangen 
an Se. Erl . den Hrn. General-Feldmarschall B u t t e r i i n am Hofe in dem 
Dejour-Zirnmer abgegeben und solche sofort insgesammt an den Herrn 
Translateur Schmidt a. d. Staats-Comsitoir behändigt worden. 

„Es ist nachher auch Hochgedachter Hr. General-Feldmarschall schuft-
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lich ersucht, diese Sammlung von dem Herrn Trauslateur zurückzufordern 
und solche an den Herrn Consulenten S w e n s k y abgeben zn lassen, welcher 
gebeten war, dieselben nach dem Empfange gehörigen Orts in dem Se
nate einzureichen. 

„Ob und in wiefern dieses geschehen, davon ist allhier nichts befind
lich. Uebrigens hat gedachter Herr Justiz Bürgermeister Z a n g e die etwa 
noch in Händen gehabte Doubletten von diesen Schriften nachhero hier 
in Pernau an den weiland Petersburgischen Hrn. Professor Gr ischow 
abgegeben, von welchem sie nach dessen Ableben in die Hände des S t . Pe
tersburgischen Hrn. plols880li8 M ü l l e r gekommen sein sollen. Die vor
züglichsten Nachrichten sollen folgende gewesen sein. Der Plan uud die 
Zeichnung der Stadt Pernau, sammt den darinnen befindlichen Universi
täts-Gebäuden, der von dem weil. Liest. Hrn. General-Gouverneur D a h l -
be rg ^ . 1699 zu Pernau gehaltene ^,ow8 inewssurÄlw, verschiedene dabei 
gehaltene Reden und geschehene Promot ion^, die 8WWI.5!, und P r i v i l e g 
dieser Universität und verschiedene I^etionZ-Oatalo^iisn. Alle diese Pap-
piere aber sind nachher nicht wieder zurückgekommen. E s ist z w a r ^ . 
1724" — soll wohl heißen: 1754 — „wegen R e s t a u r i r u n g der 
^ c a ä e m i e nach S t. P e t e r s b u r g u n t e r l e g t worden, aber darüber 
keine R e s o l u t i o n w e i t e r e r f o l g t " u. s. w. 

Diese Episode, so zu sagen, verdiente nicht blos deshalb hier mit 
aller Ausführlichkeit eingeschaltet zu werden, weil sie reich ist an Fingerzei
gen für Specialforschungen, welche möglicherweise, namentlich in S t . Pe
tersburg, mit einiger Aussicht ans Erfolg angestellt werden könnten, sondern 
namentlich auch deshalb, weil sie, offenbar aus urkundlichem Grunde fußend, 
dasjenige, was ich hinsichtlich der ritterschaftlichen Bemühungen um Wie
derherstellung der Landes-Universität beizubringen habe, auf das erwünsch
teste ergänzt und den Beweis liefert, daß auch in unserer städtischen Wett 
die Erinnerung an die edleren Vermächtnisse der Vorzeit und das Ver
trauen auf die Lebensfähigkeit eines so werthvollen Fideicommisses, wie 
eine Landes-Universttät, in jenen Tagen, von welchen unsere officieusen 
Historiograpben nichts zn melden wissen, keineswegs erloschen war. 

Doch es ist Zeit, daß wir den Hanptfaden der Universttäts-Geschichte 
wieder anfnehmen; und wir werden es um so lieber thun, als er uns nun
mehr zu einem jener vaterländischen Namen führt, bei dessen Nennung das 
Herz jedes Livländers höher schlägt, — zu dem Namen des Alten von 
Ascheraden: K a r l F r i e d r i c h F r e i h e r r n v. Schou l tz . 
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Dieser Patriarch der neuern livländischen Staatslunft hat mit man
chem großen und berühmten Manne insofern einerlei Schicksal, als seine 
Berühmtheit keineswegs seiner Größe entspricht, indem vielmehr die außer
ordentliche Popularität, deren er sich in den weitesten Kreisen seiner, sei 
es heimathlichen, sei es geistigen Hingehörigkeit erfreut, nur au einer ein
zelnen, und nicht einmal der hervorragendsten, charakteristischsten Seite sei
nes Wesens haftet, während der eigentliche Kern desselben dem bufallklat-
schendcu großen Haufen oft lange, meist immerdar ein Buch mit sieben Sie
geln bleibt.- Bei dem großen Haufen der Literatur-Dilettauteu z. B . würde 
es Demjenigen übel ergehen, welcher sich mit der Behauptung und wohl 
auch dem Nachweise hervorwagen wollte, in S c h i l l e r sei der Aesthetikcr 
einerseits, der Moral- und Kultur-Philosoph andererseits viel bedeutender 
als der Dichter, oder aber, der Ruhm, dessen Schiller sich bekanntlich als 
angeblich warmer deutscher Patriot im Gegensatze zu G ö t h e erfreut, be
ruhe aus einer, sei es müssigen, sei es tendenziösen, jedenfalls geschichtswi-
drigeu Erfindung eines nachgeborenen Literatengeschlechtes. 

Das schlagendste Beispiel dieser Art Berühmtheit aber bleibt, wenig
stens aus dem letztverfiossenen Jahrhunderte, jedenfalls Lessing. Denn 
dem großen Haufen der Verherrlicher feines ruhmbedeckten Namens ist und 
bleibt er, allen neuen Ausgaben seiner Werke, allen Commentaren und 
Charakteristiken, aller bessern Einsicht des verhältnißmäßig leider nur zu 
kleinen Kreises der Kenner seines wahren Wesens zum Trotze, doch eben 
nur der D i c h t e r von „Nathan dem Weisen", „Emilia Galotti" und 
allenfalls auch noch „Minna von Barnhelm", während Lessing der Prosaist, 
der Kritiker, der Historiker, der Theologe, der Philosoph ein eben so 
„dunkler Mann" ist uud bleibt, wie uur je „ O r t u i u u s G r a t i u s " . 

Ohne nuu unsern K a r l F r i ed r i ch Schou l t z v. Ascheradeu 
mit den genannten Koryphäen unserer Nationalliteratur irgend in directe 
Vergleichung stellen zu wollen, so theilt er doch insofern mit ihnen einerlei 
Schicksal, als er seine große vaterländische Popularität gerade derjenigen 
unter seinen Eigenschaften verdankt, die gewiß am wenigsten als unter
scheidendes Merkmal seines persönlichen Wesens geltend gemacht werden 
darf, soll nicht der geschichtlichen Wahrheit ins Angesicht geschlagen wer
den. Schoultz der „Philauthrop", Schoultz der „Bauernfreund", Schoultz 
der „gute Herr" : das sind die Titel des Popularitäts-Trankes, der sich 
„bei uns" bewährt! Wer aber die Behauptung wagen wollte, Schoultz der 
S t a a t s m a n n sei es ganz eigentlich, dem der vaterländische Ehrenkranz 
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gebühre, der liefe mindestens Gefahr, als herzloser „Verstandesmensch" an
gestarrt zn werden, welchem die Hand zu reichen den Reinen schauert! — 
Und doch ist dem so! Denn gute Herren , Bauernsreunde, Philanthropen 
wie Karl Friedrich Schoultz hat es vor ihm und zu seiner Zeit gegeben, 
wird es nach ihm geben, Hunderte, ja Tausende, innerhalb des livläudi-
schcn Adels und außerhalb. Aber Männer von so tief in die Geschichte 
ihres Vaterlandes und eben darum auch in ihre politische Gegenwart ein
dringendem, so weit in ihres Vaterlandes Zukunft vordringendem Schars
blicke uud zugleich von solch' unbedingter Entschlossenheit, demgemäß zu han-
delu, hat es innerhalb wie außerhalb Livlands gar wenige gegeben, wie 
Karl Friedrich Schoultz. Dies in kulturgeschichtlich - biographischer Breite 
auszuführen, mag einer andern Gelegenheit vorbehalten bleiben. Hier ge
nüge die Wahrnehmung, daß auch sein Auftreten in der Uuiversitätssrage 
seines Vaterlandes einen der vielen Züge zu dem Bilde des feineu und — 
in wie kleinen Verhältnisse auch immer gestellten — aber der Geistesanlage 
nach doch großen Staatsmannes darbietet. 

Seit 1761 befand sich der Baron Schoultz, wie man das in seiner 
vor zwei Jahren in den „Mittheiluugen" unserer historischen Gesellschaft 
erschienenen Selbstbiographie ausführlicher nachlesen kann, als Deputirter 
der livländischen Ritterschaft in S t . Petersburg, von wo er erst 1764 
heimkehrte. I n diese Zeit seiner großen Deputation, von welcher uns eine 
einen mäßigen Folioband ausmachende autographische Relation von höch
stem kulturgeschichtlichem und laudespolitischem Interesse geblieben ist, fällt 
eine abermalige Anregung der Universitätsfrage, diesmal jedoch nicht, wie 
1725,1730 u. 1754 aus ständischen Kreisen, sondern ausgehend von einem 
gewissen, sonst wenig bekannten Oberprocureur M e l i s s i n o . Der Näme 
klingt italienisch; er mag zu jenen unternehmenden Südländern gehört 
haben, welche im Zeitalter Casanova 's ihr Glück im Norden versuchten. 
Merkwürdig ist der Umstattd, daß der fraglichen oberprocureurlichen Anre-
gung in dem erwähnten sonst sehr ausführlichen Deputationsberichte keiue 
Erwähnung geschieht. Eine solche habe ich nirgends anders finden kön
nen, als im Vo l . X I I I der Residir-Reccsse des livländischen Landraths-
Collegii vom Jahre 1763, woselbst es p. 371 uuter dem 16. September 
heißt: „Vou dem Herrn Landrath Baron v. Schou l t z kam ein Schrei
ben ein vom 12. KH. worinnen derselbe ein von dem Herrn Oberprocu
reur Melissino denen Lief- und Ehstländischen Deputaten eröffnetes p r o 
Hsot wegen eines zu errichtenden Ir idunkls und rostaurirun^ der ^ o ^ 

Baltische Monatsschrift. Iahig. 5, Bd. IX, Hft. 2. 11 
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äsrnie zn Dorpat, wozu das Land einen Theil der Kosten herschießen 
solle, berichtet, darüber sein senüment erwähnt und um das diesseitige bittet". 
Man sieht, der Herr Oberprocureur, mag er nun ein Italiener oder was 
sonst für ein Landsmann gewesen sein, hatte eine feine Witterung für das, 
was in den baltischen Herzogthümern auf Anklang rechnen uud wohl auch 
die Scheu vor dem Klange des Landesfilbers besiegen konnte. Auch braucht 
man nur wenig von der Geistesrichtung des Baron Schoultz zu wissen, 
um gewiß zu sein, daß er sich glücklich geschätzt haben würde, dem Lande 
so hohen Gewinn zuzuwenden, wie die Errichtung eines baltischen Ober
tribunals und einer baltischen Landesuniversität gewesen sein würde. Lei
der ist es mir nicht gelungen, sein bezügliches „gontiment," aufzufinden. 
Wir werden aber kaum viel wagen, wenn wir annehmen, den Inha l t des
selben in derjenigen Antwort wiederzufinden, welche schon unter dem 2 1 . 
September 1763 das Landrathscollegium auf seine Bitte ertheilte. Sie 
ging dahin: „daß ratione des tribunals das Project aus augeführten 
Gründen gänzlich dellinirt, wegen der Akademie aber u n t e r B e z i e h u n g 
auf das i m 4ten P u n k t der C a v i t u l a t i o n e n t h a l t e n e V e r 
sprechen geantwortet würde, uü in a?l.i8". Nun ist es mir zwar eben
sowenig gelungen diese Antwort des Landrathscollegii, als das gentimem 
des.Landraths Schoultz in den Iahresakten von 1763 (Vol. I.I, Archiv-
Nr . 82) zu entdecken, und wenn ich gleichwohl vermuthe, daß jene Ant
wort von diesem Sentiment inhaltlich nicht gar fern abgelegen haben werde, 

t so geschieht es, weil der angeführte Receß ausdrücklich sagt, die Antwort 
sei eingerichtet worden „nach einem von dem Herrn Geheimrath und R ü 
ter Baron v. Campe »Hausen verfertigten Entwürfe". Dieser Baron 
Campenhausen nun dürfte mit dem gleichzeitigen Asststenzrathe des Gene
ral-Gouverneurs desselben Namens identisch sein. Der Verfolg unserer 
Geschichte aber wird uns bald zeigen, welche Gleichheit der Anschauungen 
und des Strebens zwischen C a m p e n Hausen nnd Schoul tz obwaltete. 
Wir werden demnach einstweilen wohl annehmen dürfen, letzterer sei, aller 
persönlicher Begeisterung für „Licht und Recht" ungeachtet, doch mit der 
gänzlichen Deklinirung des italienischen Tribunal-Projects ebenso einver
standen gewesen, wie mit der Abhängigmachuug einer Einlassung aus das 
Umversttäts-Project von der Berufung auf das bezügliche „ im 4ten Punkt 
der Kapitulation enthaltenen Versprechen". 

Es liegt außerhalb der Grenzen meiner gegenwärtigen Aufgabe, aus
zumachen, warum das Landraths-Collegium damals geglaubt hat, gerade 
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das Obertribunal gänzlich dekliniren zn müssen, ans die Universität aber 
sich bedingungsweise einzulassen, während es doch, wie wir gesehen haben, 
in den bezüglichen Verhandlungen des Jahres 1730 mit der estländischen Rit
terschaft gerade umgekehrt verfuhr; hinsichtlich des Kostenpunktes scheinen 
beide Projecte Analoges enthalten zu haben, und die Bedinguugen einer 
Bezuguahme auf den Pnnkt der Kapitulation hinsichtlich des Tribunals lag 
im Grunde nicht entfernter, als diejenige einer Bezugnahme auf deren 
Punkt 4 hinsichtlich der Universität. Vielleicht gelingt mir die Aufklärung 
jenes Gegensatzes an einem andern Orte. Hier beschränke ich mich auf 
einige Bemerkungen hinsichtlich der bedingten Einlassung auf des Ober
procureurs Melissino Universitätsproject. 

Heutzutage ist die utilitarische, ans unmittelbare handgreifliche Resul
tate gerichtete, die Formen, Principien und Traditionen, als vermeintlich 
nicht zum Weseu gehörig verachtende Sinnesart viel zu verbreitet, als daß 
solche der unmittelbaren Befriedung der eigenen guten Zwecke, edlen Ab
sichten, frommen Wünsche, unschuldigen Gelüsten, auch wohl großen und 
kleinen Eitelkeiten keusch und mannhaft entsagende Bürgertssgend auf viel 
Beifall oder auch nur Verständniß rechnen könnte. Nur immer frisch aus 
der Hand in den Mund und „9,prs8 nou8 16 clLwssk": das ist diejeuige 
Sinnesart, mit welcher heutzutage uur zu viel, uur zu gern in s. g. Po
litik und Publizistik gemacht wird! So ein politischer „Weinreisender", 
oder, je nachdem, Bierstammgast uuserer Tage würde glauben, sich an der 
Nachwelt zu versündigen, wenn er nicht allen weltbeglückenden Schwindel, 
der ihm durch das uugewascheue Hirn fährt, noch zu seinen eigenen Leb
zeiten, und zwar wo möglich noch vor zurückgelegtem Schwabenalter in 
s. g. „politische Thaten" und greifbare „Resultate" umgesetzt hätte, per 
sag et nelas! 

„Er meint, die Welt könnt' nicht bestehen, 

Wenn Er nicht that' dranf herumergehen" 

„That gerne eine Stadt abbrennen, 
Weil er sie nicht hat bauen können; 
Findt's verflucht, daß ohn' ihn zu fragen 
Die Sonn' sich auf und ab kann wagen". 

Solche maßlose Ueberhebuug, welche sich kein Gewissen daraus macht, 
mit frevelhaftem Uebermuthe sich an dem zu vergreifen, was, von Jahr
hunderten her geworden, pietätvoll gebildet und gepflegt, die Voraussetzung 

1 1 " 
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des eigenen Gedeihens ausmacht, diese unsittliche Rebellion gegen alles, was 
nicht in die eigenen dürstigen Begriffe von Nützlichkeit und Schönheit paßt, 
nimmt freilich bald genng ein häßliches oder lächerliches Ende. Wenn 
so ein Krähwinkler-Geschlecht an dem Aste, auf welchem es selber sitzt, eine 
Zeit laug tapfer gesägt hat, so bricht er eben ab, und die Krähwinkler 
sind die ersten, welche bei dieser Gelegenheit, mit Recht unbemitleidet, den 
Hals brechen. Aber freilich erschlägt der stürzende Ast auch viele Unschul
dige, welche in seinem Schatten zu rnhen gedachten und, was die Haupt
sache ist, der Baum wird verstümmelt und kann durch keine Sägekünste 
der Welt zu seiuer alten Gestalt und Schöne wiederhergestellt werden! 
Darum thäte jedes Mitglied jener leider nur zu weit verbreiteten Sipp
schaft wohl, alle Morgen vor Beginn seines Tagewerkes zn beherzigen, was 
jener brave Hauptmann dem „Peter Brey" zurief: 

„Probier' Er's nur und sterb' Er einmal; 
Und wenn davon auf der ganzen Welt 
Ein Schweinftall nur zusammenfällt, 
So erklär' ich I h n für einen Propheten, 
W i l l I h n mit all' meinem Haus anbeten". 

Anders freilich Männer, wie K a r l F r i e d r i c h Schoul tz , dem es nicht 
darauf ankam, daß gerade Er dereinst als Schöpfer oder Wiederherstelle 
der Landes - Universität genannt und gepriesen würde, dem vielmehr nur 
dies Eine am Herzen lag, daß seines Vaterlandes Rechte gewahrt blieben, 
dem ein Vaterland ohne Obertribunal uud Landes-Uuiversität lieber war, 
als eines, welchem diese nnd noch andere schöne Reform-Dinge auf anderen 
Wegen, durch andere Mittel zu Theil geworden wären, als den von der 
Landes-Verfassung gestatteten. Dieser wahrhaft „hoch- wohledele und groß-
mannfeste" S c h o u l t z e n - S i n n war es, zu dem sich auch noch ein 
anderer Freiherr feiner Zeit bekannte: L u d w i g K a r l F r e i h e r r v. 
S c h r a u t e n b a c h , welcher in Bezug auf seine schon im Jahre 1782 
handschriftlich vollendete, aber erst 1851 durch den Druck veröffentlichte 
Biographie des G r a f e n von Z i n z e n d o r f die wahrhaft monumentalen 
Worte gesprochen hat: 

„Man soll die bestgeachtetste S a c h e . . . lieber unterlassen, als ein Loch 
in die Constitution machen, das ich Elender ja mit nichts vermögend bin 
wieder zu verdammen. Immer soll man die Sache so erhalten, daß Jeder 
den Anstand habe: I c h w i l l n i ch t der Ers te se in ! Denkt Jeder so 
in seinem Theil, so ist's zum großen Vortheil im Allgemeinen". 
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Uebrigens würde man gar sehr i r ren, wollte man jene von der 
livlä'ndischen Ritterschaft zur oonöiüo sino yua non ihrer Betheiligung an 
der Wiederherstellung der Landes-Universttät gemachte Berufung auf den 
vierten Punkt ihrer Kapitulation von 1710 als eine müssige, lediglich for
malistische Chikane ansehen, als eitele Befriedigung dessen, was neuerdings 
als s. g. „Rechtsreiz" bezeichnet und damit einigermaßen in das Gebiet 
pathologischer Erscheinungen verwiesen worden ist. Denn abgesehen davon, 
daß auch dann eine solche Berufung und beziehungsweise geduldig zuwar
tende Entsagung — den», so ruft am Schlüsse seiner „Erziehung des Men
schengeschlechts" Lessing ans: „was habe ich denn zu verlieren? Is t 
nicht die ganze Ewigkeit mein?" — vollkommen gerechtfertigt gewesen sein 
würde, wenn es sich nur um die formale Alternative gehandelt hätte: ent
weder eine Landes-Universttät als Erfüllung einer, ein integrirendes Ve< 
standstück des öffentlichen Landesrechtes bildenden Zusicherung, oder gar 
keine; abgesehen hievon hingen mit jener Berufung auch sehr erhebliche 
materielle Iuteressen zusammen. 

Ließ sich nämlich die Ritterschaft im Sinne jenes Melissino nnd ähn
licher Geister, auf ein aus rein Mitausche» Gesichtspunkten hervorgegan
genes Universttäts-Projekt ein, welches von vorue herein die Bestimmung 
mitenthielt, daß das Land dazu „einen Theil der Kosten herschießen sollte", 
so war damit von vorne herein der verfassungsmäßige Rechtsanspruch auf 
die mehr als hundertjährige Güterdotation vergeben, welche doch im Jahre 
1653 Gus tav H o r n , wie wir gesehe» haben, i m p l i e d als zu Recht 
beständige Basis der Landes-Universttät anerkannt hatte, und ihre Errich
tung wurde zu einem Akte beliebiger Gunst, welchem gegenüber die Ritter
schaft sich beinahe glücklich schätzen mußte, „einen Theil der Kosten her
schießen" zu dürfen. Wie anders aber stellte sich die Sache, wenn die 
Ritterschaft, eingedenk jener schon am 9. Februar 1653 von H o r n in be< 
gütigende Aussicht gestellte« „KosMuUo» der ^oaäemischen Güter", einge
denk ferner, daß der Punkt 4 der Kapitulation vom 4. I u l i 1710 nicht 
nur überhaupt eiue Landes-Universttät paciscirte, sondern die B e i b e h a l 
t ung einer solchen, wie sie bereits „mit Zureichlichem Einkommen und Gü
tern fundiret" gewesen, eingedenk endlich der feierlichen kaiserlichen Zusage 
vom 12. October 1710 , daß „au dereu v ö l l i g e r und z u r e i c h l i c h e r 
E i n r i c h t u n g uud U n t e r h a l t S r . Czarischen NHsslö nichts wollen . 
ermangeln lassen", — die Zumuthung jenes schlauen I tal ieners, daß sie, 
welche einen unzweifelhaften Rechtsanspruch aus das aus Staatsmitteln 
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theils zu restituirende, theils bis zum vollen Betrage des Erforderlichen 
zuzuschießende Ganze der Universttäts-Dotation besaß, sich glücklich schätzen 
sollte, nur einen, und zwar nicht näher angegebenen T h e i l derselben zu
gewendet zu erhalten, als keineswegs ernsthaft gemeint aufnahm und sich 
vielmehr bereit erklärte, lieber noch eine unbestimmte Anzahl Jahre oder 
auch Jahrzehnte zu w a r t e n , als sich einen T h e i l von demjenigen schenken 
zu lassen, was sie als G a n z e s von Rechts wegen in Anspruch nehmen 
konnte. 

Von dem Oberprocureur Melissino ist denn anch weiter nicht mehr 
die Rede gewesen: weder in Sachen des baltischen Obertribunales, noch 
in Sachen der baltischen Universität. 

Dagegen stoßen wir gleich im nächstfolgenden Jahre, 1764, beiläufig 
dem letzten der Deputation des Landrath Baron Schoultz von Ascheraden, 
auf einen Utas aus dem 3. Departement des dirigirenden Senats vom 
16. November 1764 sub Nr . 2218 an das Uvländische General-Gouver
nement, mittelst dessen diesem befohlen wird — ich referire aus dem fchon 
öfters benutzten „Memoriale", da mir der Utas selbst nicht zu Gesichte 
gekommen ist — 

„daß von denen Privilegien der vor diesem in Pernau gewesenen 
Universität vidimirte Kopcyen nnd eine Nachricht eingesendet werden solle, 
ans was für einem Fuße gedachte Universität eingerichtet gewesen, wieviel 
zu deren Unterhalt und von was für einer Summa" (d. h. aus welcher 
Kasse) „derselbe bestanden worden". , 

Dieser Befehl verräth offenbar den vorläufigen vollständigen Sieg der 
ständischen Auffassung. Offenbar war es dem Landrath Schoultz in Folge 
der ihm nach des Baron Campenhansen Entwurf angefertigten Instruction 
des livländischen Landraths-Collegii gelungen, diejenigen Einflüsse, die wir 
einstweilen unter dem Namen Melissino zusammenfassen wollen, aus dem 
Felde zu schlagen und die ganze Angelegenheit, vermittelst jeuer nichts 
prajudicirenden Anfrage des Senates in ein solches Geleise zu briugen, daß 

-den bei der Universttäts-Frage interessirten livländischen Ständen, mochte 
es nun eine der alten Universitäts«Städte Dorpat und Pernau sein, oder 
die livländische Ritterschaft, die volle Freiheit und auch Gelegenheit geboten 
war, sowohl hinsichtlich der Form, als hinsichtlich der Materie alles Ver
fassungsmäßige und sonst Sachdienliche beizubringen. 

Auf diese correcte Anfrage nun ist die nicht minder correcte Antwort 
eben jenes „ M e m o r i a l an I h r o Kayser l i che Ulrz68l.ö E r l a u c h -
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ten d i r i g i r e n d e n S e n a t aus der L i e f l ä n d i s c h e n O s n o r a l -
6 o u v 6 l n 6 m 6 n t 8 - und Reg ie r u u g s - C a n z e l l e y " ä. 6. „Riga d. 
30. Ju l i l 1765. Obgleich übrigens dasselbe sich als bloßes Kanzellei-
Memorial ankündigt, so ist es doch von dem ganzen Personale des Ge
neral-Gouvernements unterzeichnet: an der Spitze der damals so eben neu 
eingetretene General-Gouverneur „ G . B r o w n e " , und nach ihm die bei
den Asststenzräthe „ C a m p e n h a u s e n " und „ V i e t i n g h o f f " ; contra-
signirt ist es v o n „ G . S . W ä g a , G. G. s s o r g " . 

Ja , mancher Bureaukrat vom reinsten Wasser würde die Antwort 
ohne Zweifel sogar übercorrect finden, sofern man mir nämlich gestatten 
wollte, als das wesentliche Merkmal der eigentlichen Bureaukratie vom 
reinsten Wasser, d. h. im schlechten Sinne dieses Wortes, dessen barbarisch
etymologische Composition gleichsam einen entsprechenden Gegenstand sym-
bolistrt, diejenige Richtung zu bezeichnen, welche nnablässig bemüht ist, 
durch Iguorirung, Unterwühlung und Durchbrechung überlieferter ständisch
autonomer Institutionen sich bei den höchsten Machthabern zu instnuiren, 
denselben jedoch, und zumal den gekrönten Trägern der geheiligten Idee 
der Monarchie gerade den allerschlechtesten, allerverrätherischsten Dienst 
von der Welt zu leisten. Denn, wenn es wahr ist, daß 

„Nicht Roß, nicht Reisige 
Sichern die steile Höh', 
Wo Fürsten stehn", — 

sondern allein die L iebe des V o l k e s , so haben Fürsten in der That 
keine schlimmeren Feinde, als jene Bureaukraten vom reinsten Wasser. 
Denn fast immer und überall, wo jener a l l e i n i g e , und solange unver
letzt, unübers te ig l iche Zaun, verletzt und geniedrigt worden ist, da ist 
er durch die Bureaukratie verletzt und geniedrigt worden. 

Ich sagte, mancher Bureaukrat dürfte die in jenem „Memoriale" ent
haltene Antwort wohl gar übercorrect finden. Man wird jetzt verstehen, 
was ich damit habe sagen wollen, wenn ich aus demselben — es enthält, 
außer dem schon daraus Beigebrachten, eine historisch-statistische Uebersicht 
über die Schicksale und die Einrichtung der alten Landes-Universität, die 
warme Empfehlung von deren Wiederherstellung und eine motivirte sehr 
dringende Befürwortung. Dorpats als des geeignetsten Ortes derselben — 
nur das eine Moment hervorhebe, daß diese, aus a d m i n i s t r a t i v e r 
Sphäre hervorgegangene Verwendung für ein altes, wiederholentlich ver
geblich angeregtes ständisches Anliegen, im Zusammenhange der Geschichte-
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erzählnng den vollständigen Wortlaut der „allerhuldreichst ertheilten Reso
lution auf den 4. Punkt" der ritterschaftlichen Kapitulation cl. 6. S t . 
Petersburg d. 12. October 1710" vorführt uud dann mit den Worten 
fortfährt: „Allein diese Allergnädigste Willensmeinuug ist bis hiezu annoch 
unerfüllet geblieben. Indessen hat der Pernausche Magistrat bereits im 
Jahre 1754" u. s. w., w. o. 

Es dürfte jedenfalls von Interesse sein, dieser, über den beliebten 
„Nützlichkeitsstandpunkt" der Dutzendpolitiker, der trivialen „Hanse in 
allen Gassen", der niedern oder hohen Glücksritter, so hoch sich erhebende» 
landespolitischeu Motivirung der Unterlcguug des livländischen General-
Gouvernements zu Gunsten einer Wiederherstellung der Landes-Universttät 
eiu wenig nachzugehen. Sollte es wohl wahrscheinlich sein, daß ein solcher 
Gedankengang dem Helden aus dem siebenjährigen Kriege mit von preu
ßischem Säbel verstümmeltem und silber» restaurirtem Schädel entsprungen 
wäre? Goldene Aepfel, gleichsam, in silberner Schale, dem neuen Vater
lande zum Willkomm dargebracht? Denn das Jahr 1765 war zugleich 
das Jahr der Anstellung des Grafen B r o w n e als General-Gouverneurs, 
seine Befürwortung der Universität mithin eine seiner ersten amtlichen 
Auslassungen gewesen. Sollte irgeud jemand sich überreden lasseu, daß 
der ebeu erst mitteu aus dem Feldlager des siebeujährigen Krieges iu die 
für Auswärtige bekanntlich so überaus schwer verständlichen baltischen 
Zustände hineiuverpflanzte Irländer und Katholik, ohne sehr starken Impuls 
von außen her, nichts Eiligeres sollte zu thun gehabt haben, als auf deu 
Grund der ritterschastlichen Kapitulation von 1710 sich für die Wiederher
stellung einer evange l i sch- lu ther i schen Landes-Universität, also für 
eine Anstalt zn interessiren, welche dem K a t h o l i k e n , wofern er mit ei
nigem Bewußtsein zu Werke ging, unter allen denkbaren die widerwärtigste 
sein mußte? — Ich zweifele. 

Kam ihm aber der Impuls vou außen her, so fragt sich weiter: von 
welcher Seite? 

Von S t . Petersburg her hätte es eben nnr der allerhöchste Wille 
der großen K a t h a r i n a sein können, da sich schwer annehmen läßt, der 
Graf B r o w n e werde sich von einem Oberprocureur M e l i s s i n o haben 
inspiriren lassen. Gegen eine solche Vermuthuug aber streitet der Umstand, 
daß ich, ungeachtet der namentlich auch den ganzen Umfang der beinahe 
35-jäbrigen Negierung K a t h a r i n a ' s I I . umfassenden Breite des von 
mir behufs der Geschichte der Universität Dorpat durchforschten literarischen 
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und archivalischen Materials, auch nicht auf die allermindeste Spur einer 
persönlichen Theilnahme der großen Monarchin für die Wiederherstellung 
der baltischen Landes-Universität gestoßen b in ; man müßte denn jenen 
zwar historischen aber ungeschichtlichen 8»No morwls des guten alten Theo
logen als eine solche ansprechen wollen! 

Aus Livland selbst also hervor sei jener Impu ls gegangen? Mehr 
als warscheinlich! Und zwar etwa aus der Seele des Assistenzraths Baron 
Campen Hausen, den wir schon zwei Jahre früher als Concipienten der 
vom livländischen Landraths - Collegio dem Laudrathe K a r l F r i e d r i c h 
B a r o n Schonltz ertheilten Instruction haben kennen lernen? — Mög
lich! Aber wäre nicht auch der Fall denkbar, daß Ersterem das Concept 
von Letzterem könnte eingegeben gewesen sein? Soviel steht nach meinen 
Materialien fest, daß Karl Friedrich Schonltz sich aufs lebhafteste au der, 
und zwar k a p i t u l a t i o n s m ä ß i g e n , Wiederherstellung der Landes-
Universttät nicht nur 'theoretisch und mit dem Gemüthe, sondern auch prak
tisch mit Muud und Hand betheiligt habe. Das große uud ungetheilte 
Ansehen, dessen sich dieser livländische Patriot vom reinsten Wasser wahr
scheinlich bei dem überwiegend bedentendsten Theile der Leser der Baltischen 
Monatsschrift erfreut, mag es entschuldigen, wenn ich mir nicht versage, 
ein bezügliches Aktenstück aus seiner Feder in wo nicht ganzem, so doch 
solchem Umfange hier aufzunehmen, wie es mir vorliegt, mit alleiniger 
Weglassnng der geschichtlichen Relation des ohnehin sattsam Bekannten 
über die 6u3laviana und Carolina. Dasselbe trägt die Ueberschrift: „ D e -
müthigste U n t e r l e g n n g des D e p n t i r t e n L a n d r a t h s B a r o n von 
Schoultz wegen E r r i c h t u n g der Academie zn D o r p a t vom 
Jah re 1 7 6 7 " , nnd lautet bis auf die angedeutete Weglassung wörtlich: 

„Unter allen preiswürdigeu Handluugen, wodurch Ew. K. M . Aller
höchst Dero weites Reich und eine jede Allerhöchst Dero glorreichem Scepter 
unterworfene Provinz glücklich machen und die Bewunderung H r ganzeu 
Wels verdiene«, ist der mächtige uud gerechte Schutz, welche Ew. K. M . 
denen schönen Künsten und Wissenschaften augedeihen lasse», eine der wich
tigsten und die am meisten gepriesen zu werden verdient. 

„ M i t desto zuversichtlicherem Vertraueu darf die allerunterthänigst 
getreueste Ritterschaft dieser Provinz Liefland sich der ihr allergnädigst 
ertheilten Freiheit bedienen, um E. K. M . in Ehrerbietung zn unterlegen, 
daß zur Erreichung Ew. Kmserl. Maj t . Hnldreichen Absicht, dieses Land 
glücklich zu machen, eine Akademie oder hohe Schnle fehlet". 
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Nach einer summarischen Uebersicht der Schicksale der ^caöemia 6u-
8wvwna und v a l i n a in Dorpat und schließlich in Pernau, fährt Schoulh 
also fort: 

„Diese Academie ist zu schwedischen Zeiten nach einem ^ n . 1667 be
sonders errichteten Academie - Nwt. von 1000 Rthlr. S . M . oder 5000" 
(soll wohl heißen: 500; s. u.) „Rthlr. ^!borw8 erhalten und die Kosten 
zur Erbauung des Academischen Hauses, zur Bibliothek, Mathematischen 
Instrumenten, Botanischen Gärten u. s. w. allezeit von der Krön Schwe
den selbst getragen worden, wie denn auch die uöthigen Reparaturen ans 
Kronsmitteln geflossen sind. 

„Die Salarirung der Professore geschah auch anfänglich aus der 
Kronskasse, bis die Köuigin OKrigUna ^ n . 1638 gewisse K r o n s - G ü t e r 
in Ingermanland dazu fcheukte. 

, , ^ n . 1697 aber wurde zu dieser Salarirung ein zweiter Nwt formiret, 
welcher 6810 Rthlr. S . M . oder 4405 Rthlr, ^1b. betrug. 

„Nachdem die wegeu des Krieges nach Pernan verlegte Academie ^ n . 
17 l0 ruiniret worden und die prols38oi-68 nach Schweden gegangen 
waren, versprach zwar der unsterbliche Monarch Po t r u 8 Al. in seiner 
Resolution vom 12. October 1710 huldreichst, diese Academie wieder auf
zurichten. Allein diese huldreiche Absicht ist bis Dato unerfüllt geblieben. 

„Es würde denen so deutlich geäußerten huldreichen Absichten Ew. 
K. M. gemäß sein, Allerhöchst Dero weisen und glücklichen Regieruug 
einen neuen Glanz und Zierde geben, dieser Provinz zu einem wesentlichen 
Vortheil und allen Ew. K. M . Unterthanen zu einer großen Erleichterung 
in Erlernung guter und nützlicher Wissenschaften dienen, wenn Ew. Kaiserl. 
Majt. geruhen wollten, dasjenige was der unsterbliche Monarch ? 6 t r u 8 N. 
huldreich versprochen, Allergnadigst iu Erfüllung zu setzen und die Univer
sität in Dorpat wiederherzustellen, oder da die zu Schwedischen Zeiten 
bestandet Kosten zu Unterhaltung einer Universität vielleicht nicht hinrei-

> chen mögten, wenigstens ein vollständiges t-?mna8ium illuätrs auf dem 
Fuß des 0llroIini zu Braunschweig oder anderer guter 6^mnÄ8i6n anzu
ordnen. 

„Die Stadt Dorpat ist zu dieser Eiurichtuug um so viel vorzüglicher 
vorzuschlagen, als 

1) die Stadt Pernau als eine See- nnd Handelsstadt schon hinrei
chende Nahrnng, die arme, durch Krieg uud Brand vielfältig ruinirte 
Stadt Dorpat aber keine solche Vortheile zn ihrer Aufnahme hat. 
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2) Is t die Lage der Stadt Dorpat für Ew. K. M . getreue Untertha
nen nicht allein aus Lief- und Ehstland, sondern auch aus andern angren
zenden Russischen Provintzen am aller bequemsten und gelegensten, welches 
dann anch wohl die weise Absicht des großen und unsterblichen Kaisers 
petri 1-mi gewesen sein mag, da Allerhöchst derselbe in dem 4ten § der 
Kaiserlichen Resolution vom 12. October 1710 vorbehält und festsetzet, 
einen besondern Professor bei der Universität bestellen zu lassen, welcher 
in der Sclavonischen Sprache profitiren uud dieselbe alldorteu mit intro-
duciren könnte. 

3) Is t die Zufuhr der Victualien daselbst viel bequemer, als an ir
gend einem andern.Orte, weil diese Stadt mitten im Lande liegt. 

4) I s t es denen bei der hohen Schule befindlichen Lehrern und Stu
denten eine große Bequemlichkeit, ihre Hin- und Herreisen mit der Post 
zu thun und durch eine regelmäßige und ordentliche Post ihre Brief
wechsel mit anderen Gelehrten besorgen zu können. Ueberhaupt aber würde 
es denen Einwohnern dieser Provinz und Ew. K. M . eigenem hohen Inter
esse zum größten Vortheil gereichen, wenn die hiesigen Landeskinder sich 
hier in der Provinz selbst nnter der beständigen Aufsicht ihrer in der Nähe 
wohnenden Eltern durch gute Wissenschaften zu Ew. K. M . Diensten ge
schickt machen könnten. Das Geld derer hiesigen Landeskinder würde im 
Lande bleiben, die einheimische Jugend besonders solchen Wissenschaften 
obliegen können, die hier am gemeinnützigsten sind, und bei einer von 
Ew. K. M . weisen Anordnung billig zu erwartenden guten Einrichtung 
würden auch wohl noch fremde hierher gezogen werden. Die Stadt Dor
pat würde durch diesen Zuwachs am Nahrungsstande blühend werden und 
Ew. K. M . Interesse dabei großen Vortheil haben". . . . 

M i t diesen Worten, welche offenbar nicht den formellen, Wahrschein-
scheinlich auch nicht einmal den materiellen Schluß bilden, bricht die „de-
müthigste Erklärung" iu der Gestalt, wie sie mir vorliegt, ab. Sie.l iegt 
mir nämlich vor in der Gestalt eines auf ziemlich schlechtem Papier voll
geschriebenen Bogeus ohne alle Merkmale eiuer officiellen Form, namentlich 
ohne Angabe des Ortes und der Zeit und ohne Unterschrift. Auch ist die 
Handschrift nicht etwa die mir wohlbekannte des Freiherrn K a r l F r i e d 
rich S c h o u l t z , sondern die eines ziemlich ungeschickten Abschreibers. 
Uebrigens findet sich uuser Schriftstück in einem ungehefteten, uufoliirten 
und unrotulirten zusammengeschnürten Convolute, welches gleichsam eine 
Beilage zu den mit den ritterschafllichen, die Universität betreffenden Ber-



166 Die Historie von der Universität zu Dorpat,' 

Handlungen von 1798 beginnenden und bis zn den akademischen Ereignis
sen des Jahres 1H03 fortgehenden, mit keiner archivalischen Nnmmer noch 
Litera versehene, Akten bildet und die Ausschrift trägt: „vscweüon wegen 
der ^oaäemie — mit Beil. ^ . L. — zu reviä i rsn". 

Gewisse Anzeigen lassen mich vermuthen, daß diese Aufschrift aus der 
Zeit des v e r e i n i g t e n T a g e n s der b a l t i s c h e n R i t t e r s c h a f t e n zu 
Mi tau im October 1798 herrühre, da man Grund haben mochte, sich 
aus dem in der Vorzeit Verhandelten zu belehren. Vielleicht gelingt es 
weiterhin, irgendwo das vollständige Concept oder ein vollständiges M m i ' 
dum, oder auch den fehlenden Schluß unseres Fragmentes aufzufinden. 
Hier ist zunächst die Frage von Interesse: wie verhalten sich diese 
„demüthigste Erklärung" und das „Memorial" zu einander? Denn 
daß ein gewisses kausales Verhältniß zwischen beiden obwalte, geht nicht 
nur aus der Stellung einerseits des Freiherrn Echou l t z , andererseits des 
Freiherrn v. C a m p e n h a u s e u , der uus einstweilen als Autor des „Me
morials" gelten mag, zur livländischen Ritterschaft hervor, sondern aus der 
haudgreiftichen Aehulichkeit des iu beiden herrschenden Gedankenganges, ja 
sogar der Sprache, welche stellweise bis zn fast wörtlicher Uebereinstim
mung sich steigert. Man vergleiche z. B. die Wendung des „Memorials" : 
,,Allein diese Allergnädigste Willeusmeinung ist bis hiezu unerfüllt geblie
ben", mit der analogen der „demüthigsten Erklärung": „Allem diese huld
reiche Absicht ist bis Dato unerfüllt geblieben". Ebenso ist die Befür
wortung Dorpats, als der passendsten Universitätsstadt, stcllweise von 
Wort zu Wort gleichlautend. 

Die Frage nun, wer von den genannten Beiden den andern vor 
Augen gehabt habe, scheint, oberflächlich betrachtet, sich gar einfach durch 
die Jahreszahl 1767 zu erledigen, welche der „demüthigsten Erklärung" 
iu der Ueberschrift vor-, und der Jahreszahl 1765, welche dem „Memo
riale" im Datnm nachgesetzt ist. So einfach jedoch liegt, bei näherer An
sicht, die Sache keineswegs. Abgesehen davon, daß die nachgewiesene zum 
Theil wörtliche Uebereinstimmung auf nahen Verkehr der beiderseitigen Ver
fasser und aus nahezu Gleichzeitigkeit der Abfassung beider Urkunden mit 
hoher Wahrscheinlichkeit schließen laßt, womit aber die Frage, ob beide 
Urkunden ans dem Jahre 1765 oder beide aus dem Jahre 1767 stam
men, abgesehen davon liegen die erheblichsten Gründe vor, welche uns 
schlechthin zu verbieten scheinen, das Jahr 1767 als dasjenige der Ab
fassung der „demüthigsten Erklärung" anzuführen. 
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Erstlich befand sich, wie wir sogleich sehen werden, die Universttäts-
frage schon in der Mitte des Jahres 1767 in einem praktisch viel zu weit 
vorgeschrittenen Stadium, als daß eine derartige Anregung, wie sie uns 
in der „demüthigsten Erklärung" vorliegt/ einen Sinn gehabt haben könnte. 
Zweitens wird in ihrer, doch wohl kaum von dem darin als dritte Per
son besprochenen „Landrath Baron v. S c h o n l t z " herrührende Ueberschrift 
derselbe als „Devnt ir ter" bezeichnet, eine Bezeichnung. welche schlechter
dings nicht zu dem Jahre 1767 paßt; denn nicht nur war bereits im 
Jahre 1765, auf Veranlassuug seines Ascheradenschen Banernrechts jeuer 
beklageuswerthe Bruch zwischeu Schon l t z und der livländischen Ritter
schaft erfolgt, durch welchen letztere einen ihrer klügsten, treuesten und 
stärksten Freunde von sich stieß; nnd wenn wir auch aus der spätern Dar-
briuguug seiner beiden Werke über die „Geschichte und das Staatsrecht" 
Livlands an die Ritterschaft im Jahre 1773 sehen, daß er viel zu groß 
dachte, um sich gegeu seine Mitbrüder in Achilleischen Zorn oder in Wal-
lensteinisches Grollen zu verschließen, so ist überdies aus seiner schon erwähn
ten Selbstbiographie wie aus anderweitigen Nachrichten bekannt, daß er im 
Jahre 1767 nicht, überhaupt aber nur einmal, nämlich in den Jahren 
1761—64, „Devntirter" der livländischen Ritterschaft in S t . Petersburg 
gewesen ist. Bedenkt man nun, wie leicht ein nngeschickter Abschreiber aus 
einer vielleicht nicht mit aller kalligraphischen Deutlichkeit geschriebenen 
1, 2 oder 4 eine 7 machen kann, so scheint mir mit allem vorstehend Er
örterten der Wahrscheinlichkeitsbeweis geführt zu sein, daß die „demüthigte 
Erklärung" nicht aus dem Jahre 1767 stammt, sondern aus einem der 
wirklichen Deputatiousjahre 1761, 1762 oder 1764. Damit wäre denn 
auch die Priorität der „demüthigsteu Erklärung" vor dem „Memoriale", 
gegen dessen Herkunft aus dem Jahre 1765 keinerlei, sei es änßere, sei es 
innere Gründe sprechen, bewiesen. Ob aber auch die Priorität derUniversitäts-
vertretung durch K a r l F r i e d r i c h Schoul tz vor einer solchen durch den 
Baron C a m p e n h a u s e u , das ist eine andere, nicht so leicht zn beant
wortende Frage. Denn wn werden uns zu erinnern haben, daß schon im 
September 1763, also über zwei Jahre vor dem Amtsantritte des Gene
ral-Gouverneurs Grafen B r o w n e , der Baron C a m p e n H a u s e n , wel
chen ich, beiläufig, schon im Jahre 1757 in der Stellung eines Asststenz-
raths beim livländischen General-Gouvernement urkundlich gefunden zu 
haben glaube, den „Entwur f " zu derjenigen Anweisung „verfertigt hatte, 
welche das livländische Landraths-Collegium dem als Devntirter der liv-
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ländischen Ritterschaft in der Residenz weilenden Landrath Baron Schoultz 
auf seine, von einem eigenen „soruiinem" über das Universitätsproject 
des Oberprocureurs M e l i s s i n o begleitete Bitte ertheilte, ihn hinsichtlich 
des letzteren zu instruiren. 

Einstweilen, d. h. bis alle einschlägigen Aktenstücke sollten zusammen
gebracht werden tonnen, scheint sich mir folgender Zusammenhang und Her
gang als im höchsten Grade wahrscheinlich zu ergeben: 

Schoul tz und Campenhausen mögen gleichgesinnte livländische 
Patrioten, vielleicht sogar persönlich einander befreundet gewesen sein; da
heim in Riga, und namentlich vor Antritt seiner Deputationsreise mögen 
sie die Lage des Landes vielfach durchgesprochen, bei solcher Gelegenheit 
auch wohl des dringenden, von verfassungsmäßigem Rechtsanspruche ge
tragenen Bedürfnisses der Schwester-Provinzen Liv- und Estland, — denn 
Kurland war damals noch nicht der Dritte im Bunde dynastischer und 
personaler Einherrigkeit — nach einem baltischen Obertribunale gedacht 
haben, zur Wahrung vaterländischen Rech tes , und nach einer baltischen 
Universität als Hüterin des heiligen protestantischen Glaubens- und Wis
sens-Feuers und Lichtes. Als dann jener Obervrocureur M e l i s s i n o 
mit seinen windigen nnd für bloße Nützlichkeits-Helden verletzlichen Pro
jetten hervorgetreten, da wird Schoul tz in seinem, dem Landraths-Colle-
gio unterlegten „86nüm6nl" ein, bei allem heißen Verlangen nach Ober
tribunal nnd Universität doch ernstes und festes „prineipii« odaw" gespro
chen, das Landraths-Collegium aber Campe «Hausen als, vielleicht ge
rade geschickteste Feder oder sonst geeignetste, vielleicht des S t . Petersburger 
Terrains besonders kundige Capacität gebeten haben, in verfassungsmäßi
gem Geiste und doch geschäftsmäßig zweckentsprechendster Form die I n 
struction für den ritterschaftlichen Deputirten zu entwerfen; diese Instruc
tion hat dann Schoultz, wie wir sehen, gegen Ende September 1763 
wirklich erhalten und ihr entsprechend durfte er, v i e l l e i c h t schon zu 
A n f a n g e des J a h r e s 1 7 6 4 , im Namen der livländischen Ritterschaft 
diejenige Bittschrift an Ih re Kaiserliche Majestät eingereicht haben, von 
welcher ich oben ein, von möglicherweise viel jüngerer unkundiger Hand 
mit der falschen Jahreszahl 1767 versehenes Fragment unter der muth-
maßlich nicht von Schoultz selbst herrührenden Ueberschrift: „Demüthigfte 
Erklärung" zur Kenntniß der Freunde der vaterländischen Geschichte ge
bracht habe! Eine Folge dieser Bittschrift ist dann wahrscheinlich die 
kaiserliche Weisung an den Senat gewesen, vorläufige Erkundigungen 
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über das ältere livländische Universtsätswesen einzuziehen; die begehrte Aus
kunft wäre endlich jenes „Memoria l " des Rigasche« General-Gouverne
ments vom 18. I u l i 1765, und es lägen uns, wofern ich nur halbwegs 
richtig conjecturirt haben sollte, in der „demüthigsten Erklärung" und dem 

Memorial" nur zwei wenig unterschiedene Formulirungen eines und 
desselben landespolitischen Gedankens vor, von welchem mnthmaßlich 
Schoultz und Campenhausen schon deswegen selbst nicht dürften gewußt 
haben, wer von beiden ihn zuerst gefaßt, weil er so objectiv in einer ge
sunden baltischen Landespolitik begründet ist, daß es für einen zurechnungs
fähigen und zugleich gewissenhaften Landespolitiker eigentlich gar nicht 
möglich war, auf einen andern zu verfallen. 

Irgend eine unmittelbare Folge des „Memorials" ist übrigens nicht 
ersichtlich. Vielmehr scheint der Rest des Jahres 1765 und das ganze 
Jahr 1766 ohne irgend ein baltisch-akademisches sei es actives, sei es pas
sives Lebenszeichen hingegangen zu seiu. Gleichwohl schloß das Jahr 1766 
mit einem Ereignisse, welches ganz unerwartet unsere Universitäts - Sache 
wieder in Bewegung bringen, ja dieselbe innerhalb weniger denn zwei 
Jahren zu einem höchst bedeutsamen Entwickelungspunkt fördern sollte. 

Der 14. December des genannten Jahres nämlich sollte das ganze 
russische Reich im weitesten, auch die „concMUrtLn teutschen Provintzien" 
umfassenden Sinne in eine Erschütterung versetzen, wie man sie früher 
und später meist nur von unten ausgehen sah, während sie hier als Folge 
eines heroischen Entschlusses der aus dem Höhepunkte ihrer so überaus 
vielseitigen Energie stehenden großen Herrin und Kaiserin Katharina I I . 
eintrat. Meine Leser errathen, daß ich von der großen Gesetz-Commission 
in Moskau rede. 

Am 14. December 1766 publicirte der Senat jenes denkwürdige 
Manifest, ebenfalls datirt vom 14. December, durch welches die Kaisenn 
die Völler ihres weiten Reiches und alle Stände ihrer zahllosen Völker 
aufrief, Abgeordnete zu wählen und nach Moskau zu entsenden, um dort 
zu einem von den Einsichten al l ' jener Committenten gesättigten Reichs
gesetzbuche auf breitester Basis den Grundstein zu legen. Dem Manifeste 
waren beigelegt: eine „ V o r s c h r i f t von wo, nach Anleitung des Mani 
festes Deputirte zur Abfassung des Entwurfes zu einem neuen Gesetzbuche 
abgesandt werden sollen", ferner drei „ W a h l - O r d n u n g e n " , eine für den 
Adel, eine für die Städte, und eine behufs der Wahl „der Deputirten von 
den O d n o d w o r z e n , den Ackerbau treibenden e h e m a l i g e n S o l d a , 
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t e n , wie auch denenjenigen, so vor Alters nnter verschiedenen Benennungen 
zum K r i e g s - E t a t gehört, desgleichen von den s.g. I 8 o k 6 r n o 8 0 3 e n n ^ . 
und 5 a 8 Ä 8 o K n ^ ' R e i c h s b a u e r u " , - - endlich e in , diese Wahlord
nungen betreffender „Befehl an alle Gouverneurs" im Reiche. 

Auch diese Beilage» alle waren uuterzeichnet „ O M a r i n a " , und trugen 
das Datum des „14 . December". 

Man kann sich leicht vorstellen, wie neu und einigermaßen beuuruhi-
gend für die livlaudifche Ritterschaft die Vorstellung mag gewesen sein, in 
allernächster Zukunft zu den Füßen des Inan ^ s U K ? in gemeinschaftlicher 
Sitzung tagen zu sollen mit den Deputirten der Odnodworzen, der Tscher-
nososchny- und Iasaschnv-Reichsbauern! Es würde uns von unseren akade
mischen Grenzen zu weit abführen, wollte ich hier entwickeln, welches die 
Folgen alle gewesen, die für Livland aus jenen kühne» wenn auch nur 
episodischen Combinationen entsprangen. Wohl aber wird es zum vollen 
Verständnisse des nächstfolgenden Abschnittes unserer Universttäjsgeschichte 
unerläßlich sein, in möglichster Kürze anzudeuten, was die livländische 
Ritterschaft in solcher Perplexität that, um einerseits dem allerhöchsten 
Willen in treuem Gehorsame nachzukommen, andererseits aber doch auch 
die Landesverfassung, welche von so neuen Entfaltungen leicht afficirt wer
den konnte, chunlichst vor Schaden zu wahre«. Glücklicherweise hatte Liv
land damals an seiner Spitze Männer, welche sich einer so schwierigen 
Aufgabe vollkommen gewachsen gezeigt haben. 

Zur Erfüllung des Befehles Ihrer Kaiserlichen Majestät ward die 
Ritterschaft, und zwar unter dem Vorstande s. g. „Adelsmarschälle" zu-
sammenberufeu, um die Moskauer Deputirten zu wählen. Gleichzeitig 
ab« ward ein uormaler ritterschaftlicher Convent ausgeschrieben. 

Schon am 26. Februar 1767 trateu beide, formell jo tiefverschiedene, 
wenn auch zum Theil aus denselben Personen bestehende Versammlungen 
in Riga zusammen: nach altväterlicher Sitte und Landes, Ordnung der 
Convent, nach neuestem kaiserlichen Befehle die „Convocation"; denn so, 
nicht Landtag, wurde diese Versammlung der livländischen Ritterschaft ge
nannt; jene unter der Leitung der alt-verfassungsmäßigen-ritterschaftlichen 
Repräsentation, diese angeführt von neu-verordneten s. g. „Adelsmarschällen". 

Eine vom Convente am 28. Februar auf's Schloß entsandte, gewisse 
Besorgnisse äußernde Deputation veranlaßte dann den Grafen B r o w n e 
zu der mündlichen E r k l ä r u n g . . . . „Es könne und so l l e . . . . dieser <N8U8 
6xlr2oräinÄlM8 vm die dabey beobachteten I'olmalion der Allerh. oonür-
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mitten Landes-Verfassung auf feine Weise und zu keiner Zeit im mindesten 
äerogiren" — eine Erklärung, welche.der General-Gouverneur, auf be
sondere Bitte auch noch in Form einer „schriftlichen Resolution" dahin 
abgab: „ d a . . . . dieser extraor^inairs ^ c t u s . . . . keinerweyse mit den 
Landes-Verfassungen, deren Aufrechthaltung nach Vorschrift der Privilegien 
mir allwege, angelegen seyn, lassen werde, zu eonturiäiren ist, einfolglich 
diese auf keine Weise rühren und alteriren kann, so kann bey dem uuaus-
weichlich zu bezeigenden Gehorsam E. E. Ritterschaft um so mehr beru
higt seyn, als obgedachtermaßen dieser Vorgang Einer Edlen Ritterschaft 
eoürmilte Rechte und Verfassungen weder einigermaßen kränken noch 
ßlavirsn kann und wi rd" . 

Nichts aber kann auf eine schärfere Weise das klare politische Bewußt
sein, das feinausgebildete politische Formgefühl unserer Väter von 1767 
kennzeichnen, als der Bescheid, welchen das livländische Landraths-Collegium 
den beiden Rigasche« Rathsherren ertheilte, welche sich noch selbigen Tages 
auch bei dieser Gelegenheit als Deputirte der Stadt Riga gemeldet hatten. 
Dieser durch den Rittcrschafts-Sekretär übermittelte Bescheid lautete dahin: 

„daß die Stadt , soweit deren Oompetence ginge, bey L a n d t a 
gen eonour/ilte, welches ihr nicht angestritten, würde. Da aber die 
jetzige Oonvoeation kein L a n d t a g wäre, sondern ans Allerhöchsten 
Befehl pünktlich begangen werden müßte, dieser aber l e d i g l i c h den 
A d e l beträffe, so würden sich die Herren Deputaten des Antheils 
an dieser Convoeation zu begeben haben". 
Und als darauf am 2. März 1767 die Stadt-Deputirten, um nichts 

zu vergeben, ihr Wegbleiben entschuldigten, ihr Recht bewahrten und um 
»extraotum ^eee88U8" baten, ward ritterschaftlicherseits beliebet, solche 
Eingabe zwar anzunehmen, ohne ihnen jedoch für diesen Fall etwas einzu
räumen, 

'„allermaßen die jetzige ConvoeaUon eine ganz außerordentliche, 
m i t L a n d t a g e n keine A e h n l i c h l e i t h a b e n d e Sache sey, 
wie denn auch in dieser Betrachtung ihre Bewahrung nichts inferirte". 
Bei so entschiedener innerer Stellung zu der s. g. „Convocation", zu 

dem Institnte der s. g. „Adelsmarschälle" nnd zu der Beschickung der Mos
kauer Gesetz-Commission überhaupt, muß es wohl für ein Zeichen beson
deren Werthes gelten, welchen die livländische Ritterschaft auf endliche Er
langung einer Landesuniversität legte, wenn sie, wie solches in einem 
Schreiben des Landraths v. I g e l s t r ö m an das Landraths-Collegium 

Baltische Monatsschrift. 5. Iahig. Bd. lX, Hfl.. 2. 12 
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vom 21 . August 1768 zu lesen ist, „bei ihrer Convocatiou durch einen 
Punkt ihrer Instruction ihren Deputaten aufgegeben, umb die He rs te l 
l u n g der ehemal igen Academie bei unserer Allergnädigsten Mo
narchin zu sollicitiren". 

Leider ist es mir aller Mühe ungeachtet, nicht gelungen, die hier er
wähnte Instruction vom Jahre und muthmaßlich März-Monate 1767 
aufzufinden. Doch zweifle ich, nach anderweitig vorliegenden Andeutungen 
nicht, daß sie in allen wesentlichen Stücken mit der analogen Instruction 
vom September 1763 und mit der auf letztere sich gründenden „Demüthig-
ften Erklärung" des Lansraths Baron Schoultz in vollkommener Ueberein
stimmung gestanden hat. Verschwunden kann sie am Ende nicht sein; ihr 
Wortlaut wird meine Vermuthung sicherlich bestätigen. Somit hätte die 
Betonung einer H e r s t e l l u n g der ehemaligen Academie , wie 
auch aus dem Folgenden aufs deutlichste hervorgehen wird, nicht die Be
deutung des Klebens an etwas Veraltetem, Unzulänglichem, sondern viel
mehr nur die Bedeutung des Festhaltens an der capitulationsmäßigen Ba
sis überhaupt und an dem Rechtsanspruche der l i v l änd i schen 'Mw 
terschast auf vollständige Einr ichtung und D o t a t i o n der zu 
errichtenden Univers i tät aus S taa t sm i t t e l n . 

Wenn uns nuu ferner auch ein Schreiben des General-Gouvernements 
an das livländische Landraths-Collegium vom 8. August 1768 belehrt: 
„daß ein Landraths-Collegium von Errichtung einer Universität im Lande 
mit eines der plineta lormiret hat, so denen Landes-Deputirteu zur Be
treibung mitgegeben.worden", so ist es von' doppeltem Gewichte wenn wir 
aus einem Schreiben des General-Gouvernements an das Landraths-Col
legium vom 5. Februar 1768 lernen, daß demselben mittelst*Senats-Uka-
ses vom 18. I u l i 1767 befohlen worden war, „daß wegen der in Lief
land zu errichtenden Akademie ein Sentiment eingesandt werden solle, wie 
sothane Akademie nach dem Beispiele der allerbesten Universitäten und Aka
demien in Europa eingerichtet werden könnte", und ferner, daß jene Sup-
plique der livländischen Ritterschaft im Frühling 1768 es gewesen war, 
welche „Eines Erlauchten Dirigirenden Senats-Ukase" (so. vom 18. I u l i 
1767) „ v e r a n l a ß t habe". 

Diesen Senats-Ukas habe ich ebensowenig auffinden können, wie die 
Instruction vom März 1767. Doch scheint aus der Art, wie seiner in 
den bezüglichen Verhandlungen des Jahres 1768 Elwähnug geschieht, her
vorzugehen, daß er nicht nur auf eine sehr fühlbare Weise diejenige mate-
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riell-verfassungsmäßige Grundlage, an welcher die Ritterschaft von 1710 
an mit bezeichnender Entschiedenheit festgehalten hatte, ignorirte, sondern 
auch das General-Gouvernement, behufs des obenerwähnten einzusenden
den „Sentiments" nicht sowohl an die formell-verfassungsmäßigen Orgaue 
der Ritterschaft verwiesen hatte, als vielmehr an eben jene, offenbar in 
Livland nur 26 K00, d. h. behufs jenes „ea8U5 6xtraoräinQrw3", jenes 
„extraordinairen Actus" der Convocation creirten f. g. „Adelsmarschälle". 

Das materielle Moment geht u. A. aus einer Stelle des oballcgir-
ten Schreibens vom 5. Februar 1768 hervor, in welcher das General-
Gouvernement das Landraths-Collegium glaubt „mouiren" zu müssen: „es 
wolle dasselbe aus patriotischem Eyfer für das Vaterland die Allerhuld-
reiche Absicht unserer Allergnädigsten Monarchiu" (d. h. die wiederholten 
Sollicitationen der livländischeu Ritterschaft von 1764 u. 1767 auf dem 
geschäftsmäßigen Wege vermittelst des Senates, wenn auch in durchaus 
anderer, als gebetener Weise, zu berücksichtigen) „ m i t A n o r d n u n g der-
hiezu benöth igten Kosten bestmöglichst unterstütze»". 

Das formelle Moment hinwiederum erhellt auf das unzweideutigste 
aus folgender Stelle des schon angeführten Briefes des Landraths I g e l 
strom vom 2 1 . August 1768: 

„Aus NFÄlä fürs Gen.-Gouvt. hat sich die vorige Residirung nicht 
entziehen können, die d ie H e r r e n A d e l s m a r s c h ä l l e l e d i g l i c h c o n -
cern i rende hohe Senatsükase an dieselben zu befördern; es ist aber 
deswegen nicht die Meinung gewesen, daß vermittelst der Residirung auch 
derer Herren Adelsmarschälle Bekanntmachung von der Residirung instnuiret 
oder auch mündlich bekanntgemacht werden sollen. W i r haben die B e i 
spiele davon , daß es I h r e Majestä t m i ß f ä l l i g genommen, 
wenn die Gesetz-Commiss ions-E inr ich tung i n e in ige G e m e i n 
schaft mi t den Landes-Ver fassungen gesetzt wo rden ; gleichwie 
denn auch dem Lande daran lieget, bei dessen Verfassungen sich rospecw 
solcher Behandlung separirt zu erhalten". 

Soviel zur Kennzeichnung einer politischen Situation, in welcher unsere 
verfassungstreuen und vorsichtigen Väter offenbar schon im Jahre 1^68 die 
vorauseilenden Schatten der Dinge wo nicht erkannten, so doch aHuten, 
welche das Jahr 1786 über Livland bringen sollte. 

Ich kehre zur chronologischen Ordnung der Universitäts-Geschichte zurück. 
Der Senatsukas vom 18. I u l i 1767 war dem Landraths-Collegio 

vom General-Gouvernement schon unter dem 9. October 176? „commu-
12* 
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nicirt" und „zugleich begehret worden, die erforderlichen Nachrichten, wie 
die besten Universitäten und Akademien in Europa eingerichtet sind, von 
auswärtigen Akademien einzuziehen und solche bey dem Kaiserl. Gen.-Gouvt. 
einzureichen, d a m i t E. E r l . ding. Senatsnkase in Erfüllung gefetzt wer
den könne". 

Diesem Begehren hatte das Landraths-Collegium mittelst einer Untcr-
egung vom 29. October 1767 auszuweichen gesucht, indem es eincstheils 

die Ueberhäusung der Ritterschfts-Kanzellei mit dringenden Arbeiten vor
geschützt und sich nur zum l Tragen der Kosten, falls die fraglichen Nach
richten „durch audere bequemere Wege" eingezogen werden wollten, erboten, 
anderentheils die livländische Ritterschaft nicht sowohl um eine Universität 
nach „Europäischem", als vielmehr nur um eine nach dem bewußten „Schwe
dischen" Muster? eventuell aber um ein ^mnaL ium illuztrs gebeten gehabt. 

Lei diesen Einwendungen beruhigte sich jedoch das General-Gouver
nement keineswegs, sondern, unter Hervorhebung des Umstandcs, daß aus 
jenem Senatsukase deutlich zu entnehmen, daß ein S e n t i m e n t e inge
sendet w erden s o l l e " wie eine Akademie für Landeskinder aller Stände, 
und nicht blos eine „Ritterakademie" einzurichten sei, konnte dasselbe „nicht 
umhin", das Landraths-Collegium in dem schon allegirten Schreiben vom 5. 
Februar 1768 „nochmals zu moniren", nicht nur das in Rede stehende 
Sentiment einzusenden, sondern auch die, übrigens nicht naher spccificirte 
oder documentirte „Allerhuldreichste Absicht" der Monarchin „ m i t A n o r d 
nung der h ierzu b e n ö t h i g t e n Kosten bestmöglichst zu unterstützen", 
„weil anderergestalt E. Er l . dirig. Senats-Ukase selbst zum Nachtheil des 
Landes n icht in gehörige Erfüllung gesetzt werden kann". 

So lange der Wortlaut der ritterschaftlichen Instruction und Suppl i -
que vom Jahre 1767 nicht vorliegt, muß es freilich dahingestellt bleiben, 
in wie weit der livländischen Ritterschaft die Absicht beigemessen werden 
konnte, die nicht zu ihr gehörigen Landeskinder von der Wohlthat einer 
Landesuniversttät ausschließen zu wollen. 

Die höchste Wahrscheinlichkeit der Uebereinstimmung der Suppliquen 
von 1767 mit der „Demuthigsten Erklärung" von — muthmaßlich — 1 7 6 4 , 
welche von solcher Exclusivität nichts weiß — nicht minder als der aus
drückliche und beredte Wortlaut des sofort zu reproducirenden ritterschast-
lichen Universitätsplanes vom September 1766 gestatten uns nicht nur, 
nein gebieten uns sogar, jene der Ritterschaft vom General-Gouvernement 
gemachte Imputation aus eine vielleicht nicht ganz unbefangene Interpre-
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tation der Geltendmachung des bei der landesadeligen Jugend herrschen-' 
den Bedürfnisses nach akademischer Bildung zurückzuführen. 

Dem mag übrigens sein, wie ihm wolle, jedenfalls hatte der residi-
rende Landrath um der wiederholten hohen Anregung so viel als möglich 
von seinem Standpunkte aus zu entsprechen, schon (muthmaßlich im März) 
t768 an einen begabten jungen Landsmann, B u r c h a r d v. K r ü d e n e r , 
beiläufig den nachmaligen kaiserl. russischen Gesandten an verschiedenen 
Höfen und Gemahl der in ihrem vorgerückten Alter durch gewisse phan
tastisch-mystisch-religiöse Schaustellungen keineswegs spurlos operireuden 
Dame desselben Namens, brieflich eine Reihe Fragen mit der Bitte gerich
tet, die livländische Ritterschaft durch deren Beantwortung mit Nachrichten 
über die Universitäten zu Leipzig und Halle versehen zu wollen. 

Die Antwort auf diesen'ehrenvollen Auftrag ist ein schönes Denkmal 
des vollen Verständnisses, welches der junge Mann für die Sache in sich 
trug zu deren entfernterem Mitarbeiter er dergestalt geworden war. Nicht 
nur sandte er baldmöglichst eine vierzehn enggeschriebene Quartseiten umfas
sende „Beantwortung der vorgelegten Fragen von der Einrichtung der 
Akademien in Halle und Leipzig" ein, überdies ähnliche Auskünfte über 
Göttingen in Aussicht stellend, sondern er begleitete dieselbe auch mit einem 
Briefe cl. 6. Leipzig, den 'V25 Apri l 1768, iu welchem sich nicht nur die 
edelste Genugthuung über die sich eröffnende Aussicht auf eine vaterlän
dische Universität und die ihm widerfahrene Ehre zur Mitwirkung bei dem 
schönen Unternehmen berufen zu sein, sondern eine Gediegenheit an B i l -
duug und Reife des Urtheils ausspricht, wie sie gewiß bei der Mehrzahl 
unserer Studenten des Jahres 1864 keineswegs Gemeingut sein dürfte. 
Ich führe nur eine in dieser Beziehung besonders bezeichnende Stelle sei
nes Briefes an : 

„Ew . Hochwohlgeboren werden leicht" (aus dem beigefügten Aufsatze) 
„abnehmen, daß die Fonds der Leipziger Akademie nicht allein sehr viel 
stärker, als die Fonds der Hallischen Akademie sind, sondern auch viel 
mehr Sicherheit haben, zumahl, da sie von der Akademie selbst verwaltet 
werden. Dieser Ursache, und daß man in der ersten Einrichtung die jun
gen Anfänger nicht vergessen, sondern bey einer bessern Aussicht ihnen 
durch die sogenannten Collegiaturen eine kleine Unterstützuug gegeben hat, 
ist es nebst der bestimmten Anzahl Freytische für so viele arme Studenten 
vorzüglich zuzuschreiben, daß die Leipziger Akademie ohne sehr große und 
sehr merkliche Veränderungen, sich in beständigem Flor erhalten hat. Da< 
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gegen die Universität in Halle gleich nach ihrer Stiftung durch die Mühe, 
die man sich gab, mit starken und außerordentlichen Penstonen die berühm
testen Männer von allen Orten dcihiu zu versammeln, in kurzer Zeit bis 
zum Erstaunen wuchs. W e i l diese Pensionen aber nicht aus den 
M i t t e l n der Un ivers i tä t , sondern ans der königlichen Cha-
tou l le und anderen Auweisungen flössen, und also nach und nach 
wieder aufhörten, ist sie auch in Kurzem sehr tief wiederum gefallen". 

Schließlich erbietet er sich, den künftigen Plan zu einer baltischen 
Universität dem v . Ernest i in Leipzig und dem l). Temmle r in 
Halle vorzulegen, „damit diese wegen ihrer Redlichkeit, Wissenschaft und 
Erfahrung bekannte Männer ihre Anmerkungen darüber machen könnten". 

Jenen v. Krüdenerschen Aufsatz nun, die Universttaten Leipzig und 
Halle betreffend, hatte das livländische Landraths-Collegium dem General-
Gouvernement zu beliebigem bestem Gebrauche unter dem l9 . Juni 1768 
zugeschickt. Weil es aber denselben „nicht mit einem Sentiment, inwieweit 
die Einrichtungen dieser hohen Schulen auf das hiesige Land yuaälilsn 
können" begleitet hatte, so ward er ihm „mit dem Begehren" unter 
dem 30. Juni 1768 „zurückgesandt: zu Folge Es. Erl. dirig. Een. Uka-
scs vom 18. I u l i a. pr." das fragliche Sentiment „des gründlichsten und 
ausführlichsten anzufertigen und sodann anhero einzusenden". 

Jetzt war Noth am Mann! Aber, siehe da: der rechte Manu sollte 
der echten Noth nicht fehlen. Der ehemalige Landrath B a r o n v . Schoultz 
bcfaud sich ebeu in der Stadt, und die Nesidirung muß ihn doch wohl 
zu gut gekannt haben, um zu fürchten, bei dem Tiefverletzten eine Fehlbitte 
zu thu», wenn sie ihn einlud, in der obschwebenden Verlegenheit mit seinem 
so' erfahrenen als verfassungskuudigen Rathe sie unterstütze« zu wollen. 
Er fand sich, des Vaterlandes Wohl allezeit in erstem Linie in der Wah
rung von, dessen verfassungsmäßigem Rechte sehend und der erlittenen 
Kränkungen nicht gedenkend, am 3. I n l i 1768 zur erbetenen Eonferenz 
mit dem residirenden Landrathe und dem Landmarschall ein, „und das 
Gutachten aller dieser Herren ging einstimmig dahin, daß das geforderte 
8entim6nt von der Beschaffenheit und dem Umfange sei, daß die Nesidi
rung sich nicht allein damit befassen könne, sondern dessen Abfassung we-
nigstens einem Convent überlassen werden müßte". 

Mi t der Einberufung eines Conventes übereilte man sich übrigens 
nicht, sondern kam vielmehr nach reiflichem Nachdenken zu dem Resultate, 
daß es rathsam sein dürste, noch eine fernere Conferenz in derselben Sache 
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abzuhalten. Diese warb denn auch, zwischen dem residirenden Landrath, 
und dem Herrn Landrathe Baron v. I g e l s t r o m als Landmarschall am 
22. I u l i 1768 abgehalten, befand jedoch, die erste an Vorsicht noch über
bietend, „für bedenklich", das mchrerwähnte „86ntiment einem Oonvsnt 
oder Landtag zuzuschieben, wodurch das L a n d gleicht i n o o n o u r ° 
renoo dieser Sache r a t i o n s der dazu e r f o r d e r l i c h e n Kosten 
gesetzt werden k ö n n t e " ; es ward „solchem nach beliebet, dieses 8en> 
ilment schriftlich zu verbitten und von dem Lande zu äeoUniren". 

Sofort unterlegte denn auch das Landraths - Kollegium dem General-
Gouvernement ein vom 24. I n l i 1768 datirtes „Gehorsamstes Memorial" 
in welchem es sich „zu Abfassung des geforderten 8sntiment8 auf keine 
Weise im Stande" erklärt; denn: 

„Der Wunsch und das Petitum des Landes in Ansehung der Errich
tung einer ^.eaäemio gehet nicht weiter als auf die in schwedischer Regie
rungszeit vorhanden gewesene und in den unglücklichen Kriegszeiten zu 
Grunde gegangene Anstalt der ^oaäsmio in DorrM und ?orngu. D e r 
dazu bes t immt gewesene l o u d kann nicht u n b e k a n n t s e y n , 
und von dessen Anwendung und Distribution müssen sich in E. E r l . 
Ka ise r l . ( - e n e r a l 6 o u v e r n o m o r N s ^ . r e n i v o n g l e i c h f a l l s 
h i n l ä n g l i c h e Nachr ich ten f i n d e n . E. E. Ritterschaft ist nicht im 
Stande die geringste zuverlässige Nachricht davon zu geben. 

„Die jetzt etwa zu beliebende Anlegung einer Universität, so fe rn der 
schwedische P l a n nicht zur G r u n d l a g e g e n o m m e n werden 
s o l l , ist hier sowie in allen Ländern ein purum i-s^als. Der dazu zu 
bestimmende koncl und der der ^.oaäsmis zu gebende Umfang, wie auch 
alle dabey zu machende Einrichtungen dependiren lediglich von dem Willen 
der höchsten Landesherrfchaft, und es lassen sich darüber von Unterthanen 
leine Vorschläge machen, da selbige nicht im Stande sind, die Absichten der 
höchsten Landesherrschuft zu wissen, auf welche es jedoch in dergleichen 
Anlagen lediglich ankommt", u. s. w. 

Ich glaube einem bereits rege gewordenen -Wunsche vieler von mei
nen Lesern entgegenzukommen, wenn ich ihnen mittheile, daß der residirende 
Landrath, welcher dieses würdige Aktenstück unterschrieben, M e y e n d o r f f , 
und der Ritterschafts-Secretär, welcher es gegengezeichnet und wohl auch 
verfaßt hat, G , W. B u d b e r g hieß. 

Weniger erbaut von demselben jedoch, als jene meine Leser, war seiner 
Zeit das livländische General-Gouvernement. Vielmehr rescribirte dasselbe 
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dem LandrathS-Collegio am 8. Angust 1768 , wie es nicht umhin könne, 
„die Entziehung sothanen eingeforderten senUmentL demselben zur Ver
antwortung anheimzustellen; angesehen die zur Entledigung angezogenen 
Gründe nicht von dem geringsten Belange sind, und die Ukase Es. Er l . 
D i r ig . Senats v. 16. Ju l i l 1767 durchaus erheischet, daß über die im 
Lande Allerhöchst zu errichtende hohe Schule eiu 86ntiment gegeben 
w e r d e " u. s. w. 

Diese ernste Sommation sandte das Landraths - Kollegium dem schon 
erwähnten, damals als Landmarschall vicarireuden Landrath Baron I g e l 
strom nach Tritateu mit dem Ersuchen, seine Meinnng über das, was 
jetzt zu thun sei, der Restdiruug mitzutheilen; und schon unter dem 2 1 . 
August 1768 erfolgte dieselbe, in allem Wesentlichen übereinstimmend mit 
den Anschauungen des letzterwähnten „Gehorsamsten Memorials" vom 
24. I u l i 1768. Doch verdienen aus der ziemlich langen Zuschrift einige 
Züge als charakteristisch hervorgehoben zn werden, so z. B. wenn es, gegen 
den Schluß, heißt: „ Ich in meinem Theil gestehe wenigstens sehr gern, 
daß ich nicht aufgelegt b in, über eine solche Materie ein schickliches 8enti-
ment zn ertheilen, und wenn ich eine gleiche Meinung auch von meinen 
Herren College» hege, so thue ich mir recht und ihnen nicht unrecht. ^o»-
äemie-Bediente, OoetorsL und Plc»fs880i-e8 sind die Lente, die man mit 
Nutzen über ein solches Vorhaben vernehmen und ihre 8enlimsnt8 einzie
hen kann. Was wollen wir für mehrere Kenntniß von Konventen oder 
auch von Landtagen in einer solchen Uatsi-ie vermutheu. Hingegen haben 
wir Ursache zu besorgen, daß es von Folgen für's Land sein könnte, sich 
mit den begehrten Planen der Einrichtungen zu befassen. 

„Dieses sind also die Gründe, die mich bewegen, weder Konvent, noch 
Landtag in diese bedenklichen Zumuthungen zn verwickeln, folglich noch 
immer dafür zu halten: wir können, sollen und müssen nns mit keinem 
Ltiutimsnt abgeben". 

Daß sich aber mit solch straff formeller Haltung ein wohlwollendes 
Eingehen auf die Materie in einem und demselben Manne gar wohl ver
t rug, sobald nur dasselbe auf solchen Wegen, die für verfassungsmäßig 
gelte» konnten, erfolgte, lehren in unmittelbarem Anschlüsse an das Vor
hergehende folgende Worte desselben Schreibens: 

„Von einigen Gliedern des t^olls^ii und denen Herren Deputirten, 
bet welchen eine Kenntniß von ^eaäemis-Einrichtungeu zu vermuthen, als 
dem Herrn Landrath B r u i n i n g , Herrn L. M . B a r o n B u d b e r g lc. 
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mit beigefügtem Bericht von dem ganzen Zusammenhange der Sache und 
was dabei zu bedenken wäre, eine b e i r ä t h ige M e i n u n g einzuziehen, 
unib in einer so epineuZen Cache die vorsichtigsten und sichersten Maß
regeln zu fassen, würde meines Erachtens sehr dienlich und gerathen sein". 

Was dann schließlich des Landraths Baron I g e l s t r ö m Meinung 
von dem, was im vorliegenden Falle Rechtens, das spricht er dann kurz 
und bündig in den Worten aus: „Uebrigens habe ich schon vorhin zu er
innern Gelegenheit gehabt, wie es schlechterdings wider das Nanitozt. sei, 
wenn alle in die Anordnung der Gesetz-0ommi88ion einschlagende gssairon 
anders als unmittelbar m i t den H e r r e n Ade lsmarschä l len vom 
Kaiser!. Oeneral-ttouvernement behandelt werden". 

Diesen Rath hat denn auch das Landraths - Collegium unverzüglich 
befolgt, indem es unter dem 26. August 1768 an die „Ade l smarschä l l e " 
Landrath Baron v. B u d b e r g aus Ramkau und Landrath Baron v. Fersen 
auf Ollustfcr gleichlautend schrieb, um sie zunächst von der ganzen Sach
lage in Kenntniß zu setzen und dann ihnen zu sage«: 

„Wie auch Ew. Hochwohlgeb. sowohl wie Patriot, als anch wie 
Kreisdeputirter und endlich wie Adelshaupt bei der Deputation, die das 
Gesuch wegen der ^eaäeinie in oommi^ls hat, in dieser Angelegenheit 
auf mehr denn eine Weise Theil nehmen, so bitte ich im Namen E. E. 
Ritter- und Landschaft ergebenst, Dero geneigtes Gutachten darüber bal
digst anhero zu eröffnen" u. s. w. 

Die Meinungsäußerungen beider „Adelsmarschälle" liegen vor: des 
Landrath Baron v. B u d b e r g <l. 6. Ramkau d. 3. September 1769, 
des Landrath Baron v. Fersen cl, 6. Ollustfcr d. 16. September 1768. 
Da beide Auslassungen sich durch einen bcmerkenswcrthen Geist patrioti
scher Staatsklugheit auszeichnen, auch beide auf den praktischen Abschluß 
dieser ganzen mit so großer Umsicht und Beharrlichkeit geführten Verhand-
luug keinen geringen Einfluß gehabt habeu dürften, so wird man ausführ
lichere Auszüge aus denselben, besonders aus derjenigen des Baron Bud
berg an diesem Orte gewiß nur in der Ordnung finden. 

Nach einem kurzeu, das seitherige Verhalten der Refidirung billigen
den Rückblicke, hebt Baron Budberg den praktischen Kern des ganzen 
Problems mit folgender Auseinandersetzung hervor: 

„Meiner Meinung nach kommt es hauptsächlich darauf an, ob die 
hohe Sen. Uk. v. 18. Jul i l ». pr. namentlich von dem Lande', oder nur 
in xenorglon Ausdrücken und vielleicht gar vom K. General-Gouvernement 
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selbst ein 8entirnent verlangt. Letzteres Kesoripte lassen uns darüber 
ganzlich in Unwissenheit, und machen es nothwendig, sich um eine richtige 
Uebersetzung mentionirler Sen. Ukase selbst zu bemühen. 

„ I s t ersteres, so sehe ich nicht wohl ein, wie wir uns dessen werden 
entziehen können, wenigstens könn te es uns als uurühmlich a u s g e l e g t 
werden, und w o " (also ungewiß ob) „die Ukase auf Selbsteigenen Aller
höchsten Befehl der Monarch:» emanirt ist, könnte Allerhöchst dieselbe von 
uns die ungünstige Meinung fassen, als wäre uns um die Aufblühung und 
Verbreitung der Wissenschaften in unserm Vaterlande wenig zu thun. Auf 
diesen Fall halte ich davor, man thue etwas, wende «ber dabei alle Vor
sicht au, um das p u b l i c u m unserer L a n d s m a n n s c h a f t " (so uann-
ten.noch vor hundert Jahren unsere Väter die jetzt s. g. N i t t e r l a s s e ) 
„nicht mit in die zu solchen Anstalten erforderliche für uns ganz uner
schwingliche Kosten zu verwickeln. Z. E. Man suche aus den Archiven 
alle die vormalige Dörptsche und zuletzt Pernausche ^.oaäemio betreffende 
Nachrichten, Institute und ^caäeinizeke Oonätitutionsn zusammen, e n t 
wer fe aus solchen e inen P l a n , nach welchem sie eingerichtet gewesen, 
merke an, daß die 4 Fakultäten zwar damals l a n g e nicht genugsam 
m i t Pro fessoren versehe» gewesen seien, wie aus den beigelegten 
Instituten der Leipziger und Haller ^eaciomien sich entnehmen lasse. 
Denn erstere von 32, letztere aber von 13 prolesLoriKus oräinariis ohne 
den extraoräinariis besorgt wurde. Daß, ni talter! ein Professor in Ca-
meral-, Policcy- und Oecononüe Wissenschaften, ein Solcher, der die 
Princip!« ^uris l)ommuni3 ans die hiesigen lexes 8wtut»ri»8 anzuwenden 
gelchret und Oolleßi» practica gelesen hätte u. s. w. ge feh le t habe. 
Vermuthlich müssen diese Mängel der mäßigen Revenue zugeschrieben werden, 
womit sothane ^caäemie von der damaligen L a n d e s h e r r s c h a f t dotirt 
gewesen wäre und welche jährlich nicht mehr als 10,000 Rthl . S . M . 
betragen hätte; hier würden die Einkünfte der damaligen ^.caöemis genau 
aufzunehmen sein. Dieses habe man auf ausdrücklichen Befehl Eines Er l . 
Kaiserl. General-Gouvernements einzuberichten oh » e r m a n g e l n sollen, 
weil man sonst sein sentiinent über ein Instituturn dieser Art zu geben, 
sich gewiß e n t b l ö d e t " (ist entweder zu verstehen als: ge scheu e t , oder 
es müßte gelesen werden: nicht entblödet) „haben würde, da solches ein 
unstreitiges Imperiale sei, eine Gnade, welche d ie R i t t e r s c h a f t und 
S t ä n d e dieses Landes und deren späteste Nachkommenschaft in denen 
entferntesten Jahr Hunderten als eine eclatanto Kaiserliche Wohlthat und 
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erhabene landesmütterliche Vorsorge für ihre getreuen Unterthanen zu seg
nen, zu verehren und zu verewigen haben würden. Meine Meinung wäre 
also, daß man auf den ponirten Fa l l , daß das Fentimenl. des Landes 
durch die hohe Senats-Ukase selbst gefordert worden und solchem durchaus 
nicht auszuweichen wäre, man sich auf die Aufgabe des IngMuti der ehe
maligen Dörptsche« ^.eaäßmik einschränke, ihre Mängel in Gegcneinander-
haltung der Einrichtungen der Leipziger und Haller Universttaten anzeige, 
welche man deswegen, und um zu beweisen, daß solche sämmt l ich auf 
L a n d e s h e r r l i c h e Kosten fundiret sind, beilegen könnte, und alsdann 
die nöthigen Verbesserungen anmerken, deren ich nur Exempel Weise einige 
angeführt habe, Ew. Hochwohlgeb. aber, welche in der Gelegenheit sind, 
das Dörptsche In8t iwwm mit denen zu Leipzig und Halle uud demjenigen, 
was unser L a n d n o t h w e n d i g macht und erheischet , zu comp»-
i-irsn, billigst überlasse, solche gehörig auszufinden und anzuzeigen. 

„Um auch von solchen Einrichtungen, welche zwischen Schulen und 
Universitäten das Mit tel halten, unterrichtet zu sein, habe ich mir die 
Nachricht von der letzten Vermehrung der Estländischen s. g. Ritter - ^ea-
6emi6 und von der Einrichtung des O0II03Ü Oarolini in Vraunschweig 
kommen lassen, uud füge sie hiebet. Zu einer der ersten gleichen Einrich
tung könnten wir wohl ohne große Schwierigkeit gelangen; es dürfte nur 
die Verbesserung des ^ e s i der Ritterschaft von der hohen Krone über
lassen werden, und diese solche bei einem künftigen Landtage beherzigen 
und reguliren. Letztere aber, welche von einem weit größcrn Umfange, wah
ren und ausgebreiteten Nutzen ist, kann nur von der höchsten Landesherr
schaft und auch dieses hier iu der Proviuz in der Vollkommenheit nicht, 
als zu Braunschweig errichtet werden. 

„Aus den zweiten Fall aber, da memionii-to Senats-Ukase zwar ein 
8onUni6nt, nicht aber namentlich von der Ritterschaft verlauget: könnte 
man sich begnügen, dem Kaiserl. General-Gouveruement zu antworten, die 
Ritterschaft habe zwar aus der li,65tllur»tion der ehemaligen Dörptsche« 
^.eaäomio ein DkMei-wm bei der großen Gesetz - 0.0mnü88ion formirt, 
und solches seinen Deputirten übertragen, nicht aber sich beigehen lassen, 
eine ^.oaäemie nach ihrem eigenen Gutdünken zu erbitten, da solches die 
Sache der Landesherrlichkeit sei. Zudem befänden sich alle Nachrichten 
von der vormaligen Dörptsche« ^.eaäemie in den Archiven E. K. Gen. 
Gouvernements, von denen nnr sehr unvollkommene bei der Ritterschaft 
befindlich wären, aus den überreichten InZtitutis der Leipziger und Haller 
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^oaäomio als der berühmtesten im teitschen" (8ie) „Reich, ergebe sich, 
wie weit erstere von letzteren abgegangen und unterschieden gewesen und 
welche nützliche und heilsame Veränderungen deren Keswuration ersprieß
lich sein würden, als welche man durchaus von der Allerhöchsten Kaiserlichen 
Gnade und laudesmütterlichen weltberühmten Vorsorge hoffnungsvoll erwar
ten müsse, ohne Solcher durch selbst gewagte Vorschläge vorzugreifen. 
Auf Ew. Hochwohlgeboren Verlangen ermangele nicht, dieses mein unmaß
gebliches Bedenken einzusenden" u. f. w. 

Meine Leser werden sogleich Gelegenheit haben zu sehen, welche hohe 
Fähigkeit damals unserer Landes-Repräsentation beiwohnte, scharfe formale 
Distinctionen rasch und vollständig aufzufassen, und die vielleicht noch hö
here, und ebendarum wohl auch noch seltenere, auf dergleichen Distinctio
nen beruhende wohlerwogene und patriotische Winke klug und rasch zu be
folgen , ohne die selbstgefällige Sucht des Verballhornisirens aus eigenen 
Mit teln, blos weil es se lbste igene sind, oder gar die scheelsüchtige und 
kleinliche Eitelkeit, den guten Rath durch forcirte Concurrenz - Vorschläge 
zu verwässern und zu verhunzen, blos um sagen zu können, m a n habe 
sich nicht von Diesem oder Jenem dies oder das s o u f f l i r e n l a s s e n ! 

Zuvor aber ist noch des zweiten der eingeholten Gutachten — des
jenigen des Landraths und „Adelsmarschalls" Baron v. Fersen zu geden
ken, obgleich gewisse Anzeigen darauf zu deuten scheinen, als habe das 
Landraths - Kollegium, ohne dasselbe abzuwarten, unter dem unmittelbaren 
Eindrucke des volle vierzehn Tage früher, d. h. schon am 8. September 
1768 eingegangenen Gutachtens des Landraths und „Adelsmarschalls" 
Baron v. B u d b e r g seinen Entschluß gefaßt und ausgeführt. Das Fer
sen sche Gutachten ist nämlich nicht nur erst am 23. September 1768 
eingegangen, sondern es findet sich auch in dem bezüglichen Bande der 
ritterschaftlichen Akten, nämlich v. I . 1768 Vol . I .VI, Arch.<Nr. 82 hin
ter dem „86ntim6nt," eingebunden, welches im Sinne des B n d b ergschen 
Gutachtens die Residirung dem General-Gouvernement bei einem „Gehor
samsten Memorial" zu unterlegen sich entschloß nnd welchem gerade auch 

-das Budbergsche Gutachten nebst seiner die Dom- und Ritterschule, resp, 
eine zu gründende so rubricirte „neue Ritter-Akademie" zu Reval betreffen
den zwei Beilagen vorgebunden ist. Die chronologische Frage wäre ohne 
Weiteres erledigt, wäre nicht das Concept des „Sentiment" ganz undatirt 
und in dem Concepte von dessen „Gehorsamstes Memorial" benanntem Ve-
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hitel der Tag 'uneingetragen geblieben und nur der Monat mit „Sept. 
1768" angegeben. 

Auch zeigt das Gutachten Fersens so auffallende Uebereinstimmung des Ge
dankengangs und sogar Ausdruckes (z. B. der Warnung vor Comvromittirung 
des „Publicum's unserer Landsmannschaft") mit dem dreizehn Tage ältern sei
nes College» Budberg, daß ich einestheils kaum der Vermuthung mich ent
schlagen möchte, letzteres habe dem Baron Fersen zur Conformirung vor
gelegen, anderntheils aber mir und meinen Lesern dessen Beibringung 
in extenso um so mehr ersparen kann, als auch hinsichtlich der Schärfe 
der Argumentation und Eleganz der Schreibart die Palme ganz entschie
den dem Landrath Baron v. Budberg gebührt. Nichtsdestoweniger aber 
enthält auch das Gutachten des Landraths Baron v. Fersen zwei Stellen, 
welche der Vergessenheit entzogen zu werden verdienen: die eine weil sie 
die leider noch nicht zugängliche, die Errichtung einer Universität betreffende 
Unterlegung der livländischen Ritterschaft bei der Gesetz-Commission in 
Moskau, die andere, weil sie den Landrath Baron v. Fersen persönlich als 
einen edew Patrioten zu charcckterisiren geeignet ist, ansgestattet mit jener 
großen und leider auch recht seltenen Eigenschaft des M a n n e s , ohne 
welche es aber keinen großen Staatsmann giebt; ich meine jenen Man
nesmuth, erforderlichen Falles ritterlich m i t der e igenen P e r s o n zu 
bezahlen. 

Die erste der beiden Stellen besagt, es sei „schon fast A l l e s , 
was von S e i t e n des Landes gesagt w e r d e n kann , i n der Un
t e r l e g u n g wegen e iner ^ .eaäs rn io bey der g r o ß e n Gesetz-
<3olNlni88ion gesagt w o r d e n " . 

Die zweite Stelle aber lautet — und möchten namentlich ihre Schluß
worte laut und immer lanter zu dem politischen Gewissen auch unseres 
vielfach noch in so „gesunden Pfianzenschlaf". versunkenen heutigen baltischen 
Geschlechtes reden: „Meines Erachtens müßte in dieser Sache von Seiten 
einer Landes-Residirung alle Ertheilung eines 86nriment8 abzuwenden ge
suchet werde«. Wann aber nach der hohen Senats-Ukase von Seiten des 
Landes nothwendig sentirst werden muß, daß diese Anmuthung durch das 
General-Gouvernement mit uns Adelsmarsch a l l e n nach dem Sinn des 
!>l3nito5w8 begangen werden müßte; wobei aber die L a n d e s - R e s i d i 
r u n g alles dazu Gehörige zu 8nppeäjür6n sich nicht entziehen wird. Es 
ist meines Erachtens besser, daß sich zwei p e r s ö h n l i c h e twas ex-
p o n i r e n und dadurch das p u b l i c u m decken"., 
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Ob es nach den bezüglichen Winken des Baron Budberg dem liv-
landischen Landraths-Eollegio gelungen war, von dem General-Gouverne
ment die Auslieferung des maßgebenden Wortlautes jenes den, ritterschaft-
licherseits unbekannten, Hintergrund der ganzen beinahe ein volles Jahr 
füllenden Verhandlung bildenden Senatsukases vom l g . I u l i 1767 zu 
erlangen, und ob vielleicht dieser Wortlaut wirklich eine directe Verpflich
tung der livländischen Ritterschaft zu ihrerseitiger Abgabe des vielerörterten 
„Sentiments" enthalten habe; davon habe ich in den Akten leine unzwei
deutige Spur finden können. Doch möchte ich es aus zwei Gründen be
zweifeln. Einmal würde sich doch wahrscheinlich der Mäs bei der Akte 
befinden, und dann würde ja wohl von Anfang an, das General-Gouver
nement, welches mit so bemerkenswerther Beharrlichkeit auf seinem Plane 
bestand, die Ritterschaft zu sofortiger directer Einlassung vermittelst Abgabe 
eines „Sentiment" zu vermögen, nicht unterlassen haben, in einem seiner 
vom Oktober 1767 bis August 1768 reichenden Rescripte, den entscheiden
den Wortlaut dem Landraths-Collegio vorhaltend mitzutheilen. Beides 
aber ist nicht der Fall, uud wenn dessen ungeachtet das Landraths-Colle-
gium, wie wir sogleich sehen werden, im Sinne der Landräthe Barone 
v. B u d b e r g und v. F e r s e n , und im Geiste des Baron K a r l F r i e d 
rich Schoul tz , welcher damals längst aufgehört hatte Landrath zu sein, 
dem General-Gouvernement schließlich doch ein die Universität betreffendes 
„Sentiment" zugeheu zu lassen, sich herbeiließ, so dürfte es aus der Er
wägung geschehen sei, daß möglicherweise doch der dem Wortlaute nach 
vorenthaltene Senatsukas irgend eine Wendung enthalten mochte, deren 
Nichtberücksichtigung dem Lande nachteilig werden konnte. Formell hatte 
das LäNdraths-Collegium ohne Zweifel das Recht, sich den Wortlaut in 
lorma prodanw vorgelegt zu sehen, oder aber in seinem passiven Wider
stände zu beharren. Materiell dagegen konnte dasselbe gleichwohl, jene Mög
lichkeit fingirend, einem Widerstand, welcher, endlos fortgesetzt, denkbarer 
Weise für das Land von unliebsamen Folgen sein konnte, mit um so bes
serem politischem Gewissen entsagen, als der Wortlaut des „Sentiments" 
beweisen wird, daß es ihm gelungen ist, eine Fassung zu finden, welche 
vielleicht wohl den E r f o l g , nämlich die jedenfalls von der Ritterschaft 
auch schon damals lebhaft gewünschte Wiederherstellung der Landesuniver-
sitüt in nächster Zukunft, nicht aber die bei dieser Sache in Betracht kom
menden großen P r i n c i p i e n des verfassungsmäßigen Landesrechtes blos
stellen konnte. So l l aber einmal das „ M n dis et l ibonö" auseinander-
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gerissen werden, so. wird sich der wahrhaft e r leuch te te Patriot nie be
denken, lieber der Freiheit zu genießen, und des Brotes zu ermangeln, 
als umgekehrt. 

Wie schon bemerkt, kann ich leider den Tag nicht bestimmen, au wel
chem das livländische Landraths-Collegium sein „Sentiment" dem Gene
ral-Gouvernement unterlegte. I n hohem Grade wahrscheinlich aber ist es, 
daß solches nach dem 8. und vor dem 23. September 1768 geschah; 
jedenfalls im September 1768. 

Das schon erwähnte „Gehorsamste Memorial" des residirenden Land-
raths lautet, wörtlich: 

„Auf Eines Erlauchten Hochverordneten Kaiserlichen General-Gouver
nements wiederholten hochobrigkeitlichen Befehl übergebe im Namen und 
von Wegen Einer Edlen Ritter- nnd Landschaft beiliegendes Unvorgreif-
liches Sentiment wegen Errichtung einer Akademie und Universität in Lieständ. 

„ I ch füge demselben, vorhin versprochener Maßen eine beglaubte 
Nachricht von dem Institute der Göttiugischen Universität hierzu"), als 
welche über gewisse Theile einer solchen Anstalt das nöthige Licht'verbreitet. 

„Eine Edle Ritterschaft ist fest versichert, E. Er l . Hochverordnetes 
Kaiserl. G. Gt. werde nicht nur überhaupt deren unterthänigstes Gesuch 
wegen Errichtung der Akademie, sondern auch den Inhal t des Allerhöchst" 
(ob nur gerade direct der livländische« Ritterschaft)? „demandirten unmaß
geblichen Sentiments aus das Günstigste an I h ro Kayserliche Mayestät 
begleiten, und diesem Lande zu höchst dero Allergn ad igster Landesmütterli
cher Vorsorge auf alle Art behülflich seyn; in welcher Zuversicht sich 
E. E. Ritter- und Landschaft der beständigen Protection Es. Er l . Kaiserl. 
Gen.-Gouvts. gehorsamst empfiehlt. 

Riga im R. H. den September 1768. I m Namen u. s. w. 
B r u i n i n g k , Res. L. R. 

G . W . B b . so rs . 

' ) Unter den Aktenstücken der oballegirten so rubricirten: „ D e d u c t i o n wegen der 
A k a d e m i e " befindet sich, außer dem Memorial B u r c h a r d s v. K r ü d e n e r über die 
Universitäten Leipzig und Halle, das „Privilegium Königs Georg I I . der Akademie zu 
Göttingen, ä. ü. Hannover den 7. December 1736". Ob dasselbe ebenfalls von K r ü d e-
ner eingesandt gewesen, ist nicht ersichtlich, doch nach dessen Versprechen, dergleichen zu 
thun, wahrscheinlich. Die Gründe, welche das livländische LandrathS-'Collegium veranlaßt 
haben, statt jener subZectiv-ftatistischen Notizen eines Studenten, lieber die objectiv-offentlich» 
rechtliche Urkunde eines Königs einzusenden, werden ohne Zweifel sowohl materieller als 
formeller Art gewesen sein. 
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Das „Sentiment" selbst aber lautet, sammt Unterschrift, vollständig 
wie folgt: 

„Unvo rg re i f l i ches gehorsamstes S e n t i m e n t wegen E r r i ch 
tung einer ^ o a ä e m i o u. U n i v e r s i t ä t in L i e f l a n d , welches au f 
hochobr igke i t l . " ) Begeren im Namen u. V o n wegen E. E. R i t 
te r - und Landschaft er the i le t w i r d . 

„ E . E. Ritter- und Landschaft des Herzogthums Liefland glaubt 
unter dem gesegneten Regimen« Ih ro jetzt Glorreich regierenden Kaiser!. 
M . Katharina I I . denjenigen glücklichen Zeit-Punkt erreicht zu haben, da 
auch in Liestand Künste und Wissenschaften zu blühen anfangen können 
und müssen. Die ewig preiswürdigen Anstalten dieser großen und un
sterblichen Monarchin rechtfertigen ihren" (d. h. der livlandischen Ritter
schaft) „Gedanken, daß Liefland von so erhabenen und vortrefflichen Ein
richtungen zum Besten der Erziehung und Ausbildung der Jugend, die 
Ih ro K. M . für andere Dero getreuen Unterthanen zu machen Allergnä-
digst geruhet, hoffeutlich nicht ausgeschlossen, bleiben wird. 

„Dieses hat E. E. R. und Landschaft bewogen, ihren Deputirten bei 
der hochverordneten Reichs-Gesetz-Commifsion u. a. auch ihr Allerunter-
thänigstes Gesuch um Errichtung einer Akademie in Liefiand zu übertragen. 

„S ie hat in diesem allerunterthänigsten Gesuch ihr hauptsächlichstes 
Augenmerk auf die in den letzten schwedischen Zeiten wirtlich existirte 
Dörptsche Akademie gerichtet, weil sie 

1) überzeugt ist, daß diese Einrichtung bis auf geringe Zusätze für 
Livlands Bedürfnisse hinlänglich ist; weil sie 

2) sich in der Kapitulation mit dem Feldherrn Scheremetew die Er , 
richtung einer Akademie auf dem schwedischen Fuß bedungen hat, weil sie 

3) nicht nur in den accordirten Capitulationspunkten unter gewissen 
Bedingungen einige Hofnung hiezu, sondern auch nachher in der Allerhöch
sten Kaiserlichen Resolution vom 12. October 1710 im 4ten Punkte eine 
positive Kaiserliche Versicherung und Zusage darüber erhalten hat; und 
endlich, weilen 

4) die Kos ten zu Unterhaltung der Akademie in dem Schwedischen 
ötllt würklich best immt gewesen. 

„ O b nun zwar dieser Artikel in dem ̂ o . 1725 Allerhöchst bestätig
ten Land, Staat nicht mit begriffen worden; so kommt es doch auf Ih ro 

*) Also nicht auf allerhöchsten Befehl. 



und deren Geschichte. 187 

K. M . Allerhöchste Verfügung an, wie dieses Stück des L i e f l ä n d i 
schen S t a a t s wieder in die ehemalige Würksamkeit zu setzen. J a , Eine 
Edle Ritter- und Landschaft lebet der festen Ueberzeugung, I h r o Kaiser
liche Majestät, deren ewig glorieuse Negierung auch in sonderheit von Sei
ten der Wissenschaften und Künste glänzet, werde nicht nur die v o r h e r 
zur A k a d e m i e bes t immt gewesene S u m m e n dieser heilsamen Be
stimmung w i e d e r zn e i g n e n , sondern auch solche nach Erheischung ge
genwärtiger Umstände allermildest erweitern und vermehren. 

„Was nun die zuletzt uuter schwedischer Regierung etciblirt gewesene 
Akademie u n d deren F u n d a t i o n betrifft, so haben sich davon folgende 
Nachrichten gesunden. 

„Die Akademischen Gebäude sind von der Chrone erbauet und die 
prol6880l63 gleichfalls von der Chrone berufen und salariret worden. I n 
gleichen hat der König Karl X I . die Constitutionen der Akademie verfassen 
lassen und ihr ihre privile^ia ertheilet. 

„Außer der Errichtung der Akademischen Gebäude sind zur Akademie 
folgende Professoren, Exercitien-Meister und Alademie-Bediente und zu 
ihren 82lÄrii8 die dabei befindlichen Summen bestanden gewesen: 

Rthlr. S . - M . 

2 ?l0f6880I-e:8 M60l0Fw6 2 600 . . 
1 ?lol688or ^uri8 . . . . . . . 
1 „ UsäicinaL . . . . . 
1 ?rol. KKet. et P<M. . . . . . 
1 ?ll)l. tiwtol. . . . . . . . 
1 ?rot. lin^u. Orient. . . . . . 
2 ?rOI6880l68 pKil03. . . . . . 
1 ?rol. UeMsmut. . . . . . . 
1 ^.ogä. soerot. u. LidIiol.Koeariu3 . 
1 .̂cääLmischer Rentmeister. . . . 
1 Sprach Meister . . . . . . . 
I Fecht Meister. . . . . . . . 
1 Tanz M e i s t e r . . . . . . . . 
1 Buchdrucker . . . . . . ^ . 
1 .̂eaüonüscher Bedienter . . . . 

. 

. 
. . 
. 
» 
. 
. 
» 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

. 
,. 
» 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
< 
. 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

40 Stipendiaten, 10 ä. 50, 10 ä 40, 10 a 30, 
10 ä 20 Rthlr. . . . . . . . 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX. Hft. 2 u. 3. 
. . . 

1200 
500 
500 
500 . 
500 
500 

1000 
500 
300 
200 
200 
200 
200 

50 
50 

1400 
13 
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Rthlr. S . - M . 
Zum Unterhalt des Universität-Hauses, und an

dere' außerordentliche Ausgaben . . . . . 200 

Summa 9000 Rthlr. 

„Obigen ^.oaäewischen Lehrstellen, proks^orsn und Bedienungen 
wären unvorgreistich noch folgende hinzuzufügen: 1) noch ein 'pr0ts88or 
Huri8, 2) noch ein Prol6880i Neäieinae ( w e i l diese w e i t l ä u f t i g e n 
l a o n N a o t o n nach a l l e n i h r e n besonderen T h e i l e n n icht füg
l ich durch e in e i n z i g e s 8 u d ^ 6 o t u m b e s t r i t t e n werden tön» 
neu) , 3) noch ein akadem. Bediente oder Pedell, 4) ein Bereiter, 5) zwei 
Russische Sprachmeistere, 6) ein italienischer und 7) ein Englischer Sprach
meister. Durch obige Verstärkung würde die hier zu errichtende ^.eaäe-
mik für dieses Landes Bedürfnisse vollkommen hinlänglich. 

„Gleichwie aber die ehemalige Lebensart und deren Bedürfnisse mit 
der jetzigen Zeit in Betracht des zu einem anständigen Lebens - Unterhalt 
erforderlichen Aufwandes in keine Vergleichung zu stellen ist: Also dürften 
wohl mit denen in schwedischer Silber - Münze bestimmten Gehalten die 
nöthigen Professors«, Exercitien Meister und andere Ofstcianten jetzt nicht 
gehalten werden können. Es wäre selbigen also unvorgreistich jeder resp. 
Gehalt nach Erforderniß jetziger Zeit und Lebensart und in Verhältniß 
der bei anderen Universitäten festgesetzten salarien dergestalt zu vergrößern, 
daß sie nicht nur bequem und anständig davon leben könnten, sondern 
auch bei der hiesigen ^eaäemis wenigstens nicht schlechter als anderer 
Orten stünden; dieses wäre eines von den sichersten Mitteln, die hiesigen 
Anstalten allezeit mit denen besten und geschicktesten Lehrern und Meistern 
besetzet zu sehen. 

„Außer denen Professuren und Bedienungen und denen hiezu gehöri
ge« bestandig fortwährenden Kosten, wozu iu Schwedischen Zeiten zuerst 
gewisse Krons-Güter in Ingermanland, hernach aber die königlichen Kassen 
angewiesen gewesen, würden zu einer wohleingerichteten Akademie unmaß
geblich noch folgende Stücke erforderlich sein: 

1) ein ^eaäemie-Hans, in welchem außer denen nöthigen Hör-Sälen, 
ein Bücher-Saal, ein tusatrum änatomieum, ein Tanz- und Fecht-Saal, 
ein 0d8oivatorium nebst behvriger Ramnbde (Äo) zu, Aufbehaltüng aller 
mathematische», und zur Experimental-Physik nöthigen Instrumente, eine 
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Buchdruckerei, eine Wohnung für den Rentmeister und für die Pedellen 
und ein Naroer befindlich sein müßte. 

2) Eine geräumige Reitbahn nebst erforderlichen Ställen, auch Woh
nung für den Bereiter und die nöthigen Stallbedienten. Außer denen 
ersten Fundatiouslosten wäre zur nöthigen Retrutirung des Stalles und 
der Stall-Geräthe ein tonä in dem etat festzusetzen. 

3) Ein Kartus ni6äicu8 zum Behuf der Medicinischen Fakultät, wozu 
gleichfalls die jährlichen Bearbeiiungölosten, nebst dem Gärtner-Lohn auf 
dem etat zu bestimmen wären. 

4) Ein nach Art aller anderen ^eaäemisn wohleiugerichtetes 6on-
viotolium, worin -theils arme Studenten ihre unentgeltliche Beköstigung 
haben könnten. Dieses Stück ist von der größten Nutzbarkeit. Denn 
oft bleiben die vorzüglichsten Fönies, blos weil ihnen die Mittel zum Stu
diren fehlen, ohne Unterricht, die, wenn ihren dürstigen Umständen geholffen 
wäre, Lichter in der gelehrten Republik geworden wären. Auch zu dieser 
sehr nöthigen Anstalt wäre ein jährlicher zureichlicher ton6 aus dem ^.oa-
äenü6-6tat zu bestimmen. 

5) Eine öffentliche ^eaäemische LibliotKsK, zu deren Unterhaltung 
und jährlichen Vermehrung gleichfalls ein gewisser lonä auf dem 6tat zu 
bestimmen wäre. 

6) Alle gewöhnliche ^.eäösmische Ingenia, wie solche aus anderen 
Universitäten üblich sind und auch ehedessen in Dorpat vorhanden gewesen. 

7) Ein separat aller nöthigen mathematischen und zur Experimental-
Physik nöthigen Instrumente, wie auch alles erforderliche Geräthe.zur 
Druckerei nebst einem in dem ^.eaäemiO.Nat bestimmten touä zur gehö
rigen Unterhaltung aller dieser Dinge. 

„Diese Anzeigen sowohl als angemerkte Benöthigungen werden aus 
den bei denen ^oaäemisn in Nasc^u und 8t. petei-sdulss wirklich vor
handenen Einrichtungen erklärt und rs^Mrt werden können. 

„Obige sämmtliche I'unäationZ- und Unterhaltungskosten sind von einem 
beträchtlichen Umfange. Allein die huldreiche Mutter vieler Millionen 
Unterthanen, welche felbige sämmtlich so viel möglich glücklich machen zu 
wollen öffentlich erklärt hat, welche die Nothwendigkeit der Bildung der 
Jugend in ihren Reichen nach ihrem ganzen Umfange kennet, welche von 
ihrem erhabenen Vorsatz, hiebet keine Mühe und keine Kosten zu sparen 
so glänzende Beweise zum Besten anderer Provinzen und Lander theils 
schon geliefert hat, theils noch zu liefern im Begriffe stehet; die göttliche 

13* 
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Monarchin, deren weise und gnädige Unternehmungen zu Bewirtung der 
Glückseligkeit ihrer treuen Unterthanen ganz Europa mit Erstaunen bewun
dert und deren gesegnetes Andenken auch die spateste Nachkommenschaft 
mit unaufhörlicher Bewunderung und Dankbarkeit verehren muß, diese 
unvergleichliche Monarchin wird für ihr unterthänigstes Liefland nicht we
niger als für alle übrigen Theile ihres großen Reiches landesmütterlich 
und huldreichst zn sorgen geneigt sein. Der unsterbliche Ruhm, den der
gleichen heilsame und glanzende Einrichtung ihrer glorreichen Stifterin 
versichern, und dadurch auf einen weit höhern Grad gebrachte Wohlstand 
dieser unterthänigst getreuesten Provinz, endlich aber auch die zuversichtliche 
Erwartung der sämmtlichen Einwohner dieses Landes, welche diese Art 
der neuen Glückseligkeit von niemandem als ihrer jetzt regierenden huld
reichen souveräne und Landesmutter erhalten zu können glauben und 
die daher auf Allerhöchst deroselben erhabene Gesinnungen ihr ganzes Ver
trauen setzen; diese Gegenstände werden zur glückseligen Errichtung einer 
^.CÄäemis in Liestand Ihrer Majestät unserer aUertheuerstcn Landesmutter 
preiswürdigste Entschließungen bilden, befördern und zur Vollkommenheit 
bringen". 

Das war das Wort der livländischen Ritterschaft, das sie, fast ein 
volles Jahr lang mit großer Beharrlichkeit und steigendem Nachdrucke zum 
Reden gedrängt, endlich zu sprechen sich herbeiließ, sobald sie nur erst über 
die Form des zu sprechenden Wortes oder, was dasselbe ist, über die Frage 
mit sich einig geworden war, wie das Schöne und Gute zu erreichen sein 
möchte, ohne die oberste Bed ingung nachha l t igen W e r t h e s 
alles in der Politik zn erlangenden oder zu begründenden Schönen und 
Guten, ich meine die dabei in Betracht kommende R e c h t s - C o n t i n u i t ä t , 
zu verleugnen oder zu durchbrechen! 

Es ist heutzutage die, wie immer, wohlfeile Mode geworden, über 
das Postulat der Rech t s -Con t i nu i t ä t in Witzeleien und Sticheleien 
sich zu ergehen, als handelte sichs um eines der ergrauten und morsch 
gewordenen Haare jenes lächerlichen uud überlästigen Kopfballastes, den 
man unter dem Namen „Zopf" vollkommen erschöpfend und allendlich 
glaubte abgethan und in die Rumpelkammer zu den „todten", ja „unmo
ralischen" Dingen nnd Personen geworfen zu haben. Und leider find es 
nicht nur so leichtfertige als unbelehrbare Mittelmäßigleiten, die sich in 
dergleichen wohlseilen Redensarten ergehen. Auch intellectuell und sittlich 
hochstehende Männer lassen sich mitunter hinreißen, in der Ungeduld ihres 
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Herzens jenen Ton mitanzuschlagen, ohne zu bedenken, daß K o n t i 
n u i t ä t des Rechts ja weiter nichts ist, als der vernünftige und berech
tigte Kern dessen, was man unter der herkömmlich gewordenen Formel „vom 
Rechte, das mit uns geboren ist" so oft reclamiren hört ; ohne zu bedenken, 
daß R e c h t s - C o n t i n u i t ä t und p o l i t i s c h e F r e i h e i t nur zwei ver
schiedene Namen für eine und dieselbe Sache sind; ohne zu bedenken end
lich, daß C o n t i n u i t ä t nichts gemein hat mit L a n g s a m k e i t ! „Sprünge" 
in der Rechtsentwickelung werden gefordert, damit man geschwinde sein 
Licht sehen lassen könne „vor den Leuten!" Ich frage: welcher Gedanke 
reiset schneller: derjenige welcher s p r u n g w e i s e übermittelt wird — 25 
Weiste durch mündliche, dann 25 Werfte durch briefliche, dann wieder 25 
Werfte durch optisch-telegravhische, dann endlich nochmals 25 Werfte durch 
elektrisch-telegraphische Bestellung/— oder derjenige, welcher gleich von 
vorne herein die ganzen 100 Werfte weit übermittelt wird dnrch des elek
trischen Telegraphen „Continuität" ? 

Unsere Universitäts-Geschichte giebt auf diese Frage die unzweideutigste 
Antwort! 

Au die Aufrechthaltung der R e c h t s - C o n t i n u i t a t in Sachen der 
Wiederherstellung der Landes - Universität wendete vom October 1767 bis 
September 1768 die livländische Ritterschaft e i l f M o n a t e . Dann sprach 
sie, ans hohes Verlangen, so wie sie dasselbe allein nur durfte deuten wollen, 
jenes W o r t , welchem wohl jeder Unbefangene nnter meinen Lesern ange
fühlt haben wird, daß es, im Interesse jener Wiederherstellung, ernst ge
me in t war. Und welchen Wiederhall fand das Ritterwort unter den 
Arkaden Eines Dirigirenden Senates? 

Soweit meine Quellenkunde reicht: g a r ke inen ! Der Rest war 
Schweigen! — 

Und doch: wenn, im Widerspruch mit jenem guten, alten deutschen 
Worte, zum Schnellsein Laufen oder gar „Springen" in der That hülfe, 
so war ja nun die schönste Gelegenheit gegeben, außerhalb der vermeint
lich langsamen Continuität, irgend einen vermeintlich schnellen akademischen 
„Sprung" zu thun. 

Aber der nächste, die „Continuität" dura)brechende, wenn auch keines
wegs akademische „Sprung" hat mehr J a h r e auf sich warten lassen, als 
die „Continuität" Monate. Nachdem letztere schon am Ende der eilf Mo
nate, im September 1768 gleichsam hätte sprechen können: „ I ch habe das 
Meinige gethan; thun Sie das Ihr ige" , — erfolgte der größte, Liv- und 
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Estland betreffende „Sprung" des 18. Jahrhunderts nicht etwa nach eilf, 
sondern nach fünfzehn J a h r e n ; anch nicht in die Wiederherstellung, oder 
auch nur Gründung einer baltischen Universität, sondern — im Jahre 
1783 — in d ie , an Stelle der alten ständischen der genannten beiden 
Provinzen auch hier eingeführte — „Statthalterschaftsverfassung". 

Doch selbst, als diese scheinbar alle ständischen Hindernisse nnd Miß
liebigkeiten beseitigt hatte, und somit, wie man hätte glauben sollen, das 
Feld frei genug gewesen wäre für staatsrechtliche Sprünge in allen Figuren, 
über alle Continuität hinweg, — selbst dann erfolgte tein Sprung, wie 
man ihn hätte erwarten sollen, in die Gründung irgend einer baltischen 
Universität. Sondern vielmehr sollte wiederum die livländische Ritter, 
schaft es sein, welche, wenn auch „ w n y M m 6 V i n c i s " der Statthalter-
schastsverfassung hervor, ein tiefes, fast Viertel-Jahrhundert langes Uni
versitäts-Schweigen brach, um dann, nach dem vergeblichen Versuche, ihre 
Ansprüche auf die bezügliche Unterstützung des Staatsschatzes anerkannt zu 
sehen, aus e igenen M i t t e l n dasjenige Werk hinzustellen, auf dessen 
Anlaß und aus dessen Schooße hervor ihr dann mit einem Undanke gelohnt 
worden ist, von welchem die Welt nur erst den blassen Schatten kennt. 
Doch sie soll jenen selbst noch kennen lernen! 

Einstweilen aber, bis unsere Geschichtserzählung soweit vorgeschritten 
sein wird, hat sich dem unbefangenen Beobachter unserer bisher dargelegten 
Universitäts - Geschichte wohl schon längst die Frage aufgedrängt: wie es 
wohl mag gekommen sein, daß nicht nur jener ritterschaftliche Universitäts
plan vom September 1768 , durch dessen eiufache Bestätigung die 
baltischen Provinzen, sollte man denken, schon im Jahre 1769 soweit hatten 
kommen können, als sie thatsächlich erst im Jahre 1802 kommen sollten, 
so völlig „klanglos" ins Wasser gefallen ist , sondern anch kein anderer, 
von allem etwa mißliebigen Beigeschmack ständischer Init iative freie Con-
currenzplan — etwa der'jenes Oberprocureurs M e l i s s i u o — weitern 
Anklang und Fortgang fand? 

Eine positive, befriedigende Antwort auf diese Frage vermag ich nicht 
zu geben. Doch wäre es nicht unmöglich, daß die, ohne Zweifel schon im 
Jahre 1769 stark vorgerückten Anstalten zu der Theilung PoleuS die 
Staatsmittel viel zu stark in Anspruch genommen hätten, als daß für eine 
Anstalt, wie eine Universität in Livland, das Erforderliche znr Verfügung 
geblieben wäre. 
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Ehe ich nun meine Leser Zenge der Wiederaufnahme der Univerfitäts-
Sache durch die livlandische Ritterschaft im Jahre 1792 sein lasse, glaube 
ich in ihrem wohlverstandenen Interesse zn handeln, wenn ich sie zuvor 
einen Blick thun lasse in die Bewegung livländischer Geister, wie sie — 
außerhalb der officiellen Welt — die einmal angeregte Universttäts-Frage 
theils zum Ausgangspunkte hatte, theils zum Ziele. 

W. v. Bock. 
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Zur Streitfrage 
über die Entwickelung der Kirche. 

3ß.lso möchte ich kürzer und weniger mißverständlich das wichtige, tief in 
das kirchliche Leben der Gegenwart eingreifende, überall im Protestautis
mus jetzt verhandelte Thema fassen, welches Pastor T i l i n g (Valt. Mo-
natsschr. 1863, September) so gestellt hat: Haben Kirche und Geis t 
l i chke i t auf d i e Z e i t u n d i h r e E n t w i c k e l u n g e n e i n z u g e h e n ? 
Die Zeitgemäßheit erscheint mir als logisch nothwendiges Moment jeder, 
auch der kirchlichen, Entwickelung; sonst wäre sie eben- nicht Entwickelung, 
souderu durch äußere Macht bewirkte Umgestaltung — gleichviel ob octro-
yirte Neuerung oder aufgedrungene Restauration. 

Als echter Sohn des Protestantismus hat Pastor Tiling sich entschie
den auf die Seite der Entwickelung der Kirche gestellt und ihr Entwicke-
luugsfahigkeit, Entwickelungsbedürftigkeit, Entwickelungsberechtigung zuge
sprochen, unter freudiger Zustimmung wohl weniger Theologen, aber der 
großen Mehrzahl der Gebildeten in der Gemeinde. ( Ich drücke mich so 
ans, weil ich mich zu der oft gebrauchten, aber katholischen Bezeichnung: 
„Laien" nicht verstehen kann. Wir Protestanten kennen einen Unterschied 
von Kleros und Laos nicht. Die biblische Lehre des Protestantismus vom 
allgemeinen Priesterthum erhebt alle Gemeindeglieder, Geistliche und Nicht
geistliche zu Priestern, sofern sie Glaubeu habeu, und kennt keinen andern 
Mittler zwischen Gott und den Menschen als den einigen Mittler Jesus 
Christus, deu einzigen Hohenpriester des priesterlichen Christenvolks). 
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Pastor Til ing ist nun aber ans entschiedenen Widerspruch gestoßen, 
wie er voraussah und voraussagte. Pastor Max. L . ü t l e n s ist ihm in 
der Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche (1863 Hft. 4) entgegen
getreten und Pastor N ö l l i n g l in der Baltischen Monatsschrift (1663. 
December)"). Die Entgegnung des Letztern ist, trotz aller — man ent
schuldige den Ausdruck — Parteibefangenheit, ungleich würdiger gehalten, 
als die des Pastor Lütkens. So schroff aber diese auch geartet ist, sie ist 
dennoch insofern vollkommen zweckdienlich, als sie der wichtigen Zeitfrage 
um die es sich handelt, oder wenigstens dem Bewußtseiu über die detref
fende Parteistellung zu größerer Klarheit verhilft. Wi r werden es darum 
im Interesse der Sache zumeist mit ihr zu thun haben. 

Zuvörderst macht Pastor Lütkens das Zugeständuiß, die Dorpater 
theologische Facultät und ihre Zeitschrift vertrete die „reaktionäre Theologie 
des Landes". Solch' offenes Hervortreten ist anzuerkennen und davon Act 
zu nehmen, und wir wollen Gott danken, daß es nun auch hier zu Lande 
von der Censur gestattet w i rd , in kirchlicher Hinsicht eine so entschiedene 
Stellung einzunehmen, sei es nnn als Reactions- oder als Fortschrittspartei. 
Das lutherische „Geisterplatzen" ist ja der Wahrheit und damit dem 
Heil der Kirche nnr förderlich und das Heil der Kirche erstrebt ja jede 
dieser Parteien in ihrer Weise. 

Diesen erfreulichen Fortschritt zu größerer Oeffentlichkeit in Sachen 
unserer heimischen Kirche hätten wir aber allerdings gern von einem wür
digern Gebrauch begleitet gesehen, als es dem Vertreter der reactionären 
Richtung davon zu machen beliebt hat. Ein Anderes ist die Stärke des 
Ausdrucks, welche in einfachem Verhältniß zu der Stärke der Ueberzeu
gung steht; ein Anderes der hochfahrende und höhnische Ton , welcher 
T a k t i k ist, um den Lesern zu imponiren und dem Gegner das Antwor
ten zu verleiden. I s t eine solche Taktik schon in poliücis nicht eben 
lobenswerth, wie viel weniger denn auf theologischem Gebiete! Aber frei
lich! es ist ein altes Lied von der rabies tneoloxoruw, über die zu kla-

*) Seitdem auch Hr, Pastor S tarck in den , Mittheilungen und Nachrichten für die 
evang. Kirche in Rußland" (Synodalvortrag, gedruckt .auf Wunsch" der betreffenden Sy» 
node, wie einst Sokolowski contra Guleke). Und auch von ein paar ungedruckt gebliebe» 
nen Gegenschriften erhielten wir Kunde, so daß der Tilingsche Aufsah einen wahren Sturm 
der Widerlegungslust erregt zu haben scheint. Dieser Eifer im „Zeugniß-Geben" gegen die 
MinoritätSansicht ist an sich ein merkwürdiges Zeichen für Jeden, der es zu deuten versteht. 

D. Red . 
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gen schon Melanchthon bittere Ursache hatte und die — der Augenschein 
lehrt's — noch bis auf den heutige:, Tag nicht ausgehen will in den Reihen 
der reactionären Theologen, zu denen Lütkens sich offen bekennt? 

Die also vertretene Sache erregt schon von vorn herein den Zweifel 
an ihrem guten Rechte. Es kann uns aber darum nicht erspart sein, auch 
im Besonderen auf die Gründe einzugehen, die L. gegen die Forderung 
vorgebracht hat, daß „Kirche und Geistlichkeit auf die Zeit uud ihre Ent
wickelungen einzugehen haben". 

Zunächst macht L., wie es scheint, T. den Vorwurf, er sei nicht der 
reactionären Richtung selber entgegengetreten, sondern i h r beim P u 
b l ikum. Das Publikum aber zum größten Theil soll, wie T. selber 
meine, seiner Belehrung gar nicht bedürfen. Daraus scheine nach L's. 
Empfindung zu folgen, daß T. eigentlich denn doch das Bedürfniß gehabt, 
gegen die Theologen der reactionären Richtung sein Herz auszuschütten. 

Wie aber? es ist doch ein Bedürfniß, namentlich des gebildeten Theils der 
Gemeinde, auch das was ihm als Ueberzeugung irgendwie feststeht, sich zu 
klarem Bewußtsein zu bringen; es ist auch Thatsache, daß ein großer 
Theil der gebildeten Gemeindeglicder T's. Artikel mit Freude und Dank 
aufgenommen hat: warum soll denn T< die von ihm erreichte Wirkung 
nicht ehrlich gewollt haben? Es ist nichts als eine Unterschiebung, 
wenn L. den Artikel T's. unter dem Gesichtspunkt von Belehrungen faßt, 
die dieser den reactionären Theologen habe ertheilen wollen. Dazu 
hätte es einer ganz andern Form bedurft und dickleibiger Bände, durch die 
der Kirche unter den gegenwärtigen Umständen doch vielleicht wenig ge
nützt worden wäre. Das lag aber in T's. Plane nicht, der viel
mehr der Gemeinde kurz uud gut zu deutlichem Bewußtsein über die 
Nothwendigkeit einer Entwickelung der Kirche verhelfen wollte und dem
gemäß geschrieben hat in schlichter Form uud mit der nöthigen Entschiedenheit. 

I m weiteren Verfolg spricht L. sich über drei GcdanlengruMn des 
Tilingschen Artikels aus. Die erste derselben betrifft T's. Satz: „Man
gel an Einsicht in den nothwendigen Gang aller menschlichen Entwickelung 
ließ früher und später manche Geistliche, was die Zeit uud der Zeitgeist 
für die Cultur der Menschheit hervorbrachte als das Heil derselben beein
trächtigend ansehen; der Zeitgeist schien ihnen ein Inbegriff aller bösen 
und gottlosen Bestrebungen in der Welt und ihre Ausgabe dünkte es sie, 
gegen denselben anzukämpfen..." Diese Anschauung T's. befremdet L. 
sehr. Er glaubt aber T. damit „eine große Freude" zu bereiten, wenn er 
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ihm die wohlbegründete Versicherung gebe: so verzweifelt sei wirklich der 
Mangel an Einficht in den nothwendigen Gang aller menschlichen Ent
wickelung aus Seiten seiner Partei nicht, oaß dieselbe die Leistungen uufe-
rer Zeit für Cul tur ' der Menschheit nu r als das Heil derselben beein
trächtigend ansähen. 

N u n ! diese Verficheruug würde uns allerdings freuen, wenn nur das 
Wörtlein „ n u r " von L. nicht unterstrichen worden wäre. Und so fol
gen auch gleich die Restrictionen in Bezug auf die Heilsamkeit der Cultur, 
entwickelung. Also gleicherweise wie w i r mögen die Männer der Reaction 
sich doch der menschlichen Culturentwickelung nicht erfreuen, — indessen seien 
wir immerhin auch damit zufrieden, daß sie — offenbar unter dem wohl
thätigen Einfluß' der Zeit — einige Fortschritte in dieser Richtung gemacht 
haben. Wir besinnen uns der Zeit noch sehr wohl , da Angehörige der
selben Parte i , besonders unter Hengstenbergs Führung, in allem Zeitgeist 
und Culturaufschwung nichts als Abfall vom Glauben und der Sitte der 
Väter sahen und darüber lante Ieremiaden hören ließen; — da Glieder 
der theologischen Facultät i» Predigten die Zeichen der Zeit sehr schwarz 
malten und den nahen allgemeinen Abfall und die nahe Wiederkunft des 
Herrn znm jüngsten Gerichte verkündeten. Um so besser denn! — wir 
wollen uns freuen, daß selbst die Reaction anfängt v o r w ä r t s zugehen; 
sie hat offenbar gelernt und sie hat vergessen. Und wir wollen geduldig 
warten. Auch das Coperuikanische System hat ja erst allmälig gesiegt. Zuerst 
schrien die Reactionäre und Orthodoxen Zeter, endlich schwiegen sie nnd' 
zuletzt ist es dahin gekommen, daß selbst Reactionäre, welche die U m 
kehr der Wissenschaft verlangen, an jenem Weltsystem nicht mehr zweifeln. 
Aehnlich ging es mit den Hezenvrozessen auch, bis Thomasius ihnen den 
Garaus machte. J a ! unser himmlischer Vater braucht auch uoch andere 
Mittel und Werkzeuge als Kirche und orthodoxe Theologen, und es ist 
wahrlich ein Gewinn, wenn selbst unsere Reactionäre zu solcher Erkennt
niß gelangen. Sie werden endlich auch wohl das einschen, wie w i r schon 
vor ihnen, daß der s. g. materielle Cnlturanfschwung die Völker immer 
mehr von den Fesseln engherziger Standes-, Corporations- und Volks
politik befreien, auf die Bahn edlen Wettstreites in friedlichen Eroberun
gen der Denk- und Werkarbeit leiten und damit auch zugleich die schwere 
Geißel der Menschheit, den Krieg, mehr und mehr beseitigen wird. Und 
wir sehen nicht ein, warum wir solchen Culturaufschwuug nicht auch als 
eine Gabe des Friedeusfürsten ansehen sollen. Wi r freuen uns, daß. un-



198 Zur Streitfrage über die Entwickelung der Kirche. 

sere Reaction jenes Urtheil anderweitiger Reactionäre übertrieben findet, 
welches die Revolution von 1789 als pures Teufelswerk bezeichnet, also 
vielleicht auch schon dem Urtheil des frommen Superintendenten S t i e r 
beipflichtet: „Nach aller Geschichtswahrheit steht allgemein fest, daß auch 
die größten Vcrirrungen, die sich im Großen und Ganzen gestalten, stets 
irgendwie durch eine Schuld oder einen Mangel dessen, wogegen sie sün
digen, veranlaßt nnd hervorgerufen wurden. Die Revolution soll uns leh
ren, daß, aber nicht w ie die Regierung uud Verwaltung der Staaten 
zu reformiren sei". — Wir nehmen sie einstweilen auf Abschlag an, die 
Freude der reactionären Brüder an der Aufhebung der Leibeigeuschast und 
Sklaverei in Ost und West, über verbesserte Agrarverhältnisse und der
gleichen Fortschritte der Zeit, die das Wohl von Millionen Menschen be
gründen. Vis vor kurzem bestand wohl uoch ein solidarisches Verhältniß 
zwischen der kirchlichen und politischen Reaction, uuter des theologisirenden 
Juristen S t a h l Führung, ja in dem großen Nachbarlande Preußen soll's 
jetzt noch der Fall sein unter der seudaleu nnd darnm reactionären Regie
rung Bismark-Schönhausen. Nun! wir freuen uns, daß unsere kirchliche 
Reaction darüber hinans ist, daß sie an dem fortschreitenden Werke der 
Volksbildung freudig mitwirkt — obgleich in Preußeu des Cultusimuisters 
v. Räumer berüchtigte Schulregulative, welche die Volksbildung zurückzu-
schranben bestimmt waren, von der Reaction in Kirche und Staat, in Per
son und vermittelst des jetzigen Kultusministers v. Mühler, immer noch 
anfrccht erhalten werden — nnd obgleich noch vor einigen Jahren ein liv-
ländischer Pastor in der Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche 
dieselben Regulative einen „heilsamen Schlagbaum" naunte *). Wir sreueu 
uns dieses Fortschritts unserer reactionären Theologie, obgleich noch jetzt 
nltramontaue und evangelisch-orthodoxe Pfarrer in Baden und anderweitig 
im Bekämpfen der Fortschritte des Schulwesens Hand in Hand gehen und 
obgleich die' preußischen Reactiouäre selbst in höhern communalen Bildungs-
anstaltcn Mathematik von tüchtigen jüdischen Mathematikern nicht vortra
gen lassen wollen. Bei alle dem lassen wir uns mit Freuden von Pastor 
L. belehren, daß unsere kirchliche Reaction von uns unterschätzt sei, 
daß Har leß und C a r l b l o m nnd andere die Zeitentwickclung anerken
nen, daß also wohl auch sie, wie H o f m a n n nnd K a h n i s Fortschritte 
gemacht, so daß man bereits Kahnis I und Hofmann I von Kahnis I I und 

*) Ich ritire aus dem Gedächtniß. 
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Hosmanu I I zu unterscheiden hat und hoffen darf, einst von diesen Män
nern I I I zu reden. Also es geht vorwärts! 

Pastor T . hat mit vollkommenem Rechte die Erscheinung einer r e l i 
g ionsfe ind l ichen Wissenschaft und Liner e rka l tenden F r ö m m i g 
keit nnd Kirchl ichkei t zum guten Theil aus den Sünden einer reg ionä
ren Theologie abgeleitet, und das ist seine z w e i t e Gedankengruppe, nach 
L's. Eintheilung. T . hat .für seinen Satz viele Gewährsmänner, wie z .B . 
den frommen bibelgläubigen S t i e r , den L. gewist als Autorität gelten 
lassen wird, da er ihn selber'als solchen angeführt hat. Freilich entzieht 
er sich gerade an dieser Stelle allen ausländischen Autoritäten, indem er 
„um der Kürze willen" nur bei unserer Landeskirche stehen bleiben wi l l , 
ohne auf die ausländischen Verhältnisse einzugehen, die T. mit in Erwä
gung gezogen. Ich finde das nicht recht, denn ein solidarisches Geistes
band vereint den Protestantismus Deutschlands und unserer Heimath. — 
Das erste bezügliche „cr imen" der reactionären Theologen, sagt Lütkens, soll 
nun nach T. darin bestehen, daß sie die kleine Sammlung geistlicher Lie
der vou Karl v. Raumer in unsere Schulen eingeführt. M i r erscheint es 
in Wahrheit auch als crimen. Diese Sammlung steht bei der reactionären 
Partei Deutschlands und Livlands in hohem Ansehen, und die Partei 
hat das Buch nicht blos unsern S c h u l e n octroyirt, sie wil l es damit zu
gleich unserer Kirche octroyiren. Unsere Kirche besitzt das gute Ulmann-
sche Gesangbuch. Die Schulen sollten die Jugend liebend in dasselbe, als 
unser Kirchengesangbuch, einführeu. Die reactiouären Theologe» aber 
Haben's für gut befunden, Lieder in der alten, von Raumer restaurirten 
Leseart in die Schulen einzuführen, um von diesem ersten Punkte aus gegen 
uuser kirchliches Gesangbuch Opposition zu machen, weil sie es auch als 
ein vom Zeitgeist beeinflußtes ansehen. Die reactionären Theologen haben 
sich dabei aber noch mehr zu Schulden kommen lassen. Sie kennen sehr 
gut unsere kirchliche Verfassung und wissen, daß der Religionsunterricht in 
unsern Schulen unter die Aufsicht des Cousistorii. gestellt ist. Sie habe» 
aber das Kirchenregiment bei Einführung des Raumerschen Gesangbuches 
umgangen, und diese Einführung durch den seligen Herrn Curator des 
Dorpatschen Schulbezirks ohne Vorwissen des Conststorii durchzusetzen ge
wußt. Ich frage: war das recht? war das loyal? 

Was nun die besprochenen Verse des Buches betrifft, so findet auch 
T's. zweiter Gegner, dem wir mehr ästhetischen S inn und praktischen Takt 
zuerkennen möchten als dem Pastor L., den einen Vers „abscheulich", so 
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abscheulich, daß er nicht daran glauben wil l , daß dieser Vers im Raumer-
schen Gesangbuch enthalten sei, während L. ihn im Zusammenhange des 
ganzen Liedes durchaus nicht für anstößig halten wi l l . Ob so auch im Zu
sammenhang eines Schulbuchs, das zu sagen, hat freilich der H. O b e r 
l eh re r L. sich gehütet. Wir köunen getrost das Urtheil darüber, welcher 
von beiden Parteigenossen Recht hat, der Gemeinde überlassen, müssen 
aber hier eine Correspondenz aus Hannover in der Protestautischen Kirchen-
Zeitung 1863 Nr . 40 anführen, worin es wörtlich heißt: „Wie das F. I . 
meldet, ist die Raumersche Liedersammlung nach den aus derselben bekannt 
gewordenen Anstößigkeiten aus Anordnung des Cultusministeriums aus 
der Stader Semiuar-Töchterschule entfernt worden; statt ihrer ist das 
Gisenacher Gesaugbuch eingeführt". 

Wir unsererseits halten Pastor L. gegenüber, dafür, daß Worte der 
heiligen Urkunde unseres Glaubeus stets mit Pietät gehört werden, aber 
ihre Umstellung, Aenderung 2c. im L iede sehr leicht abstoßend und ge
schmacklos werden kann. Wir haben dabei die Autorität Stiers auf un
serer Seite, den L. neben Anderen für sich ins Gefecht geführt hat. Wi r 
werden darauf zurückkommen; doch reden wir zuvor von der Autorität 
H e r d e r s , von dem L. einen langern Ausspruch über den Werth der al
ten Lieder abgedruckt hat. 

Abgesehen nun davon, daß Herder bei aller Größe immer noch 
ein irrthumssähiger Mensch war, mit dessen Katechismus L. wahrscheinlich 
nicht sonderlich zufrieden sein dürfte — abgesehen auch davon, daß gerade 
zu Herders Zeit, der mit seinem Gemüthe an den alten Liederformen hing 
der Hauptsturm gegen dieselben ausbrach, der auch manche schöne Blüthe 
fortriß — h a t denn Herder a l l e alten Lieder für klassisch erklärt? hat er 
es speciell mit allen der Raumerschen Sammlung gethan? Sagt er nicht 
in der von L. abgedruckten Stelle wörtlich: „was ich von dem umfassen
den Geist e i n i g e r dieser Lieder gesagt habe, gilt von dem unaussprechlich 
kindlichen Tone anderer alter Lieder ebenfalls"? Also e i n i g e r und 
anderer. J a ! wir haben köstliche ewig-junge Lieder aus der Zeit der 
Iugendfrische des Protestantismus, aber diese Eigenschaften auf alle alten 
Lieder desselben auszudehnen, das ist allein doch nur einer reactionären 
Richtung möglich, die nun einmal eine völlige Restauration des Alten wil l 
und die spätern Geistesfrüchte der Kirche verschmäht. 

Aber L. fühict außer Herder noch eine ganze Reihe von Autoritäten 
für die ungeänderte Gestalt der alten Lieder an: Wacke rnage l , S t i e r , 
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S t i p , L a y r i t z , A r n d t . Nun! wie kommt doch L. dazu, den bekann
testen und würdigsten unter den theologischen dieser Namen, den Stiers, 
für seine Sache zu citiren? Stiers Gesangbuch berechtigt L. dazu in 
keiner Weise, denn er hat viel geändert;— noch weniger Stiers Schrift: 
„Veränderungen oder nicht im Kirchenliede? 120 Thesen. Braunschweig, 
Schwetschke H Sohn, 1854". I n dieser Schrift legt Stier die Resultate 
seiner jahrelangen hymnologischen Studien und seiner Prüfung aller mög
lichen hineinschlagenden Schriften und Streitschriften nieder, und fast alle 
120 geistvollen, mit Beispielen belegten Thesen fordern eine Menge durch
aus nothwendiger Aenderungen alter Kirchenlieder. Gerade diese Schrift 
empfehle ich dem H. Pastor L. zu unbefangener Berücksichtigung. Ich 
hoffe er wird dann, was das Kirchenlied betrifft, als L ü t k e n s I I hervor
gehen. 

Was E. M . A r n d t : betrifft, so ist zu sagen, daß er gewiß ein 
Ehrenmann des deutsche» Volkes, aber von einer, seine Autorität in diesem 
Falle beschrankenden Altdeutschthümelei nicht frei gewesen ist - I m Uebri, 
gen möchte ich auf die treffliche Auseinandersetzung des Oberpastors Dr. 
Nerlholz in den Mittheilungen, 1863, 6. Hest, Artikel „Zionslieder" ver
weisen und nur noch eine Anekdote mittheilen, welche ich aus dem Munde 
eines in hymnologischen Studien bewanderten Gliedes der Dorpater theo
logischen Facultät habe. Als der Herr Professor noch als praktischer Pre
diger wirkte, besuchte ihn einst ein correct formirter Oanäiäaws IKeolo^iao 
der bewußten Richtung, der nach damaliger Mode über Llcderveräuderun-
gen seinen vollen Abscheu wortreich ergoß uud auch über unser Ulmann-
sches Geschaugbuch herfuhr. Der Pastor ließ ihn sich expectoriren. Dann 
sprach er: „Lieber Herr Candidat' haben Sie auch die alten Lieder in 
ihrer U r f o r m kennen gelernt? Hier gebe ich Ihnen eine solche Ausgabe 
der Paul Gerhardschen Lieder". Der junge Mann las , und beschämt» 
sagte er: „Nein! in der Urform sind sie uns jetzt doch nicht mehr genieß-' 
bar". Nxsmpla äoosnt. 

Doch Lütkens mahnt, man solle nicht Einzelnes „herausreißen", man 
müsse „wie überall bei Kunstwerken sich in das Ganze derselben Versen--
ken , sich mit ihnen e i n l e b e n " und fährt fort: „Was würden Sie wohl 
sagen, wenn man die Holbeinsche Madonna um des ziemlich allgemein un
schön genannten Chrijruslindleins oder um der unserer Zeit fremdartigen 
Umgebung willen — als nnschön verwerfen oder mindestens den Christus-
lnaben überpinselt wissen wollte? Grad« so aber hat man's anch mit den 
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schönsten unserer alten Kirchenlieder gethan, um sie dem Geschmacke der 
Zeitgenossen mundgerecht zu machen, als ob der jedesmalige Zeitgeschmack 
des großen Publikums wirtlich eine Autorität wäre". — So Lütkens. 
Sein Vergleich aber scheint mir über die Maßen hinkend. Nur größere 
Schöpfungen der Dichtkunst, ein Drama etwa, können mit denen der 
Malerei in Parallele gestellt,,werden — nicht aber Kirchenlieder, deren We
sen grade darin liegt, daß sie unmittelbare Ergüsse des gläubig - frommen, 
begeisterten oder reumüthigen oder vertrauenden G e f ü h l s sind uud kaum 
eine Unterscheidung der beiden Momente der Conception und Ausführung 
dulden. Zu den großen Kunstschöpfungen gehört längere, oft mühselige, 
wenn auch begeisterte Arbeit, und auch der vollendete Meister wird immer 
noch demüthig vor seinem Werke stehen und gestehen, noch lange nicht das 
ihm vorschwebende Ideal erreicht zu haben. I n Holbeins Madonna tritt 
allerdings, trotz in die Augen springender Vollendung des Einzelnen, das 
mit deutscher Treue ausgeführt ist, doch Fehlerhaftes in der Ausführung 
des Ganzen, namentlich der Mangel an künstlerischer Harmonie hervor. 
Es ist ein köstliches Werl der altdeutschen Schule und niemand-denkt daran, 
es zu überpinseln. Aber ebenso wenig wäre es einem bedeutenden Künstler 
unserer Tage zu verargen, wenn er von Holbeins Madonna das Motiv zu 
einer Neuschöpfung entlehnte und sie ohne die Mangel ihrer Zeit in vollen
deterer Schöne darzustellen unternähme, wiedergeboren aus dem jetzt erreich
ten Stande und Geist der deutschen Kunst. Also wenn auch der Vergleich 
des Kirchenliedes mit der Holbeinschen Madonna zulässig wäre, er würde 
auch dann nicht beweisen, was L. beweisen wi l l . Alles Veraltete mag in 
Museen gesammelt werden und behält historischen Werth. Aber das lebende 
Geschlecht bedarf zum Aussprechen dessen, was es beseelt, des passenden 
Ausdrucks. Die Andachtsbücher der protestantischen Gemeinde dürfen keine 
Antiquitäten-Sammlungen sein und man darf ihr, der Gemeinde, nicht zu-
muthen, gleich einem Nntiquarius und Erforscher der Geschichte sich in ver
altete Schönheiten zu versenken, besonders wenn eine vorangegangene Gei
stesrevolution die alten Lieder längst weggeweht hat. Nur einzelne dieser 
Lieder, wie Luthers „Eine feste Burg ist unser Gott" und manche andere, 
werden in ewiger Jugend fortleben; daran zweifeln wir keineswegs. Es 
gilt hier das Wor t : der Lebende hat Recht. 

„Doch, spricht L., lassen wir diese ganze Unterhandlung über die Kir
chenlieder! Sie (Tiling) würden, wenn Sie denselben blos Geschmack
l o s i g k e i t vorzuwerfen hätten, ihre Schädlichkeit doch niemals so hoch 



Zur Streitfrage über die Entwickelung der Kirche. 203 

anschlagen können, als Sie es thun". Sehr geirrt! Geschmacklosigkeit, 
zumal in einem Andachtsbuche, ist kein so harmloser Fehler. Alles wahre 
höhere Leben wil l sich auch seiner innern Natur gemäß nach dem Gesetze 
der Schöuheit darstellen. Zwischen dem Guten, Wahren und Schönen 
besteht eine vom Schöpfer gewollte Solidarität, gegen welche der Mensch 
nur zu seiuem Schaden sich versündigt. Und weil die alten Gesangbücher 
darin hinter den Anforderungen der Zeit zurückgeblieben waren, darum ereilte 
sie das Schicksal, beseitigt zu werden. Eine geschmacklose Erbauung und 
Andacht steht im Widerspruche mit der Erhebuug, die im Wesen der An
dacht, wenigstens der wahren Andacht, liegt. Auch die Geschmacklosigkeit 
in Lehre und öied hat ihrerseits die große geistige Revolution des Ratio
nalismus mitverschuldet, und mittelbar einen spätern falschen Zeitgeschmack. 
Das führt auch R u d o l f S t i e r in seinen Thesen des Weitern aus. 

Lütkens fährt fort: „Der Grund Ihres (Tilings) Widerwillens gegen 
diese Lieder liegt tiefer! Er liegt dar in , daß dieselben den evangelisch
lutherischen G l a u b e n bekennen . Dieser Glaube aber ist Ihnen ein 
Aergerniß". Darauf führt er Aussprüche von Autoritäten wie L e o p o l d 
Ranke und O e t i n g e r über Luthers Katechismus a n , die T. nieder
schmettern sollen. Aber sowohl T. als auch G u l e k e und ich, wir alle 
stellen Luthers Katechismus hoch, aber dessen ungeachtet wissen wir, gerade 
als Luthers Jünger, daß auch dieses Werk Menschenwerk und darum nicht 
vollkommen ist. Es hat seine Mängel hie und da. Ein Hauptmangel 
desselben besteht'bekanntlich in der völligen Ignorirung des prophetischen, 
oder Lehramts Christi, der Basis seiner ganzen erlösenden Thätigkeit. Es 
ist aber eine Sünde der Theologen gewesen, daß nicht zu rechter Zeit und 
in der rechten Weise an dieser „kleinen Bibel" gebessert worden ist — a u s 
blinder Pietät und Hängen am Buchstaben, woran niemand größeres 
Aergerniß nehmen würde als unser großer Luther selber. 

Und nun wi l l L. den Herzstoß gegen T. führen, indem er an zwei 
Hauptdogmen, von der E r b s ü n d e und von der G e n u g t h u u n g durch 
C h r i s t i B l u t , ihn als Pelagiauer uud Rationalisten, also als Ketzer 
darstellt, die unsere heutigen Orthodoxen zum Glück nicht mehr mi t dem 
Schwerte aus der Welt schaffen können, wie weiland den Kanzler K r e l l 
in Dresden. — Aber im Verletzern, haben sie seit jeher eine Meisterschaft 
bewiesen. Haben sie doch ihrer Zeit, an einem Lichte unserer Kirche in 
trüber Zei t , dem gottseligen S v e n e r , nicht weniger als 263 Ketzereien 
aufgezählt. T . kann drum froh sein, daß er nur mit zweien solcher Anklagen 

Baltische Monatsschrift. Jahrg. 5, Bd. IX, Hft. 2 u. 3. 14 
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abkommt. Mir scheint aber, als habe L. hier nicht scharf genug gedacht 
und unterschieden, obgleich er selbst T. an den Kanon erinnert: ^ui done 
äiLün^mt, dslio äoosr. L. sagt nämlich (S. 584): „Sie behaupten mit 
Emphase: es kann nicht Sünde sein, natürlich gezeugt und geboren zu sein, 
und fügen hinzu: Luthers schroffe Fassung (der Sünde) zerstört die christ
liche Idee vom göttlichen Ebenbilde". Ich habe,, als ich die betreffenden 
Worte Tilings: „Luthers schroffe Fassung" las, aus dem Zusammenhange 
suvpliren zu müssen geglaubt: der- Lehre von der E r b s ü n d e , und 
ich glaube so wird jeder unbefangene Leser suvpliren. L. supplirt: Luthers 
schroffe Fassung „der S ü n d e " . Lehre von der Erbsünde und Sünde 
sind aber zwei verschiedene Dinge. Ueberhaupt zielt dieser ganze Passus 
T /s auf die scholastisch formulirte Lehre von der Erbsünde. Er hat ein 
Recht dazu. Diese ganze Lehre ist von Menschen formulirt und zwar 
von Menschen, die noch, wie unsere Glaubenshelden, die Reformatoren, 
factisch unter dem Einfluß des Scho las t i c i smus standen. Das Wort 
Erbsünde kommt in der ganzen h. Schrift nicht vor. Unser Herr Jesus 
Christus spricht: was vom Fleische geboren wird, das ist Fleisch — und aber
mals: das Fleisch ist schwach. Daraus haben die Scholastiker Erbsünde 
gemacht, haben der Erbsünde eine unendliche Erbschuld zugesprochen, 
mit der jedes Kind schon zur Welt komme, weil es nichts als ein Theil 
von Adam sei. Darum konnte unser großer Luther behaupten: der Mensch 
ist unfrei wie ein Klotz. Wer steht aber einem guten Lutheraner höher: 
Christus oder Luther? J a ! von der S ü n d e spricht die h. Schrift tief 
nnd ewig wahr, als dem Quell alles Uebels; von der Sünde weiß auch 
unser Luther, als Christi Jünger, zu reden. Der Begriff der Sünde ist 
aber vollkommen ausreichend für den Sünder, uud das sind wir alle, zur 
Reue, zur göttlichen Traurigkeit, — also für das praktische Christenthum, 
zumal wenn man mit tiefem sittlichen Ernste, wie Pastor T., anerkennt: 
„Leibliche und geistige Erbschaft (der Anlagen 2c.) kann anch Erfahrung 
und Wissenschaft nicht leugnen". Das ist aber noch keine Erbschuld, 
die dem neugeborenen Kiudlein anhaftet. Die Orthodoxie aber, wo sie 
auch herrschend war, hat immer die scholastische Lehrform und Fassung sogar 
auf die Kanzel gebracht und damit den Glauben häufig todt gepredigt. 

,Sie hat die Menschen abgestoßen, daß sie leicht zum entgegengesetzten Ex
trem übergingen. Nun mag sie nns, die wir nur praktische Christen und 
Protestanten gegen Menschensatzungen sein wollen, immerhin Pelagianer 
und Rationalisten nennen! Wenn wir nur reuige Sünder und gläubige 
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Christen s ind ! Sind wir dieses, so stehen wir im Worte des Lebens und 
sind frei von menschlichen Lchrsatzungen einer veralteten Philosophie (des 
Scholasticismus) in ihrer Anwendung auf die an sich ewig junge und wahre 
Religion Christi. 

Und nun das Dogma von der alleinigen Rechtfertigung des Menschen 
durch das blutige Verdienst Christi'. Ich meine, dieser Herzstoß trifft eben
sowenig als der vorige. Das Wort 1. Petri 1,18, 19: „Wisset, daß ihr 
nicht mit vergänglichem Gold oder Silber erlöset seid von eurem eiteln 
Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem theuern Blute Christi als 
eines unschuldigen und unbefleckten Lammes" — dieses Wort des Apostels 
hat T. keineswegs ausgewiesen aus dem Glauben des Christen, der im 
Kreuzestode des Herrn immer die Spitze der göttlichen, allesumsassenden 
Liebe des Erlösers dankbar gerührt erkeunt, womit derselbe den Wider
stand des Sünders überwindet und sein Herz gewinnt und mit Gott ver
söhnt. T. premirt vielmehr ausdrücklich den Mangel des lutherischen Ka
techismus, daß er die a l l e i n i g e Rechtfertigung des Menschen durch das 
blutige Verdienst Christi lehrt. Und das muß auch die Orthodoxie als 
Mangel anerkennen, da sie bekanntlich lehrt, daß der Erlöser das Erlö
sungswerk durch die dreifache Thätigkeit oder das dreifache Amt des Pro
pheten (Lehramt), des Hohenpriesters und des Königs, vollbrachte, während 
Luthers Katechismus mit keiuem Worte auf das Lehramt weist. T . bezieht 
sich auf die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen durch das blutige 
Verdienst Christi und macht diese Lehre als die Augustinisch - Anselmische, 
die durch den Bischof Anselm von Canterbury (-Z-1109) im Mittelalter 
ihren Abschluß erlangte und die Luther, auch noch unter dem Einfluß des 
Scholasticismus stehend (denn auch er war ein Kind seiner Zeit und konnte 
darum, soviel er auch zur Neugestaltung der Kirche geleistet, dennoch nicht 
alle Schlacken der Zeit von sich abstreifen), beibehielt und als Hauptsache 
hervorhob. Und diese Lehr fassung , die nur noch von den reactionären 
Theologen heutzutage vertheidigt wird, von Denen, die eine Restauration 
des Alten um jeden Preis und darum sogar eine „Umkehr" der Wissen
schaft wollen, diese Lehr fassung , sage ich, müssen wir als eine bei dem 
gegenwärtigen Stande der Wissenschaft allerdings veraltete betrachten. 
Lesfing, Schleiermacher, Schweizer, Rothe, Weiße, Hase, Schenkel und so 
viele neuere Theologen ersten Ranges erweisen das so klar, daß selbst ein 
Erlanger, H o f m a n n , und der Leipziger K a h n i s , dem Geiste der Wahr
heit folgend, diese Lehrfassung verlassen haben und dafür von ihren reactio-

14* 
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nären frühern Genossen (u. A. Harnack u. Thomasius) der Untreue gegen 
das Bekenntniß der lutherischen Kirche geziehen werden. Das alles ist 
Thatsache, die offen vor Jedermanns Augen daliegt. Es wird übrigens 
damit nur die menschliche und darum irrthumssähige und dem Schicksale 
des Veraltens preisgegebene Leh rsassung verworfen, — nicht die Recht
fertigung durch deu Glauben. „Diese — sagt ein Hochgeachteter unter 
den Theologen unserer Zeit*) — diese halten wir fest, wiefern sie die 
alleinige Geltung des frommen, an Christus hingegebenen Herzens enthält, 
das gute und große Werke freudig vollbringt, so oft dazu Gelegenheit ist, 
aber nichts auf sie giebt, sondern sich allein der freien Gnade Gottes ver
traut. Der sündhafte Mensch hat kein Recht vor Gott geltend zu machen 
und die Liebe schließt leine Contracte, sie ergiebt sich unbedingt. Gewiß! 
das ist der'religiöse K e r n der Lehre, von der Luther dafür hielt, wenn 
sie nur feststehe, dann sei auch das Christenthum gerettet und das Papst
thum gerichtet. Aber meine doch niemand, hiemit auch die Rechtfertigungs
l eh re in ihrer orthodoxen Form sich angeeignet zu haben! Nach dieser 
ist die Rechtfertigung von der Heiligung des eigenen Lebens streng zu schei
den, ein göttlicher Gerichtsact lMstiücatio lolsnsiF), der durch Zueignung 
der im Glauben ergriffenen Gerechtigkeit Christi den Sünder für gerecht 
e r k l ä r t , obwohl er es keineswegs ist. Sie hat zur Voraussetzung theils 
die Erbsünde als eine durch den Fall des ersten Menschenpaares über, die 
ganze Menschheit gekommene Schuld und sittlich religiöse Ohnmacht, theils 
die stellvertretende Genugthuung, daß der Gottmensch an unserer Sta t t 
durch seine vollkommene Gesetzeserfüllung und durch seinen Kreuzestod die 

göttliche. Gerechtigkeit befriedigt habe. — Aber die Klage um seinen 
Tod ließ sich nicht genügen an der geschichtlichen und sittlichen Nothwen
digkeit derselben. Die mannigfachen Vorstellungen antiken Opferwesens 
erhoben diesen großen sittlichen Opfertod, nachdem er den Juden ein Aer
gerniß, den Heiden eine Thorheit gewesen, in die Nothwendigkeit eines 
noch schwankenden Begriffs als das höchste, auf immer giltige, sonach auch 
letzte Opfer. Erst im Mittelalter trieb die Frage: warum mußte so Un
geheures geschehen und Gott selbst Mensch werden und sterben? zur Lehre 
for t , daß dieser Tod die stellvertretende G e n u g t h u u u g war der 
durch die Sünde der Menschen verletzten göttlichen Ehre, dargebracht durch 
die göttliche Liebe aus dem Schooße der Menschheit heraus der göttlichen 

*) Hase, die Entwickelung des Protestantismus. Lpz. 1355. 
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Gerechtigkeit, Gott selbst mit sich versöhnend; und die Freude an dieser 
Erkenntniß der göttlichen Nothwendigkeit bedachte nicht, daß der Gerechtig
keit durch die Strafe des Schuldlosen am wenigsten Genüge geschieht, ein 
fremdes zugerechnetes Verdienst so wenig Bedeutung hat für das Gewissen, 
als eine fremde zugerechnete Schuld und daß die Gottheit einer Versöh-
unng mit sich selbst nicht erst bedarf. I n Klopstocks Messias hat die 
stellvertretende Peinigung des Gottmenschen zum letzten Male das Herz 
des deutscheu Volkes getroffen und doch zuletzt es kalt gelassen. Aber der 
bleibende Sinn ist der Segen, der von einer großen That und Aufopferung 
ausgeht, je nach ihrem Zweck. Wenn eine geschichtliche Nothwendigkeit 
den Messias der Juden, der ein religiöser Weltheiland sein wol l te, zum 
Tode führte, so erweist sich doch auch darin die waltende Gottheit, daß 
der Gründer der vollkommenen Religion seine sittliche Vollendung sterbend 
bewährte, dem Schmerze seinen Sieg über den Geist, dem Tode seinen 
Stachel nahm und fortan im Uebergange vom stillen Freitage zum Oster
sonntage die tiefsten Gegensätze aller Gefühle sich treffen und versöhnen". — 
Also Hase. 

Nun ich denke damit stimmt T.'s Darstellung aufs schönste, und es 
bleibt in ihm der G l a u b e , wenn er auch diejenige scholastisch «orthodoxe 
Fassung der L e h r e , welche die Pastoren Sokolowski, Carlblom und 
Lütkens für die „Theologie aller Zeiten" ansehen und als solche proclamiren, 
sich nicht aneignen kann, so wenig als die größten Theologen der Neuzeit 
es gekonnt haben. Und er braucht sich dessen nicht zu schämen, trotz der 
von L. beigebrachten Aeußerung des kopfschüttelnden Philosophen ( S . 587), 
der trotz seiner Philosophie auch uoch nicht gelernt hat, Religion und Glau
ben einerseits und menschlich mangelhafte Lehrfassungen der Theologie als 
Wissenschaft andererseits zn unterscheiden, sondern sie immer noch confundirt, 
obwohl schon Less ing deren saubere Scheidung vollzogen hat. (ck. Lang, 
Religiöse Charaktere. Winterthur 1862). 

Lütkens' Forderung aber, T . möge ein ausführliches Buch darüber zur 
Belehrung der reactionären Theologen schreiben, möchte jeden Grundes 
entbehren, denn es würde bei den nun einmal reactionär sein w o l l e n d e n 
Theologen voraussichtlich doch keinen bessern Erfolg haben, als die Bibl io
thek von Geisteswerken der Heroen unserer Nation seit einem Iahrhuudert, 
an der Spitze einen Less ing und S c h l e i e r m a c h e r , bei ihnen gehabt — 
jener Heroen, welche Werkzeuge Gottes für die Entwickelung der Kirche 
waren und bleiben für eine lange Epoche und deren neugebrochene Bahnen 
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durch die Arbeit ihrer Schüler erst geebnet und der Menschheit immer 
breiter und herrlicher eröffnet werden sollen. 

Was die von Lütkens sogenannte d r i t t e Gedankengruppe in T.'s 
Artikel betrifft, so scheint L. selber gefühlt zu haben, diese Eintei lung 
sei sachlich und logisch nicht richtig. Giebt er doch z u , daß diese dritte 
Gruppe „sachlich" mit den beiden bisher besprochenen im engsten Zusam
menhang stehe. Aber freilich er meint, unter den (etwas willkürlichen) 
Gesichtspunkt der „Belehrung" gefaßt, sei sie von jenen zu unterscheiden 
als solche Gedanken enthaltend, die den Reactionären weder sagen , 
was sie schon w u ß t e n , noch was i h n e n zu hoch u n d d a r u m 
u n v e r s t a n d l i c h ist, sondern gegen d ie sie m e i n e n m i t G r u n d 
e twas e i n w e n d e n zu können. — N u n ! wir nehmend schon an, das 
Eingeständniß, daß die bisherigen Einwände grundlose waren und getrauen 
uns zn erweisen, daß die letzten keines besseren Grundes sich erfreuen. 

Nur im Vorübergehen verwirft nun L. zunächst T. 's Ueberfetzung des 
biblischen Begriffs „weltlich" in den modernen Ausdruck „materialistisch" 
und T's. Erörterung über Fleisch und Geist, sammt der' als „durchaus 
origiuat" verspotteten Bemerkung: „vermöge dieser Doppelnatur schwankt 
der Mensch bald nach der einen, bald nach der andern Seite nnd danach 
bezeichnen wir die verschiedenen Zeitperioden in der Geschichte, in welchen 
das Eine oder das Andere vorherrscht als bessere oder schlimmere Zeiten". 
— Den reactionären Theologen ist allerdings vieles wunderbar, ori
ginal und neu, weil sie ganz in der alten Welt einer repristinirten Ortho
doxie leben. Andere finden die Uebersetzung treffend und die Beurtheilung 
der verschiedenen Zeiten vom Gesichtspunkt des sittlichen praktischen Chri
stenthums vollkommen logisch. 

Wichtiger erscheint L. die Behauptung T. 's , daß die Erfahrung seit 
60 Jahren in andern Ländern und auch hier lehre, die Kirchen seien ge
füllter und auch von gebildeten Männern besuchter, wo f r e i s i n n i g e 
Prediger wirkten. Um diesen Satz umzustoßen, bemüht sich L., selbst. 
Sch le ie rmache r zu deu nicht freisinnigen, also den orthodoxen oder 
reactionären zu rechnen. Das möchte aber doch in Wahrheit eine „origi
nale"- Behauptung sein. Denn Schleiermacher ist auch den Rationalisten 
trotz seiner „energischen Verkündigung des historischen Christus" stets als 
freisinniger Mann erschienen, der, im wahren Herzensglauben stehend und 
mit seltenen Gaben, namentlich der des Scharfsinues ausgestattet, die Be
rechtigung mannigfaltiger wissenschaftlicher. Richtungen in der Kirche ein-
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gestanden hat, sofern sie nur dabei herzliche innige Liebe und Vertrauen 
zu der Person des Erlösers, d. h. den Glauben als das wesentliche Merk
mal des Christen ansahen, und der schlagend nachwies, daß, was Viele, 
auch die Gebildeten, bis dahin (von der Orthodoxie so belehrt) für Reli
gion angenommen, gar nicht Religion sei, sondern nur ein todter Nieder
schlag derselben, daß die Religion nicht nur mit dem freiesten Leben des 
Geistes sich versöhnen lasse, nein! daß sie selbst die lebendige Quelle und 
die tiefste Wurzel alles Geisteslebeus, das freieste und innerlichste Weben 
des Gemüths sei*) — Anch nnser H e l l m a n n soll nicht „freisinnig" ge
wesen sein: so wil l es L. im Widerspruch zu Ti l ing. Aber Heilmann war 
gewiß ein Mann des achten, praktischen, immer freien nnd freimachenden 
Christenthums, der die Verschiedenheit der Lehrmeinung in e ine r Kirche 
gelten ließ, das Wesentliche des Glaubens hervorhob und die Einigkeit 
im Geiste erstrebte und darum in weiten Kreisen mit Recht als f r e i 
s i n n i g galt, während er von den reactionären Theologen — v o n damals 
wenigstens — nicht voll als der ihrige anerkannt wurde. Das werden 
ehrlich alle livländischen Synodalen jener Zeit bezeugen. Wird er jetzt 
von derselben Partei anerkannt, nun so bezeugt das allerdings einen er
freulichen Fortschritt. — Ob aber die Predigten der von Lütkens als 
„die treuesten Zeugen Christi" gelobten oder der von ihm als „freisinnig" 
gescholtenen Prediger weiter verbreitet und gar mehr gelesen sind, das zu 
entscheiden überlassen wir dem Herzenskündiger, dem allein das Urtheil 
über die Treue des Herzens zusteht, nicht einem menschlichen Richterstuhle 
dem nicht einmal die nöthigen Buchhändler-Daten und der nöthige Ein
blick in die Häuser, wo Predigte» gelesen werden, zu Gebote stehen, zu
mal bei uns, die wir in einem abgelegenen Winkel des Protestantismus 
leben. Geschichtlich constatirt aber möchte das sein, daß einmal schon 
die Orthodoxie im Großen und Ganzen die Kirchen leer gepredigt hat, 
und darauf ein dürrer Rationalismus gleichfalls, und abermals in neuester 
Zeit eine aufgewärmte Orthodoxie — wenigstens im Lande Mecklenburg, wo 
viele Gottesdienste, sogar auf dem Laude, haben ausgesetzt werden müssen, 
wegen völligen Ausbleibens der Gemeinde, wie die mit Zahlen belegte 
Kunde noch vor ein paar Jahren durch die verschiedensten theologischen 
Zeitschriften ging. 

Was nun Pastor L's. Entgegnung auf Tilings Mittheilung betrifft, 

-) Kai l Schwarz, zur Geschichte der neuern Theologie. S . 3N. 
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das ein consequentcr Anhänger der orthodoxen Lehre von der Erbsünde 
neulich bei einer Kindtaufe in Riga gesagt haben soll, „daß bis zum Mo
ment der Taufe das christliche Haus über das Kind nur trauern konnte, 
als über ein Wesen, das im Besitz des Teufels war und erst mit der 
Taufe, der Befreiung aus Teufelsgewalt, Freude einkehren könne ins E l -
ternberz und Haus" — so legt Pastor L. ein Gewicht auf die gerücht
weise Mittheilung dieses Fal ls; er meint, es werde über die „reaktionären 
Theologen viel verbreitet, was genauer Kritik bedürfe; er mag's nicht 
glauben, — während für Kenner der Reaction und ihrer Lehre diefe Nach
richt alle innern Merkmale der Wahrheit hat. Nun, der Fall würde sich 
wohl constatiren lassen. Aber L. meint: jedenfalls sei die reaktionäre 
Theologie des Landes" daran schuldlos, da noch „im vorigen Hefte" 
der D.orpater Zeitschrift für Theologie und Kirche sich ein Passus gegen 
den Exorcismns finde. Wi r wollen uns wiederum freuen, daß u n -
sere Reaction unter dem Einflüsse der Zeit Fortschritte zum Bessern und 
den Anfang gemacht hat, sich zu besinnen. Es ist vielleicht anzunehmen, 
daß diese neueste, gewiß erfreuliche Parole der Dorpater Zeitschrift damals 
noch nicht an den Täufer in Riga gelangt war. Ich wenigstens kann bezeu
gen, vor etwa 12 Jahren einer Taufhandlung eines jetzigen Gliedes der 
theologischen Facultät beigewohnt zu haben, — dessen Rede zwar einen 
Satz, wie den von T. mitgetheilten, nicht enthielt, der aber dafür die E n t -
s a g u n g s f o r m e l in unser Taufformular, das davon, Gott sei Dank, 
frei ist, einstickte. Diese Wendung „im vorigen Hefte" ist jedenfalls 
eine neue, da die Hannoversche Reaction sich noch strict an die Entsagungs
formel hält (oder doch nur schmollend sie aufgiebt) — trotz einmüthigeu 
Protestes der Gemeinden, ja trotz der Nachgiebigkeit des dortigen reactio-
nären Kirchenregiments. 

Was übrigens die Bemerkung des Pastors N ö l t i n g k betrifft, daß 
es sich in Hannover nicht um W i e d e r e i n f ü h r u n g der Teufelsentsa
gungsformel handle, sondern um B e i b e h a l t u n g oder A b s c h a f f u n g , 
so ist dies ein I r r thum. Diese Formel war auch dort schon lange außer 
Brauch, und das reactionäre Kirchenregiment hat sie durch seine Pastore 
unter bis jetzt dauerndem Widerspruch der Gemeinden w i e d e r e i n g e 
f ü h r t . Wenn aber Pastor Nöltingk den Pastor Til ing „grober Unwis
senheit" zeiht, weil er , ein Theologe, Teufelsentsagung mit Teufelsaus
treibung confundire, nnn so möge er jetzt auch mit seinem Parteigenossen, 
dem Herrn Privatdocenten Pastor Lüttens, darüber rechten, der im Citat 
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aus dem „vorigen Hefte" der Zeitschr. für Theologie und Kirche dieselbe 
gleichfalls summarisch Exorcismus nennt. Uebrigens war in der alten 
Kirche zu Augustinus Zeit (aber nicht zur Zeit der Apostel) die rsnun-
eililio vlkdoli (Teufelsentsagung.) mit dem 6xorei8Mli3 (Teufelsaustreibung) 
und mit der exLuMaüo (Teufelsausblasuug) verbunden*). Die reformir-
ten Theologen verwarfen das Ganze mit einander, während Luther es zwar 
nicht für nothwendig erklärte, jedoch beibehielt. — Darum dürfen T. und 
L. meines Erachtens dieses Ganze wohl summarisch Exorcismus nennen. 
Hätte aber T . auch hierin geirrt, so wäre das keinenfalls ,,grobe Unwis
senheit" zu nennen. Der Mann des praktischen Lebens kann wohl allerlei 
kleinlichen Gedächtnißkram der Schnlgelehrsamkeit vergessen und bleibt bei 
alledem ein einsichtsvoller, in Segen wirkender Manu, dem das Wesent-
liche seiner Wissenschaft nicht abhanden gekommen. Und damit möchte auch 
Pastor Nöltingks Anklage gegen T. auf Sophismus, Unbilligkeit und noch 
Schlimmeres zusammenfallen. 

Als das letzte und die schwerste Anklage involvirende Stück ( S . 590) 
hat sich L. die Behauptung Tilings reservirt, daß von Seiten lutherischer 
Pastoren Versuche zur Einführung der Ohrenbeichte gemacht worden 
seieu. Hier nun, sagt er, befinde sich — Tiling — nicht doch! — er selbst, 
Lütkens, in einem „schlimmen Di lemma"; denn so „schwer" es ihm, dem 
Edeldenkenden, werde, er sehe sich genöthigt, dem Pastor Ti l ing entweder 
grobe Unwissenheit oder falsch Zeugniß zu imputireu. En twede r nämlich 
habe Tiling, obgleich selbst Pastor, den Unterschied zwischen Ohrenbeichte 
und Privatbeichte nicht gekann t ; oder aber , obgleich er diesen Unter
schied kannte, es für praktisch gehalten, zum Beweise seiner Behauptung, 
daß das Princip des Protestantismus durch die orthodoxen Pastoren ge
fährdet sei, eine — bewußte F i c t i o n nicht zu scheuen. 

Eine Rettung Tillings aus dieser Scylla und Charybdis scheint auch 
dem ernst redenden N ö l t i n g k ebenso unmöglich als dem höhnenden L ü t 
kens. Und dennoch steht die Sache gar nicht so schlimm! — Bemerken 
wir zunächst, daß L. bei dieser Gelegenheit (S.591) eine kurze und r i ch 
t ige Definition dessen, was die katholische Ohrenbeichte und die prote
stantische Privatbeichte ist, gegeben hat — und wir können uns nur 
freuen, daß unsere Reaction zu der betreffenden Einficht gekommen ist. 
Diese ihre Einsicht aber datirt nicht von lange her. Hase in seiner Kir-

' ) Hase. Dogmatil 3. Auflage. S. 435. 
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chengeschichte, 8. Aufl., 1858, S . 598, sagt: „ in Baiern, als zur Aus
führung der Beschlüsse liturgischer Conferenzen in Dresden das baierische 
Oberconsistonum eiue alterthümliche Liturgie, eine Pr iva tbe ich te , die 
einen starten Geschmack nach Ohrenbeichte hatte und neue Kir
chenzucht verkündete (1856), erhob sich ein so mächtiger Widerspruch der 
Gemeinden, daß diese Maßregeln theils ver leuguet, theils zurückge» 
nommen werden mußten". Und dieser Satz des ebenso geistvollen, als 
gelehrten Kirchenhiftorikers gründet sich auf die klarsten Grundlagen. I n 
der protestantischen Kirchenzeitung 1856. Spalte 1069 :c. sind die bezüg
lichen Erlasse des bairischen Oberconststoriums urkundlich abgedruckt. Die 
baierische Reaction aber steht seit einer Reihe von Jahren schon durch ihre 
Erlanger theologische Facultät mit der Reaction bei uns in sehr enger 
Verbindung. Das ist kein Geheimniß. Die baierische Reaction gab der 
unsrigen die Parole und bald schallte auch von vielen uuserer Kanzeln 
das Wort von der Nothwendigkeit der Privatbeichte nnd zwar vorzugs
weise gegenüber dem geistlichen Amte. Zumal junge Prediger, noch schwin
delnd von der Ueberspannung des Amtsbegriffs eines K l i e f v t h , Lohe, 
V i l m a r , stellten die Nothwendigkeit der Privatbeichte, das „Schlüssel-
amt" des Geistlichen, in dringenden Ansprachen den Gemeinden vor und 
drangen in dieselben, sich dieser Institution der lutherischen Kirche fleißig 
zu bedienen. Wohlgemerlt! sie begnügten sich nicht mit Unterricht über 
die Privatbeichte, sie warteten nicht mit Geduld ab, ob Gemeindeglieder, 
erfüllt von Vertrauen zu ihren Predigern, als ihren geistlichen Vätern, 
freiwillig kommen würden, sie drangen eben darauf um des Amtes willen, 
das sie bekleideten, ja ein junger Prediger machte allen Ernstes in Berk-
holz' Mittheilungen (XII. Band, 5. Heft. 1856) den Vorschlag, den Beicht-
stuhl in unsere Kirchen wieder einzuführen. Zum Glück ist unser Const-
storium kein reactionäres, sondern weiser als das baierische Oberconsisto-
rium, sonst hätte die Sache auch wohl noch weiter gedeihen können. Aber 
dessen ungeachtet übten eifrige orthodoxe Geistliche dennoch einen mora
lischen Zwang in dieser Sache und manche unselbständige, ängstlich 
gläubige Gemeindeglieder fügten sich, wobei es vorgekommen ist, daß ein
zelne sich vorher naiv sorgenvoll gegen andere Gemeindeglieder äußerten: 
„Ach Gott! was soll ich in der Privatbeichte dem Herrn Pastor oder Ober-
paftor beichten?" So manche hatten wohl auch eine Scheu davor, aus 
der Zahl der gläubigen Gemeindeglieder zum sogenannten „Publikum" ran-
girt zu werden, wenn sie das eben moderne Schibolet der gläubigen 
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Lutheraner sich nicht aneigneten. Diese Anschauung der Sache gründet 
sich nicht blos auf psychologisches Kenntniß des Menschenherzens, — sie 
gründet sich auch auf Erlebtes. Nun frage ich: war solche Privatbeichte 
nicht schon wesentlich zur Ohreubeichte geworden? und durfte darum T i -
liug in einer tnrzen Schrift an Gemeindeglieder (Laien), die solche Plötzlich 
mit größtem Eifer geforderte Privatbeichte im richtigen Takt des gesunden 
Gefühls und Menschenverstandes Ohrenbeichte nannten und noch nen
nen, sich dieses Ausdrucks nicht bedienen? Jeder Unbefangene wird dazu 
J a ! sagen und sich freuen der Veranlassung, die Tiling gegeben, daß 
Geistliche unserer reactionaren Partei nuu eiue vernünftige Auseinander
setzung öffentlich darüber geben, was Ohren- und was Privatbeichte sei. 
Das Geisterplatzen ist der Kirche heilsam. Das arge Dilemma hat sich 
erfrenlich gelöst, lerüum ^9in äätur. kann hier gesagt werden. 

Noch einen allerletzten Schlag führt Pastor L. gegen Tiling und der 
beweist leider, daß selbst rechtgläubige Theologen eine Nehabeamsfreude 
daran haben können, mit Scorpionen zu geißeln; aber er macht auch, 
klar, daß ehrliche Wahrheit der beste Panzer gegen solche Hiebe ist. 
L. bezichtigt T. des P l a g i a t s aus Nr. 31 der Protest. K. ^ A r t i 
kel von Dr. Junge . Darauf läßt sich uur antworten: vergleiche 
Jeder diesen Artikel selber mit dem von Tiling wie ichs aufs sorgfältigste 
gethan. Es sind nur e in ige W o r t e , die T. wirklich entlehnt hat. Der 
ganze Passus Tilings aber, der mehr oder weniger Analogie mit der 
entsprechenden Ausführung des Dr. Innge bietet, beträgt ungefähr eine 
S e i t e . Wenn nun T. dabei notirt hätte: „ol. Protest. K. Z. Nr. 3 1 " , 
so wäre offenbar alles in Ordnung gewesen; weder hätte sei« Aufsatz, 
wegen so geringfügiger Anlehnung an eine fremde Arbeit, unselbständig 
heißen können, noch hätte ber Gegner die Genugthuung gehabt, über Pla
giat triumphiren zu können. Bei einem solchen partiellen Anlehnen sein 
Vorbild nicht zu citiren, ist höchstens ein Versehen gegen den l i te rar ischen 
Usus; aber vergebens wird sich Pastor L. bemühen, daraus ein wissen
schaftliches oder gar moralisches Verbrechen zu Machen. Tiling hat in 
dieser wie in andern Abhandlungen seine wissenschaftliche Tüchtigkeit und 
Selbständigkeit zur Geuüge bewährt; der moralische Vorwurf aber prallt 
aus den Angreifer selbst zurück. 

Somit hoffen wir vor jedem Unbefangenen erwiesen zu haben, daß 

P. Tiling seinen Gegnern gegenüber in der Sache und in der Form voG 
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kommen in seinem Rechte ist. Kirche und Geistlichkeit haben auf die Zeit 
und ihre Entwickelung einzugehen, oder die Kirche ist fähig und berechtigt 
sich zu entwickeln, ja sie ist verpflichtet dazu, wen« sie als lebendige Gei-
ftesmacht die Erlösung und Heiligung in Jesu Christo der Welt darstellen, 
wenn sie selber fortbestehen wi l l . Nur in der zeitgemäßen Entwickelung 
erweist sie sich als lebendige, ohne sie würde sie zur Mumie erstarren, und 
zur Ruine werden. Darum hat P. Til ing recht, wenn er in Liturgie und 
Lied, in Wissenschaft und Lehrform, in Sitte und Verfafsuug En tw icke 
l n « g für die Kirche in Anspruch nimmt*). Solche Entwickelungsnothwen-
digleit liegt im letzten Grunde in Gottes heiligem Willen. Christus hat 
uus lein fertiges Lehrsystem, keine fertige Liturgie mit bestimmten ewig 
bleibenden Liedern, keine fertige allgemeingiltige Verfassung, keine fertige 
S i t t e , mithin keine fertige Kirche gegeben, fondern in seiner Weisheit die 
Entwickelung der Kirche nach allen Seiten hin seiner Gemeinde in der 
Zeit anheimgegeben. Da die Menschen, auch die gläubigsten, ohne Aus» 
nähme Sünder waren und sind, darum auch zugleich dem I r r thum unter
worfen bleiben, weil Sünde und I r r thum einander bedingen; fo hat auch 
nichts von Menschen Gesetztes bleibenden ewigen, es hat nur relativen 
Werth, ist vergänglich und der Verbesserung, der Entwickelung bedürftig 
und fähig. — U n d dazu hat auch Christus seinen heiligen Geist, den Geist 
der Wahrheit, seiner Kirche oder Gemeinde verheißen, der sie in alle Wahr
heit d. h. in die Entwickelung der Wahrheit leiten soll. I n nnd mit 
I h m ist die volle Wahrheit und das rechte Leben als neuer Keim in die 
Menschheit gesenkt, darum konnte er sprechen: ich bin der Weg, die Wahr
heit und das Leben. Aus diesem Keim entwickelt und entfaltete sich der 
weltgeschichtliche Baum des Christenthums, immer reicher immer schöner, 
immer lebensvoller, in Mannigfaltigkeit uud doch in Einheit. Das haben 
auch schon uusere reformatorischen Väter erkannt. Als auf dem Reichstag 
zu Augsburg zum Abschlüsse des Religionsfriedens 1555 die Päpstler und 
besonders die Jesuiten die Evangelischen an den Buchstaben ihres eigenen 
Bekenntnisses binden wollten, indem sie verlangten, daß den Evangelischen 
die Glaubensfreiheit nnr unter der Bedingung ertheilt werde, daß sie für 
alle Zeiten bei ihrer bekenntnißmäßigen Lehre blieben, da wiesen unsere 
Vater diesen ihnen angesonnenen Zwang standhaft zurück und bedangen sich 
in dem genannten Frieden ausdrücklich ein freies Bekenntniß nicht blos 

-) Bezüglich der Ve r fassung der Kirche hat er's nur zu wenig gethan, da diese 
gerade am meisten hinter den billigen Anforderungen der Zeit zurückgeblieben ist. 
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derjenige» Lehren, so sie aufgerichtet hätten, sondern auch derjenigen, so sie 
nachmals au f r i ch ten würden* ) . Ein schlagender Beweis, wie ge
sund das evangelische Bewußtsein in ihnen war, wie wenig man damals 
meinte, das Gebäude der Reformation schon völlig ausgebaut zu haben, 
wie sorgfältig man sich die Freiheit zum Weiterbau vorbehielt, wie wenig 
man also daran denken konnte, irgend jemand, geschweige denn die Prediger 
des Evangeliums durch einen auferlegten Zwang an der nöthigen Arbeit 
daran zu verhindern. Solche Absicht hat kirchliche Reaction unzählige 
Male in Schrift und Wort kund gegeben. Ich erinnere nur au S a r t o 
r i us, der vom Augsburger Religionsfrieden, vom wcstphälischen und an
deren Friedensschlüssen, die Pflicht der Lutheraner herleitete, für alle Zeit 
bei der ersten Lehrfassung zu bleiben und ihnen alle politische Berechtigung 
der Existenz absprach, wo sie davon abweichen würden, während selbst die 
entschiedenste aller symbolischen Schriften, die Concordienformel, gleich in 
der Einleitung, M . 8 u . 9, als leitenden Grundsatz ausspricht: „Die andern 
Symbola und angezogene Schriften sind nicht Richter wie die heilige Schrift, 
sondern allein Zeugniß und Erklärung des Glaubens, wie jeder Z e i t 
die heilige Schrift in streitigen Artikeln in den Kirchen Gottes von den 
dama ls Lebenden verstanden und ausgeleget, und derselben widerwär
tige Lehre verworfen und verdammet worden". 

Weil das Streben der Reaction, die alten Znstände nnd Formen 
unter jeder Bedingung zu halten oder wiederherzustellen, gegen das Wesen 
und die Nat'nr des Protestantismns streitet, hat sie sich auch factisch nie 
durchführen lassen, oder nur auf sehr kurze Zeit. Und je größer die Ge
waltmaßregeln der Reaction in alter und in neuer Zeit waren, die berech
tigte Entwickelung der Kirche niederzuhalten, mit um so größerer Gewalt 
sind die Dämme durchbrochen und leider Mit revolutionärer Gewalt auch 
Heilsames und Nützliches und Berechtigtes weggeschwemmt worden. Das 
Extrem arbeitet eben dem entgegengesetzten Extrem in die Hände. Wie 
oft ist dieses Naturgesetz auch des Geisteslebens den Reactionären vorge
halten worden von der Geschichte in alter, neuer und neuester Zeit und 
einsichtsvollen Männern, die es mit ihrer Kirche treu und gut meinten — 
wie bei uns in letzter Zeit von Guleke und Tiling — aber immer verge
bens. Herrschsucht und Intoleranz verblendeten immer noch die Reactionären; 
sie waren unfähig zu lernen und zu vergessen, wollten nur das Alte gelten 

*) Dr. I . E. Johannson, die Anfänge des Symbolzwanges. Lpz. 1847. 
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lassen, während doch der Erlöser Matth. 13, 23 spricht: Darum ein jeg
licher Schriftgelehrter, zum Himmelreich gelehrt, ist gleich einem Hausvater, 
der aus seinem Schatz A l t e s uud N e u e s hervorlangt. 

Nun Gott sei Dank! unsere Reaction fängt an Einsicht zu gewinnen, 
das haben wir aus so manchen Zugeständnissen der Pastoren Lütkens und 
Nöltingk erkannt, das erkennen wir besonders aus eiuer Abhandlung des 
Prof. Dr. v. E n g e l h a r d t , „der Senfkornglaube" (Dorpater Zeitschrift 
für Th. und Kirche 1861). Hier ist der Verfasser auf rechter Fahrte; 
Gott gebe, daß sie mit Unbefangenheit, die auch den Gegner achtet, weiter 
verfolgt werde. Um das zu fördern, kann ich nicht unterlassen, alle geneigte 
und etwa auch ungeneigte Leser dringend zu bitten, über unsere, wichtige 
Frage eine kleine aber lichtvolle Schrift zu lefen, die besser und schlagender 
als Guleke und Tiling und ich darüber Licht verbreitet. Dieselbe ist: D i e 
E n t w i c k e l u n g des P r o t e s t a n t i s m u s . Eine akademische Rede von 
Dr. K. Hase, Lpz. 1855, 32 Seiten. Hier spricht einer der größten 
Kenner der Kircheugeschichte und Dogmat i l , den unsere Zeit aufzuweisen 
hat, die Resultate seines über ein Menschenalter dauernden ernsten For-
schens über unsere Frage aus, welche die Beherzigung auch der Gegner 
verdienen. 

Aber — so hört man oft klagend einwenden — soll denn nichts Blei
bendes sein, hier, wo sonst Alles dem Wechsel unterliegt? So l l denn selbst 
die Kirche nicht das Bleibende bieten, worauf der Mensch sicher ruhen kann 
in der Unruhe des Lebens und in der Angst des Todes? — Ich antworte, 
ganz gewiß soll die Kirche uns auf das Ewigbleibende stellen uud weisen, 
aber das besteht weder in einer fertigen Liturgie mit eben solchen Liedern, 
noch in einer fertigen wissenschaftlichen Lehre, noch in einer fertigen Kirchen
verfassung, noch in einer festen äußern Sitte. Das Ewigbleibende in der 
Kirche, der ewige Grund, auf dem sie selber ruht, ist allein der G l a u b e 
an J e s u s C h r i s t u s , der sich in Andacht, Wissenschaft und Leben be
zeugt und b e t h ä t i g t , abernicht auf diesen r u h t , wie die Menschen 
oft irrthümlich, die Protestanten l a t h o l i s i r e n d wähnen. Was aber der 
Glaube an Christus sei, der uns zu Christen und selig macht, das komite 
ich nicht besser darstellen als mit den Worten des ausgezeichneten Theologen 
R o t h e in seiner Predigt: der Kamps zwischen Glauben und Unglauben an 
Jesum in den Herzen der Kinder unserer Zeit (Heidelberg 1862). Ich ver
weise also auf diese Schrift und denke, jeder Unbefangene, der sie gelesen, 
wird dem Versasser dankbar zustimmen, denn der hat den Nagel auf den 
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Kopf getroffen. Der Geist der Wahrheit spricht zu u n s , das ist die 
Hauptsache, auf die es ankommt, das ewig Bleibende, das unser Herz mit 
Frieden, Freudigkeit, Muth, Kraft und Liebe erfüllt und der Anfang eines 
neuen geheiligten Geisteslebens in uns wird. Darum kouute auch Christus 
sprechen: „wer an mich glaubt, der h a t das ewige Leben". Er bat es 
schon in dieser Welt der Vergänglichkeit. Dieser Herzensglaube ist darum 
auch die Hauptsache in der christlichen Kirche oder Gemeinde, das P r i 
märe in derselben. Die Liturgien und Lieder, die Arbeit der Lehre und 
Wissenschaft, die Verfassung und die äußern S i t t e n , so nothwendig und 
wichtig sie auch als Bezeugungen des Herzensglaubens sind, — sie sind 
doch nur das Secundäre, Wandelbare, — ja, wenn sie hinter der allge
meinen Zeitentwickelung, die Gott allem Menschlichen in seiner Weisheit 
zum inneren Lebensgesetz gemacht, zurückbleiben, so sind sie nur Ablagerungen 
des Glaubens aus einer abgelebten Culturepoche. 

Und wie solcher Herzensglaube das Freieste is t , was es überhaupt 
auf Erden giebt, das nie erzwungen, nur durch Christi Liebe uud Wahrheit 
erdrungen werden kann, so kann auch das daraus abgeleitete Secundäre 
nur ein Freies sein und muß um so mehr dem Prozeß der Entwickelung 
unterliegen, als es Menschenwerk uud darum mangelhaft ist. Namentlich 
aber soll die Wissenschaft in Allem die Wahrheit als ihr oberstes Gesetz 
erkennen, uud jemehr sie treu i h r folgt, um so mehr dient sie zu Gottes 
Ehre und zu der Menschen Wohl. Sie ist darum uie in ihren Forschuugen 
zu behindern — und sie hat den Geist der Wahrheil, der ein heiliger ist, 
als heilsames Reagens gegen menschliche Irr thümer in sich. Auch die 
Theologie ist ganz Wissenschaft, die Wissenschaft vom Christenglauben, und 
darum allem Gesetz der Wissenschaft unterworfen. Sie ist nun und nim
mermehr — Glaube. Dieser wohnt nur im Menschenherzen, das die fol
gen- und segensreichste That der vertrauenden Hingabe an den Herrn in 
sich vollzogen hat. Die Begriffe von Wissenschaft und Glaube sind darum 
wohl zu unterscheide» und es entsteht die heilloseste Verwirrung, wenn man 
sie beide confuudirt. So sehr sie aber auch zu unterscheiden sind, — sie 
sind dennoch nicht wider einander. Sie stammen ja beide aus Gott und 
müssen darum zusammenstimmen. „ W i r glauben mit Schleiermacher an 
den ew igen V e r t r a g zwischen dem l e b e n d i g e n christlichen 
G l a u b e n und der f re ien - Wissenscha f t . Je lebendiger unser 
Glaube, desto freier wird er das Wissen lassen und je gründlicher von der 
Freiheit der Wissenschaft Gebrauch gemacht w i r d , desto gewisser wird sie 
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zur Lebendigkeit des Glaubens beitragen. Der rechte lebendige Glaube 
vertragt nicht nur, er berechtigt, er fordert, er erzeugt die freie Wissenschaft. 
Die rechte volle freie Wissenschaft zerstört nicht den Glauben, sondern führt 
überall auf den Glauben als ihre Ergänzung und Voraussetzung; nur 
halbes Wissen führt zum Unglauben". (Aus dem trefflichen Vorwort zur 
Protest. Kirchen-Zeitung von H. Krause, 1854, N r . 1.) 

Die Reaction, wie sie, die Scheidung von Theologie, als Wissenschaft, 
und von Glauben nicht vollzogen hat, fondern sie beide fortwährend 
mehr oder minder confundirt und darum von dem sogenannten 
orthodoxen Lehrsystem als von der „Theologie aller Zeiten" reden 
kann, sie glaubt auch nicht an den ewigen Vertrag zwischen Glauben und 
Wissenschaft und kennt darum weder eine freie Wissenschaft noch einen 
freien Glauben. Sie wil l die Wissenschaft zur Umkehr zwingen und 
auch den Glauben e rzw ingen und verdirbt damit beides, Glauben und 
Wissenschaft, und thut damit aller rechten, friedlichen, segensvollen Ent
wickelung Eintracht. Sie ist darum immer intolerant, kann keine andere 
wissenschaftliche oder Glaubensüberzeugung neben sich in e iner Kirche dul
den und geht zu Verfolgungen über, — von welchen der freisinnige Glaube 
und die freifinnige Wissenschaft immer fern geblieben sind. Die Reaction 
ruft so die Revolution hervor. 

Nun, Gott sei Dank, daß in neuerer Zeit die Anfänge einer Besin
nung der Reaction gemacht sind, und wir haben sie freudig constatirt. 
Aber wir müssen auch wünschen und. erstreben, daß solche Besinnung nicht 
auf halbem Wege stehen bleibe, damit wäre dem Glauben ebensowenig 
als der Wissenschaft — und auch zuletzt der Kirche nicht geholfen, die 
offenbar nach neuen zeitgemäßen Formen für das Glaubensleben ringt. 

M . K a u z m a n n , 
Pastor zu Odenpä. 
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Der Psaudbejih in Mond . 

N i e nachstehende Untersuchung hat zum Zweck, die Rechtsverhältnisse des 
Pfandbesitzes an Landgütern in Livland näherer Betrachtung zu unterzieh», 
die historische Entwickelung nnd die Bedeutung dieses Instituts zu erläutern, 
den Gang der Gesetzgebung in Beziehung auf dasselbe zu verfolgen, endlich 
die v ö l l i g e U n H a l t b a r k e i t des F o r t b e s t e h e n s des P f a n d 
besitzes i n d e r j e n i g e n F o r m , w i e er g e g e n w ä r t i g besteht , 
nachzuweisen. 

Ueberblickt man die Entwickelung des livländischeu Privatrcchts, so
weit dieselbe an codificatorische Acte geknüpft ist, so findet man, daß das 
Land (wir sehen hier zunächst von den Nigaschen Statuten ab) vor fünfte-
hülbhnndert Jahren seinen letzten Gcsetzescodcz erhalten und erst in nnscrn 
Tagen die Aussicht gewonnen hat, vor Ablauf des halben Jahrtausends 
ein neues Gesetzgebungswerl zu gewinnen. Jener Codex ist das m i t t l e r e 
l i v l ä n d i s c h e N i t t e r r e c h t , dessen Comvilation man etwa um das Jahr 
1400 setzt. Seit Jahrhunderten in Livland als Gewohnheitsrecht im Ge
brauch, wurde es von der schwedischen Regierung als solches förmlich an
erkannt und berührt in seinen ungeordneten 249 Kapiteln so vielerlei, daß 
gelegentlich auch die meisten Verhältnisse des Privatrechts znr Sprache 
gekommen sind. I n nicdersächsischcr Mundart abgefaßt, ist es erst zu An
fange dieses Icchrhnnderts durch des guten alten Buddcnbrock schlechte 
Uebersetzung mit ihren unkritischen Noten und überflüssigen Parenthesen 
allgemeiner bekannt geworden. 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. lX. Hft.. 2 u. 3. 15 
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Außer dem Ritterrecht kann aus der Sclbständigkeits-Periode Livlands 
nur noch des Privilegii des Erzbischofs Sylvester von 1457, der f. g. 
neue G n a d e , als einer noch heute muuteren Quelle unseres Privatrechts 
erwähnt werden. I n ErbMen wird noch wto 6io auf dasselbe Bezug 
genommen. 

Die po ln i sche P e r i o d e ist für das Privatrecht nur durch das
jenige bedeutungsvoll, was sie anerkannt, nicht was sie selbständig gegeben 
hat. Die meisten der XXVI I Artikel des Sigismund Augustischen Pr iv i 
legs haben jetzt nur noch ein historisches Interesse; das aber, was uns 
in den Artikeln I und IV garantirt worden, die „t^onlosLio ^uFULwna", 
der „KermknieuZ NaxiZtratug" und—worauf es für den hier vorliegen
den Zweck besonders ankommt — die ,,^'ui-g, ( - e r m a n o r u i n p r o p r i a 
ao e o n s i i L t a " , ist unvergänglichen Wesens — m i t ihm stehen uud 
fallen wir. 

Aus der Periode der schwedischen H e r r s c h a f t sind viele Einzel« 
Verordnungen und singulare Bestimmungen, darunter manche willkürlich 
genug nur durch eiue wenig wählerische Präzis, in unser Privatrecht über
gegangen ; gefährlicher war der von der schwedischen Negierung zu wieder
holten Malen gemachte Versuch, das schwedische Recht in seiner Totalität 
dem Lande zu octroyiren, nm so gefährlicher, als dieses Recht bereits co-
dificirt vorlag und schließlich durch eiue deutsche Uebersetzung mundrecht 
gemacht werden sollte. Aber es gelang, den sechs M a l versuchten Sturm —, 
der letzte erfolgte nicht lange vor der Schlacht bei Poltawa — abzuschlagen. 
Indessen ging die 1709. durch die Uebersetzung gestreute Saat dcnnccb 
auf — wunderlich genug: erst nach dem Aufhören der schwedischen Herr
schaft; zwar nicht das Korn des Textes, aber doch das Unkraut der Noten — 
ein warnendes Beispiel dafür, wie gefährlich einem Lande, das einer ab
geschlossenen, Codisscation ermangelt, die Z u g ä u g l i c h m a c h u n g selbst 
mißliebiger, aber formell abgerundeter Gcsetzeskörper werden kann, wenn 
eine bequeme Praxis nicht von dem bessern Rechtsbewußtsein des Laudes 
controlirt wird. Eben aus diesem Mangel einer Codisication erklärt sich 
denn auch die außerordentliche Bedeutung, welche die Praxis in Livland 
erlangt hat, wiewohl eben diese Praxis uns oft bei den ersten und wich
tigsten Rechtsfragen, namentlich im Erbrecht, im Stiche läßt, indem sie, 
wissenschaftlich wenig geläutert, ein vielfaches Schwanken verräth und oft 
auch gänzlich schweigt. 

Die Periode der russischen H e r r s c h a f t begann mit der aberma-
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ligen Inauguration der „gemeinen deutschen Rechte", wie sich solche die 
livländische Ritterschaft im Punkt 10 ihrer (Kapitulation ausbedungen hatte. 
I n der Frage, ob anch die in der Zeit zwischen dem Privilegium 8. ^.. 
und der Kapitulation ergangenen deutschen Reichsgesetze in dem beregtcn 
Punkte der letzteren miteinbegriffen zn erachten seien — einer Frage, die 
vor einiger Zeit unter unseren bedeutendsten Civilisten lebhafte Discusfionen 
hervorrief — hat Fr. G. von Bunge, der Begründer der wissenschaftliche« 
Behandlung unseres Privatrechts, in der liebenswürdigsten Weise sich über
wunden gegeben, indem er der von W. von Bock vertretenen Bejahung 
dieser Streitfrage sich angeschlossen hat.*) 

Die Verbindung Livlands mit Rußland konnte nicht verfehlen, eine 
eingreifende Rückwirkung anf viele Theile des öffentlichen Rechts zu üben; 
dagegen blieb das eigentliche Privatrccht im Ganzen und Großen von die-
sen Einflüssen unberührt. Es erklart sich leicht, daß das russische Privat, 
recht, ungeachtet der staatsrechtlichen Abhängigkeit der Ostsceprovinzcn von 
Rußland, dennoch hier keinen Eingang zn finden vermochte, wie etwa der 
Oocls Napoleon im Elsaß und selbst in den nur zeitweilig mit Frankreich 
verbunden gewesenen Theilen Deutschlands. Der Ooäo Nupnleon ist eine 
immerhin geistreiche Abstraction aus dem römischen Recht, traf also auf 
verwandte Elemente; während das russische Recht bis auf dessen Eodifica-
tion im Jahre 1832 einen Haufen unorganischer Gesetze bildete, die anch 
nach ihrer Systematisirung keinerlei Anknüpfungspunkte für das aus deutsch-
rechtlicher Wurzel erwachsene und unter dem Einfluß des gcmeiuen Rechtes 
fortgcbildcte Privatrecht dieser Provinzen boten. Gern lassen wir der 
russischen Regierung die Gerechtigkeit widerfahren, daß sie, im Gegensatz 
zu der schwedischen, zu keiner Zeit die Absicht zn erkennen gegeben, das 
reichsrcchtliche Privatrccht dem provinziellen zn substitniren, daß sie die 
ausschließliche Gültigkeit des letzteren vielmehr ausdrücklich und wiederholt 
anerkannt hat.") Wenn der Bestand des provinziellen Privatrechts hier 
und da alterirt worden, so,trägt die Schuld dessen eben wieder nur die 
Präzis, welche die von der Göuvernements-Negierung, eiuem Institnt der 
Statthalterschaftsverfassung, seit 1783 publicirten Ukascn nach Bequemlich
keit adovtirte und in das Ncchtslcbcn einführte, aus welchem dieselben 

' ) v. Bunge, liv> und estl. Privatrecht § 14 not. v. 
**) Co z. B. in dem Nam. Uk. der Kaiserin Anna v. 10. Sert. 1737; in dem Nam. 

Uk. der Kaiserin Katharina II. v. 3. I u l i 1783 Z 2, ungeachtet eben dieser Utas die pol> 
M « Verfassung Li»> und Estlands von Grund aus abänderte. 

15? 
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wieder auszumerzen die bewußte, aber oft genug schwierige Aufgabe einer 
spätere» Generation gewesen ist. Es ist v. Bunge's nicht genug zu prei
sendes Verdienst, daß er es gewesen, der schon vor 40 Jahren, gleich im 
Beginne seiner schriftstellerischen Laufbahn *), vom Standpunkte der Wissen
schaft wie des positiven Gesetzes den blinden Respect vor den „gedruckten 
Patenten" gebrochen und dem durch seine Schüler seit 30 Jahren im prak
tischen Rechtslebeu vertretenen Grundsatze Eingang verschafft hat: 

daß privatrechtliche Bestimmungen des russischen Rechtes in den 
Ostseeprovmzen nur entweder als erste oder als letzte Rechts
quelle in Anwenduug kommen können — 

jenes nämlich, wenn sie ausdrücklich auf diese Provinzen ausgedehut oder 
speciell für sie erlassen sind, dieses, wenn alle übrigen hier geltenden Rcchts-
quellen, namentlich auch das gemeine Recht, schweigen. 

Diese letztere Concession wird von Bunge (und auch von C. Neu
mann" ) durch das staatsrechtliche Abhängigkeitsverhältniß vom Reiche 
motivirt. WKwohl zugegeben werden mag, daß diese Frage von rein theo
retischem Interesse ist — denn wo sollte uns wohl das gemeine Recht im 
Stiche lassen? —so scheint jenes Zugeständniß doch nicht ausreichend moti
virt zu sein. So ganzlich heterogene Rechtscompleze lassen sich nun einmal un
ter leinen Umständen verschmelzen, und wenn das 0arpu8 ju r i s , die geschrie
bene Vernunft, nicht ausreicht, so greift mau zu der ungeschriebenen. D a s 
russische Recht g i l t u n s n u r en tweder i n erster S t e l l e oder 
g a r n ich t . 

Der gefährliche Satz, den man, böswillig oder gedankenlos, wohl hat 
aussprechen und nachsprechen hören: das Masen-Necht habe hier Anwen
dung zu finden, wenn diese Provinzen nicht ausdrücklich ausgenommen — 
hat jetzt den richtigen Gegensatz erhalten: es gelte nur, wenn es in den 
Masen ausdrücklich aus diese Provinzen ausgedehnt worden, und damit ist 
denn die feste Basis für unser Rechtsleben wiedergewonnen. Jener der 
jüngsten Schule russischer Gesetzesmänner und Verwaltuugsbeamten ange
hörende Satz hat seine Abfertigung in einem vom Iustizminister i. I . 1849 
an einen der Procureure in den Ostseeprovinzen erlassenen Rescripte erhal
ten, in welchem principiell ausgesprochen ist, daß der X . Theil des Swod 

' ) I n der Vorrede (S . I.XI) zu dem von ihm i. I . 1823 herausgegebenen ,Chro-
nologischen Repertorium der russischen Gesetze". 

" ) I n v. Bunge's und v. Madai'S theoretisch-praktischen Erörterungen ,c> I. S , 77. 
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der Reichsgesetze (der das russische Privatrecht und den Civilptoceß enthält) 
in den Ostseeprovinzen im Allgemeinen leine Anwendung zu finden habe, 
sondern nur insoweit, als einzelne Bestimmungen desselben ausdrücklich auf 
diese Provinzen ausgedehnt worden. 

Solcher in das Privatrecht eingreifenden Gesetze nun, die in der Zeit 
der russischen Herrschaft ausdrücklich auf Livland ausgedehut oder eigens 
für diese Provinz erlassen worden, giebt es nur wenige, und diese wenigen 
sind im Ganzen als ein Fortschritt in der Rechtsentwickelung zu erachten. 
So die schon unter Peter U. erfolgte Ausdehnung des Erbrechts in 
Mannlehengütern auf das weibliche Geschlecht; die Allodification der Lehen 
nntcr Katharina I I . uud die von derselben Kaiserin decretirte Emancipation 
ihres Geschlechts von der ewigen Vormundschaft, unter der es nach dem 
älteren Rechte stand. Erwähnt man nun noch das i. I . 1787 erlassene 
Gesetz über die Klageverjährung, welches auch auf die erwerbende Verjäh, 
rung bei nns nicht ohne Einfluß gewesen ist und durch ein offenbares 
Mißverständniß auch die tiefgreifendste Einwirkung auf die hier zu behan
delnde Frage — die des Pfandbesitzcs — geübt hat ; nennt man dann 
noch die — gegenwärtig aus factischen Gründen ziemlich obsolet gewor
denen — Bestimmungen über die Succession in Kronsarrendcn, ferner die 
mit dem Provinzialrecht im Wesentlichen übereinstimmenden Verordnungen 
des Kirchengesetzes von 1832 über den kirchlichen Theil des Ehcrechts, 
endlich die in den Jahren 1855 und 1858 ergangenen Gesetze über die 
Stiftung von Familien-Fideicomnissen — so ist man mit den Gesetzgebungs
acten der russischen Periode so ziemlich zu Ende. 

Außerdem hat die Gesetzgebung nur noch in e i n Institut des einhei-
mischen Privatrechts eingegriffen, und zwar mit einer Reihe von Gesetzen, 
die, von vorn herein die Eigenthümlichkeit des Institutes verkennend, dem
selben allmälig eine Gestalt zu gebeu gesucht haben, unter der sein eigent
liches Wesen nnr noch dem tieferdringenden Auge erkennbar ist. W i r meinen 
den P fandbes i t z an L a n d g ü t e r n . . 

Die landläufige, leider auch von der russischen Staatsregierung, seit 
sie die Pfandcontracte ins Auge zu fassen begann d. h. seit Einführung 
der Krevoststeuer in Livland, getheilte Ansicht ist: der Pfandbesitz sei eine 
noch ziemlich junge Erfindung der Juristen (in spooie der Advokaten), 
welche diesen Ausweg ersounen hätten, um den zum Eigeuthumserwerb 
von Landgütern nicht berechtigen Personen zum Güterbesitz zu verhelfen, 
dann auch, um der Krone die ihr beim Verkauf von Immobilien gebüh< 
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rcnde Krepoststcucr zu cutzichn oder wenigstens den Zeitpunkt der Entrich. 
tuug derselben in das Belieben des Käufers zu stellen, zu welchem Behufe 
wau die Verbindung der cveutuellcu Kaufcoutracte mit dcu Pfandcontractcu 
erfuudcu habe. Der Pfaudbcfitz würde darnach vom Jahre 1783, wo die 
Krepoststeucr ciugcfüdrt wurde, beziehungsweise vom Jahre 1789 datiren, 
in welchem, wie in eiuem andern Orte *) nachgewiesen worden, das livlän, 
dische Hofgcricht die Eigcuthumszuschreibung vou Landgütern an Personen 
bürgerlichen Standes zu verweigern begann — eine Zeilbestimmung, die 
freilich für diejenige» nicht maßgebend sein wird, welche noch immer nicht 
daraü glauben wollen, daß der Eigeuthumserwcrb von adeligen Güter» 
in Livland Personen bürgerliche» Standes Jahrhunderte laug bis zum 
Jahre 1783 (ein Jahr, das für das contineutale Europa den Anfangs-
puult des moderneu Staats bezeichne« sollte) zugänglich gewesen ist. 

Nichts kann irriger nach beideu Richtungen hin sein, als jene Anschauung. 
Der Pfandbesth in Livland ist so alt wie das deutsche Recht an 

diesen Küsten. Es bedarf in der That nnr eines Blickes in die Güter-
gcschichte Livlauds, um sich von der Wahrheit dieser Thatsache zu über
zeugen**). Allerdings trägt der Pfaudbcsttz in der ältern Periode einen 
vou dem der später« Zeit abweichenden Charakter: bis tief in das 17. 
Jahrhundert hinein gab die Sicherung eines Darlehns unzweifelhaft den 
nächste« Grund zur Verpfändung von Landgütern ab. Der Grund, der 
zu derselben Zeit dem Pfanoschastsbcsch in Deutschland an Stelle des Ver
kaufs Verbreitung gab, nämlich um dem Recht der nächsten Erben, das 
beim Verkauf, nicht aber bei der Verpfändung von Erbgüter« bestand, 
auszuweichen — war, wie Bunge***) bemerkt, für Livland nicht zutreffend, 
weil hier auch zur Verpfaudung vou Erbgütern der Co«scns der nächsten 
Erbe« erforderlich wari-). 

*) Valt. Monatsschr. Band III S. 888 ff. 
*") S. v. Hagemeistcrs Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlanbs. 

2 Vde. Riga, 1836 u. 1837. — Die „Erste Fortsetzung" zu denselben (von C. v. Tiefen-
Hausen) Riga. 1843. — Die „Zweite Fortsetzung", von F. v. Buxhöwden (auf Oese! be> 
züglich). Riga 1851. — Est» und Livlündüche Brieflade, herausg. v. Fr. G. v. Bunge 
(später von E. Pcibst) und Baron R. v. Toll. Reval, 1856 u. 1861. Sie umfaßt die 
dänische und Ordenszeit, die polnische und schwedische Zeit bis 1650.. 

* " ) Liv« und estländischeS Privatrecht § 152. not. 3. 
f ) I n der „est. und livländischen B ieflade" heißt es in ber Regel bei Verpfänbun» 

gm von Landgütern: .mit Vollwort und Vorwissen" oder „mit Wissen und Willen meiner 
lieben Hausfrau"; aber es kommt auch vor: „mit Wissen und Vollwort aller unserer 
rechten Erben*. ( I . Nr. 128). 
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Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts tritt aber ersichtlich eine Wen
dung in diesen Verhältnissen ein. Zwar kommen noch Pfandcontracte vor, 
die dnrch ein Darlehnsbedürfniß des Pfandgebers hervorgerufen werden; 
aber in der Ueberzahl der Falle, und vollends im 18. Jahrhundert, tritt die 
Verpfändung völlig an die Stelle des bedingten Verkaufs. Man bedurfte 
nämlich einerseits nicht mehr nothwendig der mit der Vesitzübertragung 
verbundenen Verpfändung des Gutes zur Sicherstellung eines Darlehns, 
seitdem die schwedische Regierung das Hypothekenweseu in Livland orga
nisiert nnd somit denn eine mehrfache Verpfändung desselben Immobils 
ohne Beeinträchtigung der Sicherheit des Creditors ermöglicht hatte, und 
schon vom Jahre 1642 finden sich Ingrossationen hypothekarischer Forde
rungen ohne Besitzübertragung"); andererseits zog man, scheint es die 
Verpfändung dem ihr nächstverwandten und particnlarrechtlich vielfach mit 
ihr zusammengeworfenen römischrechtlichen Institut des Ve rkau fs auf 
Wiederkauf vor, weil die rechtliche Lage des Pfaudgebers bei der erste
ren ungleich günstiger war, als bei dem letztern. Insbesondere ging das 
Ciu lös l lugsrecht dem Pfandgeber uiemals verloren und konute ohne 
Weiteres gegen jeden dritten Besitzer geltend gemacht werden; die Klage des 
Verkäufers beim Verkauf aus Wiederlauf war dagegen nur eine persön
liche, nur gegen den Verkäufer, nicht gegen einen Dritten geltend zu ma
chende; und sie war der Verjährung unterworfeu gleich andern Klagen**). 

Versenken wir uns, um über die historische Gestaltung des Pfand-
besttzes Anhaltspunkte zu gewinnen, für einen Augenblick, die „Vriestcide" 
in der Hand, in jene Zeit vor Erfindung der Hypothekenbücher und Cre
ditbanken, der Lebensassecuranzen und Hypothekenversicherungen und ande
rer mehr oder weniger nützlichen Dinge, mit denen die moderne Welt ihr 
Eigenthum zu schützen sucht. 

Vorausbemerkt mag werden, daß in der „Briestade" — die zwar über
wiegend estländische Urkunden bringt, welche indessen bei der Gleichartigkeit 
der Rechtsentwickelung unbedenklich zur Exemvlistcation auch für Livland 
benutzt werden können — auch bei Psandschaften in Landgütern fast aus-

' ) Bunge a. ll. O. § 160, not. 5 
**) I n der ,Briefiade" sind wir nur auf e inen Fall eines Verkaufs auf Wiederkauf 

gestoßen. Er betrifft den „Antheil de« halben Schlosses zu Berson" zwischen den Vettern 
von Tisenhusen. Der Käufer verspricht dem Verkäufer, .falls der allmächtige Gott die. 
fem mit, seiner ehelichen Frau Mannskinder geben sollte", ben Antheil wieder für dm Kauf» 
preis zu lassen. 
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schließlich Glieder adeliger Geschlechter als Pfandgeber wie als Pfand
nehmer auftreten, und daß selbst die Erschcinnng eines Bürgermeisters von 
Neva! oder eines andern Gliedes der ritterbürtigen Patrizierfamilien eine 
seltene ist, was sich ans der scharfen Sonderung der Stände nnd der Le-
bensbcschäftignngen in der damaligen Zeit erklärt; in den weiterhin zu 
exccrvircuden Hagcmcisterschcn „Materialien" tr i t t zwar die die neuere 
Zeit charaltcrisirende Mischung der Stände und Berufe auch.im Pfand« 
gütcrbcsitz sehr ersichtlich hervor; es sollen jedoch, dem vorangegcbe-
ncn Zwecken gemäß, nur solche Fälle hervorgehoben werden, wo P e r s o 
nen a d e l i g e n S t a n d e s die P f a n d n e h m e r gewesen sind, u n d 
z w a r vo r E i n f ü h r n n g der Kreposts teuer . 

Von den eigentlichen Pfandschaftcn in der „Bricfiade" sind zunächst 
zn unterscheiden die Echuldurkundcn, welche einen Pfandbcsitz zur Folge 
haben konnten, bei denen jedoch aus dem vorliegenden Material nicht er
sichtlich, ob er wirklich eingetreten ist. Diese unseren gegenwärtigen hypo
thekarischen Obligationen entsprechenden Schuldurkundcn lauten ziemlich 
gleichförmig folgendermaßen: 

Der Aussteller „bekennt vor Jedem, daß er mit seinen rechten Erben 
rechter redlicher gelehnter Echnld schuldig sei dem N.K. und seinen rechten 
Erben oder Wciscrn dieses Briefes" so und so viel alte Mark Rig., oder 
alte gute schwere cuglische Nobcln u. dgl. m. Der Zahlungstermin (am 
nächsten Et.Iohannis-Bavtistcn-Tage oder nächstkommenden St . Mart ini zc.) 
wird festgesetzt. „Sollte dies nicht geschehn, da Gott für sei, so soll uud 
mag der Gläubiger oder dieser Briefweiser angreifen (antasten) oder an
greifen lassen das Dorf oder das Gut N. N. mit Landen, Leuten nnd der 
Leute Schuld, gekerbte uud ungekerbte, alten und ncncn Zinscu, Zehnten, -
Nutzungen, Eigenheiten, Freiheiten, Recht «ud Gericht nnd allem audern 
Zubehör zu Wasser uud zu Lande, gebraucht uud ungebraucht, nichts aus
genommen, als ein cingewilligtcs, besitzlichcs, branchlichcs Pfand frei und 
friedlich für eigen zu gebrauchen uud zu besitzen, und soll er diese Güter 
nicht räumen, es sei denn zuvor die Schuld uud dazu die Hindernisse, 
Versäumnisse und erweislicher Verwendungen wohl bezahlt. Endlich ge
lobt der Schuldner nnd wil l gewährleisten, daß das obvcrpfändetc Gut 
vor und uach Ausstellung dieses Briefes frei, quitt und unvcrsetzt und un-
verpsäudct sei". ( S . Bricfiade I . Nr . 126. 133. 174. 180. 187. 242. 
030, 747, 889, 1352. 1408 u. v. a.) 

Die eigentlichen Pfandschaften unterscheiden sich von diesen Schuld-
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briefen nur dadurch, daß der in den letzteren eventuell eingeräumte Pfand-
befitz sofort eintrat und häufig zugleich die Zahl der Pfaudjahre bestimmt 
wurde. „Wi l l der Verpfänder — heißt es dann — oder seine rechten Er
ben nach Ablauf dieser Frist das Gut wieder lösen, so soll er zu Ostern :c. 
zuvor kündigen und demnach zum nächsten Ostern die Schuld dem Pfand
besitzer oder s. r. E. entrichten, und wohl zu gutem Danke, ohne seinen 
Schaden, mit allen erweislichen redlichen Verwendungen, welcherlei sie auch 
sind, frenndlich zu bezahlen. Würde die Bezahlung in dem obgedachten 
Termine nicht erfolgen, so soll der Pfandnehmer nnd seine Erben das Gut 
nicht eher ränmen und verlassen und es hinfort in ihrer besitzenden brau
chenden Gewere behalten, ohne Widerspruch und Hinderniß von Seiten 
des Schuldners, Jahr bei Jahr, bis die Schuld mit alleu redlichen er
weislichen Verwendungen jeder Art wohl bezahlt ist, sie mögen sie nun 
am gerichtlichem Wege erringen oder einen gütlichen Vergleich darüber 
abschließen". 

So lautet beispielsweise der auf 30 Jahre abgeschlossene Pfandcon-
tract Nr. 138 vom Jahre 1422, in dessen Grundzügen wir den Pfand-
besitz, wie er bis in den Anfang des vorigen Jahrhunderts hinein bestand, 
prägnant wiedererkennen. 

Es sei gestattet, hier noch einzelne dieser Contracte herauszuheben, die 
eigenthümliche Einblicke in das Rechtslebcn der damaligen Zeit, insoweit 
dasselbe sür die Entwickelung des Pfaudbesitzes von Interesse ist, gewahren. 

So ist die Urkunde Nr. 177 dadurch merkwürdig, daß sie zwar zu
nächst ein Schuldbrief mit eventueller Verpfändung im Nichtzahlungsfalle 
ist, gleichwohl aber zugleich, für diesen eingetretenen Fall, die Stipulation 
enthält: daß der Schuldner die verpfändeten Güter nie selbst in Anspruch 
zu nehmen zn ewigen Zeiten bei Ehren und guter Treue gelobe; vielmehr 
solle der Gläubiger u. s. r. E. oder Weiser dieses Briefes das genannte 
Gut als ihren rechten redlichen K a u f behalten uud frei und fricdsam ge
brauchen, „und geloben wir mit allen unsern rechten Erben, sie seien ge
boren oder ungeboren, zu ewigen Zeiten keine Ansprüche auf diese Güter 
zu erheben". 

Also hier schon die Spur eines P f a n d , und even tue l l en 
K a u f c o n t r a c t s aus frühester Zeit — vom Jahre-1442! 

Nr. 191 enthält einen Pfandcontract, nach welchem der Pfandnehmer 
u. a. gewisse specificirte Schulden des Pfandgebers berichtigen soll. Der 
Pfandgeber nimmt aus dem Hof sein „Hausgeräth, Ingedom und fahrende 
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Habe". Eine Pfandfrist ist nicht bestimmt. „Wenn unser einer von dem 
andern will geschieden sein, so soll nnser einer dem andern ein halbes Jahr 
zuvor aufsagen oder aufsagen lassen mit Worten oder Briefen". 

Nr. 198 enthält einen Pfandcontract von 1449 zwischen O t t o I x -
k u l l und O t t o Engedes über zwei „Wacken" und ein Dorf für die 
Pfandsumme von 11,000 alte Mark. Rig. Der Pfandnehmer soll die Güter 
gebrauchen, wie des Pfandgebers Vater und er felbst sie bisher besessen 
und gebraucht haben; auch mächtig sein sie für das obgedachte Kapital zu 
verpfänden und zu versetzen, wenn es ihm beliebt, ohne Jemandes Wider
spruch; und solche Güter zusammen und besonders nicht eher zu räumen, 
(eine Psandfrist ist wieder nicht festgesetzt) als bis die gedachte Schuld und 
alle erweislichen Verwendungen mit alle dem „dessen sie von der Güter 
wegen zu Hinder und zu Schaden sind", in e iner Summe vollständig 
bezahlt ist. 

Nr. 201 eine Verpfändung auf 15 Jahre. „Wenn nach Ablanf der 
15 Jahre das Geld nicht auskommt, so sollen die genannte ehrsame Frau, 
ihre Erben oder der Briefweiscr mit ihrem Willen das Gut nicht eher 
räumen oder verlassen, es seien ihr denn die Schnld und die erweislichen 
Verwendungen vollständig bezahlt". 

Nr. 312. P e t e r I z t u l l verpfändet Wollust 1475 an B a r t h o 
l o m ä u s v. T i s e n H u f e n auf 12 Jahre. Sollte I . oder s. E. nach 
den 12 Jahren den obgenannten Hof wieder einlösen wollen, so soll er ein 
Jahr zuvor kündigen. „ I n Betreff der erweislichen Verwendungen soll es 
stehn zur Erkenntniß von vier guten Männern, zweien von jedem Theil; 
können sie es nicht entscheiden, so soll es stehn an unserm Hrn. v. Darpte 
nnd an seinem Rath ; bei dem, was diese aussprechen, wollen beide Theile 
verbleiben". 

Am Schlüsse derselben Urkunde findet sich d ie U e b e r t r a g u n g des 
E i n l ö s u n g s r e c h t s an einem andern Gute. „Ferner habe ich P. I . 
dem B. v. T. gegönnt, das Dorf zu Waimcas einzulösen von H a n s 
B i z h o v e d e : c . für 860 alte Mark Rig." 

Nr. 337. Eine Verpfändung von Lop er auf 10 Jahre. I n ih
ren Einzelbestimwungen ähnlich der sud Nr. 312. 

Nr. 355. R e i n h o l d Scherenbeke und Ernst W o l t h u s e n 
verpfänden dem J ü r g e n B r a k e l mehrere Dörfer für 3500 Mrk. Rig. 
Die Zahlung soll in 6 Terminen von Jahr zu Jahr erfolgen, „Alles ohne 
Rente". „Den Schuldbrief, den uns Jürgen Brakel über den Rückstand 
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geben wird,' sollen wir keinem Menschen versetzen oder verpfänden, sondern 
er soll bei uns bleiben nnd sollen wir selbst das rückständige Geld empfangen". 

Also — wie hentzntage regelmäßig — nicht der P f a n d g e b e r , 
ist der S c h u l d n e r , sondern der P f a n d n e h m e r , nur sollen seine 
Obligationen nicht cedirt werden — schon früh (1465) eine Andeutung 
der spateren Entwickelung des Pfandbesitzes! 

Nr. 474. B e r t o l d F i r k e s verpfändet seinem Schwiegersohn ein 
Gut für die Mitgabe seiner Tochter; „welchen Hof und Güter er (der 
Schwiegersohn) soll besitzen, benutzen oder brauchen lassen, oder beliebig 
verkaufen oder versetzen und sein Geld, nämlich 890 Mark, darin su
chen, mit allen etwcmigen Verwendungen, die er darauf machen wird". — 

Sollte ich (der Schwiegersohn) oder meine Erben den Hof ve rkau fen 
oder versetzen wollen in obgedachtcr Weise, so soll und will ich meiner 
Hausfrauen Vater oder s. n. E. sothanes Gut znerst anbieten. Wollen 
sie es dann nicht einlösen, so soll und will ich das Meine darin suchen in 
angegebener Weise". 

I n einem Pfandvertrage also zugleich eine Vol lmacht zum V e r -
f g u f — wieder ein Anknüpfungspunkt an die heutigen Rechtsverhältnisse! 

Eigenthümlich ist Nr. 579. E i l e r t Kruse verpfändet dem D i e d -
rich I z k u l l sein Gut für 3000 Mrk. Rig. und dieser jenem wieder sein 
Gut für 4300 Mrk. Rig. Von .einer Rcntenverrechnung für die Differenz 
dieser Summe ist nichts ersichtlich. 

Nr. 675. Die Ehefrau des jungen C l a u s M e l e s verpfändet ih
ren Antheil in Kechtel dem He in r i ch Haste fer. „Sollten die Erben 
das Pfand wider ihn freien wollen, so sollen sie ihm sein ausgelegtes 
Geld wiedergeben in solchen Terminen, als er es verlangt hat, und soll 
er das Pfand nicht räumen ohne den mindesten Pfennig mit dem meisten, 
Kost, Zehrung und was er den Bauern vorgestreckt haben wird, Schade, 
Mühe, Gewalt, erweislichen Verwendungen u. s. w." 

Nr. 908. D i e d r i c h Metz staken verpfändet 1524 dem Revaler 
Bürgermeister I o h a n n V i a n d t mehrere Landgüter für 10,000 Mrk. Rig. 
auf 25 Jahre. „Wenn nach Verlauf der 25 Jahre ich oder m. E. nicht 
einlösen wollten oder könnten, so gelobe ich für mich nnd meine Erben, 
daß Herr Viandt u. s. n. E. zu sothanem versetzten Pfande stets die näch
sten sein sollen", (d.h.?) 

Aus dem demnächst die polnische und schwedische Periode behandeln
den Theile der Brieflade wäre hervorzuheben: 
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Nr. 8. Die Aebtissin des Klosters M a r i e n t h a l (St. Brigitten). 
M a r g a r e t h e v. D ö n h o f nebst ihrem Eouveut verpfändet 1563 dem 
Tön nies W r a n g e l ! die Mühle nnd das Dorf S e l i e l anf 30 Jahre 
für 1200 Mrk. Rig., für welche Summe Wrangel! die Mühle von den 
bisherigen Pfandbesitzern, T ö n n i e s F iendeß , Bürgers zn Reval, Erben 
eingelöst hat, sowie gegen fernere 2000 Mrk. Rig. für das Dorf. „ I m . 
Fall, was Gott abwende, wir oder unsere Nachkommen Geistliche Jung
frauen nicht könnten oder «lochten solches Gut Seliel zu unseres Klosters 
eigenem Nntzen und Frommen einlösen, so soll und mag Tönnies Wrangel! 
u. s. E. das Gut für das vorbenanute Geld erblich zu einem ewigen un
widerruflichen Erbgute mit Kraft und Macht dieses unseres besiegelten 
Briefes behalten und besitzen". 

E i n re i ne r P f a n d - uud even tue l l e r K a u f c o n t r a c t schon 
vor 3 0 0 J a h r e n ! 

Nr. 620. H a n s W r a n g e l l verpfändet 1649 seinen Hof Sage :c. 
an J ü r g e n S t a h l zu seinem gewissen Uuterpfande, „also und dergestalt, 
daß er, oder seine Erben gemeldeten Hof uud Dörfer für die Rente seiner 
ausgezahlten 8600 Rthl. 8 Jahre lang innehaben, besitzen uud genießen 
soll, gleichwie es von meinem sel. Vater und dessen Vorfahren besessen und 
benutzt worden". — „Da aber über Verhoffen nach Verlauf der 8 Jahre 
die besagte Summe Geldes von mir oder m. Miterben nicht würde abge
leget werden, so soll Jürgen Stahl das besagte Gut so lange in nicßli-
chem Besitz behalten, bis er seiner ausgezahlten Gelder halber richtig und 
vollkomme« contentiret und befriedigt worden". 

Die von Hagemeisterschen „Materialien" 2c. mit ihren beiden 
Fortsetzungen stehen zwar für den vorliegenden Zweck der „Brieflade" an 
Interesse insofern nach, als sie keine Urkunden bringen, sondern nnr über 
die thatsächlichen Veränderungen im Güterbesttz referiren. Sie sind aber 
insofern von größerem Gewichte, als sie bis in die neueste Zeit reichen 
und die Wandlung in der Bedeutung des Pfandbesitzes, welche sich im 
Laufe des 18. Jahrhunderts vollzog, deutlich verfolgen lassen. Aus den 
nachfolgenden, beispielsweise excerpirten Fällen wird man ersehen, wie 
häufig die Pfandschafteu unter dem Adel auch vor Einführung der Kre-
poststeuer gewesen und wie sie zu der Zeit, als diese in ihrem. Procentsatz 
beispiellose Steuer auch auf Livland erstreckt wurde, ein lebenvolles I n 
stitut des deutschen Rechtes gewesen, welches zunächst nnr durch Mißver-
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stand von Seiten der gesetzgebenden Gewalt zu dem Zerrbilde geworden 
ist, unter dem wir es gegenwärtig erblicken. 

SowurdeOrg iöho f (nach) 1597 von N e i n h o l d O r g a s an eine 
Frau v. Zöge für 15,000 Mk. Rig. verpfändet. Da Orgas keine männ
lichen Erben hinterließ, so wurde das Gut eingezogen und 1637 dem Ca
pitale W o l m a r U n g e r n donirt, der jedoch durch ein hofgerichtl. Urtheil 
von 1642 verpflichtet wurde, den Zoegeschen Erben den Pfandschilling zu 
restituiren. 

Tegasch wurde (bald nach) 1620 von G e r d t L inde an J ü r g e n 
Krüdener verpfändet. 

K r o n e n b e r g , 1536 vom Ordensmeister V r ü g g e n e y an W i l 
helm W i l l e r h u s e n verliehen, wurde von diesem an den Ordeus-Brief-
marschall B e r n h a r d v. K o l b e r g verpfändet und 1549 wieder eingelöst. 

Lubev wurde 1570 von G e o r g v. T i e fen Hansen an F r o m 
hold Ungern verpfändet uud '1594 eingelöst. 

Sels au wurde in der Mitte des 17. Jahrhunderts vom Lieutenant 
Wolmar K l o t an den Landrath O t t o B a r o n Mengden verpfändet und 
1664 dadurch eingelöst, daß Klot dem Pfandbesitzer das Gut Skudling abtrat. 

To lkeuho f , Heinr ich Tiesenhausen gehörig, war 1629 im 
Pfandbesitz von He inr ich Rehb iuder und wurde später eingelöst. 

Schloß T r e p den war 1780 vom Baron B u d b e r g an den Land« 
rath v. Helmersen verpfändet, wurde indesseu wieder eingelöst. 

A ö l e h n wurde 1749 vom Lieutenant v.^Tiesenhausen an den 
Lieutenant v. M ü l l e r auf 40 Jahre verpfändet, darnach aber wieder 
eingelöst. 

K r o p p e n h o f wurde 1742 vom Cornet v. S t r a n d t m a n n auf 
30 Jahre an den Lieutenant D u r i e s verpfändet und später wieder eingelöst. 

Se r r i s t war 1768 vom Major v. T h i e l a u an den Major von 
W i l l e b r a n d t verpfändet. Ob eine Einlösung erfolgte, ist nicht ersichtlich. 

Uddern wurde 1758 vom Lieutenant v o n Die ter ichö an den 
Major von Reutz verpfändet. 

Ficht (auf Oesel) wurde 1740 vom Lieutenant von S tacke lberg 
an den Lieutenant von R e h b i n d e r verpfändet und 1756 von dem 
Sohne des Verpfänders eingelöst. 

Aus einzelnen Contracten der früheren Zeit läßt sich übrigens schließen, 
daß der Pfandfchilliug nicht immer dem Werthe des Gutes entsprochen hat. 

So verkauften z .B . die Gebrüder v o n Rosen 1529 das Erb-und 
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Einlösungsrecht von S t o l b e n , welches an Erns t v o n M anecken 
für 4000 M . verpfändet war, an J ü r g e n von Rosen für 6000 
Mark — ein Fall, der auch dadurch bemerkenswerth ist, daß er das in 
neuester Zeit vielbesprochene und vielbestrittene Dispositionsrecht über das 
Einlösungsrecht an einem Pfandgut zum Gegenstande hat. 

Ebenso wurde Labrentz 1654 vom Lieutenant Pfeil für 800 Thlr. 
an den Lieutenant B r a n d e s verpfändet, und wurde Letzterer Eigenthümer 
des Gutes, nachdem er dem Pfandgeber noch 900 Thlr. zugezahlt hatte. 

Inzwischen gewann, je mehr das Hvpothckenwesen sich entwickelte, der 
Pfandbesitz mehr und mehr eine andere Bedeutung. Der Zweck der Siche
rung eines Darlehns durch Einräumung des Pfandbesitzes trat völlig zurück 
und diese selbst wurde zum eigentlichen Inhal t des Pfandvertrages, wel
cher nunmehr die Einräumung eines dinglichen Rechtes an dem Pfandguts 
mit den ausgedehntesten Nutzungs- und Dispositionsrcchten bezweckte. Der 
Pfandschilling trat völlig an die Stelle des Kaufschillings. Der Pfand
geber war während des Bestehens des Pfandbesitzes nur nomineller Eigen
thümer; sein Eigentumsrecht manifcstirte sich eben nur noch in einem 
Momente: im Einlösungsrechte. Dies Recht war unverjährbar; und wenn 
die längste Dauer der alten Pfandcontracte gewohnhcitsrechtlich ans 99 
Jahre beschränkt gewesen ist und man auch heutzutage vom „99-jährigen 
Pfandrecht" zu sprechen pflegt; so beruht das auf einer irrthümlichen An
wendung der für die Immemorial-Verjährung geltenden Grundsahe auf 
den Pfandbcsitz. Setzte nun solchergestalt das Gesetz dem Einlösungs
rechte keine Schranke, so stand dem doch nichts im Wege, daß solches 
durch V e r t r a g geschah und der Pfandgeber demzufolge dem Pfandgeber 
gestattete, falls die Einlösung in einer bestimmten Frist nicht erfolgte, ,>das 
Pfand in Kauf zu verwandeln". Daß dies in zahlreichen Fällen — und 
zwar vo r E i n f ü h r n n g der Krepoststeuer, von deren Einfluß auf diese 
Verhältnisse weiter unten die Rede sein wird — geschehn ist, davon legen 
die „Materialien" vielfach Zeugniß. Beispielsweise seien einige solcher 
Fälle hier angeführt. 

Das Gut K ü r b i s wurde von J o h a n n von T iesenhausen für 
H000 Thlr. an den Hauptmann auf Kircmpä, He in r i ch F a l k e n b e r g 
verpfändet; dessen Sohn cedirte 1638 sein Pfandrecht an F a b i a n von 
A d e r t a ß , und dieser verwandelte 1646 sein Pfandrecht in ein Erbrecht. 

Echöneck, im Pfandbes i tz des Capitaine von Völkers .am. , 
wurde von diesem 1721 an deu Landrichter v o n Ceumern v e r k a u f t . 
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Das Gut Owerbeck (jetzt eine Appertinenz von P e r n i g e l ) wurde 
von M a g n u s von P a t k u l 1695 an den Obristlientenant von T i e 
fen Hausen verpfändet, dessen Wittwe 1702 das Pfandrecht in Kauf 
verwandelte. 

M u r r i k « s war gegen Ende des 17. Jahrhunderts im Pfandbesttz der 
von Löwen wo l de ' s uud wurdeu sie in demselben gegen die Ansprüche 
des Obristen W e l l i n g geschützt; der Qberstallmeister Graf Löwen-
wolde verlauste darnach das Gut an den Rathsherrn v. Z i m m e r m a n n . 

Heydenfe ld wurde 1765 vom Major von K l o d t an I . G. von 
Meck verpfändet und dieser Pfandbesttz, nachdem er durch verschiedene 
Hände gegangen, endlich 1821 auf den Namen der Fran M a r gar et ha 
E l isabeth B c r k h o l z , geb. von K a h l e n , als Kauf proclamirt. 

Abenkat t und A l t h o f wnrde 1668 von A g n e t a von St ryck an 
Johann von Geyer verpfändet, 1729 wurde das Pfandrecht in einen 
Kauf verwandelt. 

Lachmes uud K l e i n h o f wurde in der polnischen Periode von C h r i 
stoph von Dene an W o l m a r von A h l e n verpfändet nnd von diesem 
1594 au W i l h e l m von Bock cedirt. Die Güter vererbten sich in der 
von Bockschen Familie, bis sie 1758 an den Ordnungsrichter von K r ü 
dener verkauft wurden. 

Wie ra (eine Abtheilung von Pa rz imo i s ) wurde 1770 vom Assessor 
v o n , B r a n d t an den Fähnrich Nahm verpfändet und gelangte nach mehr
fachen Cessionen an den Capitaiu-Lieutenant von R e n t e i u , dem das Gut 
1821 zum Eigenthum zugeschrieben wurde. 

Karky (auf Oesel ) wurde 1631 von F r o m h o l d von Lepsen 
an den Landrath von V i e t i n g h o f verpfändet und von diesem 1648 an 
Chr is toph von T o l l verkauft. 

K u d j a p ä h (ebenfalls auf Oesel ) wurde 1704 vom Capitaine von 
Krämer an den Obristlieuteuant J o r d a n verpfändet; dieser cedirte sein 
Pfandrecht an den Bürgermeister I o h a n n W i l h e l m I o h a n s e n , und 
der gleichnamige Großsohn des Cessionars v e r k a n f t e darauf das Gut 
1778 an den Commerz-Assessor D e l l i n g s h a u s e n . 

So standen die Dinge, als im Jahre 1783 die Krevostposchlin in 
Livland eingeführt wurde. Schon die bei formeller Eigenthumsübertragung 
von Immobilien nicht zu vermeidende Stempelpapiersteuer — bereits im 
Jahre 1720 hier eingeführt — war allmälig eine drückende Last geworden. 
Zwar war die OKalta siMata auch zu schwedischer Zeit nicht unbekannt, 
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diese Steuer war indessen eine minime, indem das theuerste Stempelpapier 
nicht mehr als 3 Thlr. schwedisch d. h. etwa 210 Kop. S . kostete. Ebenso war 
der Preis des von Peter dem Großen als eine Frucht seiner ersten Reise 
aus Holland — wo man zu Anfang des 17. Jahrhunderts ans diese Steuer 
gekommen sein soll — nach Rußland verpflanzten Stempelpapiers anfäng
lich ein geringer. 1699 kostete die theuerste Art 10 Kop.; indessen — 
1'äppeM visnt en MÄNFSQn«. — in 122 Jahren war die theuerste Sorte 
bereits nm das V i e r z i g t a u s e n d f a c h e d. h. auf 4000 R . B . gestiegen, 
und namentlich in dem kritischen Jahre 1783 war eine bedeutende Erhöhung 
der Stempelpapierpreise, die unter Catharina's I I . glänzender, jedoch kost
spieliger Regierung zu drei verschiedenen Malen vorgenommen wurde, 
eingetreten/) 

Zu dieser Stempelpapiersteuer trat nun noch eine zweite Steuer von 
nicht weniger als 6 Procent**) beim Verlauf eines Immobils. Es dürfte 
sich in den Steuergesetzen irgend eines andern Landes wohl kaum eine 
Besteuerung solcher privaten Contracte finden, die in ihrem Betrage auch 
nur annähernd an diese Abgabe hinanreichte. I n Preußen z. B . beträgt 
die Steuer von Kaufverträgen über Grundstücke und Gruudgerechtigleiten 
nach dem Gesetz vom 7. März 1822 nur ein Proceut vom Kaufwerth,***) 
ohne weitere Stempelpapiersteuer, die bei uns noch hinzntritt und bei 
Gutsverkäufen in der Regel noch 1 0 0 - 3 0 0 Rbl . beträgt. 

Ein allgemeiner Schrecken ergriff das Land. Die Gutsverkäufe hör
ten fast völlig auf und statt ihrer wurden, wie die „Materialien" aus
weisen, fast durchgängig Pfandcontracte geschlossen und zwar mit derjenigen, 
wie es scheint eben in Folge dieser Verhältnisse erst allgemeiner in Uebnng 
gekommenen Modalität des eventuellen Verkaufs: daß das Pfand jederzeit, 
auch vor Ablauf der Psandjahre, durch einen einseitigen Act des Pfand
nehmers solle in Kauf verwandelt werden können — eine Stipulation, 
welche sich bis zur Verordnung vom 24. December 1841 in den Pfand-
contracten erhalten hat. Die erwähnte Verordnung hob zwar, nach der im 
S . U. vom 3 1 . Januar 1844 gegebenen Erläuterung, die Stipulation 

*) Emil Wegener, dag russische Stempelpapier in Beziehung auf das bürgerliche Recht. 
Dorpat 1837. 

**) Sie wurde 1787 auf 5 Procent herabgesetzt, 1808 aber in Folge der zerrütteten 
Finanzverhältnisse des Reiches nach dem Tilsiter Frieden wieder auf 6 Procent erhöht und 
tlst 1821 auf die noch jetzt bestehenden 4 Procent normirt. 

" ' ) Der preußische Staatsbürger. Bd . M . S . 207. Berlin 1853. 
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eines eventuellen Verkaufs in den Pfandcontracten nicht auf, untersagte 
indessen die e inse i t ige Vollziehung des Kaufacts, 

Die Reaction des Finanzministeriums gegen diese entschieden miß
bräuchliche Ausnutzung des alten Pfandbesitz-Instituts blieb nicht aus. 
Zunächst schlug der mit der Statthalterschafts-Verfassung eingeführte Gon-
vernemeiits-Procureur, das „Auge des Gesetzes", Lärm; eine Paläten-
Conferenz wurde berufen, welche indessen ihre Aufgabe nicht eben glücklich 
zu lösen verstand. Anstatt auf die dem Kauf analoge Natur des Pfand-
bcsitzes hinzuweiscu und, in Betracht des Einlösungsrechtes des Pfandgebers 
und der somit iu Aussicht steheudeu Wiederaufhebung des Pfandbesitzes, 
eine ermäßigte etwa nach der Dauer der Pfandfristen verschieden zu be
messende Besteuerung desselben iu Vorschlag zu bringen, suchte die Palateu-
Conferenz der Krepoststeuer für den jetzt factisch an die Stelle des Ver
laufs getreteneu Pfandbesitz gänzlich ans zuweichen und dem Finanzmini
sterium dadurch Genüge zu leisten, daß fortan die längste Dauer der 
Pfaudcontracte auf 40 Jahre beschränkt sein sollte. I n diesem Sinne 
stellte denn auch der General - Gouverneur Fürst Repnin die Sache dem 
Senate vor. Begreiflich nahm sie eine sehr ungünstige Wendung, wie 
sich ans der historischen Relation in der allerhöchst am 3. Apri l 1802 
bestätigten Senats-Unterlegnng ergiebt, welche den Wendepunkt in der 
Pfandbcsitzfrage bildet. Es heißt daselbst: 

« I m Jahre 1796 habe sich der Senat die Vorstellungen der Gou-
vernements-Procureure von Riga uud Reval vortragen lassen, wonach in 
diesen Gouvernements viele Edelleute^ zum Nachtheil der Krone und zur 
Vermeidnug der Poschlin, Pscmdcontracte über Häuser und Landgüter auf 
30 bis 100 Jahre abschlösse«; desgleichen seien in Vortrag gekommen die 
hierüber einverlangten Meinungen der Palaten und des General-Gou
verneurs Fürsten Repnin, welche, der Ansicht seien, daß als äußerste Frist 
für die Verpfändung vou Immobilien in diesen Gouvernements 40 Jahre 
festzusetzen seien. Nach Durchsicht dieser Sache habe der Senat in demselben 
Jahre in einem der hochseligen Kaiserin Catharina unterlegten allerunter-
thänigsten Doklad vorgestellt, daß die Verpfänduug der Immobilien in 
der Rigasche« nnd Revalschen Statthalterschaft durch lein örtliches Gesetz 
in Betreff der Dauer beschränkt sei, daß vielmehr die Bestimmung einer 
Frist in den Pfandcontracten, sei es auch auf 100 Jahre oder ganz ohne 
Zeitbestimmung, nach bestehender Gewohnheit dem freien Willen derjenigen 
überlassen werde, welche ihre Güter verpfändeten; wenn aber diese Art 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX. Hft. 2 u. 3. 19 
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der Verpfandung von Immobilien für immer unabänderlich bestehn bleiben 
sollte, so könne dnrch Festsetzung so langer, das menschliche Leben überstei
gender Fristen sich leicht ein Mißbrauch einschleichen, der sowohl zur Ver
letzung von Privatpersonen wie zur Benachtheiligung des Krons-Interesses 
führe; denn mancher möge, wenn gleich in der wirklichen Absicht sein Gnt 
zu verkaufen, leicht dazu schreiten, einen wirklichen nnd wahrhaften Verlans 
unter dem Verwandt eines langjährigen oder unbefristeten Pfandcontractes 
zu verbergen, nur um der Entrichtung der vou Koufcontracten zu erlegen
den Steuer auszuweichen. Znr Abwendung dessen habe der Senat vorge
schlagen, die Vorschrift zu erlassen, daß forthin iu den Pfandcontracteu die 
Bestimmung einer Frist zwar dem Willen eines Jeden überlassen sein solle, 
diese Frist jedoch auf nicht länger als 10 Jahre festgesetzt werden dürfe, 
sowie daß bei den Pfaudcontracten die Bestimmung zu treffen sei, daß von 
den Meliorationen oder Verwendungen nur diejenigen ersetzt werden sollten, 
welche aus wirklicher Nothwendigkeit zum wahren Nutzen der Oekonomie 
vom Pfandnehmer während seines Besitzes gemacht worden, nicht aber 
auch irgend welche andere, weil unter diesen Verwendungen auch welche 
sein könnten, welche nur zum Vergnüge», zur Befriedigung der Prachtliebe 
und der Neigungen des Pfandbefitzers dienten, für den Einlöser aber be
schwerlich und nutzlos sein mögen. Diese Frist würde sowohl zur Bezah
lung des Darlehns genügen als auch für die Verwerthung der Meliora
tionen angemessen sein'); ein 40jähnger Termin dagegen würde den Miß
brauch nicht abwenden, daß Psandcontracte statt Kaufcontracten abgeschlossen 
und dadurch die der Krone bei letzteren gebührenden Steuern entzogen würden. 

Indessen sei auf diesen Doklad am 27. November 1796'*) der Befehl 
des hochseligeu Kaisers Paul erfolgt: „es auf der frühern Grundlage 
zu belassen". 

Gegenwärtig***) befinde, der Senat — jene Doklade wiederaufneh
mend—daß Psandcontracte über Immobilien in Liv- und Estland auf uicht 
lauger als 10 Jahre abgeschlosseu werden dürften, und zwar umsomehr, 

*) I m russ. Text heißt es: ^o6eu^> Nb «3Nic«2niia a«e^ionaiM. Der Sinn dieser Worte 
ist nicht klar, So l l es bedeuten: die Zeit von 10 Jahren sei ausreichend, um den Pfand» 
besitzet erkennen zu lassen, welche Meliorationen auf dem Gute es für seine kurze Besitzzeit 
vorzunehmen lohne? oder diese Frist sei lang genug, um sich für die verwendeten Melio» 
rationen bezahlt zu machen? 

" ) Katharina war furz vorher am 6. November gestorben. 
***) Kaiser Alexander I. hatte inzwischen den Thron, bestiegen. 
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als diese Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen an Güter festgesetzt 
worden, sowie daß in ^ den Pfandcontracten ausdrücklich festgesetzt werden 
solle, daß nur diejenigen Meliorationen oder Verwendnngen zu ersetzen 
seien, welche aus wirklicher Nothwendigkeit zum wahren Nutzen der Ö k o 
nomie vom Pfandbesitzer während seines Pfandbesitzes gemacht worden. 

I n Betreff des Verbots aber — so schließt der Senat — Güter an 
solche Personen zu verpfänden, welche zum Besitz derselben nicht berechtigt 
seien, könne der Senat keine Bestimmuug treffen, weil eine solche Beschrän
kung zur Bedrückung des Adels von Liv- und Estland und zur Untergra
bung des örtlichen Credits dienen könnte". 

Dies bedentuugsvolle Gesetz ist in mehrfacher Beziehung von hohem 
Interesse. Zunächst constatirt es, daß in der That in Folge der Einfüh
rung der Krepostfteuer die Pfandcontracte auch unter dem Adel an Stelle 
der Kaufcontracte überhand genommen hätten; dann ergiebt sich, daß der 
Senat, durch die Vorstelluugen der Palaten offenbar ungenügend über 
das Wesen der provinziellen Pfandcontracte instruirt, sich bei Beurtheilung 
derselben — nicht etwa verleitet von einer Parallele mit der römischrecht-
liehen Antichresis, eine Annahme, für welche wir keinen Gruud haben — 
sich einfach auf den Boden des russischen Rechts gestellt habe, welches, eines 
Hypothekenwesens wie das uusrige entbehrend und eine Mehrheit hypothe
karischer Vervfänduugeu uicht statuirend, nur Verpfändungen auf kurze 
Fristen mit Besitzübertraguug zur Sicherung von Darlehen kennt. Daher 
denn auch die in die Freiheit der privaten Willensbestimmung eingreifende 
nnd dem bisherigen Gebranche, wie schon die aus der „Briefiade" heraus
gehobenen Contracte beweisen, entgegenstehende gesetzliche Beschränkung ini 
Ersatz der Meliorationen uud Verweudungen. Daher endlich das Herein-
ziehn des Manifestes von 1787 über die zehnjährige Verjährung in die 
provinziellen Pfandverhältnisse, bei denen, wie oben dargelegt, eine Ver
jährung des Einlösungsrechtes überhaupt nicht in Frage kommt, sodaß denn 
die durch die russischrechtliche Klageverjährungsfrist motivirte Redncirung 
des Pfandbesitzes auf 10 Jahre eben wieder nur auf einem völligen Miß
verstande dieses Institutes beruht. Auffallend sind nnn noch die Schluß
worte der Verordnung. Von welcher Seite, so muß man fragen, war es 
denn angeregt worden, daß der Vürgerstand, dem seit 1789 die Eigen-
thumszuschreibung von Landgütern verweigert zu werden begonnen hatte, 
nun auch nicht einmal mehr zum Pfaudbesitze berechtigt sein sollte? Etwa 

1 6 ' 
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^ : ^ ebenfalls von Seiten der eifrigen Procnrenre von Riga nnd Reval? Wir 
wollen dies hoffen und uns dabei beruhigen, daß diese Motion im Inter
esse des Landes ohne Folge gelassen uud uicht im übelverstandenen Interesse 
e ines Standes entschieden wurde. 

Man suchte nun wenigstens die bereits mit der eventuellen Kaufclausel 
abgeschlossenen Pfandcontracte zu retten uud dies gelang auch insoweit, als 
es am 9. März 1806 auf Ansuchen des livländischen Adels allerhöchst 
gestattet wurde, solche Pfandcontracte innerhalb 5 Jahren abgabenfrei in 
Kauf umzuwandeln. „Diese Erlaubniß wurde von vielen Pfandbesitzern 
benutzt, sonderbarerweise aber von mehreren uicht, welche doch das Recht 
zum eigenthümlichen Besitze hatten" — * ) ein Beweis, für wie sicher man 
sich damals im Pfandbesitze hielt. 

War nuu zwar die Verordnung von 1 8 0 2 , wenn gleich auf einem 
Mißverstande provinzieller Institutionen beruhend, ciu für Livland erlassenes 
Specialgesetz, um dessen Modification nachzusuchen Sache der verfassungs
mäßigen Vertretung des Landes gewesen wäre, so ist die zweite Verord
nung, welche von eingreifendem Einflüsse auf die provinzielle» Pfandvcr-
hältnisse gewesen ist, doch unzweifelhaft ganz mißverständlicher Weise hier 
überhaupt zur Anwendung gebracht wordeu, da sie gar uicht für Livland 
erlassen war. Es ist dies das allerhöchst bestätigte Reichsraths-Gutachtcu 
vom 14. I u l i 1827. Es heißt in demselben: der Reichsrath habe „nach 
Erwägung der aus deu polnischen Gesetzen extrahirteu Stellen" befunden, 
daß, da es der Vortheil der Immobilien selbst erheische, daß die Frist ihrer 
mittelst Versatzes geschehenden Uebergabe von einem Besitzer an den andern 
beschränkt werde, die „Versatz-Contracte" fortan nur auf 1—3 Jahre, mit 
Prolongationen bis auf höchstens 9 J a h r e , abgeschlosseu werdeu dürften. 
„Diese'Bestimmungen — so schließt die Verordnung— erstrecken sich auf 
alle Gouvernements, wo Pfandcontracte mit Versetzung unbewegliche» Ver
mögens stattfinden". 

Die hiesige» Hypothekenbehörden waren weit davon entfernt, diesem 
Gesetze, das ersichtlich nicht für diese Provinzen erlassen war, Anwendung 
zu geben. Man wußte hier eben nichts von den polnischen Versatz-
Contracten, so wenig als von den dort übliche» Resigyations - Contracten, 

*) C. v. tziesenhausen in dem Vorwort (S. Xl) zu der „Ersten Fortsetzung" det 
Materialien'. ^ 



Der Pfandbesitz in Livland. 239 

<)uic! 6s pretio*) u. s. w. Nach wie vor wurden Pfandcontracte in Stadt 
und Land auf 10 Jahre abgeschlossen und corroborirt. 

Der livländische Kameralhof mischte sich hinein. Er beantragte bei 
den Hypothekenbehörden die Auwendnng der Verordnung von 1827. Es 
wurde ihm erwiedert, daß dieselbe sich unzweideutig uur ans die von Polen 
znrückerworbenen Gouvernemeuts beziehe. Der Kameralhof stellte darnach 
dem Finanz-Ministerium vor, es möge in Betreff der Corroboration der 
Pfandcontracte in Livland auf der bisherigen Grundlage belassen werden, 
wie durch die Verordnung vom 19. März 1830 für Kurland, durch welche 
daselbst ebenfalls die 10<jährigen Pfandcontracte eingeführt worden. Der 
Finanz - Minister war indessen (ganz richtig) der Meinung, das Gesetz v. -
19. März 1830 sei eben uur für Kurland erlassen, das vom 14. I n l i 1827 
aber für alle Gouvernements, wo Pfandcontracte vorkämen, demnach denn 
auch (ganz irrig) für Liv- und Estland. Das erste Senats - Departement 
fand dies einleuchtend und verfügte durch den Utas v. 14. December 1831 
die Ausdehnung jener Verordnung auf beide Provinzen. 

Aber lag denn nicht eben darin, daß über die kurlandischen Pfandbe
sitzverhältnisse kurze Zeit nach der Verordnung von 1627 ein Specialge
setz erlassen wurde, die Anerkennung dessen seitens der gesetzgebenden Ge
walt, daß die erwähnte Verordnung sich nicht ans alle Theile des Reiches 
ohne Unterschied, in denen Pfandcontracte vorkämen, beziehe? Und bezog 
sich die Verordnung von 1827 nicht auf Kurland — warum denn auf 
Livland? Sollte die Verordnung von 1827 Ausdehnung auf Livland erlei
den, so mußte dies in der Form eines Gesetzes geschehn, wie solches 1802 
für Livland nnd 1830 für Kurland ergangen war. Der S . U. vom 14. 
December 1831 ist aber ein solches Gesetz nicht. 

I n Kurland wurde das allerhöchst bestätigte Reichsraths - Gutachten 
vom 19. März 1830 von den Hypothekenbehörden unbeachtet gelassen, in
dem diese dasselbe nicht auf deu allherkömmlichen Erbpsaudbesttz beziehn zu 
müssen glanbten uud eine große Zahl darnach geschlossener langjähriger 
Pfandcontracte ohne Beanstandung corroborirten. Es unterliegt wohl nicht 
dem mindesten Zweifel, daß, wie die livländischen Behörden sich im vollen 
Rechte befanden, wenn sie die Verordnung von 1827 nicht als anch für 

*) Komisch ist das Fragezeichen, mit dem in der gründlichen Arbeit: Dag russische 
Stempelpapier in Beziehung auf das bürgerliche Recht, v. E. Wegener (Dorpat, 183?) 
S. 54 not. 26 der aus dem Russischen ins Deutsche übertragene Contract K^v i l -D e p r e s i o 
begleitet Wird. 
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Livland erlassen ansahen, so die kurländischeu das Gesetz von 1830 als 
unbedingt maßgebend für die Pfandcontracte in Kurland hatten in Anwen
dung bringen müssen*). Denn durch den S . U. v. 21 . Juni 1815 wurde 
das obenerwähnte Manifest von 1787 über die Verjährung auch auf Kur
land ausgedehnt nnd am Ende dieses Ukases die Beschränkung der Pfand
frist an Immobilien auf 10 Jahre ausgesprochen, wie dies für Liv-
und Estland bereits im Jahre 1802 geschehen. Wegen dieser dem provin
ziellen Rechte entgegenstehenden Combination der Pfand- und der Verjäh
rungsfrist fanden mehrjährige weitere Verhandlnngen S t a t t , die denn 
endlich i. I . 1830 durch das für Kurlaud erlassene Specialgcsetz ihren 
Abschluß fanden. Es zeigt sich indessen auch hier der charakteristische Un
terschied zwischen Kur- nnd Livland, daß jenes stets mit schärferer Kritik 
nnd ungleich größerer Zähigkeit dem Eindringen des russischen Rechtes in 
die provinziellen Rechtsinstitntionen widerstanden hat als dieses, und wenn 
Kurland in dem vorliegenden Falle auch unzweifelhaft zn weit ging, so ist 
es doch wieder ein Zeugniß für den unbedingten Respect des damaligen 
Livland gegen das Nkasen-Necht, wenn der S . U. vom 14. December 1831 
ohne weiteres als maßgebend erachtet wurde, ohne daß auch nur der Ver
such gewagt worden wäre, die Frage auf dem Gesetzgebungswege zum Aus
trage bringen zu lassen. 

Jener Versuch in Kurland-, das Gesetz vom 19. März 1830 zu iguo-
riren, blieb übrigens nicht ohne Folgen. Die Verordnung über die Pfand
contracte in den Ostsecprovinzen vom 24. December 1841 gab in Art. 8 
nnd in der Anmerkung zum Art. 6 mit dürreu Worteu zu erkennen, daß 
die Verpfändung adeliger Güter in Kurland bereits seit der Verordnung 

*) DaS allerhöchst bestätigte Reichscaths - Gutachten v. 19. März 1830, enthalten im 
S . U. v. 2V. Mai ej. a. lautet im Wesentlichen: „Nach Beprüfung der Unterlegung des 
Senats, betreffend die dem kurl. Adel zn ertheilenden Bewilligung, seine Güter an Perso» 
nen zu verpfänden, die zum Besitze von Landgütern nicht berechtigt seien, habe der Reichs» 
rath sentirt: 1) dem kurl. Nd'^l zu gestatten, daß er nach dem bisherigen Gebrauche seine 
Güter auch an solche Personen verpfände, die zum Besitz von Landgütern nicht berechtigt 
seien — außer an Ebräer — jedoch nnr auf 10 Jahre und nur solche Güter, unter denen 
seit 181? freigelassene Bauern wohnten; 2) im Falle einer Unrechtfertigkeit des Pfandge» 
bers betreffs der Zufriedenstelln»«, des nichtadeligen Gläubigers sei mit dem Pfandgute 
unter Aufrechterhaltung der durch die kurl. Gesetze dem Adel eigens zugestandenen Rechte 
zu verfahren; 3) den Bauern sei es, bis zur definitiven Entscheidung dieser Frage in Ve> 
zug auf sie, nur gestattet, die zu adeligen Gütern gehörenden Bauerhöfe und Ländereien, 
nicht aber die Güter selbst, pfandweise zu erwerben", 
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vom 19. März l830 auf 10 Jahre beschränkt gewesen sei. Einzelne der 
in der Zeit zwischen 1830 und 1841 aus lange Fristen verpfändeten Guter 
deren Pfandzcit nunmehr auf 10 Jahre reducirt war, sollten bereits der 
strengen Vorschrift der uenen Verordnung gemäß zum öffentlichen Verkauf 
gestellt werden; der General-Gouverneur Fürst Suworow sistirte denselben 
und nach langwierigen Verhandlungen, in denen sich namentlich die kur-
ländische Ritterschafts-Repräsentation entschieden für die Aufrechterhaltung 
der ursprünglichen Pfandfristen verwendete, gelang es der unablässigen 
Fürsprache des Fürsten, eine Art von Amnestie für diese Psaudbesitzer, 19 
an der Zahl, zu erwirken, indem Se. Kais. Majestät unter dem 18. Juni 
1860 dahin entschied, daß den Pfandbesitzern und ihren gesetzlichen Erben 
diese Pfandgüter auf die längste vor dem Jahre 1830 in Kurland statthaft 
gewesene Frist zu belassen feien, daß jedoch Sessionen der Pfandcontracte 
nur in Gemäßheit der Verordnung v. 24. December 1841 d. h. nur auf 
10 Jahre, erfolgen könnten*). 

Die in dem Vorstehenden gegebenen Andeutungen werden genügend 
gewesen sein, um darzulegen, welche Wirrungen in den Pfandgüterverhält-
nisfen seit der Einführung der Krepostfteuer, von der die Pfandcontracte 
gleichwohl noch immer verschont geblieben waren, im Laufe der Zeit ein
getreten waren. Die Verordnung vom 24. December 1841 war dazu be
stimmt, Methode dahineinzubringen und die Pfandbesitzfrage abzuschließen. 
Wir werden sehen mit welchem Erfolge. Die Entstehungsgeschichte dieser 
Verordnung ist jetzt ziemlich bekannt. Der damalige Finanzminister Graf 
Cancrin wollte den trotz aller Restriktionen durch die Gesetzgebung noch 
immer sehr häufig in Anwendung kommenden Pfandbesttz endlich mit der 
Krepoststeuer belegt wissen; andrerseits ergriff der Adel diese Veranlassung 
mit Eifer, um gelegentlich der Regelung der Pfandbesitzverhältnisse eine 
Sichcrstellung seiner Privilegien in Beziehung auf den Grundbesitz, die 
eben damals noch der Prüfung unterlagen und seht im Frage gestellt 
zu sein schienen, zu erringen. Die Redaction des Entwurfs wurde der 
Feder eines Mannes übertragen, der durch Geist uud Wissen unter den 
provinziellen Juristen hervorragte, dessen rein romanistische Rechtsbildnng 
ihn indessen verhinderte, der Eigenthümlichkeit des eben hier in Frage 
kommenden deutschrechtlichen Institutes gerecht zu werden. Gleichwohl ist 
die Natur der hier iu Rede kommenden Rechtsverhältnisse so übermächtig 

*) Der S. u. vom 13. October 1860, welcher diese Entscheidung enthält, ist in der 
P. M. Band M S. 553—555 in extenso abgedruckt. 
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gewesen, daß i n dem Gesetz v o n 1 8 4 1 , wo doch die ausgesprochene 
Absicht vorlag, unsern Pfandcontract ans die Basis der römischen Antichrese 
zu stellen, das Wesen des deutschrecht l i chen P f a n d c o n t r a c t e s 
g rade i n d e n entscheidendsten M o m e n t e n zum V o r s c h e i n 
kommt. Es ist ein Schauspiel von eigenthümlichem Interesse, wie der deutsche 
Pfandschaftsbesttz vou allen Seiten Angriffe zu erdulden gehabt hat und 
doch nicht unterlegen ist. Das russische Recht griff ihn vom finanziellen 
Standpunkt an und brachte ihn,zu dem Zweck in ungehörige Verbindung 
mit den Verjährnngsgesetzen; das po ln ische Recht schneite mit seinen 
Versatzcontracten hinein; das schwedische Recht l l . . I.. pa^. 95 nol. ä und 
pax. 109 not., e.) wollte die Pfandgüter gar zum b e w e g l i c h e n G u t 
gerechnet wissen, was aber von der livländischen Praxis, die hier einmal 
Kritik gezeigt hat, niemals anerkannt worden ist; endlich hat das römische 
Recht — der gefährlichste, weil durchgebildetste Feind — seine Antichrcseu-
lehre znm Sturmbock gegeu die Pfandschaft hcrleihcn müssen; ja es ist schließ
lich in unsern Tagen der Pfaudbesitz sogar politisch verdächtigt worden — 
und doch ist er nicht uuterlegeu. War ursprünglich zwar, wie wir gesehen 
haben, die Sicherung eines Darlehens der herrschende Gedanke anch bei 
der deutschen Pfandschast gewesen, uud war er daun zurückgetreten, um der 
Einräumung eines weitgreisenden dinglichen Rechtes auf beschränkte Zeit 
als eigentlichem Zwecke der Besttzübertragung Platz zu machen; so war seit 
nahezu einem Jahrhundert auch die Idee der Einlösung fast ganz in den 
Hintergrund gedrängt worden uud es bestand eben nur noch ein anderer 
N ä m e für dieselbe Sache. 

Es klingt jene Auffassung der Verordnuug vou 4841 paradox, aber 
es werdeu Belege für dieselbe» geliefert werden. Grade Fr. G . v. Buuge, 
dessen Vorliebe für den alten Pfandschaftsbesitz aus seiner ganzen germa
nistischen Richtung hervorgeht, gerade er ist es gewesen, nach dessen Vor
gang*) in der allgemeinen Meinung eine Scheidegrenze in der Natur des 
Psandbcsitzes durch die Verordnung von 1841 angenommen wird. Wir 
wagen es, die Verordnung selbst iu der Haud, dem verehrten Lehrer in 
dieser Anschauung entgegenzutreten. 

' ) Liv> und estländisches Privatrecht § 152 — 160. Noch entschiedener ist diese An-
ficht ausgesprochen in dem Aussatze desselben: „Welche Rechte stehen dem Eigenthümer 
eines Pfandgutes während der Dauer des Pfandbesihes zu?" in den theor. prakt. Erörte-
rungen Band V. Heft 1. „ , . : , , , , 



Der Pfandbesitz in Livland. 243 

Gleich der Art. 1 der Verordnung liefert nns ein Argument für unsere 

Ansicht. Er lautet: 
„Mittelst eines Pfandcontractes wird ein als Sicherheit für eine 

dargeliehene Summe dicucudes uubewcgliches Gut in den Besitz einer 
dasselbe als Sicherheit annehmenden Person übergeben und ihr eingeräumt, 
statt der Zinsen von der dargeliehenen Summe die Revenuen dieses Gutes 
bis zu dessen Eiulösung in dem contractlich bestimmten Termin zu genießen." 

Es ist also ausgesprochen: nicht die Uebergabe eines Mobils iu 

Pfandbesitz ist der Zweck des Pfandcontraets, sondern der Pfandbesitz ist 

wesentlich acccssorischer Natur: er dieut zur Sicherung eines Darlehens. 

Ist mit jener Tefinition nun zugleich die römische Antichrcsis begründet? 

Sehen wir zu. 
Bekanntlich hat nach römischem Rechte der Psandgläubiger auf die 

Benutzung der Sache, namentlich anf die Fruchtbenutzuug, im Allgemeinen 
keinen Anspruch. Wenn er sich jedoch im Besitz der Sache befindet, fo 
ist er zur Perception der Früchte zwar berechtigt, aber er muß sie entweder 
an den Verpfänder herausgeben oder den Betrag derselben auf die Schuld 
abrechnen, zunächst auf die Zinsen, sodann auf das Kapital. So verhält 
es sich, wenn über die Fruchtbeuutzuug keine besondere Abrede genommen 
ist. Es ist indessen vollkommen zulässig, ve rm i t te l s t e ines eigenen 
deshalb ge t ro f f enen Uebere inkommens die Frnchtbenutzung der
gestalt einzuräumen, daß die Früchte nicht auf das Kapital abgerechnet 
werden, sondern die Stelle der Zinsen vertreten sollen. Eine solche Üeber-
cinkuuft heißt dauu eiu autichretischer Vertrag*). 

Der V e r t r a g allein also ist es, der die Antichrcsis begründen kann. 
Wenn aber das Gesetz den Pfaudgläubigcr zur Comvcnsation der Früchte 
des Pfandes mit den Zinsen seines Darlehns ermächtigt, so ist es klar, 
daß nicht ein autichretischer Pfandvertrag vorliegt, sondern ein andrer 
Vertrag, dessen Natur uach dem übrigen Inhalte desselben zu bestimmen 
ist. Neun auf eiu Gut im Werthbetrage von 100,000 Rubel ein 
Darlchn von 25,000 Rubel gegeben und das Immobil zugleich nach 
Art. 1 der Verordnung von 1841 dem Darlehnsgeber zum Besitz über
geben wird, so wäre nach diesem Art. der Pfandbesitzer berechtigt, die 
gesammten Revenuen dieses Gutes für die Zinsen seines Darlehns zu 
genießen. Es liegt auf der Hand, daß das Gesetz bei dieser Bcstimmnng 

*) Göschen, Vorlesungen über das gem. Civilrecht II. S. 364. 
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voraussetzt, das „Darlehen" sei ein dem wahren Werthe des Immobils 
entsprechendes, und diese Voraussetzung führt mit Nothwendigkeit auf eins 
der charakteristischen Kennzeichen des deutschen Pfandschaftsbesitzcs: das 
^uLium pi-eüum — der Pfaudschilling vertritt die Stelle des Kausschillings. 
Es ist daher nnr eine einfache Conseqnenz, wen» es im Art. 22 der Ver
ordnung heißt: der Pfandbesitzer sei znr Recheuschastsableguug über die 
Revenuen des Pfandgutes nicht verpflichtet uud andrerseits ebensowenig 
berechtigt, vom Pfandgebcr Ersatz zu verlangen, wenn die Revenuen hinter 
dem Zinsenbetrage des „Darlehnö" d. h. nach der vorstehenden Erlänterung 
des P f a n d s c h i l l i n g s zurückbleiben. 

Was es nuu aber eigentlich für eine Bewandniß mit diesem „Darlehn" 
als Voraussetzung des Psandbesttzes nach Art . 1 hat, wird aus andern 
Bestimmungen der Verordnung, welche wohl oder übel dcu factischcu 
Verhältuisseu des Psandbesttzes Rechnung trageu müsseu, zur Evidenz 
gebracht. 

I n Art. 15 heißt es: es sei gar nicht nothwendig, daß zur Erlan-
gnng des Psandbesttzes dem Pfandgebcr wirklich ein Darlehn gegeben 
werde; die Pfandsumme könne vielmehr anch in den Handen des Pfand
nehmers bleiben und dieser sie dem Pfaudgeber verzinsen; uud überein
stimmend damit im Art. 2 2 : der Pfandbesitzer habe dem Pfandgeber leine 
Rechenschaft über die Revenuen zu legen, ihm vielmehr nichts zn zahlen 
als die Zinsen der Pfandsumme, weun diese in seinen (des Pfandbesitzcrs) 
Händen blieb. 

Bedarf es noch einer starker» Anerkennung dessen, daß der Pfand, 
besitz Selbstzweck, nicht accessorisches Eicherungsmittcl für eiu gar nicht ezi-
stircndes „Darlehn" sei, als in diesen. Bestimmungen liegt? Das „kann" 
uud das „fal ls" dieser Artikel ist uicht mehr und nicht minder als das 
regelmäßige „ist" in jedem Pfandcontracte, sei er vor oder nach 1841 
abgeschlossen. Nach bekannten Rechten kommt ein Darlehen erst dadurch 
znm Abschluß, daß der Gläubiger deu Schuldner durch die Ueb ergäbe 
der de« Gegenstaud des Darlehns ausmachenden fungiblen Sachen (Geld, 
Getreide u. dergl.) zum E i g e n t h ü m e r derselben mache. Ein ganz ab
sonderliches, w Mre noch uicht dagewesenes Darlehn wäre aber ein solches, 
wo der Schuldner das Darlehen nicht empfängt, sondern nur die Zinseu 
desselben, und zwar als Entgelt für die dem Gläubiger eingeräumte Nutz
nießung eines Immobils. Das Rechtsvcrhältniß hat sich also vollständig 
umgekehrt: der T> a r l e h us emp fang er ist zum G l ä u b i g e r geworden, 
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nicht er hat Zinsen zu zahlen, sondern Zinsen zn e r h a l t e n und zwar 
von demjenigen, der ihm das Darlehen gewährt haben soll! Wenn das 
nicht aller Logik und Jurisprudenz ein Ende machen soll, so bleibt nichts 
übrig, als auf dasjenige Rechtsvcrhältuiß zurückzugehen, welches den eigent
lichen und selbständigen Gegenstand des Vertrages ausmacht, nämlich die 
C o n s t i t n i r u n g eines Pfandbcsitzes. Daß dies aber auch der 
allein übliche Zweck ist, das lehrt der Einblick in jeden der jetzt bestehenden 
Pfandcoutracte. I n keinem einzigen derselben ist von einem Darlehn des 
Pfandnehmers an den Pfandgcbcr die Rede, sondern überall von der 
Uebertraguug eines Immobils in Pfandbesitz gegen Erlegung einer bestimmten, 
dem wahren Werthe desselben entsprechenden Summe, welche in der Regel 
derartig liquidirt wird, daß der Pfandnehmer für denjenigen Theil des 
Pfandschillings, den er nicht durch Uebernahme der auf dem Pfandgute 
lastenden Schulden und durch Barzahlung berichtigt, dem Pfandgeber 
Schuldverschreibungen unter der Hypothek des Pfandgutes ausstellt und 
somit er der Schuldner des Pfandgebcrs wird, nicht umgekehrt. 

Enthalten die Art. 15 uud 22 der Verordnung von l841 immerhin 
auch nur die facultative Velassung des „Darlehns" in den Handen des 
Pfandnehmers, fo hebt doch endlich der Art. 32 derselben den letzten Zwei
fel, der noch dagegen erhoben werden könnte, daß nach dieser Verordnung 
selbst nicht ein „Darlehen" die Voraussetzung des Psandbesitzes, sondern 
die Uebertretnng des letzteren vielmehr der selbständige Zweck sei. Darnach 
soll nämlich der Pfandnehmer im Fall des öffentlichen Verkaufs des Psand-
gnlcs (wegen dessen nicht erfolgter Einlösung nach Ablauf der Pfaudfrist) 
sich mit der Meistbotssumme begnügen müssen, auch wenn dieselbe derje
nigen nicht gleichkomme, welche ihm znstehe. Der Pfandbesitzer kann dem
nach nach dem Gesetze nicht allein des Ersatzes für die nothwendigen nnd 
nützlichen Meliorationen, fondern auch eines Theiles seines Pfandschillings 
verlustig gehn, weun die Meistbotssumme geringer ist, als der contractlich 
convenirte Pfandschilling, ohne daß ihm der Regreß für das Fehlende au 
den Pfandgcber offen stünde. Es ist aber wieder bekannten Rechtens, daß 
die Schuld, für welche ein Pfandrecht Sicherheit gewähren soll, nur in so 
weit aufgehoben wird, als der Verkaufspreis des Pfandobjects dem Be
trage der Schuld gleichkommt, und daß der etwa fehlende Betrag gegen 
das sonstige Vermögen des Pfandgebers geltend gemacht werden kann. 
Wenn also der Art. 32 den Pfandbcsttzer bei der Anftösung des Pfand-
verhältuiffes durch den öffentlichen Verlauf des Pfandgutes auf diejenige 
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Befriedigung für seine Ansprüche beschränkt, welche eben nnr-ans dem Pfand
object, beziehungsweise der dasselbe vertretenden Mcistbotssnmme resultirt, 
so folgt mit Nothwendigkeit, daß das Pfandgnt nicht „znr Sicherung eines 
Darlehns" hat in Pfand gegeben sein können, daß vielmehr die Ueber-
tragnng des Pfandbesitzes nicht accessorisch erfolgt, sondern selbständiger 
Zweck des Rechtsgeschäftes ist. 

Neben diesen Bestimmungen, welche über die durch die Verordunug von 
1841 nicht alterirte, sondern vielmehr gegenüber der Verordunug von 1802 
virtuell wieder zur Anerkeuunng gebrachte Natur unseres Pfandbesitzes 
keiuen Zweifel lassen, nimmt eiue eigenthümliche Stellung ein die Be
stimmung des Art. 33 der Verordnung von 1841, wonach, wenn das 
Pfandgut beim Ablauf der Pfandfrist nicht eingelöst wird und zum öffent
lichen Verkauf kommt, der etwaige Ueberschuß des Meistbotsschilliugs über 
deu Pfandfchilling (die vielgenannte Hyperocha) „dem ehemaligen Eigen
thümer d.es Gutes oder dessen Erben" zufalleu soll. Ersichtlich ist diese 
Bestimmung hineingebracht, um den in Art l . a u die Spitze gestellten und 
doch, wie wir gcsehu, iu diesem Artikel selbst wieder negirten antichretischen 
Pfandcontract zn illustriren. Gedeukeu wir noch einmal des Art. 32. 
I s t die Meistbotssumme geringer als der Pfaudschilling, so muß sich der 
Pfandnehmer mit ihr znfrieden geben, ist sie größer, so fällt der Ueberschnß 
an den Pfandgeber. Wo ist da die juristische Logik? von der Billigkeit 
gar nicht zn sprechen. I n der That ein „leoninischer Vertrag", wie ihn 
einst einer unserer ersten Inristen, der verewigte Carl Neuman», mit bit
terem Humor bezeichnete. Indessen — diese Bestimmung blieb ein leeres 
Wort. Die Interessenten bei den Pfandcontracteu wußten sie dadurch un
schädlich zu machen, daß der Pfandgeber regelmäßig im Contract zu Guu
ssen des Pfandnehmers ans die Hyperocha verzichtete. Ueberhaupt bewirkte 
die Verordnung vou 184 l materiell keme Aenderung in den Pfandcoutrats-
verhältnissen. Die einzigen, wirklich drückenden Neuerungen in der Ver« 
ordnuug von 1841 bestauben einerseits darin, daß die gestatteten zweima
ligen Prolongationen der Pfandcontracte jedes M a l mit 1°/« von der 
Pfandsumme besteuert waren, andererseits, daß, wenn das Pfandgut uach 
Ablauf der Pfcmdfrist nicht eingelöst wurde, der öffentliche Verkauf dessel-
beu eiutreteu mußte. Trotz alle dem war es aber für die zum Eigenthums-
erwerb von Rittergütern Berechtigten immer noch vortheilhafter, zu pfänden 
als zu kaufen. Eiu eiufaches Exempel wird dies klar machen. Wer ein 
Gut im Werth von 100,000 R. kaufen wi l l , muß eiue Steuer vou 4000 R. 



Der Pfandbesitz in Livland. 247 

erlegen. Pfändet er es dagegen, so sind die ersten drei Jahre ganz Irei 
von der Krepostposchlin, und erst bei der ersten Prolongation hat er 1000 R. 
zn erlegen. Somit gewinnt er für die ersten 3 Jahre die freie Benntznng 
eines Betriebskapitales von 4000 R. und für die folgenden 3 Jahre von 
3000 R., und erst wenn er in diesen 6 Jahren sich Kapital aus dem 
Gute erarbeitet hat, braucht er, nunmehr einen Kanfcoutract abschließend, 
die volle Krepostposchlin von 4000 N. zu zahlen. Ein Unvermögender 
aber — und Landgüterkänfe seitens solcher sind heutzutage, wo die „Zu
kunft des Gutes" verkauft zu werden Pflegt, an der Tagcsordnnng — müßte, 
wenn er sogleich kanfeu wollte, nicht allein 4000 3i.. über den Kanfpreis 
opfern, sondern ginge anch der Renten dieser Summe verlustig, welche, zu 
6 vom Hundert gerechnet, schon mehr betragen, als das eine Procent, 
welches bei der ersten Prolongation zn erlegen ist. 

Auch ließ sich die Poschlin gänzlich nmgehn, wenn Pfandcontracte 
immer nur auf 3 Jahre geschloffeu und daun nicht prolongirt, sondern 
von Ncncm abgeschlossen wurden, und dieser Modus kam nicht allein den
jenigen zn Gnte, welche zn gelegener Zeit Kaufcontracte abzuschließen be
rechtigt waren, sondern auch den bürgerlichen Pfandbcsitzern. 

I m Uebrigen waren natürlich die letzteren in der großen Ucbcrzahl 
der Fälle der leidende Theil bei der nenen Pfandvcrordnung. Sie mnßten 
für cincu 9jahrigcu Besitz 2 Procent des Gutswcrths zahle» und hatten 
dann zuznschcn, wenn sie sich im Besitze des Gntes erhalten wollten, daß 
es ihnen gelang, einen neuen Pfandcontract über dasselbe abzuschließen, 
wo sie d"anu wieder von denselben Lasten getroffen wurden. Zu diesem 
Zweck war denn in der Regel in den ursprünglichen Pfandcontracte« die 
Stipulation enthalten: daß der Pfandgeber sich verpflichte, nach Ablauf 
der äußersten Pfandfrist einen nenen Pfandcontract mit dem Pfandnehmer 
nnter denselben Bedingnngen abzuschließen — eine Stipulation, die zehn 
Jahre lang nnd länger nach Emanirnng der Verordnung von 1841 bei 
der Corroboration von Psandcontracten nicht beanstandet, späterhin aber, 
wie wir sehn werden, nicht mehr für zulässig erklärt wurde. Zu einer 
Bcaustaudung einer solchen Stipnlation schien denn auch in der That nicht 
der mindeste Grund vorzuliegen. Sie alterirte den an die Spitze der 
Verordnung von 1841 gestellten Grundsatz: „gesetzwidrigen Besitz von 
Immobilien ans den Grund von Pfandcontracten zu verhüten" in keiner 
Weise. Denn der Abschluß eines neuen Pfandcontracts zwischen denselben 
Contrahenten nach Ablauf der Pfandfrist lag selbstverständlich innerhalb 
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der Rechtsfphäre derselben nnd war überdies noch dnrch ein späteres Gesetz 
(das allerh. bestatt Reichsraths-Gutachten v . 18. März , S . U. v. 29. Apr i l 
1846, § 2 ) ausdrücklich für statthaft erklärt worden. Die Stipulation 
gewährte zndem nicht ein dingliches Recht an dem Pfandgute, sondern 
nur ein persönliches Klagerecht wider den Pfandgeber auf Erfülluug der
selben, beziehungsweise auf das Interesse. Was Jemand nun uach 9 Jah
ren unter dem Beifall der Gesetze thun kann — sollte er das nicht schon 
heute ve rsp rechen können zu thun? Dagegen ließe sich doch logisch 
kaum etwas einwenden. Das Bedenkliche für die Pfandbesitzer bestand 
eben nur darin, daß wenn die Pfandgeber sich aus irgend welchem Grunde 
weigerten, diese Stipulation zu erfüllen, sie ihren Pfandbesitz aufgeben nnd 
es auf den Ausgang eines Prozesses ankommen lassen mußten, ob sie — 
uach wie viel Jahren vielleicht! — wieder in einen Besitz kämen, der 
ihnen dann möglichen Falles gar nicht mehr wünschenswerth war. Die 
Sitte indessen, welche in dem Pfandbesitze trotz dem Gesetze eine Eigen-
thums-Entäußerung erkannte, ist so stark gewesen, daß man von derartigen 
Prozessen bis hiezu nichts gehört hat*). 

Inzwischen gestalteten sich dennoch in neuerer Zeit die Pfandbesitzver-
hältnifsc immer ungünstiger für die Pfandbesttzer. Nicht zwar durch die 
Gesetzgebung. I n dieser sind seit der Verordnung von 1841 genau genommen 
nur zwei Gesetze zu registriren, das bereits erwähnte vom 18. März 1846, 
welches eben nur der Abschluß eines neueu Pfandcontractes zwischen den
selben Contrahenten nach Ablauf des bisherigen für statthaft erklärt, und 
das ebenfalls schon angeführte, zunächst in Veranlassung kurländischcr Pfand
güterangelegenheiten ergangene, jedoch in seinem zweiten Theile für alle 
drei Ostseeprovinzen verbindlich erklärte Gesetz vom 18. Ma i 1860, welches, 
neben Einschärfung der bisherigen Gesetze, das novum enthält: „daß in 

*) I n welchem Maße diese Anschauung in der allgemeinen Meinung herrschend ist, er> 
giebt sich beispielsweise aus folgendem Falle, der dem Leben entnommen ist. Es hatte ein 
livländischer Edelmann an einen andern sein Gut verpfändet und im Pfandcontracte auf 
die Hyperocha zu Gunsten des Pfandnehmers verzichtet. Der Letztere starb kurze Zeit nach 
dem Antritt des Pfandbcsttzes; seine Erben verkauften bald darauf das Gut mit einem be» 
deutenden Vortheil, Dies konnte natürlich nur so geschehn, daß der Pfandgeber das Gut 
einlöste und gleichzeitig an den neuen Erwerber verkaufte. Er war sich jedoch durch die 
Verpfändung des Gutes so sehr der völligen Entäußerung desselben bewußt, daß er es für 
ganz selbstverständlich erachtete, jenes PluS des Kaufschillings über den Psandschilling an 
die Erben des Pfandnehmers auszukehren, obgleich er mach dem Contracte nur für den 
Fall des ö f f e n t l i c h e n Verlaufs des Gutes dazu gezwungen gewesen wäre. 
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die Meistbotsbedingnngen beim öffentlichen Verkauf von Gütern keine S t i 
pulationen über den Zuschlag derselben znm Pfandbesitze aufgenommen, 
vielmehr nnr die Erwerbung zum vollen Eigenthume gestattet werde, 
weil nach öffentlichem Verkaufe Niemandem mehr ein Einlösnngsrecht zu
stehe". Welcher verschiedenartigen Auffassung anch diese Bestimmung un
terzogen werden kann, darüber hat sich des Näheren C. Neumann iu der 
Valt. Monatsschr. (Band I I I S . 553 flg.) ausgesprochen; wie dieser im 
besten Sinne des Wortes conservative Mann sich dort überhaupt über die 
Bedeutung des Pfandbesitzes für den Adel wie für den Bürgerstand aus
spricht , verdient wohl auch heute Noch die ernsthafteste Erwäguug. Die 
klare, von der praktischen Erfahrung eines reichen Geschäftslebens getragene 
Darlegung der Gründe, aus welchen die Capitalien des Bürgerstandes 
überall eher eine Anlage suchen, als in den Hypotheken des Adels — ist 
eine überzeugende Appellation an den bcm 8yn8, der denn doch schließlich 
bei uns durchzudringen Pflegt"). 

Außerdem sind seit dem Jahre 1841 noch zwei Senats - Ukasen, die 
Pfandcontracte in den Ostseeprovinzen betreffend, erlassen worden. Es 
sind dies der Utas vom 31 . Januar 1644 und der vom 24. September 
1854. Der erstere, aus der Versammlung der drei ersten Senats-Dcpar-
tements zur Erläuterung verschiedener Zweifel über die Ausführung der 
Verordnung von 1841 insbesondere in finanzieller Beziehung erlassen, geht 
in seinen Motiven n. a. von dem Gesichtspunkte aus: Es sei im Art. 11 
der Verordnung von 1841 War nicht verboten, Pfandcontracte in Kauf-
kreposten zu verwandeln, indessen sei aber dabei zugleich vorgeschrieben, daß 
der Pfandbesitzer dies nicht willtuhrlich, ohne Errichtung eines besonderen 
Kausacts hierüber, thne. I n directem Widerspruch damit erklärt der aus 

*) Es ist überhaupt eine bemerkenswerthe Erscheinung, daß der Pfandbesitz in Kurland 
zu keiner Zeit beim Adel so mißliebig gewesen ist wie neuerdings in Livland, daß man ihn 
vielmehr immer für, ein wohlthätiges und der Billigkeit entsprechendes Eorrectiv gegenüber 
den Privilegien des Adels auf den Grundbesitz betrachtet hat. Ein edles Mitglied der 
kurländischen Ritterschaft hat die Entwickelung des Pfandrechts neben dem Eigenthum tief» 
send mit der Entstehung des prätorischen Rechts neben dem quintischen varallelisirt: nicht 
auf legislativem Wege, sondern aus dem Gebrauch entstanden, habe das prätorische Recht 
über das quiritische die Ueberhand genommen, weil man habe anerkennen müssen, daß die 
Handhabung des Gesetzes milder sein muffe als das Wort des Gesetzes. — ES drängt sich 
die schmerzliche Frage auf: woher die verschiedene Auffassung dieser Frage hier und in 
Kurland? Ist>es vielleicht, im Hinblick auf die Geschichte des Güterbesitzrechts in Livland, 
eine neue Illustration des alten Satzes: väisse Huem lassons? 
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unserer Oberin stanz in Civilsachen — des dritten Departements zweiter 
Abtheilung — ergangene Utas vom 24. September 1854: es seien St i
pulationen in Pfandcontractcn betreffend die Ertheilung von Kanfcontracten 
über die verpfändeten Güter ungültig nnd unverbindlich. 

Wir haben es also, scheint es, mit einer Antinomie zu thun. Die 
Ukascn des dirigirenden Senats sollen, so heißt es im Gesetz, wie die Be
fehle Sr. Kaiserl. Majestät befolgt werden. Welcher Utas sollte nnn zur 
Anwendung gebracht werden? der von 1844 oder der von 1854? Man 
erkennt leicht, daß die Frage nicht mit der Anwendung des allgemeinen 
Rechtsgrundsatzes zu lösen war: das neuere Gesetz gehe dem älteren vor. 
Denn von Gesetzen im strengen Sinne des Wortes war hier nicht die Rede. 
Die gesetzgebende Gewalt ist ein Neservatrccht Kaiserlicher Majestät; den 
Departements des dirigirenden Senats steht nnr eine gewisse engumschrie
bene Erläuternngsbefugniß zn (wie dieselbe z. B. in dem hier besprochenen 
Mase aus der allg. Versammlung v. 31 . Januar 1844 geübt ist); den 
Departements-Äbtheilungen aber, die zur Entscheidung von Civil- und Kri
minalsachen im Nevisions-Wege bernfen sind, ist selbst diese interpretirende 
Befugniß, insofern sie über den Einzelfall hinausgeht, nicht zuständig. 

I n einem solchen Dilemma bietet das Gesetz selbst einen nicht hoch 
genug zu schätzenden Ausweg. Es heißt im Provinzialrecht Th. I Art. 293: 

„Wenn eine Gerichts- oder eine andere Gouveruementsbehorde 
in dem aus dem dirigirenden Senate empfangenen Befehle irgend 
etwas den Gesetzen Zuwiderlaufendes oder dem Interesse Kaiser
licher Majestät Widerstreitendes fände, so ist sie verpflichtet, ohne 
den Befehl zu vollzieh«, dem dirigirenden Senat darüber eine 
Vorstellung zu machen; wenn aber der Senat, die ihm vorgestellte 
Meinung oder den erhobenen Zweifel für unbegründet findend^ 
bei seiner Anordnung bleibt und dieselbe bestätigt, so ist dieselbe 
nunmehr stillschweigend und unausbleiblich in Erfüllung zu setzeu". 

Dieser Weg ist denn anch znweilen betreten worden; in dem vorlie
genden Falle geschah es nicht, trotzdem hier, wie es nns bedünlen will, 
mehr als ein dringender Grnnd dazn vorlag. Denn es lag nicht allein 
ein Utas aus einer Abtheilung eines Senats - Departements wider einen 
vorher aus der Versammlung der eisten drei Senats-Departements ergan
gene« Utas vor, sondern der erstere enthielt anch noch eine zweite Be
stimmung, wonach die Vorausverpftichtung in den Psandcontracten zur Er
neuerung derselben ebenmäßig für ungültig und unverbindlich erklärt wurde — 
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eine Bestimmung, welche nicht mehr eine Interpretation, sondern eine E r 
gänzung des Gesetzes genannt werden mußte und nur aus dem Gesetzge
bungswege hätte erlassen werden können. War es doch vorher für noth
wendig befunden, eine, wie es scheinen wi l l , fast selbstverständliche Conse-
quenz der Verordnung von 1 8 4 1 : daß es dem Pfandgeber und Pfand
nehmer unverboten sei, nach Ablauf der Pfandfvist einen neuen Pfand-
contract über dasselbe Psandobject einzugehen — auf dem Gesetzgebungs
wege zur Entscheidung zu bringen! (Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-
Gutachten vom 18. März 1846 § 2 s. o.) 

Wir werden sehn, aus welchem Grunde keine Gegenvorstellung gegen 
den Utas von 1854 erfolgte. 

Nach Emcmirung der Verordnung von 1841 waren eine Reihe von 
Jahren hindurch Pfandcontracte, in welchen der Pfandgeber dem Pfandnehmer 
alle möglichen, diesem in seinen Vermögensinteressen und in seinem Besitze 
günstigen Bedingungen, namentlich die Erneuerung des Pfandcontractes 
nach Ablauf der Pfandfrist, stipulirte, von der Landes-Hvpothekenbehörde 
unbeanstandet corroborirt worden. Es geschah dies wohl von der richti
gen Anschauung aus, daß „die gerichtliche Bestätigung dem Rechtsgeschäfte 
weder dessen innere Mängel noch dritten Personen selbständige Rechte 
benehme" * ) : Die Corroboration ist ein Act rein formeller Natur. I s t 
die Legitimation der Parteien in Ordnung und sind die vom Gesetz ver
langten Formalien beobachtet, so hat der Richter keinen Grund die Corro
boration zu verweigern und, etwanigen künftigen Rechtsstreitigkeiten vor
greifend, die Materialien des Rechtsgeschäftes zu prüfen — es sei denn, 
daß der Contract contra bonos mores liefe. Die Stipulation der Er
neuerung des Pfandcontractes erschien aber um so unbedenklicher, als 
darnach ein „gesetzwidriger Besitz aus Grund eines Pfandcontractes", dem 
die Verordnung von 1841 eben entgegentreten wollte, zu keiner Zeit statt
finden konnte, denn bis zum Ablauf der Pfandfrift war der Pfandnehmer 
auf Grund des Gesetzes selbst im rechtmäßigen Besitz, und nach Ablauf 
derselben sollte er nur im, Besitz bleiben, wenn ein neuer Pfandcontract zu 
Stande kam, was das Gesetz von 1846 ausdrücklich gestattete. 

Inzwischen — die Zeiten änderten sich. Der seit den vierziger Jahren 
stetig, ja bald in rapider Progression steigende Werth des Grundbesitzes, 
die Rückwirkung, welche die auf das Jahr 1648 folgende Reactionsperiode 
auf die „feudalen" Ideen auch bei uns übte, die immer mehr bewußt her-

' ) v. Bunge llv» u. estl. PiivaKecht § 205. 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX. Hft.. 2 u. 3. 17 
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vortretende Spannung zwischen dem Adel nnd dem Bürgerstande — alles 
dies wirkte dahin, den Pfandbesitz, „dies aus dem wohlverstandenen Inter
esse aller Theile erwachsene, die Gegensätze zwischen den politischen Vor
rechten des Adels und dem Bedürfniß der andern Stände, in einem ledig« 
lich auf Ackerbau gerichteten Lande an dieser hauptfächlichsten Capitalver
werthung Theil zu haben, ausgleichende corriFenZ",*) — immer mehr und 
mehr in Mißcredit zu bringen, ja es steigerte sich diese Ungunst in der 
Vlüthezeit der Reaction bei uns — im Jahre 1856 -^- bis zu dem Be
schlusse des Landtages, die völlige Aufhebung des Pfandbesitzes bei der 
Staatsregierung in Antrag zu bringen. Diese extreme Schritte hatten 
jedoch keine weiteren Folgen — die Sache blieb ans sich beruhen, um, 
hoffen wir, eine andere und bessere Lösung zu finden. -

- Indessen ist jene politische Strömung nicht ohne Einfluß geblieben. 
Von der Landes-Hypothekenbehörde wurden nach einer Reihe von Jahren 
nach Emanirung der Verordnung von 1841 eben,jene Zweifel m Anregung 
gebracht, welche durch den S . U. von 1854, wenn nicht ihre Entscheidung, 
so doch ihre Beantwortung fanden. 

, Seitdem ist denn eine strenge Censur über die Pfandcontracte geübt 
worden. Pie Pfandgeber, nuch wie vor in dem vollen Bewußtsein der 
gänzlichen Entäußerung ihres, Eigenthums imter der Form des Pfand-
contractes, standen nicht an, M Gunsten der Pfandnehmer alle diejenigen 
Stipulationen in die Pfandcontracte zu bringen, welche geeignet waren, die 
Interessen der letzteren nach jeder Richtung hin sicherzustellen. Der gesunde 
Sinn der Provinzialen war es, der bisher die schlimmsten Consequenzen 
der Verordnung von 1841 abzuwenden gewußt hat**) . Freilich hat von 
den Contrahenten, beziehungsweise von denjenigen, denen sie die Abfassung 
der C e n t r a l übertrugen, eine wahrhaft bewunderungswürdige Fruchtbarkeit 
in der EzsindWg von Clauseln und Stipulationen, die auf d i e M Hi?s 
abzweckten, entwickelt werden müssen. Mchst dem Verzicht auf die Hyper-

*) C. Neumann in de? Bali. MonMchr- Band I I I S. 551. ,, ' ' < >^, ^ 

**) I n der Zeit von 12 Jahren, noch der Verordnung M n ,1841. (bis 1854) sind 

Nicht weniger als 49 Pfandcontracte, , abgeschlMn worden> darunter die Mehrzah l , , ^ ) 

U M yuch,unher her übrigen Zahl befinden sich nichtilyrnatr^ 
culirte Edelleute als Pfandnehmer./ Seitdem hat die Zahl der Pfandcontracte allerbmgs) 
unzweifelhaft in Folge der oben geschilderten Verhältnisse, abgenommen, und befinden sich 
gegenwärtig überhaupt nur 52 Güter im-'Wmdbefitz. . > ^ - > 
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vcha und dem Versprechen des Ersatzes a l l e r Meliorationen, nicht allein 
der nothwendigen und nützlichen, pflegte sich der pfandgebende Theil nicht 
allein zur Erneuerung des Psandcontractes nach Ablauf der Pfandfrist, 
fondern auch zur Vollziehung eines Kaufcontractes im Laufe der Pfand
jahre, sobald der Pfandnehmer es wünschen würde, zu verpflichten; er 
verzichtete auf das Einlösungs- und Näherrecht für sich und seine Erben; 
er gestattete dem Pfandbesttzer und dessen Rechtsnehmern, das Pfandgut, 
sobald es ihnen angemessen erscheinen sollte, aus den Meistbot zu stellen; 
oder er verpflichtete sich, von dem Einlösungsrechte nur mit Genehmigung 
des Pfandnehmers Gebrauch zu machen; oder er ertheilte dem Pfandneh
mer zugleich eine „unwiderrufliche" Vollmacht zum Verkauf des Gutes; 
oder er stipulirte, daß, falls die Gesetzgebung im Laufe der Pfandjahre sich 
dahin ändern sollte, daß längere Pfandfristen als die bisherigen gestattet 
würden, alsdann der Pfandcontract auf diese längere Frist gelten solle 
und dergl. mehr. 

Alle diese und ahnliche Stipulationen wurdeu nunmehr bei der Cor-
roboration der Psandcontracte für unzulässig erklärt und gestrichen; nur der 
Verzicht auf die Hyperocha vermochte sich noch zu behaupten. Es würde 
zu weit führen, wollten wir an dieser Stelle auf den näheren Nachweis 
dessen eingehn, daß für die gerichtliche Zurückweisung derselben — nach 
der oben bezeichneten Bedeutung des Instituts der Corroboration — nicht 
füglich ein Grund vorlag. Zum Theil waren jene Stipulationen — die 
nach einer überkommenen Schablone aufgenommen zu werden pflegten — ganz 
sinnlos, wie z. B . der Verzicht des Pfandgebers auf das Näherrecht, 
indem der Näherrechtsprätendent doch eben eine d r i t t e Person ist, welche 
sich einem der Contrahenten substituirt, also nicht einer der Contrahenten 
selbst sein kann; andere jener Stipulationen waren-gänzlich effectlos, wie 
z. B. der Verzicht für die Erben auf den Adelsretract, weil dies ein ihnen 
selbständig zustehendes, nicht vom Erblasser auf sie überkommenes Recht 
war. Das Alles mochte immerhin nicht genügen, um die Corroboration 
zurückzuweisen, durch welche, wie erwähnt, sinnlose Stipulationen weder 
einen Sinn noch ungültige einen Rechtseffect erlangen konnten. Dagegen 
gereichte es entschieden zur Benachtheiligung der Pfandbesitzer, wenn jene 
Stipulationen überhaupt nicht mehr für zulässig erklärt wurden, wie na
mentlich die wichtigste derselben: der mit dem Verzicht auf die Hyperocha 
in der Regel verbundene Verzicht auf die Einlösung. Daß das Eiulö-
sungsrecht ein Vermögensrecht wie jedes andere ist , daß der Eigenthümer 

17* 
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daher über dasselbe frei verfügen kann — bei Erbgütern natürlich unter 
denselben Beschränkungen, wie bei der Veräusserung solcher Güter über
haupt — daß er daher auch auf dasselbe verzichten kann, ist in einem hos
gerichtlichen Urtheile vom Jahre 1857 ausgesprochen und 1859 vom Senat 
bestätigt worden. Gleichwohl ist späterhin dem erwähnten Verzichte in 
Psandcontracten die Corroboration versagt worden. 

Doch es wäre ermüdend, in weitere Einzelheiten einzugehen. Die 
im Vorstehenden gegebenen Andentungen über die augenblicklichen Ver
hältnisse unseres Pfandbesitzes werden immerhin einiges Material bieten, 
um der Ueberzeugung Raum zu schaffen, daß derselbe in seiner gegenwärti
gen Gestalt nicht langer haltbar ist und daß es im Interesse des ganzen 
Landes läge, ihm, wenn er, mit Rücksicht auf die über kurz oder lang 
doch zu erwartende Freigebung der Güterbesitzrechts. lebensfähig fortbestehen 
soll, seine ursprüngliche Gestalt, unter gewissen Modificationen, wiederzuge
ben. Es muß einmal ausgesprochen werden, daß die Pfandcontracte unserer 
Zeit, wenn sie die „Sicherung eines Darlehens" bezwecken sollen, sammt 
und sonders e ine Lüge s ind und daß es daher hohe Zeit ist, aus 
diesen dem deutscheu Rechtsgefühl fo sehr widerstrebenden, aus einer Reihe 
von Mißverständnissen und Irrthümern hervorgegangen Zuständen heraus
zukommen. Daß das Gesetz von 1841 selbst in seinen Einzelbestimmungen 
jenen Sah nicht durchzuführen vermocht hat, ist oben nachgewiesen worden. 
Es ist durch dasselbe nichts weiter erreicht worden, als eine gegenüber dem 
Kauf unverhältnismäßig hohe, weil sich beständig erneuernde Besteuerung 
des Pfandbesitzes und die Belastung des hier interessirten Publikums mit 
weiteren Kosten, welche zur formellen Durchführung der in den privaten 
Conventionen zum Schutze ides Pfandbesitzes gemachten Stipulationen 
erforderlich werden. Sind jene Stipulationen aus den Pfandcontracte« 
verwiesen worden, so haben sie sich in das private Bereich geflüchtet und 
sind dadurch nicht minder rechtsverbindlich. Aber welche Saat von Pro
zessen kann daraus aufgehn, wenn das V e r t r a u e n , welches diese Con-
tracte bisher noch im Leben der Provinzen erhalten hat, schwindet oder 
von den Erben der Contrahenten nicht gerechtfertigt wi rd! 

Der Ausweg aus diesen unglückseligen Verhältnissen ist einfach: d ie 
A u f h e b u n g a l l e r sei t dem J a h r e 1 8 0 2 über d ie P f a n d c o n 
t r a c t e er lassenen Gesetze und g le i chze i t i g d ie B e s t e u e r u n g 
des P f a n d b e s i t z e r w e r b e s g le ich dem K a u f . 

' Die Psandverordnuug von 1641 selbst giebt dazu den Anhaltspunkt. 
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Sie hat das in der Verordnung von 1802 betonte Moment der zehnjäh
rigen Verjährungsfrist gänzlich fallen lassen, indem sie (vgl. die Art. 2 , 10. 
die Anmerkung zu Art. 10 und Art. 14) die Verpfändung von Immobilien 
bis auf 99 Jahre als allgemeine Regel hinstellt und nur in Beziehung 
auf die adeligen Landgüter eine Ausnahme statuirt, während die Regel für 
die Domainen, die Corporationsgüter, die städtischen Immobilien und die 
sonstigen ländlichen Grundstücke Geltung haben soll. Die Befreiung der 
bis auf 3 Jahre geschlossenen Pfandcontracte von der Krepoststeuer (nach 
Art. 14) wäre, um den vorerwähnten Umgehungen des Gesetzes zu steuern, 
aufzuheben; dagegen könnte die nach demselben Art. festgesetzte Besteuerung 
der bis ans 10 Jahre geschlossenen .Pfandcontracte mit 2 Procent bestehn 
bleiben nnd wären nur die auf längere Fristen eingegangenen Pfandbesitz-
contracte mit der Verkanfssteuer zu belegen. I n Consequenz dessen müßten 
denn auch die M o d a l i t ä t e n der P f a n d c o n t r a c t e v ö l l i g der 
C o n v e n t i o n der C o n t r a h e n t e n a n h e i m g e s t e l l t , insbesondere 
aber die V e r b i n d u n g e ines e v e n t u e l l e n K a u f c o n t r a c t s mit 
dem P f a n d c o n t r a c t f ü r statthaft-erklärt w e r d e n , ohne daß 
es bei der Verwandlung von Pfand m Kauf der Erlegung der Krepoststeuer 
bedürfte, da diese bereits bei.Eingehung des Pfandcontractes zu erlegen -
wäre. Nicht minder wäre denn auch in Zukunft ein jedes Gut, aus wel
chem Grunde dasselbe auch zum öffentlichen Verlauf gelange, g l e i chze i t i g 
zu E i g e n t h u m s - u n d P fandbes i tz a u s z u b i e t e n und dadurch je
der Zweifel über die Bedeutung des S . U. vom 13. October 1860 (s. o.) 
zu beseitigen. 

I n dem neuerdings unter uns ausgebrochenen Kampfe der Meinun
gen: ob Wiederherstellung des 99-jährigen Pfandrechts? ob Freigebung 
des Eigenthumsrechts? ist schon gesagt, aber gleichsam überhört worden, 
daß man es hier keineswegs mit einem absoluten Gegensatz zu thun habe. 
Beides könnte nebeneinander bestehen. Wi r haben gesehen, daß der Pfand-
befitz, vor der Beschränkung des Güterbesitzrechtes und vor der Einfüh
rung der Krepoststeuer, sich Jahrhunderte lang neben dem Eigenthume als 
ein selbständiges Institut, und auch u n t e r dem A d e l , behauptet hat. 
Wir lesen, daß noch in unseren Tagen am N i e d e r r h e i n , wo denn doch 
keinerlei Beschränkungen im Eigenthumserwerb an Immobilien stattfinden, 
über ein D r i t t h e i l des Bodens (auf dem Lande und in den Städten) 
nach P f a n d schaftsrecht besessen wird *). Warum also diesen Reich-

*) Revidiiter Entwurf des westrheinischen Provinziälrechts. Perlin 1837. S. 35. 
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thum des angestammten Rechts verleugnen, zumal wenn er zunächst das 
geeignetste Mittel zur Lösung des gegebenen Conflictes der Interessen sein 
sollte? Warum nicht von dieser Rechtsmodalität sich Dienste leisten las
sen, die immerhin ursprünglich mit ihr nicht beabsichtigt waren, die sie 
aber jetzt zu leisten im Stande ist? Das eben ist das-Kennzeichen eines 
organischen, in sich berechtigten Wesens, daß es zu Lebensäußerungen auch 
nach Richtuugen hin sähig ist, die von vornherein nicht seine Bestimmung 
zu sein schienen. 

Wenigstens wenn die Alternative so gestellt würde: entweder das 
alte Pfandrecht ohne V e r z u g oder der unbedingt freie Güterkauf i n 
schwankender P e r s p e c t i v e , so müßten wir nnsererseits dem Ersteren 
zufallen. Die Aufgaben des Reformirens compliciren sich in gefahrdrohen
der Weise; man hat wahrlich Eile mit jeder derselben nach Möglichkeit 
fertig zu werden. 

Die Alternative steht aber vielleicht nicht so, und falls der freie 
Güterkans für diejenigen Provinzialen, die nicht zum Erbadel oder zum 
Bauerustande gehören, eben so schnell oder noch schneller zu erreichen sein 
sollte, als die Wiederherstellung des alten Pfandrechts, so braucht kaum 

* gesagt zu werden,'welches vou beidem uns das Vorzüglichere dünlt. 
Der Zweck der vorstehenden Abhandlung war nur: die v ö l l i g e 

U n H a l t b a r k e i t der g e g e n w ä r t i g e n P fandgese t zgebung dar-
r e i n j u r i d i s c h e n G r ü n d e n . Nur 

die privattechtliche Seite des Gü'terbesitzrechtes ist es, welche von dem drin
gendsten, keinen Aufschub leideuden Reformbedürfniß betroffen wird, wäh
rend von dem damit verbundenen politischen Moment, unseres Erachtens, 
vorläusig ganz abgesehen werden kann. Dieses letztere gehört einer andern 
.Wd schwierigeren Ordnung von Entwickelnngs-Eventualitäten an, in Bezug 
aus welche viel Arbeit, Vorsicht und Geduld von uns allen gefordert sein 
wick ' Mgeduldig sei man nur in dem Einen: in der Stärkung des Be
wußtseins von der Interessengemeinschaft aller Stände dieses Landes! Und 
durch nichts kann dieser Zweck wirksamer erreicht weiden, als durch die 
vollzogene Lösung der Güterbesitzsrage. 

T h . B o t t i c h er . 
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Zt. Petersburger TorrespondtV. 

S t . Petersburg, Ende Februar. 

^ f c h kann Ihnen die gute Nachricht melden, daß die Ostseeprovinzen 
in Blüthe stehen. Es muß wahr sein, denn Herr S . in der hiesigen 
deutschen Zeitung behauptet es: er selbst aber ist wieder durch das Dor-
pater „ In land" beglaubigt. Letztgenannte ehrwürdige Matrone, die nach 
jahrelangen Leiden jetzt endlich in den ewigen Frieden eingegangen ist, hat 
noch in ihrem letzten Augenblicke — ich weiß nicht, war es Delirium oder 
schon Abglanz einer höhern Welt — Hrn. S . von der S t . Petersburger 
Zeitung als einen der größten deutschen Schriftsteller angejubelt und ihm 
sterbend gleichsam ihren Geist vermacht. Er sagt in Nr . 2 t am Schlüsse 
seines Rückblicks auf die innern Zustände des Landes im Jahre 1863: 
„Die baltischen Provinzen blühten in der herrlichsten Weise. Ueberall 
bildeten sich Gesellschaften und Associationen zur Sicherung der Wohlfahrt des 
Einzelnen und des Gedeihens des Ganzen, so tu Kurland der Verein zur 
Unterstützung armer Beamten; in Riga der Gesellenllubb „Feieraberid", der 
Verein der Schlosser u. s. w. Die Ackerbaumethode wurde mehr und 
mehr den Fortschritten der wissenschaftlichen Agronomie entsprechend orga-
nistrt. Von allen Städten blühte trotz der ungünstigen Handelscon-
juncturen Riga, das rastlos an der Verbesserung seiner gesellschaftlichen 
Zustände fortarbeitet und allen Städten des Reichs als Muster dienen 
lami." Hier haben Sie zugleich eine Pr.obe blühenden St i les ; eine 
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Methode die o r g a n i s i r t wird, ist eben so neu als logisch. D a aber 
schon so viel Symptome einer hohen Blüthe vorhanden sind — zwei Ge
sellenvereine und eine Unterstüßungsgesellschaft — was wird erst sein, wenn 
das 99jährige Pfandrecht eingeführt ist? Ich sehe, daß über diesen Punkt 
bei Ihnen viel Streit ist und daß einige Verwegene sogar ganz gleiches 
Besprecht für Alle verlangen. M i r scheint, daß im letztern Fall dem Bür
gersmann der Kamm zu sehr schwellen würde und daß der andere Näme 
bei gleichbleibender Sache ihn passend immerfort an seine natürliche I n 
feriorität erinnert. So war es auch bei den alten Römern: die Sklaven 
heiralheten, wie die Herren; auch zeugten beide ihre Kinder auf dieselbe 
Weise; aber was bei den letztern Ehe genannt und mit symbolischen Formen 
corroborirt wnrde, hieß bei den erster« ganz ohne Formalien nur Contu-
bernium, gleichsam eheliches Pfandrecht. Zudem ist 99 Jahre ein langer 
Zeitraum, nach dessen Abfluß es entweder gar leinen Adelstand mehr 
geben wird — womit die Streitfrage sich von selbst erledigt — oder, wenn 
er noch ezistirt, der Beweis seiner ewigen Unzerstörbarkeit und Daner bis 
zum jüngsten Tage und also der Vergeblichkeit alles Widerstrebens geführt 
sein wird. Sie runzeln die S t i rn , würdiger Freund, Ihnen 

„scheinen die Scherze 
Nicht am rechten Orte zu sein", 

aber wenn man hier in Petersburg lebt und sehen und hören muß, wie 
täglich die Landgüter feilgeboten und zugeschlagen werden und das wirth
schaftliche Leben in ungestörter Function allein über sich entscheidet uud nur 
das Geld, das allerrealste der Dinge, und durchaus keine Heraldik und 
Genealogik dabei in Frage kommt, dann verliert man nun einmal den 
S inn für diese 99jährige, tief bedeutsame, gleichsam altindische Rechts-
symbolik. 

Eins aber, was Riga trotz aller seiner Blüthe nicht besitzt, das hat 
Moskau seit Ansang dieses Monats — einen zoologischen Garten. Längst 
habe ich einen solchen erwartet und mich gewuudert, daß noch nirgends 
Anstalt dazu gemacht wurde. Wir , die wir eine prachtvolle Sternwarte, 
obgleich unter dem sechzigsten Breitengrade, eine Akademie der Wissen
schaften, obgleich überwiegend mit Deutschen besetzt, einen botanischen 
Garten- mit Wunderbäumen vom Ganges und Orinocco, galvanische Batte
rien von so und so viel Elementen, einen Jacht-Klubb, eine geographische, 
ja sogar eine entemologische Gesellschaft besitzen, wir sollten keinen zoolo
gischen- GartM aufzuweisen haben, der doch in Berlin, ja sogar in Frank-
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fürt und Hamburg nicht fehlt, und uns dadurch eines Mangels an Civi
lisation verdächtig machen? Nun, die Acclimatisationsgesellschaft hat die 
Sache in die Hand genommen und die neue Anstalt eröffnet. Daß das 
Moskauer Publikum, von. Neugier und langer Weile gepeinigt, großen 
Antheil genommen hat, versteht sich von selbst. Der Jahresbeitrag beträgt 
fünf Rubel und die Anmeldungen zur Mitgliedschaft drängen sich von allen 
Seiten. Wus sind auch fünf Rubel? Dasselbe was für den Berliner fünf 
Silbergroschen und der zwanzigste Theil von dem, was eine Karte im 
Palki-Spiel, je nachdem sie eine halbe Linie höher oder tiefer liegt, uns 
oder unserm Gegner jeden Abend bringt oder nimmt. Daß aber in 
weniger als drei Jahren mit dem Reiz der Neuheit auch der zoologische 
Eifer erkaltet sein wird, daß die Mitglieder, wie sie in Schaaren gekommen, 
so auch in Schaaren wieder abfallen werden, daß statt ihrer ein ungebetner 
Gast, das Deficit, sich einfinden und das Ganze schließlich, wie alles 
Uebrige Staatsanftalt werden wird, das kann Jeder mit etwas „Völker
psychologie" ohne Mühe vorhersagen. Thiere zu Pflegen fordert an sich 
viel Sorgsamkeit und Aufmerksamkeit; die Reinlichkeit muß ächt, nicht blos 
scheinbar sein; die armen gefangenen Fremdlinge jedes Jahr durch den 
langen und harten Winter des hohen Nordens hindurchzubringen, ist 
mühselig und kostbar und muß oft mißlingen; sich von Nachahmung freizu
halten und den Pariser ^ar6in äss p lante zu vergessen, ist unter uns 
fast unmöglich; was aber sollen die Thiere der heißen Wüste und tropi
schen Waldungen auf einem Boden, der fast zwei Dri t tel des Jahres gefroren 
ist, unter einem Himmel, wo der bekannte Chausseebaum, die Pappel, nicht 
mehr gedeiht, wo Kirschen und Pflaumen halb unter der Erde, in so ge
nannten Grund-Sarais, gezogen werden, nnd wo bisweilen, wie im Winter 
1862—1863, das Quecksilber gefriert? Ich habe hier eine Idee, die ich 
Sie bitte mir verbreiten zu helfen. Da das Klima Rußlands, wie Jeder
mann weiß, ein extremes ist, so müßte Acclimatisation diejenigen Gebiete 
ins Auge fassen, wo die gleichen schroffen Gegensätze herrschen, die Altai
gegenden, das südliche Sib i r ien, Theile des Amurlaufes, und von dort 
aus den Boden Osteuropas durch Kulturpflanzen, Getreidearten, Hausthier-
Racen u. s. w. bereichern. Ich habe einmal von einem Amerikaner gelesen, 
er hieß Jones, Smith oder ähnlich, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht 
hatte, den Apfelbaum in den westlichen Staaten der Union zu verbreiten. 
Er wanderte und wanderte, Jahre lang, unermüdlich, von einer Farm zu 
andern, und theilte Apfelkerne und Propfreiser aus; hier verlacht, dort mit 
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Gleichgültigkeit abgewiesen, ließ er sich doch nicht abschrecken — ein Missio, 
när im edelsten Sinne des Wortes. Und als er starb, war in Folge sei
ner Bemühungen unter den Hinterwäldlern jener entfernten Wildnisse der 
Apfelbaum nichts Seltenes mehr.. Nun, wenn die Herren von der frühern 
„Bessjeda" oder vom jetzigen „Denj " für einige Jahre die Feder, die doch 
schon stark - ausgeschrieben ist, niederlegten und sich Jeder ein Thier, ein 
Gewächs wählten, und dieses aus den schönen Thälern des Altai ihrem 
Vaterlande zuzuführen unternähmen, der Eine einen Baum mit reichem 
Holz- oder Terpentinertrag, der Andere einen Schlag Hunde oder Schafe, 
der dritte eine Varietät Gerste oder Weizen mit dichterem oder schwererem 
Korn , eine Frucht, eine Beere — würden sie nicht ihrem eigenen Satz: 
daß das Slavenland eine Welt für sich, eine primitive Offenbarung mit 
eingeborenen Gesetzen, ein Teich des Heils für kranke, abgelebte, in die 
I r r e gehende Völker u. s. w. sei, wenn aus) nur in einem Bruchtheilchen, 
eine reale Basis geben? Aber statt dessen spielen sie lieber bequem im Ka
binette mit den Rechenpfennigen ihrer Einbildung, errichten auf den Trüm
mern des Aristoteles und Hegel eine neue anatolische Philosophie, deuten 
die lycischen Inschriften aus dem Russischen, erkennen in der Alhambra ein 
slavisches Bauwerk (weil im frühern Mittelalter viel slavische Sklaven nach 
Südspanien verkauft worden), in Tizian einen slavischen Maler (wegen der 
riv2 äs' 8oKiav0ni), in Gluck ein slavisches musikalisches Genie (weil in 
Prag erzogen) u. s. w. ' ' 

Auf Wut Stephcmowitsch, ist in diesen Tagen ein anderer berühmter 
Slavist im Tode gefolgt — W o f t o k o w . Er starb 83 Jahr a l t , nach 
einem stillen, bescheidenen, aller Eitelkeit abgewandten, ganz der Wissen
schaft gewidmeten Leben. Schon im Beginn seiner linguistischen Laufbahn 
machte er die wichtige Entdeckung des altslavischen Rhinismus (der nasalen 
Geltung zweier bis dahin räthselhasten Vokale), beschrieb dann die Hand
schristen des Rumianzowschen Museums, gab das Ostromirifche Evangelium 
heraus (aus der Mitte des 11 . Jahrhunderts), verdrängte durch seine in 
vielen Ausgaben verbreitete russische Grammatik die schlechte« Arbeiten von 
Gretsch und verfaßte endlich noch im hohen Alter ein großes kirchenslavi
sches Wörterbuch, zu dem er dreißig Jahre lang aus gedruckten und unge-
drucktelr Quellen die Belege gesammelt. Welche productive Kraf t , rufen 
Sie aus, welch unermüdlicher Fleiß, wieder ein Beweis, daß auch — hal
ten S ie ein, hören Sie mich erst aus! Ein schreckliches Geheimniß, nur 
wenigen Eingeweihten bekannt, kam beim Tode des gefeierten Gelehrten zu 
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Tage — der Tod, der große Enthüller, entkleidet uns Alle unseres falschen 
Glanzes. Alexander Christoforowitsch war — ein Deutscher, ja noch 
schlimmer als das, ein Arensburger von der Insel Oesel, hieß Osteueck, 
hat zwei lutherische Frauen gehabt, war.selbst Lutheraner und wurde luthe
risch beerdigt. Am Grabe hielt Herr Sresnewsky, von der russischen Aka
demie, eine Rede, in der 1) Wostokows Geburt und Jugend ganz und 
gar übergangen, 2) Hanta unter den hervorragenden Meistern der S lav i -
stik aufgeführt, 3) der wirkliche Meister Miklosich mit keiner Sylbe genannt 
wurde — merken Sie was? Die deutsche Herkunft des Verstorbenen hat 
übrigens das Gute gehabt, daß sie uns vor- den Ueberschwänglichkeiten 
bewahrt hat, die sonst sicherlich nicht gefehlt hätten. Der russische Jacob 
Grimm — diese lächerliche Hyperbel war schon jetzt zu hören. (Was 
wird Hr. Buslajew in Moskau dazu sagen, der ja selbst der russische Jacob 
Grimm ist?). Wostokow hat nie seine mangelhaste Iugendbildung verwin
den können, denn die alten Sprachen holt man später nicht nach. Alle 
seine Werke haben daher etwas Dilettantisches. Daß Dobrowsky bei An
kunft der ersten Schrift Woftolows seine InZtiluticmeg habe zerreißen wollen, 
mag immerhin mehr als Mythus sein. Ein anderes Mitglied der erwähn
ten ^.cHööiuie ru886 (oder zweiten Klasse der Akademie der Wissenschaften), 
Hr. Grot, der jetzt die Werke Dershawins mit deutscher Gründlichkeit her
ausgiebt und selbst eine Art Diagonale in dem russisch-deutschen Paralle
logramm der Kräfte darstellt, hat in der Akademie-Zeitung seinem dahin
gegangenen College» eine warmempfuudene Parentation gehalten. 

Die Monatsschriften pflegen beim Schluß eines Jahres und beim 
Beginn eines neueu das Beste aus ihrem Manuscripteuschrauk herauszuho
len, um die Kauser, die leicht in den Laden des Nachbars treten könnten, 
anzulocken oder festzuhalten. Aus demselbeu Grunde hat Hr. Katkow — 
der anßer seiner Monatsschrift noch sein Wochenblatt (die Chronik der Ge
genwart) und seine tagliche Zeitung, also eine vollständig ausgerüstete Armee, 
Infanterie, schnelle Reiterei und über die Köpfe beider wegschießende Ar
tillerie, besitzt, das langsame Fußvolk einen forcirten Marsch machen lassen 
und es richtig zur Stelle geschafft: das December- und das Januarheft 
des sonst immer im Rückstande befindlichen „Russischen Boten" sind bereits 
in unsern Händen. Dar in ist Manches, was Aufmerksamkeit verdient. 
Ich signalist« Ihnen zunächst die seit lange erwarteten Memoiren Phil ipp 
von Wigels, der einem estländischen Gesch'lecht Wigelius (in Allentacken) 
entsprossen, mit Haut und Haar ein Russe geworden.war und von seiner Her-
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kunft nichts mehr wissen wollte. Sein Vater war in den Militärdienst 
gegangen und hatte nicht, wie Andere seines Gleichen thun, nach verflöge, 
nem Iugendmuth sich auf die väterlichen Häken zurückgezogen, um wie 
Cincinnatus das Feld zu bauen, neuen Anwuchs für tuuftige Regimenter 
zu erziehen und von Zeit zu Zeit in Reval die Toga des Gesetzgebers an
zulegen, sondern er war cnrf dem Wege geblieben, auf den ihn Stand nnd 
Wille der Eltern gestellt, hatte im Gouvernement Pensa ein russisches 
Fräulein geheirathet und so auf dem neueu Boden völlig Wurzel gefaßt. 
Sein Sohn Philipp Philippowitsch, eben der Verfasser der Memoiren, 
wurde 1786 geboren nnd starb als Geheimrath in Moskau 1856: seine 
Denkwürdigkeiten reichen bis zum Jahre 1830. Das bis jetzt gedruckte 
Anfangsstück enthält in der vorausgeschickten Familienchronik des Helden 
manchen für die Geschichte des baltischen Adels, der sich im 18. Jahr
hundert glück- und abenteuersucheud nach Rußland wandte, komisch bedeut
samen Zug. (Wir gedenken in einem unserer nächsten Hefte einen Auszug 
dieser Memoiren erscheinen zu lassen. D . Red.) Wige! ist der unge
nannte Verfasser des berüchtigten vom reinsten Renegatenhaß dictirten 
Vnches: 1a Ku88ik onvakio par leg ^,IIemanä8, Paris und Leipzig 1844. 
I n dem Decemberheft desselben Journals stoßen wir gleich anfangs auf 
einen Auffatz: „das Gouvernement Nowgorod vor hundert Jahren. Aus 
der Biographie (oder: aus einer Biographie) des Grafen Sievers". Aus 
welcher Biographie? Dem Kenner und allen Freunden des ehemaligen 
Dorpatschen Professors Blum bleibt darüber kein Zweifel, zugleich aber 
wird ihnen der große Vortheil klar, den in gewissen Fällen die russische 
Sprache gewährt, in lateinischer Weise keinen Artikel zu haben, weder 
einen sogenannten bestimmten noch einen unbestimmten. I m Januarheft 
des „Sowremennik" steht ein ganz vortrefflicher Aufsatz: die Nationali
tätenfrage und der Panslawismus. Die Sekte, an deren Adresse er ge
richtet ist, wird freilich keine Belehrung daraus schöpfen. Die '„Biblioteka 
olja Tschtenija" eröffnet ihren Jahrgang mit einer nenen Arbeit des un
ermüdlichen Kostomarow, die Sie wegen des Gegenstandes: „der livlän-
dische Krieg" (Johann des Schrecklichen) interesstren wird. Ich habe nur 
von der Garnitur der Schüssel etwas genascht, nämlich von den citirten 
Quellen unter dem Text, deren lateinische und altdeutsche Titel von so 
spaßhaften und ungeheuerlichen Druckfehlern wimmeln, daß ein frivoler 
Mensch seine Freude daran hat. Das ist das gewöhnliche Unglück russi
scher Bücher bei Citaten aus den klassischen Sprachen. Hr. Kostomarow 
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ist übrigens wieder in eine Fehde mit dem alten Pogodin in Moskau ver
wickelt, mit dem er, wie Sie sich erinnern, in Anlaß der Herkunft der 
Russen schou einmal einen heftigen Strauß bestauben. Es handelt sich um 
einen Aufsatz Kostomarows im russischen Kalender und das darin enthal
tene Charakterbild des Dmit r i Donskoi, dessen Wahrheit der Gegner nicht 
gelten lassen wi l l . Diesmal wird jeder Unbefangene auf Seiten Kosto
marows sein müssen, der dem rohen Pathos des Altmoskowiters gegen
über das Recht der Forschung und die historische Wahrheit muthig ver
tritt. Unter den poetischen Erzeugnissen, die die letzten Wochen gebracht 
haben, ist vor allem Turgeniews schalkhaftes Mährchen „Prisraki" (die 
Phantome) zu nennen, das er selbst auf eiuem sogeuannten „Literaturabend" 
im Saale Bernardaki vorgelesen hat nnd das nächstens in einem neu ge« 
gründeten Journal gedruckt erscheinen w i rd . ' Turgenjew, mit einer I ta l ie
nerin verheirathet, läßt sich ganz in Ital ien nieder und hat uns in diesen 
Tagen auf immer Lebewohl gesagt. Er ist mir auch in der russischen 
Literatur immer wie ein Fremdling vorgekommen, der ihr nur von Zeit 
zu Zeit einen Besuch macht und ganz andere Sitten ans einer ganz andern 
Sphäre mitbringt. Der ideale Zug in seinen Dichtungen contrastirt auf
fallend mit der groben Realistik, in der die russischen Schriftsteller wahr
hafte Meister sind. 

D a wir von literarischen Dingen reden, so wil l ich nicht versäumen, 
Sie auf den Gesetzentwurf aufmerksam zu macheu, durch deu die Prcßfrei-
heit in Finnland eingeführt wird uud der uns die tragische Fabel unserer 
eigenen Zukunft erzählt. Daß hier alle witzigen Erfindungen der conti-
nentalen Gesundheitspolizei, wie hohe Caution, Hinterlegung eines Exem
plars vor der Ausgabe u. f. w. wiederkehren, darf uns uicht Wunder neh
men. Am merkwürdigsten ist aber das sechste Kapitel, das von den 
S t r a f e n handelt. Lästerung gegen die Religion z. B . wird mit dem 
Tode gebüßt. Der Tod für ein geflügeltes, falsch gebrauchtes, falsch aus
gelegtes Wort ! Die schönen Zeiten Vauini's und Giordano Bruno's keh
ren wieder und ein neuer Galilei kommt nicht so leichten Kaufes ab, als 
der alte. Der weitere Inhal t des genannten Kapitels hat mich an das 
Zoroastrische Gesetz erinnert, wo ganze Abschnitte aus lauter Versen be
stehen, wie etwa folgender: „Wer einen Knochen eines todten Hundes hin
wirft, was ist dafür die Strafe? Darauf entgegnete Ahura-mazda: Man 
schlage seinem sündigen Körper siebzig Schläge mit dem Pferdestachel aus". 
Was der Pferdestachel im Avefta, das sind die Ruthen aus inländischer 
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Birke in der finnischen Preßfreiheit. Da findet sich für die zahlreich aus
geführten S t i l - und Denkfehler sündiger Schriftsteller neben Gefängniß 
und so und so viel tausend Mark immer das Aequivalent in Ruthenhie
ben beigesetzt. Ich weiß nicht, ob das letzte Mittel bei Zahlungsunfähig
keit eintritt oder ob es für einen privilegirten S tand , der im untersten 
Stockwerk des herrlichen hochgethürmten feudalen Schlosses wohnt, reser
vat ist. Die Wissenschaft dieses Strafcodex ist überhaupt nicht so leicht, 
als ich mir dachte: es gehört dazu viel Scharfsinn und Mathematik. Vier
zig Paar Ruthen sind gleich hundert und zwanzig einzelnen Streichen — 
das begreift nur eiu Studirter. Ich hoffe die Finnländer schaffen dies 
ehrwürdige Gesetz, die Erbschaft der Väter, nicht leichtsinnig ab. Es ge
hört zu ihrer „Eigenthümlichkeit", ist organisch-historisch erwachsene Landes
institution, und diese soll man, wie die Weisen lehren, nicht antasten. 
(Nach neuerm Zeitungsnachrichten haben die Finnländer auch ihr Straf
gesetz zu reformiren unternommen; die Todesstrafe und die körperliche 
Züchtigung follen abgeschafft werden. D . Red.) — Mi r . ist so eben der 
Namen Galilei's in die Feder gekommen: hat es Ihnen nicht auch das 
Herz erquickt wie mir, daß dieses Befreiers und Märtyrers neulich in 
eigener Festfeier in Dorpat gedacht worden? — in Dorpat, von wo seit 
Jahren kein sympathetischer Ruf zu uns gedrungen. So l l es vielleicht be
deuten, daß die steilste Höhe glücklich überstiegen ist? 

Das hervorragendste Ereigniß der letzten Wochen war ohne Zweifel 
der Artikel Wolowsti's übk die Finanzlage Rußlands im zweiten Januar
hefte der Revue des deux Mondes. Seit den Tagen Custines hat nichts 
hier solches Aufsehen gemacht, so schwer gekränkt, so tief erbittert. I n der 
That, fallen nicht bei den Finanzen in gewissem Sinn Schein «nd Wesen 
zusammen? Sie s i n d , wofür man sie h ä l t . „ Ich bin besser als mein 
Ruf" ist im Creditwesen, das weiß jede schöne Frau, ein schwacher Trost. 
Hat nicht Oesterreich um der Börsenmeinung willen eine Art geschickt decorir-
ter constitutioneller Coulissen aufgestellt, obgleich die Wiener Künstler sehr 
wohl wissen, daß man den Teufel nicht an die Wand malen soll? Auch-
hier hat es Widerlegungen des Hrn. Wolowski geregnet, di« einen für 
das In land , die andern für das Ausland bestimmt. I m Journal äo 
8t. petorsboulss übernahmen der Odessaer Banquier RafalMitfch,"ber 
Director der Kiewer Bankfuccursale N . Bunge, und Hr. A leMbtvw, mit 
mehr oder minder Beruf und Geschick, das Amt der Abwehr. Das ge
nannte Iomnal hat übrigens unter seinem Redactionspersonal einen Mi t -
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arbeiter, dessen finanzwissenschaftliche Einsicht jener der aä Koll herbeigeru
fenen Hülfstruppen reichlich gewachsen ist, der aber in diesem Falle sehr 
zurückhaltend war, ich meine Hrn. Horn, Bruder, wenn ich nicht irre, des 
Nationalökonomen, der im Ionrnal des Debats zuweilen mit ausgezeichne
ten Artikeln auftritt. Auch unsere deutsche Zeitung kam bei dieser Gele
genheit herbeigelaufen, öffnete den Mund und gab ihr Votum ab, das 
coufus genug lautete und auf Handelsbilanz d. h. aus die Weisheit der 
Merkantilisten vom vorigen Jahrhundert hinauslief. Gewisse Irr thümer 
sind doch uuvertilglich! Der Verfasser Hiebt sich als praktischen Börsen-
mann und klagt über die Vorurtheile gewisser Beamten, die nicht vom 
Fach sind. Diese Vorurtheile sind nichts anders, als die Ergebnisse der 
Wissenschaft seit Adam Smith und die Erfahrungen der ersten Handels
und Industriestaaten der Welt seit 75 Jahren! Nesultat des Artikels: 
die Commerzschulen, in denen unsere kaufmännische Jugend sich bildet, sind 
noch in schlechtem Stande und es muß mehr drin gelernt werden, als 
Buchführung und die vier Species. 

'Ueber die Revalsche Zeitung bin ich verdrießlich — oder vielmehr 
wäre es, wenn wir nicht im Beginn der „Buttcrwoche" ständen, wo der 
Schwindel der Lust uns alle ergriffen hat und die Atome durcheinander 
wirbeln. Bald kommt die graue Fastenzeit, schon hebt der Aschermittwoch 
sein Haupt am Horizont, darum laßt uus im besinnungslosen Taumel die 
Neige des Lebens schlürfen, der elenden Creditscheine nicht achten, die der 
Brieftasche unaufhaltsam euiflattern, wie die Vögel dem Käfig. Glän
zende Bälle vereinigen die höchste Gesellschaft in blendenden Sälen voll 
grüner blumentragender Gebüsche — glücklich, wer dazu geladen ist! Die 
Theater spielen nicht bloß am Abend, sondern auch um zwölf Uhr M i t 
tags — wir treten staunend ein, wie in ein beleuchtetes Bergwerk, wie 
zu einem Fest der Gnomen! Dort auf dem Admiralitätsplatz, da drehen 
sich die Schaukeln, da knallen die Schüsse, da dröhnen die Panken,, da 
schlingt sich der Guttapercha-Mann zum Knäuel zusammen, hölzerne unge
heure Buden füllen sich mit Schaulustigen — suchen w i i wieder fortzukom
men, das Gedränge ist zu groß, auch stinkt es zu sehr nach Branntwein-! 
daß uns nur kein Wagen überfährt, denn auch die Kutscher sind in dieser 
Zeit von der heiligen Wuth des fcythischen Bacchus ergriffen! Haben Sie 
gehört, Graf Bludow ist todt, der Fürst Gagarin ist sein Nachfolger, der 
Admiral Lütte ist Präsident der Akademie der Wissenschaften, der Baron 
Korff, der Minister des Innern reisen ins Ausland — S o ? wichtige Er-
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eignisse, doch wer hat jetzt Zeit darüber zu grübeln! Die Bl ini 's winken 
uns, dicke tellergroße Fladen, mit heißer Butter Übergossen, mit Kaviar, 
mit saurer Sahne überstrichen — delikat, eine wahre Götterspeise! Die 
Tatjana verstehts, sie hat früher bei Wassili Petrowitsch gedient — nur 
in Kausmannshäusern giebt es ächte, das lernt ein französischer Koch sein 
lebelang nicht. Haben sie heute schon welche gegessen? Ja wohl, dreißig! 
Ich Armer, meine Zunge nnd mein Magen sind beide zu ungebildet, nm 
diesen Genuß zu theilen — was Hänschen nicht lernte, holt Hans nicht 
mehr nach! Aber ein Glas Porter,.ein Glas Champagner nehme ich an! 
— I m Vertrauen, ich wollte, es wäre vorüber und die Zeit der Buße 
wäre da. Schon sendet uns der Frühling ans der Ferne seine Telegramme 
zu; die Hyacinthen und Tulpen auf den Etageren sind verblüht, die Spar
gel stecken schüchtern ihre Köpfchen hervor — seid mir gegrüßt, zarte lieb
liche Kinder der Natur! — Doch was mir die Revalsche Zeitung gethan 
hat? Nun, erstens druckt sie ein Stück aus einem meiner frühern Briefe 
wieder ab, nimmt aber erst als sorgsame Mama, ohne ein Wort zu ver
lieren, alle Gräten heraus, damit ihren Kindern nichts im Halse stecken 
bleibe. Zweitens nennt sie halb liebe-, halb vorwurfsvoll meine Be
handlung der Gegenstände eine leichte, geistreiche. Leicht — mag sein! 
Ich möchte gern schwerer aufladen, aber wie wollte ich dann bei den Zoll
häusern vorbeikommen? Die würden mich bald leichter machen. Nieman
den kann das geistreiche Wesen verhaßter sein als mir ; ich würde gewiß 
lieber grade meines Weges gehen, statt unter Verkleidungen im Zickzack 
zu schleichen. Aber sagen Sie selbst Frau Nachbarin, Sie sind doch auch 
eine Person von Kopf und Erfahrung und wissen wie es auf unserer 
Straße aussieht — halten Sie das für möglich? uud wie sollte ich das 
wohl ansangen? — Seien wir billig gegen einander! 

» 
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W s treibt mich, ein kurzes, geflügeltes Wort zu sagen in einer Materie, 
über welche ich längst eine eingehendere Abhandlung im Sinne gehabt, 
aber aus Gründen der Vorsicht, aus Gründen der Furcht vor einem ge
wissen Geiste, den man leichter heraufbeschwört als wieder bannt, bisher 
zu schreiben unterließ. Jetzt aber ist jener Dämon ohnehin los und ich 
muß glauben, daß mein Wort in der gegebenen Situation ihn eher in 
die Enge zu treiben als noch wilder zu machen geneigt sein dürfte. 

Die betreffende Materie ist: das V e r h ä l t n i ß von A d e l und 
Bürgers tand, wie es in Kur-, Est-, Livlaud seit 1561 sich gestaltet und 
umgestaltet hat. I m Folgenden beschränke ich mich auf Livland allein 
und allein ans die Zeit der russischen Herrschaft. 

Man entschuldige es, wenn ich, den Vortheil einer antithetischen Aus
stellung benutzend, einen nur zufälligen Ausgangspunkt nehme, den ich in 
zwei e ingesandten (aber von der Redaction ohne Einrede durchgelas
senen) Zeilen des Dorp. Tagesbl. Nr . 55, vom 5. März, finde. Diese 
Zeilen lauten: 

„Durch die Geschichte Livlands in diesem Jahrhundert geht eiu 
rother Faden — die Abolition der Rechte der Ritterschaft zum 
Besten anderer Stände." 

Es kann nichts Schieferes gesagt werden. Die Wahrheit liegt viel
mehr in folgenden zwei Sätzen: 

Baltische Monatsschrift. 5. Jahrg. Bd. IX. Hft. 2 u. 3. 18 



f 

268 ?ro oräins eivioo. 

1) S e i t 1765 bis auf den heut igen Tag ist die Geschichte 
L i v l a n d s eine Geschichte der Rechtsconcessionen von 
Se i t en der Gutsbesitzer an die B a u e r n . 

2) S e i t 1710 bis auf den heutigen Tag ist die Geschichte 
L i v lands eine Geschichte der Rechtsschmä.Ierung des 
Bürgerstandes zum Besten der^Ri t terschaf t . 

Die Hauptmomente dieser Rcchtsschmälerung sollen sogleich in einer 
chronologischen Tabelle zusammengestellt werden. Zuvor aber eine Erklä
rung darüber, was in dem zweiten der aufgestellten Sätze unter „Bürger
stand" gemeint ist. 

Die Gliederung der Stände in unsern baltischen Provinzen ist eigen
thümlich und wirklich ein Product eigenster Entwickelung. Nicht etwa, wie 
in den meisten europäischen Ländern: A d e l , B ü r g e r , Bauer — nein! 
die wesentliche Trichotomie bei uns zu Lande lautet: 1) Immatriculirte 
oder Indigeuae, 2) Bauern, 3) alle Provinzialen, welche den beiden vor
erwähnten Ständen nicht angehören. Ein Wort für diese letzte Klasse hat 
sich nicht recht festgesetzt. „Bürgerstand" nennt man sie am häufigsten, 
legistisch falsch, aber in dem richtigen Gefühl, daß die sogenannten Russisch-
Adligen und Russtsch-Erbadligen durch einen viel reineren Schnitt von den 
Immatriculirten als von den eigentlichen Bürgern getrennt find. „Mittel
stand" ist znr Vermeidung der eben angedeuteten Inconvenienz einzuführen 
versucht worden. „Mittelstände" in der Mehrzahl lasen wir unlängst in. 
einem lurländischen Aktenstück, welches offenbar der innern Heterogeneität 
des zu bezeichnenden Gegenstandes gerecht zu werden bedacht war. 

Daß gerade diese Klassification die dem baltischen Wesen und Bewußt
sein wichtigste und alle andern gesetzlichen oder factischen Distinctionen in 
den Schatten stellende sei, dafür wird es im allgemeinen keines Beweises 
bedürfen *). Was ich nun von Rcchtsschmälerung des Bürgerstandes zu sagen 
habe, bezieht sich theils auf den Bürgerstand in engerem Sinne, gemäß den De
finitionen des Swod und Provinzialcodex, theils aus den Mittelstand über
haupt oder auf „alle Provinzialen, die weder dem immatriculirten Adel 

*) Als vor einiger Zeit in Riga die „Literatenfrage" an der Tagesordnung war, da 
wurde oft über die Definition des auch zu unseren Eigenthümlichkeiten gehörenden und 
sogar piovinzialgesetzlichen „Literatenstandes" discutirt. Die Meisten vereinigten sich zu 
folgender: Literat ist jeder, der Universitätsstudien gemacht hat, ausgenommen wenn 
er i m m a t r i c u l i r t e r E d e l m a n n ist. Ebenso wird ein Beamter, ein Prediger u. s. w. 
falls er zugleich immatriculirter Edelmann ist, diese letztere Qualität immer als das M i u » 
ansehen, nach dem er seinen Stand benennt. 
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noch dem Bauernstande angehören". Daß nicht schärfer unterschieden wer
den kann, liegt in der Natur der Sache selbst. I m einzelnen Falle wird 
es klar genng oder bekannt sein, in welchem Sinne das Wort zu gelten 
hat, auch wo nicht eine ausdrückliche Bemerkung darüber hinzugefügt wird. 

Uud nun die chronologische Tabelle! 
1710, 1711, 1712. Gleich an der Schwelle der russischen Herrschaft 

ein dreimaliger, aber fruchtloser Versuch des Adels, das ausschließ
liche Recht des Güterbesitzes zu erlangen. 

1725. Aufhebung des Burggrafeugerichts zu Riga. 
1741. Das ausschließliche Recht auf Kronsarrenden dem „eingeborenen 

Adel" in Liv- und Estland gewährt. 

1747. Constituirung der livländischen Adelsmatrikel. 
1763. Das 1741 gewährte Privilegium auf die „ritterschastlichen Corvo-

rationen" von Liv- und Estland beschränkt. 
1789. Beseitigung des Güterkausrechts der Bürgerlichen, nicht durch kai

serliches Gesetz, sondern in Folge einer richterlichen Entscheidung 
des Senats unter falscher Anwendung der Reichsgesetzgebung. 

1802. Beschränkung des Güterpfandrechts aus die Frist von nur 10 Jahren. 
1828. Ein vorübergehender Rückschlag! Gestattung des Güterkaufs von 

Seiten Nichtadeliger auf Gruud der Reichsgesetzgebung, nicht des 
alten Landesrechts. 

1831. Beschräukung des Güterpfaudrechts auf3X3 Jahre (uicht —9 Jahre). 
1834. Abschaffung der mit 4 nicht-indigenatsadligen Richtern besetzten 

„Gelehrtenbank" des Hofgerichts. 
1838. Sistirung der Rechtserweiterung von 1626. 
1840. Eine Rechtserwejterung! Freigebung der Kronsarrenden an alle 

Stände. 
1845. Gesetzliche Sanctionirung der seit 1789 eingerissenen Praxis, also 

definitive Ausschließung der Bürgerlichen vom Eigcnthumsrecht 
an Landgütern. — I n demselben Jahre: gesetzliche Sanctionirung 
der schon längst mehr oder weniger usuell gewordenen Ausschließung 
der Bürgerlichen von den Landgerichtsämtern. 

1849. Einengung des Rechtes der Bürgerlichen auf Erwerbung von sol
chen Grundstücken, die keine Rittergüter sind, durch die zwei Be
stimmungen der A.- u. B.-V., daß 1) ein solches Grundstück die 
Größe von 1 Haken nicht überschreiten dürfe, 2) der Erwerber in 
den weitern Vauerngemeindeverband einzutreten habe. 

1s* 
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Das Jahr 1849 bildet die chronologische Grenze der wirklich voll« 
zogencn Ncchtsverkürznngen des Bürgerstandes. Darüber hinaus gehen nur 
noch ein paar nicht realisirte Velleitäten des reactiouären Landtags von 
1856, von denen weiter unten die Rede sein mag, indem zuvor gewisse 
Erläuterungen zu einigen Daten der obigen Tabelle zu geben sind. 

aä 1710, 1711, 1712. Die dem ersten dieser drei Versuche, dem 
berühmten § 19 der ritterschaftlichen Capitnlation, beizulegende Bedeu
tung ist neuerdings zweifelhaft gemacht worden. Wegen 1711 uud 1712, 
s. Geschichtl. Uebcrs. der Grundl. und der Entw. des Provinzialrechts, I I . 138. 

aä 1725. Das Burggrafengericht war eine städtische Behörde, 
welcher unter Anderem die Jurisdiction über im Gebiete der Stadt straf
fällig gewordene Edelleute znstand. Schon zu polnischer und schwedischer 
Zeit hatte der Adel vergebliche Versuche gemacht, die Abolition desselben 
zu erwirken. Erst unter russischer Herrschast gelaug es ihm, trotz der Ge-
gcnbestrebungeu des Rigasche» Raths, „dieser ihm so verhaßten Bürde 
sich zu entledigen" — (Worte S o n n t a g s in seiner Geschichte des Bnrggra-
fengerichts, Rig. Stadtbl l . 1823, N r . 50, 5 1 , 52). Es war dies eine 
Errnngeuschaft zu Gunsten des privilegirten Gerichtsstandes, welchen ab
zuschaffen eine der Aufgaben uuserer Instizreform ist. 

' QÄ 1747. Es könnte scheinen als ob die Constituirung der Adels
matrikel mit nnserer Frage nichts zu schaffen hat. Aber man bedenke, daß 
gerade durch sie die obeu erwähnte Eigenthümlichkeit unserer Ständeglie-
dernUg gegründet, die Klasse der „Rnssisch-Adligen" geschaffen, der eigent
liche Bürgerstand gewissermaßen von der zweiten auf die dritte Stelle 
herabgedrückt wurde, daß ferner die später zum Gesetz erhobeue exklusive 
Präzis bei Besetzung der Landgerichtsämter und noch manches Andere ge
rade aus dem engen familienhaften Zusammenhalt der Matrikel entsprun
gen sein mag, so wird man die mächtige, wenn auch indirecte Beziehung 
dieses Instituts zu dem Prozeß der successiven Nechtsschädigung des Mit
telstandes nicht verkennen. Womit natürlich keineswegs^ gesagt sein soll, 
daß nicht auch die Matrikel, wie alles was iu der Zeit geboren wird, zu 
ihrer Zeit au sich berechtigt gewesen sei und vielleicht sehr nothwendig zum 
Schutz der Laudesrechte, oder daß sie jetzt etwa aufgehört habe, es zu sein. 
Ich habe es hier nur mit einer speciellen Seite ihrer Wirkungen zu thun. 

5ä 1789. Die manchmal urgirte Einschränkuug des alten Güter-
laufrechts der Bürgerliche«, daß nur die Bürger Riga's und vielleicht Dor-
pctts es besessen, hat in Bezug aus die 1789 eingetreteue Wendung inso« 
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fern wenig Gewicht, als die Aufnahme in den Bürgerverband Riga's schon 
damals sehr leicht geworden war, also wenigstens mittelbar der ganze 
Vürgerstand von der Rechtsverkürzung betroffen wurde. 

Wir erwähnten der Velleitäteu von 1856. Diese finden wir 1) in 
der Proposition des Landtags, daß das Bauerland nnr an den eigentlichen 
Bauernstand und Stücke des Hoflandes gar nicht verkäuflich sein sollten, 
also auf völligen Ausschluß des Vürgerstaudes von der Eigenthumserwer-
bung an den sogenannten Landstellen; 2) in dem Beschlusse auf völlige 
Beseitigung auch des noch überlebenden armseligen Stückes vom alten 
Oüterpfandrecht bei der Staatsregierung anzutragen. Dieser Beschluß ist 
ohne Folge geblieben, die ersterwähnte Proposition mit andern, ebenso i l l i 
beralen, bei den Petersburger Instanzen der Gesetzgebung gescheitert. 

Um ein noch neueres Datum als 1856 zu gewinnen, müßten wir in 
die Nachbarprovinz hinübergreifen, wo in der ruhmwürdigen brüderlichen 
Conferenz von 1863 ein Antrag eingebracht, aber zurückgewiesen sein soll, 
das Kirchenpatronatsrccht dem Indigenatsadel zn vindiciren, wie wir aus 
einem Aufsatz des Herrn Th. Seraphim in der Valt. Monatsschr., 1863 
November, erfahren haben. Dieser Brave hat sich doch wohl unnütz alar-
miren lassen, daß er sofort in schwerster juristischer Rüstung zum Schutze 
des bedrohten Posteus herbeigeeilt kam. Mi t ihrem resoluten Beschluß ans 
Wiederherstellung des 99-jährigen Pfandrechts haben die Knrländer offen
bar selbst ein Pfand gegeben, auf der abschüssigen Bahn nicht fortschreiten, 
sondern umkehren zu wollen. 

Und so möge es nuu auch in Livland geschehen! Es handelt sich um 
einen Ausgangspunkt für die zu erstrebende Restauration des Bürgerstandes 
dieser Provinzen, nm einen Markstein für die Sistirung der bisherigen 
unheilvollen Bewegung, gleichsam um ein Symbol und Unterpfand für eine 
anders gewendete Zukunft. Auch die Iustizreform hat die Aufgabe, manche 
alte Unbill auszugleichen; aber ihr Werk ist complicirter und wird noch 
viel Zeit brauchen. Sie ist auch lange nicht so populär uud jedem Ver
stände begreiflich als das Recht, für sein Geld ein Stück der heimischen 
Erde sein nennen zu können, und darum weniger geeignet, eine durchschla
gende politische Wirknng zu üben.' Jeden Aufschub der Entscheidung in 
dieser wichtigen Frage halten wir für mehr als bedenklich — im Gegen
satz zu der Rigasche« Ztg., welche freundlichst noch ein paar Jahr Kom-
misstonsbestnnung gestatten zu wollen erklärt hat, wenn ihr nur die Frei-
gebnng des Eigenthumsrechts in Ausficht gestellt wird. I m Uebrigen 
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werden wir uns hüten, ein ohnehin verspätetes Votum für Wiederherstellung 
des Pfandrechts oder des Eigenthumsrechts oder beider zusammen einzulegen, 
und constatiren nur von unserem historischen Standpunkt aus, daß die 
Vertretung Riga's von jeher in allen betreffenden Verhandlungen ein viel 
größeres Gewicht auf das den Bürgern dieser Stadt abhanden gekommene 
Recht des Güterkaufs als auf das im Laufe der Zeit verkürzte Pfandrecht 
gelegt hat. Eine neueste Rigasche Mauifestation in demselben Sinne hat 
viel böses Blut gemacht. Ab« was hat am Ende der „Zusatz" der Rigasche« 
Aeltestenbank dem Billigdenkenden zu gelten? Ich möchte in gegenwärtigem 
Schriftstück der Advokat des gesammten baltischen Bürgerstandes sein; ich 
bin nicht der der Aeltestenbank; aber das läßt sich doch mit freier Stirn zu 
ihrer Entschuldigung sagen: der Stachel über die jahrhundertalte Rechts-
schmälernng ist nun einmal in die Herzen des Bürgerstandes gedrückt. Wer 
die Ritterschaft weiß waschen wird von der Mitschuld an der Rechtskrän
kung von 1845, der werse den ersten Stein anf die Ehrenmänner von der 
Rigasche» Aeltestenbank erster Gilde, die seit Menschengedenken mit keiner 
über das Weichbild ihrer Stadt hinausgreifenden Frage sich zu beschäftigen 
gehabt haben. Wer selbst in alter und in neuer Zeit nicht verschmäht hat, 
gewisse Mittel zuv Erreichung seiner Zwecke zu gebrauchen, der urtheile 
nicht allzuhart, wenn Mitauer Juristen oder Rigasche Aelteste auf ähnliche 
Mittel verfallen. Das ist der starke, wenn auch nicht glänzende Schild, 
der die Adresse der Einen und den Zusatz der Andern deckt; jede andere 
Wenduug schmeckt nach Sophistik. 

Es giebt freilich einen traditionellen Ingrimm bei den Unverstän
digen unter den Bürgerlichen, der sich über jeden Schaden, jede Bedräng-
niß der Ritterschaften freut, gleichviel ob dem Bürgerstande oder etwa dem 
Lande als Ganzem ein entsprechender Vortheil daraus resultiren soll, oder 
nicht. Solchen, sofern sie noch Gründen zugänglich sind, ist zn Gemüthe 
zu führen, daß das Werk der Rechtsschmälerung des Vürgerstandes 
nur zum geringsten Theil den Ritterschaften zu imputiren ist, ein zweiter 
mitwirkender Factor aber in andern Regionen gelegen hat. So z. B. war 
die erste Quelle der Beeinträchtigung des bürgerlichen Güterkaufrechtes in 
Livland (1789) ein in der Revisionssache des Aeltermanns Raawe wider 
Hofrath Spalchaber emanirter Utas des dirigirendcn Senats, welcher den 
folgenschweren Irrthum beging, ein gewisses russisches Reichsgesetz (vermöge 
dessen Nichtadlige keine Leibeigenen besitzen durften) aus Livland anzuwen
den. Ein dirigirender Senat wird gewiß in gutem Glauben gehandelt 
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haben, und zwar in der unbewußten Tendenz nach Ausdehnung gleichartiger 
Gesetze über das ganze Reich. Der zuerst überraschte Adel Livlands hat 
nachher uüliter acceptirt nnd mancher Edelmann dachte wol gar seitdem, 
daß die Ritterschaft das ausschießliche Güterbesitzrecht „von Ordenszeiten 
her" innehabe. Die Quelle der Beschränkungen des Pfandrechts, seit 1802, 
lag in der russischen Krepoststeuer (für die wir keinen deutschen Namen ha
ben) also in Malischen Gründen. Wiederum hat die Ritterschaft nur 
utiliter acceptirt und ist erst im Laufe der Zeit dahin gekommen, daß 
sie auf dem denkwürdigen Landtage von 1856, wie oben erwähnt, von sich 
aus dem verkümmerten Insti tut den Gnadenstoß geben wollte. — Fassen 
wir die Sache allgemein! Der andere Factor, neben dem Stück Egoismus, 
welches jeder geschlossenen Corporation, ritterschaftlichen wie städtischen, 
immerhin eigen zu sein pflegt, dieser andere Factor in dem Prozeß der 
Rechtsschmälerung des Bürgerstaudes war unsere Zugehörigkeit zu einem 
Reiche, wo es nur z w e i Stande, Adel und Bauern gab, die „Mesch-
tschane" aber und die „Kupzy" als eine Abart der Bauern angesehen wur
den. Die von diesen abstrahirteu Reichsbegriffe wurden unwillkürlich auf 
unsern deutschen Bürgerstand übertragen, der dadurch dem Adel gegenüber 
in entschiedeneu Nachtheil gerieth. Warum ist Kurland circa 100 Jahre 
früher als Liv- und Estland zu der analogen Entwickelung des Ritterschafts
princips gekommen? (Constitnirung der Matrikel 1634, ausschließliches 
Güterbesitzrecht vom Adel intenditt schon 1617, usuell geworden im Laufe 
des 17-ten Jahrhunderts). Auf diese Frage wird, wer die Laudesgeschichte 
kennt, nur diese Antwort haben: weil unter polnischer Oberhoheit die 
Rechtsschmälerung des Bürgerstandes möglicher war als unter schwedischer 
Herrschaft, oder: weil Polen selbst ein Adelsstaat war und dort der Bür
gerstand unvergleichlich weniger bedeutete als in Schweden. Groß>e Staaten 
haben, in bewußter oder unbewußter Weise, das Streben nach Gleichma
chung aller Landestheile. Welcher von den letzteren in irgend einem Stücke 
den Vorsprung vor dem Hauptcomplez hat, der wird leicht an weiterem 
Fortschreiten gehindert; man sagt ihm: „warte, bis die betreffende Ent
wickelung in dem Ganzen und für das Ganze gemacht werden kann". Es 
geschieht dann wol anch, daß der im rechten Momente an seiner spontanen 
Bewegung verhinderte Landestheil später dazu Lust oder Kraft verliert und 
in demselben Stücke, in welchem er einst den Vorsprung hatte, überholt 
wird und die Reichsgenossen sich alsdann zu ihrer eigenen großen Sat is
saction über die Zurückgebliebenheit der Provinziale.li. .verwundern. 
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, Aus dem Gesagten folgt nun zweierlei: 1) daß diejenigen Bürgerlichen 
unglaublich verkehrt denken, welche die Wurzel des Uebels n u r bei der 
Ritterschaft suchen;.2) daß diejenigen Immatriculirten ebenso verkehrt, den? 
len, welche gewisse, in verhältnißmäßig neuer Zeit errungene oder zuge
fallene Privilegien für theuerwerthes Landesrecht halten. 

Kehren wir jetzt, an's Ende unserer Rede angelangt, nochmals zu 
ihrem Anfang zurück, wo der Satz aufgestellt wurde, daß die Geschichte 
Livlands seit einem Jahrhundert allerdings eine Geschichte der Rechtscon
cessionen von Seiten der Gutsbesitzer an die Bauern gewesen sei. Von 
bürgerlichem Standpunkt aus kann man nur wünschen, daß diese ewige 
Bauernfrage in laufender Zeit paustre, damit für Anderes Raum gewonnen 
werde. Scheint doch auch in der That die Bauernfrage — d. h. was fast 
immer darunter verstanden wurde: d ie B a u e r W i r t h f r a g e — in allen 
drei Provinzen jetzt in ein Stadium gelangt zu sein, wo es gerathen sein 
möchte, das wirthschaftliche Leben einige Zeit lang ohne weitere legislato
rische Eingriffe nach dem eigenen immanenten Gesetze gewähren zu lassin, 
besonders wenn auch die in Angriff genommenen Erleichterungen der Credit-
gebung bei Bauerlandverläufen eingerichtet sein werden. Die abstracten 
Adelshasser unter den Bürgerlichen haben sich von jeher mit besonderer 
Vorliebe an das Bauernthema gehängt und würden auch jetzt vielleicht 
sich zu freuen im Stande sein, wenn irgend eine das Oberste zu uuterst 
lehrende Umwälzung von irgendwo ' her angestiftet würde. Sie beweisen 
aber damit, daß sie sich schlecht auf den Vortheil ihres eigenen Standes 
verstehen. I m Interesse des Bürgerstandes und zugleich im wahren I n 
teresse des ganzen Landes liegt es, v o r a l l e m mit der Güterbesitzfrage 
und mit allem, was sonst noch die gegenseitige Annäherung und Stärkung 
der deutschen Stände betrifft, in der einen oder andern, nur irgend 
leidlichen Weise fertig zu werden. Verhelfe uns dazu ein S inn , der gleich 
weit entfernt bleibt von hyperhistorischem Doktrinarismus und von radika
ler Consequenzsucht, von dem olympischen Hochmuth des Göttersohnes I nd 
von dem ««versöhnlichen Ingrimm des mißhandelten Stiefkindes! 

Nur eine Frage giebt es, die vielleicht noch dringlicher ist als die 
von dem Verhältniß der deutschen- Stande zu einander: — die von der 
Freiheit der Gewissen. 

Riga, den 8. März 1864. 

Redacteure: 
tich^r. A. Faltin. G. Berkholz. 
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